STADT SYKE Beschlussvorlage o6ffentlich

Die Biirgermeisterin 2024/096
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Betreff:
Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien - westl. der B6" - Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

a) Der Rat beschlief3t Gber die wahrend der Auslegung eingegangenen Stellungnahmen
samt Abwagung aus der Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden sowie sonstigen
Trager offentlicher Belange entsprechend der Vorschlage aus Anlage 1.

b) Der Rat beschlief3t den Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) ,Ortskern Barrien — westl. der B6*
aus Anlage 2 einschliel3lich dessen Begriindung aus Anlage 3 sowie deren Beiwerke als
Satzung.

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 20.06.2024 dem Planreifeentwurf des Be-
bauungsplan Nr.25 (10/59) ,Ortskern Barrien — westl. der B6“ und dessen Begriindung zu-
gestimmt. Ferner beschloss er die offentliche Bekanntmachung der Auslegung gemaf’ der
§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB).

Die Beteiligung wurde entsprechend am 08.07.2024 bekannt gemacht. Diese erfolgte dann
vom 08.07.2024 bis einschlieBlich 08.08.2024. Die Stellungnahmen der Offentlichkeit sowie
der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden abgewogen (Anlage 1) und
im Bebauungsplan nebst Begriindung (Anlagen 2 und 3) bertcksichtigt.

Im Folgenden sollen auszugsweise die wichtigsten Themen aus der Beteiligung genannt
werden:

Beteiligung der Offentlichkeit:

Es gingen keine Stellungnahmen oder Hinweise aus der Offentlichkeit ein.

Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange:

Es gingen 11 Mitteilungen ein, dass keine Betroffenheit vorliegt. 4 weitere Beteiligte gaben
die Mitteilung ab, dass diese keine Einwande erheben. 10 weitere Stellungnahmen brachten
Anregungen bei, die entsprechend abgewogen worden sind (Anlage 1).
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Das LGLN (Kampfmittelbeseitigungsdienst) gab, wie auch bereits im friihzeitigen Beteili-
gungsverfahren, erneut den Hinweis, dass ein vollumfanglicher Kampfmittelverdacht nicht
ausgeschlossen werden kann und eine Luftbildauswertung empfohlen wird. Da es sich bei
der Flache um einen weitgehend bebauten Ortsteil handelt, wird aktuell kein weiterer Hand-
lungsbedarf gesehen. Die Gefahrenlage verandert sich durch die Planung nicht. Auf der
Planzeichnung ist unter der Ifd. Nr. 6 ein Hinweis zum Umgang mit Kampfmitteln enthalten.

Die EWE Netz Gesellschaft gab den Hinweis, dass sich im Geltungsbereich Versorgungslei-
tungen befinden und diese entsprechend zu schiitzen sind. Der Hinweis wurde zur Kenntnis
genommen. Dieser betrifft jedoch konkrete Baumaflnahmen im Plangebiet. Ein Hinweis zum
Schutz des Leitungsbestandes ist unter der Ifd. Nr. 7 enthalten und zu gegebener Zeit bei
baulichen Umsetzungen zu bericksichtigen.

Die Deutsche Telekom Technik GmbH gab ebenfalls Hinweise zu deren Leitungen und den
entsprechenden Ausbauintervallen an. Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, be-
treffen aber konkrete Bau- bzw. ErschlieBungsmalnahmen. Ein entsprechender Hinweis,
wie bei der EWE Netz Gesellschaft, ist unter der Ifd. Nummer 7 (Hinweise) auf der Plan-
zeichnung enthalten.

Seitens der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH erging ebenfalls der Hinweis zur Be-
achtung deren Wasserversorgungsleitungen. Dieser wurde wie bereits oben erwdhnt eben-
falls unter Ifd. Nummer 7 vermerkt.

Die Avacon Netz GmbH verwies darauf, dass deren Bestandsplane und Leitungsschutzan-
weisungen bzgl. ihrer im Geltungsbereich liegenden Versorgungsanlagen berlcksichtigt
werden mussen. Da es sich hier ebenfalls um einen Versorgungstrager und dessen Leitun-
gen handelt, gilt die Umsetzung dessen erst im Zuge von Erschliefungsmalinahmen in
nachfolgenden Bauvorhaben. Der Hinweis unter Ifd. Nummer 7 gilt hier ebenfalls.

Das Nds. Landesamt flir Denkmalpflege gab an, dass die Belange der Bodendenkmalpflege
ausreichend berucksichtigt wurden.

Die Harzwasserwerke gaben Hinweise zur im Plangebiet verlaufenden Wassertransportlei-
tung Sése-Nord hinsichtlich derer Berticksichtigung bei baulichen Umsetzungen und Be-
pflanzungen in unmittelbaren Bereichen. Die Leitung ist durch Grundbucheintragung dinglich
gesichert. Darltiber hinaus ist auf der Planzeichnung ein Hinweis zur erforderlichen Lei-
tungsabfrage bei den Versorgern und zu deren Schutzansprichen vorhanden.

Das Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie gab an, dass im Zuge von Baumal}-
nahmen auf dem NIBIS® Kartenserver eine Abfrage bzgl. vorhandener Baugrundverhaltnis-
sen erfolgen sollte. Das Kartenwerk des NIBIS® Kartenservers wurde bei der Planung be-
reits berilicksichtigt. Bergbauberechtigungen oder Salzabbaugerechtigkeiten sind fir das
Plangebiet nicht verzeichnet. Im Falle von Bauvorhaben sind detaillierte grundstiicks- und
gebaudebezogene Baugrunderkundungen/ Gutachten einzuholen. Ein Hinweis auf den er-
forderlichen Umfang von Baugrunduntersuchungen ist auf der Planzeichnung als Hinweis
unter Ifd. Nummer 8 enthalten.

Der Landkreis Diepholz gab an, dass, sofern die derzeit festgesetzten Inhalte im Zuge des
Naturschutzes nicht verandert wirden, keine weitere Anmerkungen dazu bestadnden. Dem
wurde gefolgt, es wurden die Inhalte so belassen. Der Fachdienst Umwelt und Strale — Ab-
fall und Bodenschutz gab Hinweise zu belasteten Boden innerhalb des Plangebietes. Die
Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Die Altlastenverdachtsflachen befinden sich auf
bebauten Privatflachen. Die Einholung von Bodengutachten wird empfohlen, obliegt aber
den jeweiligen Flacheneigentimern. Mit der konkreten Benennung der Flachen im Bebau-
ungsplan wurde der Hinweispflicht gentige getan. Der Fachdienst Wasserwirtschaft teilte
mit, dass grundsatzlich keine Bedenken bestehen. Der Fachdienst Brandschutz teilte eben-
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falls mit, dass im Zuge des vorbeugenden Brandschutzes keine Bedenken bestehen, sofern
darauf hingewiesen wird, dass die Grundversorgung mit Loschwasser sichergestellt wird
und die StraRenverkehrsflachen entsprechend fiir den Fall eines Feuerwehreinsatzes aus-
reichend Spielraum gewahrleisten. Da es sich hier um ein Bestandsgebiet handelt und die
entsprechenden Forderungen bereits bestehen, bedarf es hier keiner weiteren Umsetzung.
Die Hinweise wurden dennoch nachrichtlich in die Begrindung mit aufgenommen. Beziiglich
des Immissionsschutzes merkte der Fachdienst Bauordnung und Stadtebau an, dass hohe
Verkehrsimmissionen gutachterlich betrachtet werden missen und eine Prifung hinsichtlich
Planungsalternativen und des Trennungsgebotes erfolgen muss. Ein Gutachten wurde er-
stellt und ist bei jeglichen Bauvorhaben zu berlcksichtigen. Das Gutachten belegt, dass bei
Uberschreitung der Orientierungswerte durch Verkehrslarm der erforderliche Ladrmschutz
durch passive (bauliche) MaRBnahmen oder eine geeignete Grundrissgestaltung u. A. ge-
wahrleistet werden kann. Die Festsetzungen zum Schallschutz tragen der Bestandssituation
Rechnung. Im vorliegenden Larmschutzgutachten wurden die beurteilungsrelevanten Larm-
pegelbereiche nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ermittelt und auf die Planzeich-
nung im Bebauungsplan Ubertragen. Daraus ergeben sich die jeweiligen einzuhaltenden
Schallddammmale fur Fassadenteile und Fenster, die im Zuge von Baugenehmigungsver-
fahren Uberprtft werden missen. Ausnahmen hiervon sind gutachterlich im Zuge des Bau-
antrags zu belegen. Einer Standortalternative ergibt sich im Falle der Innenentwicklung in
Barriens Ortskern nicht. Lediglich hinsichtlich der Hohe und Dichte baulicher Anlagen kann
der Bebauungsplan Regelungen treffen. In Hinblick auf das Trennungsgebot kann bei raum-
bedeutsamen Planungen und Maflinahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen
nach § 48a Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) festgelegten Immissions-
grenzwerte und Zielwerte nicht Uberschritten werden, bei der Abwagung der betroffenen
Belange die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat als Belang berticksichtigt werden. Der
zuletzt beteiligte Fachdienst Stadtebau regte eine Uberpriifung hinsichtlich der Festsetzun-
gen zum Thema Werbeanlagen an. Im Zuge der Planung soll insbesondere im historisch
gepragten Ortskern mit den ausgewiesenen stadtebaulichen Erhaltungsbereichen grof3fla-
chige Werbung ausgeschlossen werden. Die textlichen Festsetzungen wurden nochmals
Uberarbeitet und entsprechen nunmehr den Anforderungen des Fachdienstes.

Bei den oben abgegebenen Anregungen handelte es sich um redaktionelle Anpassungser-

fordernisse und Konkretisierungen, die die wesentlichen Planungsinhalte weiterhin bestehen
lassen. Eine erneute Auslegung wurde daher nicht erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen erfolgen auf der Buchungsstelle 51.1.01.443100-0001 der
Stadtplanung. Die im Haushaltsjahr 2019 zur Verfugung gestellten Finanzmittel sind ausrei-
chend, sodass das Planverfahren abgeschlossen werden kann.

Nachhaltigkeit:

Die Ortsmitte von Barrien befindet sich in einer Umbruchsituation. Der Bereich um die St.
Bartholomaus-Kirche zeichnet sich durch seinen historisch gepragten Bebauungszusam-
menhang aus. Mit den kirchlichen, sozialen und 6ffentlichen Nutzungen kommt dem Quartier
eine besondere Bedeutung im Ortsgeflige zu. Neben bestehenden und drohenden Leer-
standen gibt es im Plangebiet positive Entwicklungstendenzen. Weil es im Hinblick auf die
besondere raumliche Lage und die Nutzungsstruktur der Ortsmitte Barriens an einer abge-
stimmten stadtebaulichen Gesamtbetrachtung fehlte, hat die Stadt Syke ein stadtebauliches
Konzept zur Ortsentwicklung Barriens erarbeiten lassen. Zudem wurde daraufhin die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 25 (10/59) ,Oriskern Barrien -westlich der B6“ beschlos-
sen. Der nunmehr erstellte Bebauungsplan sichert den erhaltenswerten Baubestand, den
pragenden historischen, teils denkmalgeschitzten Gebaudebestand und den Baumbestand
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sowie den Freiraumverbund. Ferner steuert er auch die zukinftige stadtebauliche Entwick-
lung durch entsprechende textliche Festsetzungen und 6rtliche Bauvorschriften.

Durchfihrungszeitraum:

Die Bauleitplanung ist mit dem Satzungsbeschluss und der darauffolgenden amtlichen Be-
kanntmachung abgeschlossen.

Anlage/n:

Abwagungstabelle
B-Plan
Begriindung
Schallgutachten
Umweltbericht
Biotoptypenplan
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Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) der Stadt Syke ,,Ortskern Barrien -westlich der B6/ Ortschaft Barrien

Zusammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Behérden- und TéB-Beteiligung gem. §4 Abs. 2 BauGB

1. Ergebnis der Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange:
1.1. Eine Mitteilung, dass keine Betroffenheit vorliegt, haben abgegeben: 1.2. Eine Mitteilung, dass keine Einwande bestehen, haben abgegeben:

-Mittelweserverband mit Schreiben vom 05.07.2024
-PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 05.07.2024, auch im Auftrag von Gas-
LINE GmbH und mit Schreiben vom 12.07.2024, auch im Auftrag von
Open Grid Europe GmbH (OGE), Kokereigasnetz Ruhr GmbH,Ferngas
Netzgesellschaft mbH (FG), Mittel-Européische Gasleitungsgesellschaft
mbH (MEGAL), Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft
mbH (METG), Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH
& Co. KG (NETG), Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP)
-Best-Oil-GmbH mit Schreiben vom 05.07.2024, Eigentiimerin HGP Logistik
Consulting GmbH
-Amt fiir regionale Landesentwicklung Leine-Weser mit Schreiben vom
05.07.2024
-ExxonMobil Production Deutschland GmbH mit Schreiben vom 08.07.2024,
auch im Auftrage der BEB Erdgas und Erdél GmbH, der Mobil Erdgas-Erdél
GmbH (MEEG) und der Norddeutschen Erdgas-Aufbereitungs-Gesellschaft
mbH (NEAG)
-LEA Gesellschaft fir Landeseisenbahnaufsicht mbH Niedersachsen mit
Schreiben vom 16.07.2024
-TenneT TSO GmbH mit Schreiben vom 08.07.2024
-Wintershall Dea Deutschland GmbH mit Schreiben vom 31.07.2024
-Wasserstralien -u. Schifffahrtsverwaltung (WSA) Weser — Jade — Nord-
see mit Schreiben vom 09.07.2024
-nowega GmbH im Auftrage der Erdgas Munster GmbH mit Schreiben vom
11.07.2024 und 12.07.2024 und 05.07.2024
-GASCADE Gastransport GmbH mit Schreiben vom 22.07.2024, auch im
Auftrag von SEFE Energy GmbH und NEL Gastransport GmbH

-Bistum Osnabrlick, Bischofliches Generalvikariat mit Schreiben vom 17.07.2024
-Freie Hansestadt Bremen mit Schreiben vom 08.07.2024

-Bundeswehr BAIUDBw Abt. Infra mit Schreiben vom 11.07.2024

-Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH mit Schreiben vom 26.07.2024

Abwagungsunterlage zum Beteiligungsverfahren, Stand: 16. Sept. 2024




Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) ,Ortskern Barrien -westlich der B6* Ortschaft Barrien

Stadt Syke

| Nr. [ Stellungnahmen der Triger bffentlicher Belange

| eigene Stellungnahme/ Beriicksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung

1.3. Zu den vorliegenden Anregungen aus der Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie der 6ffentlichen Auslegung :

17.07.2024

1.3.1. Stellungnahme vom Landesamt fiir Geoinformation und Landvermessung (LGLN), Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst vom

Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Niedersachsen vollstan-
dig durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge kénnen heute noch nicht de-
tonierte Kampfmittel, z.B. Bomben, Minen, Granaten oder sonstige Munition im
Boden verblieben sein. Daher sollte vor geplanten Bodeneingriffen grundsétzlich
eine Geféhrdungsbeurteilung hinsichtlich der Kampfmittelbelastung durchgefihrt
werden.

Eine mdgliche Mallnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine historische Er-
kundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder fir die Ermittlung von Kriegseinwirkun-
gen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine
weitere Moglichkeit bietet die Sondierung durch eine gewerbliche Kampfmittel-
raumfirma. Bei der zustandigen Gefahrenabwehrbehérde (in der Regel die Ge-
meinde) sollte sich vor Bodeneingriffen Uber die vor Ort geltenden Vorgaben in-
formiert werden. Bei konkreten Baumaflinahmen berat der KBD zudem tiber ge-
eignete Vorgehensweisen.

Hinweis:

Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. Die Auswer-
tung ist gem. § 6 Niedersachsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 3 Niedersachsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG)
auch fur Behoérden kostenpflichtig.

Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht vorge-
sehen und aus personellen Grinden nicht moéglich, da prioritdr Antrége nach
NUIG bearbeitet werden. Ein Auszug aus dem Kampfmittelinformationssystem ist
ebenfalls nicht mehr vorgesehen. Der KBD informiert die zustandigen Gefahren-
abwehrbehérden unmittelbar Gber Ergebnisse durchgefiihrter Auswertungen. Da-
bei erkannte Kampfmittelbelastungen sind den Gefahrenabwehrbehdérden daher
bereits bekannt.

Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchgefiihrt werden soll,
bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des
Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, die Sie Uber folgenden Link ab-
rufen kénnen:

https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbe-
seitigungsdienst-niedersachsen-207479.html

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bereits im friihzeitigen Beteiligungsverfahren wurde auf den Kampfmittelverdacht innerhalb
des Gebietes hingewiesen. In der Begriindung wurden daher bereits detaillierte Ausfiihrungen
sowie der Link zur Bestellung von Luftbildauswertungen erganzt.

Da es sich bei der Flache, fir die eine Luftbildauswertung empfohlen wird, um einen weitge-
hend bebauten Ortsteil handelt, wird aktuell kein weiterer Handlungsbedarf gesehen. Die Ge-
fahrenlage verandert sich durch die Planung nicht. Lediglich bei Bodeneingriffen wird eine
kostenpflichtige Luftbildauswertung empfohlen. Auf der Planzeichnung ist unter Nr. 6 ein Hin-
weis zum Umgang mit Kampfmitteln vorhanden, der explizit eine Luftbildauswertung bei Bau-
maflnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes empfiehlt.

Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme beschrie-
ben, beriicksichtigt.

Abwagungsunterlage zum frihzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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1.3.2. Stellungnahme der EWE NETZ GmbH vom 22.07.2024

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nahe zum Plangebiet befinden sich Versor-
gungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Be-
stand) grundséatzlich zu erhalten und dirfen weder beschadigt, Gberbaut, tiber-
pflanzt oder anderweitig gefahrdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese
Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich be-
eintrachtigt werden.

Sollte sich durch lhr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anla-
gen, wie z.B. Anderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an einem
anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafiir
die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik.

Fir die gegebenenfalls notwendige Erschliefung des Plan- oder Baugebietes
mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen Sie bitte einen
Versorgungsstreifen bzw. -korridore fir z.B. Telekommunikationslinien und
Elektrizitatsleitungen gemaf DIN 1998 von mindestens 2,2 m mit ein.

Weiterhin kann fiir die Stromversorgung von Baugebieten o. A. zuséatzlich die In-
stallation einer Trafostation erforderlich sein. Fir die Auswahl eines geeigneten
Stationsplatzes (ca. 6m x 5m) mdchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen
friihzeitig mit einzubinden. Fir einen eventuell spater steigenden Leistungsbe-
darf konnte ein weiterer Stationsplatz und Leitungsverlegungen in den Versor-
gungsstreifen erforderlich werden. Wir bitten Sie, dass bei Ihren Planungen
ebenfalls zu berticksichtigen. Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein warme-
technisches Versorgungskonzept umgesetzt werden soll.

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorha-
bentrager vollstandig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei
denn der Vorhabentrager und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende
Kostentragung vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzu-
bringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns friih-
zeitig zu beteiligen. Dies gilt auch fir den Fall der ErschlieBung des Plangebie-
tes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn hierfiir sind bei-
spielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ab-
leitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. Damit die Pla-
nung lhres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen Sie uns bitte die dafir
notwendigen Informationen Uber den folgenden Link mit:
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen konkrete Baumaflinahmen, bzw.
ErschlieBungen mit Versorgungsleitungen innerhalb des Plangebietes. Fiir das Bauleitplan-
verfahren ergeben sich keine Auswirkungen. Ein Hinweis zum Schutz des Leitungsbestandes
ist unter der laufenden Nr. 7 bereits auf der Planzeichnung enthalten.

Beschlussvorschlag:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme be-
schrieben, zu gegebener Zeit in der weiteren Planung beriicksichtigt.

Abwagungsunterlage zum frihzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbestand
andern. Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Plan-
werkes kommt, nutzen Sie daflr bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagenaus-
kunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH kdnnen Sie sich jederzeit
nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen Planauskunft-
sportal Uber die konkrete Art und Lage unserer zu beriicksichtigenden Anlagen
informieren:
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen

1.3.3. Stellungnahme von der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 08.07.2024

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzei- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen konkrete Bau- bzw. Erschlie-
gentimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deut- Rungsmalnahmen innerhalb des Plangebietes. Ein Hinweis zum Abstimmungserfordernis
sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte und mit Leitungstragern ist unter der Nr. 7 auf der Planzeichnung enthalten.

Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen- sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Fur das Bauleitplanverfahren ergeben sich keine Auswirkungen.

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben Klaus Spiller PTI 23 - Betrieb Beschlussvorschlag:

1 vom 03.01.2023 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverandert o ] . o
weiter. Bei Planungsanderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme be-

schrieben, zu gegebener Zeit in der weiteren Planung beriicksichtigt.

Stellungnahme vom 03.01.2023:

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzei-
gentimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Stralenbau und den Baumaflnahmen der anderen Leitungstra-
ger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmafinahmen im
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so friih wie mdg-
lich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

1.3.4. Stellungnahme von Syker Vorgeest GmbH vom 12.08.2024

Seitens der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH werden folgende Anre- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung konkreter Bau-
gungen und Bedenken vorgebracht: vorhaben oder ErschlieBungs- und PflanzmaRnahmen innerhalb des Plangebietes. Fiir das

Wie auf dem beiliegenden Auszug aus dem Leitungskataster zu erkennen, ver- Bauleitplanverfahren ergeben sich keine Auswirkungen.

laufen in dem angegebenen Bereich unsere Wasserversorgungsleitungen. Beschlussvorschlaq:

Abwagungsunterlage zum frihzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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Gemal unseren Wasserlieferungsbedingungen§ 8 Abs. 1 dirfen Wasserleitun-
gen (Haupt-, Versorgungs- und Anschlussleitungen) nicht mit Bauwerken oder
geschlossenen Fahrbahndecken lberbaut werden. Fir die genaue Lage der
Hausanschliisse muss |hrerseits eine Plananfrage gestellt werden - diese ist zu
richten an: plan- auskunft@syker-vorgeest.de.

Zudem befinden sich in dem Bereich von uns zu erneuernde Leitungen - halten
Sie uns bitte tber die weitere Planung auf dem Laufenden.

Die komplette Baufeldfreimachung muss durch den ErschlieBungstrager des
Baugebietes erfolgen, dieses beinhaltet auch die notwendige Trasse zur Lei-
tungsverlegung.

Zusatzlich weisen wir darauf hin, dass die Gemeinde gemaf} Niedersachsisches
Brandschutzgesetz - NbrandSchG, ,,§2 Aufgaben und Befugnisse der Ge-
meinde" fir die feuerléschtechnische Absicherung zustandig ist. Die Wasserver-
sorgung Syker Vorgeest GmbH stellt nach Kénnen und Vermdgen je nach Lei-
tungsnetz und vorgelagerten Anlagen Trinkwasser fiir Feuerléschzwecke zur
Verfugung.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass der Druck bzw. die Liefermenge im Ver-
sorgungsnetz die aktuelle Situation darstellt. Durch Netzausbau oder Netzum-
bau/ Anderung der Druckzonen kénnen sich veranderte Betriebsbedingungen
einstellen.

Des Weiteren mochten wir darauf aufmerksam machen, dass die Kosten zur Si-
cherung von Baumen im Bestand dem Eigentiimer / Erschliefungstrager unter-
liegen. Ebenso sind die Kosten fir die Sicherung von Baumen, die nachtraglich
auf der Trasse unserer Versorgungsleitung gepflanzt wurden, vom Eigentimer
zu Ubernehmen. Die Sicherung ist erforderlich bei allen MaRhahmen zum Unter-
halt, zur Wartung und zur Erweiterung von unseren Betriebsmitteln, wie Rohrlei-
tungen und Armaturen.

Bitte zeigen Sie Bauvorhaben weiterhin an, um die Sicherung unserer Betriebs-
mittel priifen zu kénnen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme be-
schrieben, zu gegebener Zeit in der weiteren Planung beriicksichtigt.

Abwagungsunterlage zum frihzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024



Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) ,Ortskern Barrien -westlich der B6“ Ortschaft Barrien Stadt Syke

| Nr. [ Stellungnahmen der Triger dffentlicher Belange | eigene Stellungnahme/ Beriicksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung |

J/¥ Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH Auszug aus dem  Legenschafiskarte 1:2000
. g Papierformat: DIN A3
Handelsweg 85 Leitungskataster eeicam 23.07.204

28857 Syke

d

Barrien

Legende

Versorgungsleitung

‘Schutzrohr Schieber ®  UnterflurHydrant
Anschiussleitng ~ ——— Stilgelegte Leftung  +  Anbofrschelle A UberflurHydrant

Abwagungsunterlage zum friihzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024



Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) ,Ortskern Barrien -westlich der B6* Ortschaft Barrien Stadt Syke

| Nr. [ Stellungnahmen der Triger bffentlicher Belange | eigene Stellungnahme/ Beriicksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung

1.3.5. Stellungnahme Avacon Netz GmbH vom 09.07.2024

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 05.07.2024 geben wir zu dem oben ge- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen konkrete Baumaflinahmen, bzw.
nannten Bebauungsplan, im Namen der Netzgesellschaft Syke flr Strom-Verteil- | ErschlieBungen mit Versorgungsleitungen innerhalb des Plangebietes. Fiir das Bauleitplan-
netzanlagen, grundsatzlich unsere Zustimmung. verfahren ergeben sich keine Auswirkungen. Ein Hinweis zum Schutz des Leitungsbestandes

Im Planbereich sind Versorgungsanlagen vorhanden und die bestehenden Ge- ist unter der laufenden Nr. 7 auf der Planzeichnung enthalten.

baude mit Energie versorgt. Eine Gefahrdung der vorhandenen Versorgungsan-
lagen und eine Gefahrdung der gesicherten Versorgung mit Energie muss aus- Beschlussvorschlaq:

geschlossen sein. Bitte beachten Sie unsere Leitungsschutzanweisung. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme be-
schrieben, zu gegebener Zeit in der weiteren Planung beriicksichtigt.

Bestandsplane und die Leitungsschutzanweisung werden lhnen fur Ihre Planun-
gen Uber das Portal unserer Leitungsauskunft https://meine-planauskunft.de
oder Uber die E-Mail: leitungsauskunft@avacon.de Ubersendet. Diese Unterla-
gen dirfen nicht weitergeleitet werden.

Die Versorgung mit Energie werden wir an die Bedurfnisse unserer Kunden an-
passen.

Eine Stellungnahme zu unseren 110kV-Leitungen, Gas-Hochdrucktrassen oder
Fernmeldenetzen wird ggf. gesondert Uber die zustdndigen Fachabteilungen er-
folgen.

Vor geplanten Bautatigkeiten sind Leitungsauskinfte bei uns einzuholen.
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin schriftlich an lhrem Verfahren.
Anderungen in der Planung bediirfen einer erneuten Priifung.

(Angehangt wurden 94 weitere Seiten mit Planausschnitten und Leitungsschutz-
anweisungen. Da der Bebauungsplan im bereits erschlossenen und weitgehend
bebauten Bestand entwickelt wird, besteht fiir das Bauleitplanverfahren keine
aktuelle Relevanz. Die Unterlagen werden der Abwagung nicht beigefugt. Sie
kénnen im Bedarfsfall fiir konkrete MaRnahmen bei der AVACON abgerufen
werden.)

Abwagungsunterlage zum frihzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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1.3.6. Stellungnahme Niedersadchsisches Landesamt fiir Denkmalpflege (NLG) vom 10.07.2024

Mit dem vorhandenen Hinweis auf die Notwendigkeit einer denkmalschutzrechtli-
chen Genehmigung gemaf § 13 NDSchG, sowohl in der Planzeichnung als
auch der Begriindung, werden die Belange der Bodendenkmalpflege ausrei-
chend berlcksichtigt. Lediglich den falschlich eingefligten Trennungsstrichen un-
ter Punkt 1 der Hinweise im Textteil der Planzeichnung wére noch zu korrigie-
ren.

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen. Der versehentlich in den Text lbernommene Sil-
bentrennungsstrich wird korrigiert.

Beschlussvorschlag:
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme be-
schrieben, in der Planzeichnung korrigiert.

1.3.7. Stellungnahme Harzwasserwerke GmbH vom 16.07.2024

Durch das Plangebiet verlauft unsere WL Sése-Nord, mit einem Durchmesser
von575 mm. Oberhalb der Leitung ist ein betriebseigenes Steuer- und Fernmel-
dekabel verlegt. Die Leitung liegt in der Regel in einem nach DVGW-Arbeitsblatt
W 400-1 vorgeschriebenen Schutzstreifen von 8 m Breite, der durch Eintragung
im Grundbuch dinglich gesichert ist. Auf den Schutzstreifen durfen Veranderun-
gen jedweder Art (z. B. Errichtung von Bauwerken jeder Art, Verlegung von
Fahrbahndecken,

Bepflanzung mit Baumen, Einfriedung, etc.) nur mit Einwilligung der Harzwas-
serwerke GmbH durchgefiihrt werden.

Die vorhandene Trinkwassertransportleitung ist regional und liberregional von
entscheidender Bedeutung und leistet einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvor-
sorge fir die Bevdlkerung in Niedersachsen und Bremen. Um die Sicherheit un-
serer Leitung zu gewahrleisten ist es zwingend erforderlich, dass die Abstédnde
nach DVGW-Arbeitsblatt 400-1 und genannte Auflagen jederzeit eingehalten
werden.

Bei jeglichen Arbeiten in Leitungsnahe bendtigen wir zur Abschatzung notwendi-
ger SicherungsmaRnahmen an unseren Wasserleitungen entsprechende Plan-
unterlagen zu dem Bauvorhaben. Da uns keine Ausfiihrungsunterlagen vorlie-
gen, kdnnen wir aus heutiger Sicht kein Einverstandnis zu Ihrem Bauvorhaben
abgeben.

Sie erhalten einen Ubersichtsplan und die Bestandspléne Nr. 469, 469_1 und
470 unserer Trinkwassertransportleitung. Da die tatsachliche Lage von dem im
Ubersichtsplan dargestellten Leitungsverlauf abweichen kann, ist es erforderlich,
die Leitungstrasse vor Beginn jeglicher BaumafRnahmen vor Ort von unseren
Mitarbeitern abstecken zu lassen. Wir bitten Sie daher, einen Einmessungster-
min mit Herrn Scholz, Tel. 05121 404-202, zu vereinbaren.

Des Weiteren sind jegliche Bauaktivitidten oder Bodenerkundungen unserer zu-
sténdigen Streckenaufsicht*, mit Angabe von Tag und Uhrzeit des Baubeginns

Die Wassertransportleitung Sése — Nord befindet sich innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen und ist durch Grundbucheintragung dinglich gesichert. Dariiber hinaus ist auf der Plan-
zeichnung bereits ein Hinweis zur erforderlichen Leitungsabfrage bei den Versorgern und zu
deren Schutzanspriichen vorhanden.

Die ergadnzend von der Harzwasserwerke GmbH aufgelisteten Hinweise und Anmerkungen
zum Grundwasser- und Gewasserschutz erfolgten auch im frihzeitigen Beteiligungsverfah-
ren. Sie wurden bereits in der Begriindung aufgenommen und stehen somit Bauwilligen und
bauausfiihrenden Firmen zur Verfiigung.

Beschlussvorschlag:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme be-
schrieben, beriicksichtigt.

Abwagungsunterlage zum frihzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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rechtzeitig mitzuteilen. Eine Freilegung der Trinkwassertransportleitungen darf
nur in Abstimmung und Anwesenheit eines unserer Mitarbeiter erfolgen.

Des Weiteren befindet sich das Planvorhaben in der festgesetzten Schutzzone
11l B sowie in der im Ausweisungsverfahren befindlichen Schutzzone Il A des
Wasserschutzgebietes Ristedt.

Auch die Grundwassermessstelle 201 liegt innerhalb des Plangebietes. Der Er-
halt und die Zuganglichkeit der Messstelle missen in jedem Fall gewahrleistet
sein.

Aus Sicht des Grundwasser- und Gewasserschutzes sind folgende Punkte zu
bertlcksichtigen:

- Die an dem Bauvorhaben beteiligten Firmen sowie deren Subunternehmer sind
darauf hinzuweisen, dass sich die Baustelle in einem Wasserschutzgebiet befin-
det. Sie sind unter diesen Umstanden zu besonderer Sorgfalt zu verpflichten.
Dies gilt ganz besonders fiir den Umgang mit und die Lagerung von wasserge-
fahrdenden Betriebsstoffen (z. B. Treibstoff u. a.).

- Sofern bei dem Bauvorhaben Recyclingmaterial verwendet werden soll, ist si-
cherzustellen, dass nur unbedenkliches Material zum Einsatz kommt.

- Auf der Baustelle sind Materialien und Geréate fir SofortmaRnahmen im Stérfall
(z. B. Brand, Olunfall) vorzuhalten. Bei der Baustelleneinrichtung und der Bau-
durchfiihrung sind die einschlagigen Gesetze und Verordnungen zum Boden-
und Grundwasser-/Gewasserschutz (z. B. MaRnahmen zum Auffangen von
Schmier- und Treibstoffen, Dichtigkeitsprifung, kein Einsatz von kontaminierten
Geraten, etc.) zu beachten, insbesondere auch die neue AwSV.

- Bei der Planung, dem Bau und Betrieb der Versickerungsanlagen sind die
technischen Regeln der DWA Arbeitsblatter A 138 und A 153 einzuhalten.

- Bei der Versickerung des unbelasteten Niederschlagswassers in den Versicke-
rungsmulden ist auf eine ausreichende Dimensionierung zu achten, um ein
Uberlaufen der Mulden und léangere Standzeiten zu vermeiden sowie eine opti-
male Versickerungsleistung zu gewahrleisten.

- Die Sohle der Versickerungsanlagen hat einen Mindestabstand von 1 m zum
mittleren hchsten Grundwasserstand aufzuweisen.

- Eine Versickerung lber Schluckbrunnen und Sickerschachte ist in einem Was-
serschutzgebiet nicht gestattet.

- Wir gehen davon aus, dass die Belange der RiStWag bzw. BeStWag fiir Stra-
Renbaumalnahmen beriicksichtigt werden.

- Die Bestimmungen der Wasserschutzgebietsverordnung Ristedt sind zu be-
achten.

- Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Beeintrachtigung der Quali-
tat des Grund- und Oberflichenwassers ausgeschlossen ist.

Abwagungsunterlage zum fruhzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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- In Schadensfallen mit Auswirkungen auf das Oberflachen- bzw. Grundwasser
ist unser zustandiger Wasserwerksmeister, Herr Schiitte, Tel. 04242 9810-23,

zu benachrichtigen.

Wir méchten Sie bitten, die von der Harzwasserwerke GmbH aufgelisteten Hin-
weise und Anmerkungen auch den bauausfiihrenden Firmen zur Verfligung zu
stellen.

Mafisiab,
0 20 40 Meter
08.07.2024

Abwagungsunterlage zum fruhzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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1.3.8. Stellungnahme Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 26.07.2024

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vor-
haben folgende Hinweise:

Hinweise

Sofern im Zuge des 0.g. Vorhabens BaumaRnahmen erfolgen, verweisen wir fiir
Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort auf den
NIBIS ® Kartenserver . Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhalt-
nissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Bau-
grundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundun-
gen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemaf der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils
gliltigen Fassungen erfolgen.

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdolaltvertragen fir Sie rele-
vant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zeichen:
LID.4-L67214-07-2024-0001).

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren
Hinweise oder Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mégliche Konflikte gegentber den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend bericksichtigen
zu kénnen. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes
erstellt. Die verfugbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpre-
tieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollstandigkeit. Die Stellungnahme ersetzt
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Ge-
nehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchun-
gen.

Zu Hinweise:

Das Kartenwerk des NIBIS® Kartenservers fand bei der Planung bereits Berlicksichtigung.
Bergbauberechtigungen oder Salzabbaugerechtigkeiten sind fir das Plangebiet nicht ver-
zeichnet. Im Falle von Bauvorhaben sind detaillierte grundstiicks- und gebdudebezogene
Baugrunderkundungen/ Gutachten einzuholen. Ein Hinweis auf den erforderlichen Umfang
von Baugrunduntersuchungen ist auf der Planzeichnung unter der Nr. 8 enthalten.

Beschlussvorschlag:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme be-
schrieben, zu gegebener Zeit in der weiteren Planung beriicksichtigt.

1.3.9. Stellungnahme Landkreis Diepholz, Fachdienst Bauordnung und Stadtebau vom 09.08.2024

Aus der Sicht der von mir wahrzunehmenden 6ffentlichen Belange ist zu der von
lhnen beabsichtigten Planung Folgendes zu sagen:

FACHDIENST KREISENTWICKLUNG — NATURSCHUTZ

Aus naturschutzbehérdlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegentiber der
vorliegenden Bauleitplanung, sofern die derzeit festgesetzten Inhalte unveran-
dert bestehen bleiben.

Zu FACHDIENST KREISENTWICKLUNG — NATURSCHUTZ

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Abwagungsunterlage zum fruhzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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FACHDIENST UMWELT UND STRASSE - ABFALL- UND BODENSCHUTZ

In Ergénzung zu den Aussagen zu Altlasten und Verdachtsflachen (unter Hin-
weise / nachrichtliche Ubernahmen, Ziffer 3 und in der Begriindung im Kapitel
11, Unterkapitel ,Altlasten und Kampfmittel wird auf folgendes hingewiesen.

Die Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde empfiehlt, dass der Planungs- bzw.
Vorhabentrager fir die im Kapitel 11 benannten 6 Altlastenverdachtsflachen die
aktuellen konkreten Verdachtssituationen betr. Altlasten bzw. schadlichen Bo-
denveranderungen durch einen Gutachter fiir Boden- und Grundwasserverunrei-
nigungen bzw. Altlasten oder Sachverstandigen nach § 18 BBodSchG (Bundes-
Bodenschutzgesetz) auf Grundlage von historischen Recherchen und Untersu-
chungen beurteilen lasst bzw. aufklart.

FACHDIENST UMWELT UND STRASSE — WASSERWIRTSCHAFT

Gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans bestehen aus wasserbehordli-
cher Sicht keine grundsatzlichen Bedenken.

Wir bitten die nachfolgenden Hinweise zu berticksichtigen:

- Mit der textlichen Festsetzung Nr. 10 werden die Schutzvorschriften fur
festgesetzte bzw. vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiete
(USG) gemaR §§ 78 und 78a WHG ausreichend thematisiert. Demnach
werden bauliche Anlagen im USG grundsétzlich nicht zugelassen. Eine
Ausnahme stellt die Zulassung einer Bushaltespur im Bereich des Flur-
stlicks 299/8 dar (s. textliche Festsetzung Nr. 6.5). Das genannte Flur-
stiick befindet sich vollstandig innerhalb des vorlaufig gesicherten USG
der Hache. Gegen die Errichtung der Bushaltespur innerhalb des vor-
laufig gesicherten USG bestehen aus wasserbehdrdlicher Sicht keine
grundsatzlichen Bedenken, sofern auch hier die Schutzvorschriften ge-
maf §§ 78 und 78a WHG berticksichtigt werden.

- Laut den vorliegenden Unterlagen befindet sich das Flurstiick 188/11
ebenfalls teilwiese innerhalb des vorlaufig gesicherten USG der Hache,
weshalb dieses Flurstilck in der textlichen Festsetzung Nr. 10 ebenfalls
mit aufgefiihrt werden sollte.

- Zu der Begrundung zum Bebauungsplan wird bei Punkt 4.10 ,Ver- und
Entsorgung, Oberflachenentwasserung“ darauf hingewiesen, dass es
sich bei den als Hinweise genannten technischen Regeln um das DWA
Arbeitsblatt A 138 und das DWA Merkblatt M 153 handelt. Die Begrin-
dung sollte diesbezuglich angepasst werden.

FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU — BRANDSCHUTZ

Aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes bestehen gegen die o0.g. Bauleitpla-
nung keine Bedenken, sofern

Zu FACHDIENST UMWELT UND STRASSE - ABFALL- UND BODENSCHUTZ

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu FACHDIENST UMWELT UND STRASSE — WASSERWIRTSCHAFT

FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU — BRANDSCHUTZ

men.

Die Altlastenverdachtsflachen befinden sich auf bebauten Privatflachen. Die Einholung von
Bodengutachten wird empfohlen, obliegt aber den jeweiligen Flacheneigentiimern. Mit der
konkreten Benennung der Flachen im Bebauungsplan wird der Hinweispflicht geniige getan.

Die Hinweise werden berlcksichtigt. Das Flurstiick 188/11 wird in sowohl in der textlichen
Festsetzung Nr. 10 als auch in der Begriindung erganzt. Die Benennung der DWA-Blatter
wurde aus der Stellungnahme der Harzwasserwerke GmbH Gibernommen. Sie wird korrigiert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nachrichtlich in die Begriindung Gibernom-

Abwagungsunterlage zum fruhzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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- die Grundversorgung mit Léschwasser entsprechend § 2 NBrandSchG
durch die Stadt Syke gewahrleistet wird. Richtwerte fiir den L6schwas-
serbedarf Urbaner Gebiete sind jedoch im DVGW-Regelwerk Arbeits-
blatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.
noch nicht bertcksichtigt.

Das geplante Urbane Gebiet (MU), welches auch Flachen fir den Ge-
meinbedarf beinhaltet, kann aufgrund der vorhandenen Bebauung ei-
nem Kerngebiet (MK) gleichgestellt werden.

Gemal DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt W 405 ist fir Kerngebiete eine
Léschwassermenge von 96 m?h fir die Dauer von 2 Stunden in einem
Umkreis von 300 m bereitzustellen.

- die StraRenverkehrsflachen, einschlieRlich der Zufahrten und der Auf-
stell- und Bewegungsflachen fir die Feuerwehr entsprechend der
Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr vorhanden sind bzw. ange-
legt werden.

FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU — IMMISSIONSSCHUTZ

Aufgrund der hohen Verkehrsimmissionen, die teilweise Uber die Gesundheits-
gefahrdung hinausgehen, muss die Stadt sodann dem besonderen Abwagungs-
erfordernis ausreichend nachkommen. Teilweise hat die Stadt diesen Aspekt auf
den Seiten 42ff der Begriindung bereits berticksichtigt. Allerdings fehlt die Ausei-
nandersetzung mit einer zwingenden Prifung einer Planungsalternative und die
Betrachtung des Trennungsgebotes in diesem Kontext. Die Stadt muss zwin-
gend hierauf eben eingehen.

Daneben wurde im schalltechnischen Gutachten ausschlief3lich eine Hohe der
Immissionsorte von 2m und 5m angenommen, wobei die Festsetzungen des B-
Planes Nutzungen auch in deutlich gréBeren Hohen zulassen. Hier sollte eine
erganzende Erlauterung aufgenommen werden, warum dies nicht geschehen
oder notwendig ist.

Zu FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU — IMMISSIONSSCHUTZ

Es handelt sich um die Erhéhung der Bebauungsdichte in einem larmvorbeeintrachtigten Be-
reich und nicht um die Ausweisung neuer Baugebiete. Der Status Quo der Bebauung liegt
damit vor, da das Plangebiet bereits vollstéandig bebaut ist. Anderungen hinsichtlich des
Schallschutzes ergeben sich lediglich im Falle sukzessiver Neubebauungen. Diese waren
dann im Einzelfall im Hinblick auf eine Optimierung hinsichtlich des Schallschutzes zu prifen.
Entsprechende passive Larmschutzmafinahmen sind hinlanglich aufgefiihrt.

Einer Standortalternative ergibt sich im Falle der Innenentwicklung im Ortskern Barriens
nicht. Lediglich hinsichtlich der Ho6he und Dichte baulicher Anlagen kann der Bebauungsplan
Regelungen treffen.

Eine zweigeschossige Bebauung mit Staffelgeschoss liegt im Plangebiet und seiner Umge-
bung bereits vor, so dass davon auszugehen ist, dass eine entsprechende Bebauung, insbe-
sondere entlang der Barrier Strale/ B6, bereits heute gem. § 34 BauGB innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils schon zulassig ist.

Mit der gewahlten lll-geschossige Bauweise und einer Festsetzung der Traufhthe von 8 m
wird der bestehende ZulassigkeitsmaRstab entlang der Ortsdurchfahrt Barrier Stralle nicht
wesentlich erhdht, sondern lediglich fur die Zukunft einheitlich festgesetzt und reglementiert.
Gleiches gilt fir die westlich angrenzende lI-geschossige Bebauung.

Ein aktiver Larmschutz (Larmschutzwall, Larmschutzwand) entlang der Barrier Stral3e ist aus
stadtebaulichen Grinden auszuschlief3en, da die Einschrankungen und Beeintrachtigungen
fur die bestehende Bebauung und Nutzung teils erheblich waren.

Abwagungsunterlage zum fruhzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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Aufgrund der Bestandssituation und auch der Eigentumsverhaltnisse ist davon auszugehen,
dass Umstrukturierungen nur sukzessive erfolgen werden (und kénnen). Daher wird im stad-
tebaulichen Entwurf die Bebauung entlang der Barrier Strale nicht als durchgehende Larm-
abschirmung (z. B. durch Festlegung einer geschlossenen Bauweise 0.3.) zu Gunsten der
dahinter liegenden Bebauung konzipiert. Dennoch tbernimmt sie weiterhin eine abschir-
mende Funktion zu Gunsten der riickwartigen Bebauungsstrukturen. Auch unter diesem Ge-
sichtspunkt wird die angestrebte max. 3-geschossige Bebauung weiterhin als angemessen
angesehen.

Das vorgelegte Gutachten belegt, dass bei Uberschreitung der Orientierungswerte durch
Verkehrslarm der erforderliche Larmschutz durch passive (bauliche) MaRnahmen oder eine
geeignete Grundrissgestaltung u. A. gewéhrleistet werden kann. Fenster schutzbediirftiger
Raume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) sind auf der strallenabgewandten Seite anzuordnen,
teilweise sind schallgedammte Liftungséffnungen oder ergédnzende verglaste AuRenwohnbe-
reiche/ Freibereiche vorzusehen.

Die Festsetzungen zum Schallschutz tragen der Bestandssituation Rechnung. Durch sie sol-
len die durch den Verkehrslarm entstehenden schadlichen Auswirkungen soweit maglich ver-
mindert werden. Im Ergebnis sollen in den kiinftigen Gebauden Innenraumpegel erreicht wer-
den, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sicherstellen. Eine exakte Berechnung er-
forderlicher bewerteter Schallddmmmale ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht méglich,
weil wichtige Berechnungsparameter, wie z.B. Gebaudekubaturen, RaumgréRen, Fensteran-
teile, Wandstéarken etc. noch nicht bekannt sind und diese erst im Baugenehmigungsverfah-
ren vorgelegt werden kénnen. Ein konkreter Schallschutznachweis kann daher nur

Abwagungsunterlage zum friihzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024

18



Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) ,Ortskern Barrien -westlich der B6* Ortschaft Barrien

Stadt Syke

| Nr. [ Stellungnahmen der Triger bffentlicher Belange

eigene Stellungnahme/ Beriicksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung

einzelfallbezogen fir Projekte (hier Neu- und Umbauvorhaben) erbracht werden. Im Zuge der
Bebauungsplanung kénnen die Festsetzung von Larmschutzvorkehrungen nur pauschal und
allgemein vorgenommen werden.

Im vorliegenden Larmschutzgutachten wurden die beurteilungsrelevanten Larmpegelberei-
che nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ermittelt und auf die Planzeichnung im Be-
bauungsplan ibertragen. Daraus ergeben sich die jeweiligen einzuhaltenden Schalldamm-
male fur Fassadenteile und Fenster, die im Zuge von Baugenehmigungsverfahren tberpruft
werden mussen. Ausnahmen hiervon sind gutachterlich im Zuge des Bauantrags zu belegen.

Durch die MaRnahmen des passiven Larmschutzes werden - auch nach den Erkenntnissen
der Larmforschung - Innenpegel gewahrleistet, die den Nutzern eine gegen unzumutbare
Larmbeeintrachtigungen abgeschirmte Gebadudenutzung erméglichen.

In §50 BImSchG heildt es:

.Bei raumbedeutsamen Planungen und Maflinahmen sind die fiir eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen und
von schweren Unféllen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschlief3lich oder tiberwiegend
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbediirftige Gebiete, insbesondere
offentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-
punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 6f-
fentlich genutzte Gebaude, so weit wie mdglich vermieden werden. 2Bei raumbedeutsamen
Planungen und MaRRnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach

§ 48a Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht Giberschritten werden,
ist bei der Abwagung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat
als Belang zu berticksichtigen.”

Diesem sog. , Trennungsgrundsatz* kann in der Uberplanung stadtebaulichen Bestandslagen
im Sinne einer Nachverrichtung meist nicht Rechnung getragen werden. Insbesondere be-
zuglich bereits bestehender Verkehrsbeeintrachtigungen kénnen keine hinreichend grof3en
Absténde oder alternativ ein aktiver Larmschutz vorgenommen werden. Kompakte Bauwei-
sen mit abschirmender Wirkung lassen sich, anders als z. B. auf groReren Brachflachen, in-
nerhalb des kleinteiligen Bestandes absehbar nicht ohne Weiteres realisieren. Mit den ge-
troffenen Festsetzungen zum Schallschutz aber auch der Ausweisung Urbaner Gebiete kann
gleichwohl angemessen auf die bestehende Verkehrslarmbeeintrachtigung reagiert werden.
In den larmabgewandten Bereichen kénnen unter Beriicksichtigung larmabhangiger Grund-
risse hinreichende Ruhezonen und ruhige Aufienwohnbereiche entwickelt werden, die eine
qualitatsvolle Wohnnutzung und auch ein nachtliches Schlafen bei gedffnetem bzw. gekipp-
tem Fenster ermoglichen.

Bezlglich des Verkehrslarms wurde das Immissionsraster entsprechend der Festsetzungen
des Bebauungsplanes in der Héhe von 2m, 5m und 8m erstellt.

Abwagungsunterlage zum fruhzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU — STADTEBAU

Bezlglich des Ausschlusses von ,eigenstandig gewerblichen Werbeanlagen®,
der ausnahmsweisen Zulassigkeit von Fremdwerbeanlagen unter bestimmten
gestalterischen Voraussetzung sowie weiterfihrenden gestalterischen Regelun-
gen zu Werbeanlagen mdéchte ich aus planungsrechtlicher Sicht dringend eine
Uberpriifung anregen.

Es wird zwar erkannt und begrif3t, dass die Stadt in Ihrer Begriindung auf diese
Themen vertieft eingeht, jedoch werden aus hiesiger Sicht mdgliche Rechtsunsi-
cherheiten vermutet, auf die daher im Einzelnen eingegangen werden soll.

Der Ausschluss der Fremdwerbeanlagen erfolgt tiber die Art der baulichen Nut-
zung auf Grundlage von § 1 Abs. 9 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO. Dies
kann nur aus stadtebaulichen Griinden erfolgen (vgl. VGH Mannheim (3. Senat),
Urteil vom 16.04.2008 - 3 S 3005/06). Diese wurden aus hiesiger Sicht plausibel
in der Begrindung dargelegt.

Ferner sollen Fremdwerbeanlagen entlang der B6 ausnahmsweise zugelassen
werden, wenn diese gestalterischen Vorgaben entsprechen. Diese gestalteri-
schen Vorgaben setzen sich aus der Gré3e der Werbeansichtsflache zusam-
men, als auch durch das Einfligen in die Gestaltung des baulichen Umfeldes. Ich
gebe zu bedenken, dass diese Vorgaben aus hiesiger Sicht nicht haltbar sind,
da eine begriindete Ableitung der GroRe fehlt sowie an konkreten Vorgaben,
wann sich eine solche Anlage einfligt. In der Begriindung wird zum Einfiigen le-
diglich geschrieben, dass die Anlagen mit ihrer Anordnung den baulichen Be-
stand nicht Gberformen oder grof3flachig verdecken dirfen. Dieser Interpretati-
onsspielraum lasst Unklarheiten in der Auslegung zu. Planungsrechtlicher wird
zudem die Frage aufgeworfen, wie die GroRe einer Werbeanlage mit der Art der
Nutzung zusammenhangt. Es wird daher empfohlen, diese Einschréankung an
dieser Stelle zu streichen. Grundsétzlich sei daran erinnert, dass die stadtebau-
rechtlichen Festsetzungen abschlielend sein miissen und Begriffe wie ,einf-
gen“ daher keine Verwendung finden kénnen.

An dieser Stelle sei kurz erwahnt, dass auf Seite 22 im 7. Absatz von ,§ 84 Abs.
3 Nr. 4 BauNVO* geschrieben wird, die es so nicht gibt und entsprechend in
NBauO zu korrigieren ist.

Durch die Ortliche Bauvorschrift ist es der Stadt méglich Gestaltungsvorschriften
innerhalb eines bestimmten Geltungsbereiches festzusetzen. Hier konnte eine
begriindet abgeleitete Grolkenbeschrankung der Werbeanlagen implementiert
werden (VG Stade, Urteil vom 27.09.2018 (2 A 1198/17)).

Aktuell ist die ortliche Bauvorschrift Nr. 4 stadtgestalterisch nicht fundiert und in
der Auslegung unklar ausgestaltet. Fir die Anwendung dieser gestalterischen

FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU — STADTEBAU
Zum Ausschluss von Fremdwerbungen:

Im Zuge der Planung soll insbesondere im historisch gepragten Ortskern mit den ausgewie-
senen stadtebaulichen Erhaltungsbereichen grof3flachige Werbung ausgeschlossen werden.

Ein vollstandiger Ausschluss von Werbeanlagen ist nach gangiger Rechtsprechung nicht
ohne Weiteres zulassig, da dies der Bau- und Gewerbefreiheit widerspricht. Ein besonderer
Schutzanspruch ist im Einzelfall stddtebaulich zu begriinden. Insbesondere fiir die Ortsdurch-
fahrt Barriere Stral3e (Urbane Gebiete MU 4) ist dies nicht hinlanglich begriindbar, da diese
einen deutlich anderen Charakter als die westlich angrenzenden historisch gepragten Berei-
che des Ortes aufweisen.

Daher wurde Uber eine Ausnahmeregelung eine Zuléassigkeit von Werbeanlagen im Einzelfall
ermoglicht. Die Zulassigkeit regelt sich Giber die GroRe der Werbeanlagen. Entlang der B6
sollten 12 m? Werbeflachen zuldssig sein, da dies den gangigen Werbeanlagen im Euro-For-
mat entspricht, in den riickwartigen Bereichen wurden 4m? als angemessen angesehen.

Nach Sichtung der Hinweise des Landkreises aus dem Beteiligungsverfahren wird auf diesen
Grofienbezug nun verzichtet. Die textliche Festsetzung Nr. 1 wird Uberarbeitet.

Eine Gliederung zwischen dem historischen Ortsbereich und der Lage an der Ortsdurchfahrt
wird gleichwohl als erforderlich angesehen. Die Einschréankungen zu Grof3e und Beschaffen-
heit von Werbeanlagen werden daher im Folgenden Uber die 6rtlichen Bauvorschriften wei-
tergehend geregelt.

Der Tippfehler wird zur Kenntnis genommen und korrigiert.

Zu Werbung in den ortlichen Bauvorschriften:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Ortliche Bauvorschrift hinsichtlich der Anforderungen an Werbeanlagen konkretisiert. Im
Anhang ist hierzu eine Synopse zu den die Werbung betreffenden Festsetzungen und ortli-
chen Bauvorschriften angeflgt.
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Festsetzung greifbarer sind die Ausfiihrungen in der Begriindung dazu. Ich emp-
fehle entsprechend diese Ausfiihrungen aus der Begriindung in die Festsetzung
zu Ubernehmen und bspw. mit einzelnen Spiegelstrichen die einzelnen Anforde-
rungen an Werbeanlagen zu definieren. Sollte die Stadt bei der aktuellen Fest-
setzung bleiben, ware das Erscheinungsbild des Ortsbildes von dem Planungs-
geber detailliert in der Begriindung darzulegen, damit dann anzufiihren ware,
dass eine Werbeanlage dem entgegensteht. Diesbezliglich bedarf es den raum-
lich zu definierenden Ortsteil zu dokumentieren und anhand dieser Dokumenta-
tion sind sodann die Charakteristika des Ortsbildes herausarbeiten. Nur durch
eine derartig konkrete Positivplanung kann darauffolgend, ein rechtssicheres
,storen definiert werden. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass eine sol-
che Begriindung auferst fundiert auszuarbeiten ist.

Dariiber hinaus wird angeregt, wertende Beschreibungen herauszunehmen. Als
Beispiel gilt folgender Satz: ,Dezent hinterleuchtete Einzelbuchstaben konnen
elegant wirken und zur Betonung von Fassaden und Giebeln dienen. Grof3e,
bunte oder blinkende Leuchtbuchstaben wirken grell und ,billig*.

In Bezug auf die Ortliche Bauvorschrift Nr. 2 wird in der Begriindung (S. 52) ge-
schrieben: ,Gem. § 31 BauGB Abs. 1 kénnen Ausnahmen von den Festsetzun-
gen eines Bebauungsplanes zugelassen werden, sofern sie im Bebauungsplan
nach Art und Umfang ausdriicklich vorgesehen sind. Hierbei handelt es sich um
eine Ermessensentscheidung der Gemeinde, sofern ein Bauvorhaben ansons-
ten den stadtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde entspricht. Mit der Aus-
nahmeregelung wird klargestellt, dass das geneigte Dach im Plangebiet stadte-
baulichen Vorrang hat und nur in begriindeten Einzelféllen davon abgewichen
werden darf*. Von einer Ortlichen Bauvorschrift kann nicht befreit und keine Aus-
nahme auf Grundlage des BauGB erteilt werden. Fur diese Vorschrift kann nur
eine Abweichung gem. § 66 NBauO beantragt / zugelassen werden. Dies bitte
ich entsprechend zu korrigieren.

In der Planzeichnung wurde als Hinweis / nachrichtliche Ubernahme unter Nr. 7
und in der Begriindung auf Seite 35, Kapitel 4.8 auf die notwendigen Einstell-
platze eingegangen sowie die Stellplatz- und Ablésesatzung der Stadt Syke.
Dies bitte ich zu entfernen oder zu Uberarbeiten mit Verweis auf die seitdem
01.07.2024 rechtskraftige Verfassung der Niedersachsische Bauordnung. Diese
entzieht dieser Stellplatzsatzung aus hiesiger Sicht die Rechtsgrundlage.

Zur wertenden Beschreibung in der Begriindung:

Wertende Beschreibungen in den Textfestsetzungen sind zu vermeiden. In der erlduternden
Begriindung kdénnen diese aber — zumal sie vorliegend in Anfiihrungszeichen gesetzt sind-
hilfreich sein, um dem Begriindungszweck Ausdruck zu verleihen.

Zu Ausnahme von den Ortlichen Bauvorschriften:

Der Hinweis, dass §31 BauGB sich auf Textfestsetzungen und nicht auf értliche Bauvor-
schriften bezieht, wird zur Kenntnis genommen. Es wird stattdessen auf die Méglichkeit der
Abweichung nach §66 NBauO hingewiesen.

Zu Verweis auf Stellplatzsatzung:

Mit der aktuellen Anderung der NBauO, sind fiir den durch Wohnungen verursachten Bedarf
gemal § 47 Abs. 1 Satz 3 NBauO keine Einstellplatze mehr nachzuweisen. Eine ortliche
Bauvorschrift nach § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO kann fiir Wohngebaude entsprechend nicht
mehr gefasst werden. Nach der neuen Rechtslage besteht damit keine Méglichkeit mehr, die
Herstellung von Einstellplatzen fur den durch Wohnungen verursachten Bedarf zu fordern.
Der Hinweis wird auf der Planzeichnung gestrichen. Gleichwohl sind bedarfsgerecht Stell-
platze auf den Grundstiicken vorzuhalten, da der teils beengte StraRenraum aber auch die
Bundesstralte im Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine parkenden Fahrzeuge auf-
nehmen konnen. Dies wird in der Begriindung erganzt.

Beschlussvorschlag:
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme be-
schrieben, in der weiteren Planung beriicksichtigt.
Anderungen bzw. Erginzungen ergeben sich zusammengefasst zu folgenden Aspek-
ten:
- Das Flurstlick 188/11 wird in der Aufzahlung der textlichen Festsetzung Nr. 10 und
in der Begriindung erganzt.
- Die Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz werden zur Kenntnis genommen und
nachrichtlich in die Begriindung aufgenommen.
- Die Textfestsetzung sowie die 6rtliche Bauvorschrift zu den Werbeanlagen wird
Uberarbeitet.
- Es wird auf die Mdglichkeit der Abweichung nach §66 NBauO bei der Dachgestal-
tung bzw. den o6rtlichen Bauvorschriften hingewiesen.
Es handelt sich bei den Anderungen um redaktionelle Anpassungserfordernisse und Konkre-
tisierungen. Die wesentlichen Planungsinhalte bestehen weiter, so dass eine erneute Ausle-
gung nicht erforderlich wird.
1.3.10. Ergdnzenden Stellungnahme vom Landkreis Diepholz, Fachdienst Bauordnung und Stadtebau vom 14.08.2024

Im Zuge der Bearbeitung des Bauantrages mit dem Az. 1739/2024 bzgl. mehrerer
Werbeanlagen ist angegeben, eine Veranderungssperre fiir diesen Bereich ver-
hangt zu haben.

Wir hatte vor nicht allzu langer Zeit einen ahnlichen Fall in einer Nachbarge-
meinde, weswegen ich etwas sensibilisieren méchte, wie entscheidend die For-
mulierung der Ortlichen Bauvorschrift in Bezug auf den Versuch (Fremd-)Werbe-
anlagen auszuschlieflen, ist. Dazu sende ich euch drei Urteile, die dies zum
Thema haben. (Anmerkung: Die benannten Gerichtsurteile sind der Abwagung
nicht gesondert beigefiigt. Sie kénnen aber bei Bedarf bei der Stadt Syke im Fach-
bereich Bau, Planung und Umwelt eingesehen oder angefordert werden)

Konkret flir den Bebauungsplan empfehle ich insbesondere den Satz 1 und 2 zu
entfernen oder zu Uberarbeiten.

Satz 1:

,Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass sie nach Art, Gré3e und Material das
Erscheinungsbild des Ortsbildes nicht stéren.”

Dieser Satz beinhaltet gleich mehrere Stolpersteine. Das Erscheinungsbild des
Ortsbildes ist keine feste GroRe und misste von euch ziemlich detailliert in der
Begriindung dargelegt werden, damit ihr dann Anfiihren kénntet, dass eine Wer-
beanlage dem entgegensteht. Dazu misstet ihr oder ein Planungsburo wirklich
durch den raumlich zu definierenden Ortsteil gehen, Aufnahmen machen und an-
hand dieser Aufnahmen die Charakteristika des Ortsbildes herausarbeiten. Denn

Zu Satz 1 und 2 der ortlichen Bauvorschriften:

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Wie in der vorausgegangenen Stellung-
nahme erlautert, sollen Werbeanlagen im Plangebiet weiterhin nur eingeschrankt zulassig
sein. Die Ortlichen Bauvorschriften werden unter Beriicksichtigung der Hinweise angepasst.

Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und, wie in der Stellungnahme beschrie-
ben, beriicksichtigt.

Abwagungsunterlage zum fruhzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) ,Ortskern Barrien -westlich der B6* Ortschaft Barrien

Stadt Syke

| Nr. [ Stellungnahmen der Triger bffentlicher Belange | eigene Stellungnahme/ Beriicksichtigung in der Planung /Beschlussempfehlung

auch nur so, kénntet ihr dann das ,Stéren” definieren. Das ist ein wirklich groRer
Aufwand und weiterhin mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden.

Satz 2:
»Sie durfen der architektonischen Gebaudegliederung nicht zuwiderlaufen.”

Dieser Satz ist aber genauso wie Satz 1 planungsrechtlich wenig griffig. Dafiir
musstet ihr ebenfalls Beispiele geben, die so eindeutig sind, dass jeder Blirger
verstehen konnte, was damit gemeint ist und was das ausschlief3t.

Insgesamt empfehle ich, nur auf die Gestaltung von Werbeanlagen abzustellen,
wenn derartige Werbeanlagen in Zukunft im Plangebiet Gber eine Ortliche Bau-
vorschrift ausgeschlossen werden sollen.

2. Stellungnahmen privater Einwender bzw. ihrer Rechtsvertreter

Stellungnahme von privater Seite sind nicht eingegangen.

Abwagungsunterlage zum fruhzeitigen Beteiligungsverfahren, Stand: 16.September 2024
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Anlage zur Abwagungsunterlage

Synopse zu den geinderten textlichen Festsetzungen bzw. Ortlichen Bauvorschriften

Textliche Festsetzungen zu Werbeanlagen

Bestand Neu

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und § 6a | 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und § 6a BauNVO)
BauNvo) 1.1. Urbane Gebiete MU 1 — MU 5 (§ 6a BauNVO)

1.1. Urbane Gebiete MU 1 — MU 5 (§ 6a BauNVO) In den urbanen Gebieten MU 1, MU 2, MU 3, MU 4 und MU 5 sind zulassig:
In den urbanen Gebieten MU 1, MU 2, MU 3, MU 4 und MU 5 sind zulas-

sig: - Wohngebaude,
- Geschéfts- und Blirogebaude,
- Wohngebaude, - Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe
- Geschéfts- und Blrogebaude, des Beherbergungsgewerbes,
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie - sonstige Gewerbebetriebe sowie
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, - Anlagen fir Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
- sonstige Gewerbebetriebe sowie sundheitliche und sportliche Zwecke.
- Anlagen flr Verwaltungen sowie fiir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke. Nicht zuldssig sind gemaR § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO:
Nicht zulassig sind gemaR § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO: - Vergnugungsstatten
- Tankstellen
) }r/ae;glg(r;tjeg”uer:]gsstatten Ausnahmsweise zulassig sind gem. § 1 Abs. 7 Nr. 2 und Abs. 8 BauNVO:
- eigenstandige gewerbliche Werbeanlagen. - eigenstandige gewerbliche Werbeanlagen.

1.2 Ausnahmen (§ 1 Abs. 7 Nr. 2 und Abs. 8 BauNVO)

Ausnahmsweise sind entlang der Barrier StralRe / B6 Fremdwerbeanla-
gen zulassig, sofern ihre Werbeansichtsflache 12 m? nicht iberschreitet
und sie sich in die Gestaltung des baulichen Umfeldes einfiigen. Im sons-
tigen Plangebiet kdnnen ausnahmsweise Fremdwerbeanlagen zugelas-
sen werden, sofern ihre Werbeansichtsfliche 4 m?2 nicht Gberschreitet.
Temporare Werbeanlagen, die nur fir hdochstens einen Monat ange-
bracht werden, unterliegen dieser Satzung nicht.

Abwagungsunterlage zum Beteiligungsverfahren, Stand: 16. Sept. 2024



Ortliche Bauvorschrift zu Dachformen und Werbeanlagen

Bestand

Neu

2.1. Dachform und Dachneigung

Fir die Hauptdachflachen der Hauptbaukdrper sind nur geneigte Dacher, wie
Sattel-, Walm- und Kriippelwalmdacher mit Dachneigungen zwischen 30°- 50°
zulassig. Bei der Ausflihrung als Griindach kann ausnahmsweise eine abwei-
chende Dachneigung zugelassen werden.

Die Vorschriften zur Dachneigung gelten nicht fir Nebenanlagen gem. § 14
Abs. 1 BauNVO sowie Garagen und uUberdachte Stellplatze gem. §12
BauNVO.

Zur Verwirklichung besonderer architektonischer Gestaltungen oder zur
Schaffung von Vordachern kénnen ausnahmsweise auch andere Dachneigun-
gen und Gestaltungen zugelassen werden.

2.1. Dachform und Dachneigung

Fir die Hauptdachflachen der Hauptbaukdrper sind nur geneigte Dacher, wie
Sattel-, Walm- und Kriippelwalmdacher mit Dachneigungen zwischen 30°- 50°
zulassig. Bei der Ausflihrung als Griindach kann ausnahmsweise eine abwei-
chende Dachneigung zugelassen werden.

Die Vorschriften zur Dachneigung gelten nicht fir Nebenanlagen gem. § 14
Abs. 1 BauNVO sowie Garagen und uberdachte Stellplatze gem. §12
BauNVO.

Im Einzelfall kdnnen bei Nutzungsanderungen, bei BaumalRhahmen, die der
Modernisierung, dem Ausbau oder dem Erhalt bestehender Gebaude dienen,
und bei Baumafinahmen zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen auch
abweichende Dachneigungen und Gestaltungen zugelassen werden.

4. Werbeanlagen (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass sie nach Art, GréRe und Material
das Erscheinungsbild des Ortsbildes nicht stéren. Sie dirfen der architektoni-
schen Gebaudegliederung nicht zuwiderlaufen. Nicht zuldssig sind Werbean-
lagen mit Wechsellichteffekten.

Werbeanlagen an Gebauden sind nur unterhalb der Traufen, im Bereich der
Giebel oder als sog. Ausleger zulassig.

Freistehende Werbeanlagen diirfen eine maximale Gesamthéhe von 4 m
nicht tiberschreiten. Dies gilt nicht fiir Anlagen aus Fahnenmasten und Flag-
gen.

4. Werbeanlagen (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Werbeanlagen an Gebauden sind nur unterhalb der Traufen, im Bereich der
Giebel oder als sog. Ausleger zulassig.

Horizontale oder vertikale Elemente der Fassadengliederung, z.B. Gebaude-
kanten, Stiitzen, Saulen, Fenster, Fachwerkkonstruktionen, Gesimse, Friese,
sonstige Verzierungen u. a., diirfen nicht iberdeckt werden.

Werbeanlagen mit Wechsellichteffekten sind nicht zulassig.

Im urbanen Gebiet MU 4 entlang der Barrier Stral’e / B6 diirfen Werbean-
sichtsflachen eine GréRRe von 12 m? nicht Uberschreiten. In den sonstigen ur-
banen Gebieten (MU 1, MU 2, MU 3, und MU 5) betragt die maximal zulassige
GroRe der Werbeansichtsflachen 6 m2.

Temporare Werbeanlagen, die nur fiir héchstens einen Monat angebracht
werden, unterliegen dieser Satzung nicht.

Abwagungsunterlage zum Beteiligungsverfahren, Stand: 16. Sept. 2024
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Hinweise / nachrichtliche Ubernahmen
1. Ur-und friihgeschichtliche Bodenfunde

Im Gebiet des Bebauungsplans werden archaologische Funde (Bodendenkmale gem. § 3 Abs. 4 des Niedersachsischen Denkmalschutz-
gesetztes) vermutet.

Nach §13 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetztes bediirfen BaumafRnahmen einer Genehmigung der Unteren Denkmalschutz-
behdrde des Landkreises Diepholz, die bei genehmigungspflichtigen Malnahmen zusammen mit der Baugenehmigung zu erteilen ist. Mit
Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabungen muss gerechnet werden.

Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kdnnen u. a. sein: Tongefalscherben, Holzkohleansamm-
lungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfar-bungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden,
so sind diese gemaR § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) generell meldepflichtig und missen der unteren
Denkmalschutz- behérde des Landkreises Diepholz und dem Niedersachsischen Landesamt fir Denkmalpflege, Referat Archéologie,
Scharnhornstr. 1 in 30175 Hannover unverziiglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer.

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen,
bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Baudenkmale
Bauliche Anderungen, Instandsetzungen, Wiederherstellungen oder Nutzungsanderungen an den im Plangebiet gekennzeichneten Bau-
denkmalen bediirfen der Genehmigung und sind mit der Unteren Denkmalschutzbehdrde des Landkreises Diepholz abzustimmen. Gleiches
gilt fiir die Errichtung, Anderung, oder Beseitigung von Anlagen in der Umgebung des Baudenkmals, sofern dadurch das Erscheinungsbild
des Denkmals beeinflusst wird.

3. Altablagerungen/ Altlasten
Im Altlastenverdachtsflachenkataster der unteren Bodenschutzbehérde des Landkreises Diepholz sind im Plangebiet sechs Verdachts-
flachen (Sudweyher Stral3e 2, Barrier StralRe 4, 6 und 10, GlockenstralRe 3 und 5-7) mit der Altlastenrelevanzklasse 1 (bedingt altlasten-
relevant) verzeichnet. Im Zuge von BaumaRnahmen wird empfohlen, die Ausgangslage beziglich schadlicher Bodenveréanderungen oder
Grundwasserbelastungen durch einen Gutachter fiir Bodenschutz oder Sachverstandigen fiir Altlasten (nach §18 BBodSchG) beurteilen zu
lassen. Sofern bei Bau- und Erdarbeiten Bodenverunreinigungen, unnatirliche Bodenverfarbungen oder Abfallablagerungen festgestellt
werden, so ist unverzuglich die Untere Bodenschutzbehérde des Landkreises Diepholz zu unterrichten und die Arbeiten sind bis auf
weiteres einzustellen.

4. Artenschutz
Die MaBnahmen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz zum Artenschutz sind zu beachten.
Rodungszeiten nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG (30.09. — 28.02.) sind einzuhalten. Hohlenbaume mit Sommerquartierpotenzial fiir
Fledermause durfen erst ab dem 01.11. gefallt werden. Gehdlzbeseitigungen sind auf das unbedingt notwendige MaR zu beschranken.
Vor Beginn von Sanierungs- oder Abrissarbeiten sind Gebaude auf Fledermausvorkommen sowie auf Vogelniststatten zu tberprifen.
Werden Nistplatze geschiitzter Vogelarten oder Quartiere von Fledermausen gefunden, ist das weitere Vorgehen mit der UNB
abzustimmen und ggf. Ersatzquartiere vorzusehen.

5. Wasserschutzgebiet
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb der festgesetzten Schutzzone Il B sowie in der im
Ausweisungsverfahren befindlichen Schutzzone Ill A des Wasserschutzgebietes Ristedt. Im hydrologischen Einzugsgebiet der
Wassergewinnungsanlage Ristedt kdnnen sich die Anforderungen an die Vorbehandlung des Niederschlagswassers vor der Einleitung in
das Grundwasser kiinftig erh6éhen. Die entsprechenden Schutzbestimmungen sind zu beachten.

6. Kampfmittel
Sollten sich bei Erdarbeiten Hinweise auf Bombenblindganger oder andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Brandmunition, Minen
etc.) im Boden ergeben, so sind unverzuglich die zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst
des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, zu
informieren. Im Zuge von Neubebauungen wird eine gesonderte Luftbildauswertung empfohlen.

7. Leitungsbestand
Zum Schutz vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor dem Beginn von BaumaRnahmen eine aktuelle Leitungsabfrage zum
Leitungsbestand im Plangebiet bei den Leitungstréagern einzuholen und die Schutzanspriiche zu bericksichtigen.

8. Geotechnische Erkundung des Baugrundes
Fur die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergdnzenden
Regelungen DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergénzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN
1997-2/NA:2010-12 vorgegeben.

9. DIN-Normen

Die den textlichen Festsetzungen zugrunde liegenden und genannten DIN-Normen liegen zur Einsichtnahme bei der Verwaltung der Stadt
Syke wahrend der iiblichen Offnungszeiten der Verwaltung aus.

10. Okologische Bau- und Nutzungsempfehlung Wasser

Eine Zielsetzung 6kologischen Bauens ist die Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. Dazu kann z.B. die Installation wassersparender
Armaturen und Haushaltsgerate beitragen. Fiir Funktionen bei denen Trinkwasser nicht zwingend erforderlich ist, z.B. WC-Spiilungen,
sollte die Substitution mit Betriebswasser aus Regenwassernutzungs- oder Grauwasser-Recyclinganlagen gepriift werden.
Unverschmutztes von Dachern und befestigten Flachen ablaufendes Wasser sollte im Zusammenhang mit der Bewasserung von
Freiflachen gesammelt und genutzt werden .

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 NBauO)

1. Geltungsbereich
Nachstehende ortliche Bauvorschriften gelten fiir Neubauten sowie wesentliche Umbauten der genehmigten Bestandsnutzungen innerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6".

2. Dacher (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

21. Dachform und Dachneigung
Fir die Hauptdachflachen der Hauptbaukdrper sind nur geneigte Dacher, wie Sattel-, Walm- und Krippelwalmdacher mit Dachneigungen
zwischen 30°- 50° zulassig. Bei der Ausflihrung als Griindach kann ausnahmsweise eine abweichende Dachneigung zugelassen werden.
Die Vorschriften zur Dachneigung gelten nicht fiir Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Garagen und iberdachte Stellplatze gem.
§12 BauNVO. Zur Verwirklichung besonderer architektonischer Gestaltungen oder zur Schaffung von Vordachern kénnen ausnahmsweise
auch andere Dachneigungen und Gestaltungen zugelassen werden.

2.2, Dachgauben und Dacheinschnitte
Die Gesamtlange von Dachgauben oder Dacheinschnitten darf insgesamt nicht mehr als 50% der Gesamtlange der jeweiligen Dachseite
betragen.

2.3. Dacheindeckungen
Fir die Dacheindeckung sind nur Materialien mit matter Oberflache in den Farben rot, rot-braun, braun oder anthrazit oder Griindacher
zulassig. Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sind zulassig.

3. AuBenwinde, Material und Farben (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
Die AuRenwande der Hauptgebaude sind aus rotem, rotbuntem oder rotbraunem Verblendmauerwerk oder Putz in der Farbe Weil3 oder in
hellen, abgetdnten Pastellfarben herzustellen. Untergeordnet, d.h. an Teilflachen bis zu 30% dieser AufRenwande sind auch andere
Materialien (z. B. Holz oder Plattenwerkstoffe) zuléssig. Fassadenbegriinungen sind zulassig und ausdriicklich erwiinscht.

4. Werbeanlagen (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
Werbeanlagen an Gebauden sind nur unterhalb der Traufen, im Bereich der Giebel oder als sog. Ausleger zulassig.
Horizontale oder vertikale Elemente der Fassadengliederung, z.B. Gebaudekanten, Stiitzen, Saulen, Fenster, Fachwerkkonstruktionen,
Gesimse, Friese, sonstige Verzierungen u. a., diirfen nicht iberdeckt werden.
Werbeanlagen mit Wechsellichteffekten sind nicht zulassig.
Im urbanen Gebiet MU 4 entlang der Barrier Stralle / B6 durfen Werbeansichtsflachen eine Gré3e von 12 m? nicht Giberschreiten. In den
sonstigen urbanen Gebieten (MU 1, MU 2, MU 3, und MU 5) betragt die maximal zuldssige GrofRe der Werbeansichtsflachen 6 m2.
Temporare Werbeanlagen, die nur fir hchstens einen Monat angebracht werden, unterliegen dieser Satzung nicht.

5. Abstellplatze beweglicher Abfallbehalter (§ 84 Abs. 3 Nr. 5 NBauO)

Im Baugebiet sind Standplatze fiir bewegliche Abfallbehélter gegen Einsicht vor der 6ffentlichen Strae abzuschirmen. Sie sind in Bauteile zu
integrieren, durch eine Hecke oder ein Rankgerust einzugriinen oder mit einer Verkleidung, z.B. aus Holz, zu versehen.

6. Einfriedungen (§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauBO)

Entlang offentlicher Verkehrsflachen sind, mit Ausnahme festgesetzter Ful- und Radwege, als Grundstiickseinfriedungen senkrecht gelattete

Holzzaune, Mauern oder offenen Metallzaune (Stabmetallzaune, Maschendraht 0.3.) bis zu einer Hohe von max. 1,20 m zulassig. Diese
kénnen begrint werden. Flachig geschlossene Zaunelemente sind nicht zulassig.

Dartber hinaus sind in Form geschnittenen Hecken oder freiwachsende Lebendhecken/ Laubhecken (z. B. Fagus sylvatica — Rot-Buche,
Ligustrum vulgare — Gewdhnlicher Liguster, Carpinus betulus — Hain-Buche) zulassig.

7. Gestaltung von nicht iiberbauten Flachen (§ 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO)
Die nicht Giberbauten Flachen der Baugrundstiicke sind, u. a. gem. § 9 Abs. 2 NBauO als Griinflache gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten. Griinflachen zeichnen sich durch naturbelassenen oder angelegte, mit Pflanzen bewachsenen Flachen aus. Die Flachen diirfen
nicht versiegelt werden. Die flachige Abdeckung von gartnerisch anzulegenden Flachen mit Mineralstoffen, wie Steinen, Kies- oder
Splittschittungen sowie die Verwendung wasserdichter, nicht durchwurzelbarer Materialien (z.B. Folien/ Vlies) o0.a. ist unzulassig.

8. Berucksichtigung ortlicher Bauvorschriften
Gemal § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der 6rtlichen Bauvorschrift vorsatzlich oder fahrlassig zuwiderhandelt.
Ordnungswidrigkeiten kénnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer GeldbulRe geahndet werden.
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und § 6a BauNVO)

11. Urbane Gebiete MU 1 — MU 5 (§ 6a BauNVO)
In den urbanen Gebieten MU 1, MU 2, MU 3, MU 4 und MU 5 sind zulassig:
- Wohngebaude,
- Geschafts- und Burogebaude,
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige Gewerbebetriebe sowie
- Anlagen fir Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulassig sind gemaR § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO:
- Vergnugungsstatten
- Tankstellen

Ausnahmsweise zulassig sind gemaR § 1 Abs. 7 Nr. 2 und Abs. 8 BauNVO:
- eigenstandige gewerbliche Werbeanlagen.

2. Flachen fir den Gemeinbedarf (§ 9 Abs.1 Nr. 5 BauGB)
21. Zweckbestimmung Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 5 BauGB)

Auf der Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen*®
sind folgende Anlagen und Einrichtungen zulassig:

- Kirchen und Gebetshauser,

- Gemeindehauser/ -zentren,

- Pfarrhaus

- Einrichtungen fir seelsorgerische, gesundheitliche und soziale Zwecke

- Veranstaltungsraume

- erforderliche Stellplatze, Garagen, Carports und Nebenanlagen oder

- sonstige der o. g. Nutzungsbestimmung dienende Anlagen.

2.2. Zweckbestimmung sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen zur Betreuung
von Kindern und Jugendlichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Auf der Flache fiir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen zur Betreuung
von Kindern und Jugendlichen® sind folgende Anlagen und Einrichtungen zulassig:

- Kindertagesstatten,

- Freizeiteinrichtungen fiir Kinder und Jugendliche,

- AuRenspielbereiche und Freigelande,

- erforderliche Stellplatze, Garagen, Carports und Nebenanlagen oder

- sonstige der o. g. Nutzungsbestimmung dienende Anlagen.
Eine Nutzung der Kita und Freizeiteinrichtungen zu sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken ist ergdnzend zu den
jeweiligen Betriebszeiten zulassig

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2 a BauGB, § 22 BauNVO)
In der offenen Bauweise (0) sind Gebaude mit seitlichem Grenzabstand und einer Lange von maximal 50 m zulassig. Die abweichende
Bauweise (a) entspricht der offenen Bauweise mit der Abweichung, dass Geb&udeléangen liber 50 m zulassig sind.

4. Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
Garagen, Carports gem. §12 BauNVO und bauliche Nebenanlagen im Sinne des §14 (1) BauNVO, die Gebaude sind, diirfen die
straRenseitigen Baugrenzen oder Baulinien der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflache nicht Gberschreiten. Dies gilt nicht gegeniiber
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung.

5. Hohe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 16 u. 18 BauNVO)
5.1. Erdgeschossfulboden (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)
Die Oberkante der fertigen ErdgeschossfuRbéden (OKFF) baulicher Anlagen darf hdchstens 50 cm uber der Fahrbahnoberkante der
erschlieBenden Stralle liegen.
5.2. Traufhodhe (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)
Die Traufhohe ist der Schnittpunkt zwischen der Verlangerung der WandauRenflache und der Oberkante der Dachhaut.
Ausnahmen von den festgesetzten Traufhdhen sind fir die Traufen von Kriippelwalmen sowie untergeordnete Gebaudeteile (Vordacher,
Erkervorbauten u. 8.) zulassig.

5.3.  Firsthéhe (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Die Firsthohe ist der oberste Abschluss der Dachhaut. Die festgesetzten Firsthéhen baulicher Anlagen gelten nicht flr technische Ausbauten

wie Schornsteine, Liftungsrohre oder Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien (z. B. Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen) oder
Luftungsrohre sowie fiir untergeordnete Bauteile wie Fahrstuhlschachte, Treppenrdaume oder Liftungsanlagen mit einer Grundflache von
maximal 25 m2.

5.4. Bezugspunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO)
Der Bezugspunkt fiir die festgesetzten Hohen aller baulichen Anlagen ist die fertiggestellte Oberkante der erschlieRenden Strale gemessen
in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Baugrundstiicks mit der Verkehrsflache.

6. Griinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25a und 25b BauGB)
6.1. Erhaltung von Einzelbaumen (§ 9 (1) Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)

Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzten Einzelbdume sind dauerhaft zu erhalten und zu schitzen. Insbesondere bei Hoch-
und TiefbaumaRnahmen sind Stamm, Krone und Wurzelbereich gem. DIN 18920 zu schitzen.

Bei unvermeidlichem Verlust ist eine Fallgenehmigung bei der Stadt Syke (Fachbereich 4/ Fachbereich Bau, Planung und Umwelt)
einzuholen und es sind Ersatzpflanzungen zu tatigen und abzustimmen.

6.2 Pflanzung von Einzelbaumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)
Die in der Planzeichnung als anzupflanzend festgesetzten Einzelbaume sind mit einem heimischen Laubbaum, Stammumfang 14-18 cm
gemessen in 1 m Hoéhe, 4 x verpflanzt mit Ballen, Solitdr oder Hochstamm zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Der Standort kann bis
zu 5,0 m verschoben werden. Die Pflanzauswahl erfolgt durch die Stadt Syke.

6.3 PflanzmaBnahmen auf privaten Grundstiicken (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)
Auf privaten Grundstiicken sind je angefangenen 500 m? Grundstiicksflache ein Baum oder 2 Straucher zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Es sind einheimische standortgerechte Laubgehdlze zu verwenden wie:
Straucher: Corylus avellana — Hasel, Crataegus monogyna— Wei3dorn, Prunus spinosa — Schlehe, Rhamnus frangula — Faulbaum, Rosa
canina — Hundsrose, Sambucus nigra — Schwarzer Holunder, Salix aurita — Ohrweide.
Baume: Quercus robur — Stiel-Eiche, Sorbus aucuparia — Eberesche, Betula pendula — Hange-Birke, Prunus avium —Vogel-Kirsche, Malus
ssp. — Apfel in alten Arten und Sorten, Pyrus ssp. — Wildbirne bzw. Birne in alten Arten und Sorten.
Die Pflanzqualitét der Straucher soll je nach Art und GroRe betragen: 2x verpflanzt mind. 80 cm Hohe. Anzupflanzende Baume: 3x verpflanzt,
Stammumfang 10 cm — 12 cm oder eine H6he von mind. 150 cm.
Die Anpflanzungen haben in der auf die Fertigstellung der Hauptgeb&ude folgenden Pflanzperiode (Oktober bis April) zu erfolgen. Bei der
Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Baume sind vorhandene Baume einzurechnen, sofern Sie den genannten Anforderungen in Art und
Qualitat entsprechen.

6.4 Flachen mit Bindung fiir Bepflanzungen und die Erhaltung von Gehoélzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25
Buchstabe b) BauGB)

Auf den festgesetzten Flachen mit Bindung fir Bepflanzungen und die Erhaltung von Gehdlzen ist der Grinbestand zu erhalten. Gleiches gilt
fiir vorhandene Griinstrukturen innerhalb der Gemeinbedarfsflachen und der &ffentlichen Griinflichen. Anderungen und Eingriffe diirfen nur
nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt Syke (Fachbereich 4/ Fachbereich Bau, Planung und Umwelt) vorgenommen werden. In Abstim-
mung mit der Stadt Syke sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

6.5 Offentliche Griinflaiche Parkanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Innerhalb der 6ffentlichen Parkanlage sind umweltvertragliche Nutzungen (z.B. Flachen fiir Spiel- und Sportgerate, Liegewiese, Aufenthalts-
flachen 0.3.) zulassig. Innerhalb der 6ffentlichen Parkanlage kann im Bereich des Flurstiicks 299/8 entlang der Stralle ,,An der Wasser-
mihle* ausnahmsweise eine Bushaltespur zugelassen werden, sofern ein entsprechender Ausgleich fiir ggf. entfallende Griinflachen
geschaffen wird. Dieser ist mit der Stadt Syke (Fachbereich 4/ Bau, Planung und Umwelt) abzustimmen.

6.6 Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Auf den Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind die vorhandenen Nass- und
Feuchtwiesen im naturbelassenen Auenbereich im Siden des Plangebietes zu erhalten. Bei den SPE-Flachen handelt es sich im
Kompensationsmafinahmen, die im Zuge des Vorhabens "Nordumgehung Syke (L340) durchgefiihrt wurden. Der Pflege- und
Entwicklungsplan Nordumgehung Syke - der Stadt Syke, Verfasser: Planungsgruppe Griin (Marz 1993) ist maRgeblich. Eine detaillierte
MafRnahmenbeschreibung ist dem der Begriindung beigefiigten Umweltbericht zu entnehmen.

6.7 Begriinung von Stellpldtzen und baulichen Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a)
BauGB)

Auf privaten Stellplatzanlagen mit mehr als 20 Einstellplatzen ist je 5 Einstellplatze ein Baum vorzusehen. Je Baum ist eine offene
Vegetationsflache von mind. 10 m? herzustellen. Standortgeeignete Baume sind bei der Stadt Syke zu erfragen. Flachdacher und
flachgeneigte Dacher baulicher Nebenanlagen, Garagen, Carports etc. sind ab einer Gréf3e von 30 m? mit einer extensiven Griinbedachung
zu versehen.

7. Wasserflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)
Der Mihlenteich und der Gewasserlauf der Hache werden als Wasserflache festgesetzt. Beiderseits des Béschungsbereiches der Hache und
entlang der Uferzone des Mihlenteiches ist ein mind. 5 m breiter Gewéasserrandstreifen der natiirlichen Gewasserentwicklung zu tberlassen.
Die Zustandigkeit der Unterhaltung obliegt dem Bodenverband Hache und Hombach. Die Zuganglichkeit zur Wasserflache und zum
Gewasserrandstreifen ist zu gewahrleisten.

8. Immissionsschutz
8.1. Schutz vor Verkehrslarm (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Das Plangebiet liegt in einem durch Verkehrslarm der B6 und der K 122 (Barrier Stral’e und Strale an der Wassermiihle) vorbelasteten
Bereich. Fir Gebaude, die neu errichtet oder wesentlich geandert werden, gelten daher folgende Schallschutzanforderungen:

Die AuRenbauteile schutzbedurftiger Raume, die dem standigen Aufenthalt von Menschen dienen, miissen je nach Larmpegelbereich die
Anforderungen an die Luftschallddmmung gemafR Abschnitt 7 der DIN 4109 Teil 1, Ausgabe Januar 2018 fiir Wohnraume einhalten.
Mindestens ist ein Bau-Schallddmmmalf von 30 dB im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes einzuhalten.

Die Schlafraume und Kinderzimmer sind in den auf dem nachstehenden Ubersichtsplan gekennzeichneten Flachen LB1 — LB3 auf der
straRenabgewandten Geb&udeseite anzuordnen. Andernfalls ist der Einbau von schallgeddmmten Liftungséffnungen oder eine Belliftung
mittels raumlufttechnischer Anlage vorzusehen.

Bereiche, in denen tagsiiber oder nachts die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung liberschritten werden, sind im Ubersichtsplan mit der
Bezeichnung LB3 und LB5 gekennzeichnet. In den mit LB4 und LB5 gekennzeichneten Bereichen sind schallgeddmmten Liftungsoffnungen
oder eine Beliftung mittels raumlufttechnischer Anlage vorzusehen und es sollten keine schutzbedirftigen Raume mit zu 6ffnenden Fenstern
angeordnet werden. Sofern dies nicht moéglich ist, kdnnen schutzbedurftige Rdume mit zu 6ffnenden Fenstern in diesen Bereichen
angeordnet werden, wenn z. B. geschlossene Wintergarten bzw. verglaste Vorbauten vor diesen Fenstern angeordnet werden.

Hausnahe AuRenwohnbereiche sind in den gekennzeichneten Bereichen LB2 und LB3 auf der straBenabgewandten Gebaudeseite
anzuordnen. Andernfalls ist eine Kompensation mittels verglaster Loggien oder Wintergarten vorzusehen. In den gekennzeichneten
Bereichen LB4 und LB5 sind hausnahe AuRenwohnbereiche als verglaste Loggien oder Wintergarten vorzusehen.

Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Bauantragsverfahrens der Nachweis erbracht wird, dass
aufgrund von Gebaudeabschirmungen oder dhnlichen Effekten ein geringerer Larmpegel und damit verbunden gesunde Wohnverhéaltnisse
vorliegen.

Erganzende Angaben erfolgen in der Planbegriindung sowie im dort benannten Schallschutzgutachten und sind bei der Stadt Syke,
Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke, einzusehen.
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8.2. MaRnahmen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs.1 Nr. 23 BauGB)
Zur Verbesserung der Luftqualitdt und der Reduzierung des KohlendioxidausstoRRes wird bestimmt, dass fossile Brennstoffe, wie Erdgas,
Erddl, Kohle und Torf im Plangebiet fiir die Warme- und Warmwasserversorgung nicht verwendet werden dirfen.
Bestehende Anlagen sind von der Regelung nicht betroffen. Fiir die Anderung oder Nutzungsénderung von baulichen Anlagen, die bei

Inkrafttreten des Bebauungsplans bereits existieren, kann eine Ausnahme von dem Verwendungsverbot fir fossile Brennstoffe erteilt werden.

9. Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

9.1. FuB- und Radwege
Die festgesetzten Ful3- und Radwege durfen zu Unterhaltungszwecken und ErschlieBung unmittelbar angrenzender Anlieger befahren
werden.

9.2.  Offentlicher Stellplatz
Der festgesetzte offentliche Stellplatz hat zugleich eine ErschlieRungsfunktion fir die angrenzenden Flurstiicke und die Fu3- und
Radwegverbindung.

9.3. Dorfplatz
Auf der festgesetzten Flache fiir einen Dorfplatz sind gemeinschaftliche Stellplatze, Platze oder Freiflachen fir 6ffentliche oder kirchliche
Zwecke, z. B. Markte, Ortsfeste, Informationsveranstaltungen, zuléssig. Garagen oder Carports sind nicht zulassig. Nebenanlagen im Sinne
des § 14 Abs. 1 der BauNVO kdénnen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern ihren Héhe 1,00 m nicht tGberschreitet.

10. Hochwasserschutz (§ 9 Abs.1 Nr. 16 und Abs. 6a BauGB)
Teile der Flurstiicke 324/9, 328/3, 328/4, 329/1, 330/1, 170/5, 181/3, 183/9, 188/9, 188/11,188/12, 189/1, 296/1, 480/298,10/3 und 299/8
befinden sich innerhalb des vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebietes der Hache. Es gelten die Schutzbestimmungen der §§ 78 und
78 a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG). Einrichtungen, die den Hochwasserabfluss einschranken (z. B. bauliche
Anlagen, Zaune, Anpflanzungen, Verwallungen) sind im Uberschwemmungsgebiet nicht zulassig. Die bestehenden Geldndehéhen sind zu
erhalten.
In den privaten Griinflachen innerhalb des Uberschwemmungsgebietes sind gértnerisch Anlagen und Spielgeréte fiir Kinder zulassig, sofern
die Schutzbestimmungen nach §§ 78 und 78 a WHG eingehalten werden und die Hochwasserriickhaltefunktion nicht beeintrachtigt wird.

11. Erhaltungsbereiche (§ 9 Abs. 6 BauGB und § 172 BauGB Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)
In den als ,Erhaltungsbereich* bezeichneten Gebieten bedirfen zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner
stadtebaulichen Gestalt der Riickbau, die Anderung, die Nutzungsénderung oder die Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung. Dies
gilt auch dann, wenn nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften eine Genehmigung nicht erforderlich ist.
Die Genehmigung zum Riickbau, zur Anderung oder zur Nutzungsénderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder
im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild pragt oder sonst von
stadtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder kiinstlerischer Bedeutung ist.
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die stadtebauliche Gestalt des Gebiets durch die

beabsichtigte bauliche Anlage beeintrachtigt wird.

12. Photovoltaik- und andere Solaranlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB)
Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bei Gebaude, die neu errichtet oder wesentlich geandert
werden, die gesamten Dachflachen der Hauptgeb&dude zu mindestens 25 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren
Strahlungsenergie auszustatten. Werden auf einem Dach Solarwéarmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Flache auf die
zu realisierende Solarmindestflache angerechnet werden. Die Solarmindestflache von 25 % darf unterschritten werden, soweit mindestens
eine Leistung von 10 Kilowattpeak / Anlagenleistung je Baugrundstiick mit Photovoltaikmodulen bzw. Solarwarmekollektoren erreicht wird.

13. Zuordnung externer AusgleichsmaBnahmen
Der erforderliche externe Ausgleich wird auf dem 8.930 m? groRen Flurstiick 161 aus dem Kompensationsflachenkataster der Stadt Syke, in
der Gemarkung Heiligenfelde, Flur 1 erbracht. Auf einer Ackerflache der Wertstufe 1 wurde eine zweischurige Wiese der Wertstufe 2
entwickelt, die vollumfénglich fiir das ermittelte Kompensationsdefizit von 8.129 WE angerechnet werden kann.
Die MaBBnahme wird gem. § 9 Abs. 1a BauGB dem Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien-westl. der B6" Ortschaft Barrien der
Stadt Syke zugeordnet. Ein Ubersichtsplan sowie weitere Details zur Umsetzung der AusgleichsmaRnahme sind dem der Begriindung
beigefiigten Umweltbericht zu entnehmen.
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Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21.11.2017

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis11 BauNVO)

w)

Urbane Gebiete mit Kennziffer, vgl. Textfestsetzung 1.1 und 1.2
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6a BauNVO)

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

zB. 04
zB. 1

Grundflachenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

(o)

offene Bauweise
vgl. Textfestsetzung Nr. 3

abweichende Bauweise
vgl. Textfestsetzung Nr. 3

keine festgesetzte Bauweise
vgl. Textfestsetzung Nr. 3

Baugrenze
vgl. Textfestsetzung Nr. 4

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Guitern und Dienstleistungen
des offentlichen und privaten Bereichs, Flachen fiir den Gemeinbedarf, Flachen
fir Sport- und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

oo s e e s

. .
. .
. .

sees s

1

Flache fur den Gemeinbedarf
vgl. Textfestsetzung Nr. 2

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen
vgl. Textfestsetzung Nr. 2.2

Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen
vgl. Textfestsetzung 2.3

5. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

+R

»
>
>

Dorfplatz

StraRenverkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StralRenbegrenzungslinie auch gegeniber Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten (im Bereich der B 6)

offentliche Parkflache
vgl. Textfestsetzung Nr. 9.2

offentlicher Ful3- und Radweg
vgl. Textfestsetzung Nr. 9.1

Dorfplatz
vgl. Textfestsetzung Nr. 9.3

6. Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

offentliche Parkanlage
vgl. Textfestsetzung Nr. 6.5

Private Griunflache

7. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 Buchstaben a) und b) BauGB)

o0 0090

Umgrenzung von Flachen fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)
vgl. Textfestsetzung Nr. 6.6

Baume anpflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)
vgl. Textfestsetzung Nr. 6.2

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen flir Bepflanzungen und fiir die
Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von
Gewassern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

vgl. Textfestsetzung 6.4

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fir die
Erhaltung von Bdumen
hier: vorhandene Baumreihe, vgl. Textfestsetzung Nr. 6.4

Baume erhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)
vgl. Textfestsetzung Nr. 6.1

8. Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses
als nachrichtliche Ubernahme (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 und 6a BauGB)

Wasserflachen
vgl. Textfestsetzung Nr. 7

vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiete gem. § 76 Abs. 3 WHG
vgl. Textfestsetzung Nr. 10

9. Regelungen fiir die Stadterhaltung und den Denkmalschutz ( § 9 Abs. 6 BauGB)

D

(=)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz
unterliegen, nachrichtliche Ubernahme

Umgrenzung von Erhaltungsbereichen
(§ 172 Abs. 1 BauGB)
vgl. Textfestsetzung Nr. 11

10. Sonstige Planzeichen

r=-
| |

==

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des Males der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B.§ 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVO)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Flurstlick 174/4 belastete
Flache (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

11. Kennzeichnungen ohne Normcharakter

uE

193

LPB IV

KKK

LPB I

vorhandene Grundstiicksgrenzen

Flursticksnummer

vorhandene Gebaude mit Nebengebauden

Bemaliung in Metern

Brickenbauwerk

Abgrenzung unterschiedlicher La&rmpegelbereiche (LPB)
Ermittlung auf Basis des Nachtwertes

11.1 Nebenkarte Immissionsschutz

LB 2

7

LB 5

Y

Larmbereiche mit erforderlichen SchutzmaRnahmen gem. Textfestsetzung 8.1

Larmbereiche, die die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung Uberschreiten mit
erforderlichen SchutzmaRnahmen gem. Textfestsetzung 8.1,

Praambel und Ausfertigung

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Syke die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
25 (10/59) "Ortskern Barrien - westlich der B6", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden

textlichen Festsetzungen in seiner Sitzungam __._

Syke,den .

. als Satzung beschlossen.

Die Biirgermeisterin (Suse Laue)

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 12.09.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 (10/59)
"Ortskern Barrien - westlich der B6" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemafl § 2 Abs. 1 BauGB am

19.12.2022 ortsiblich bekannt gemacht worden.

Syke,den .

Die Biirgermeisterin (Suse Laue)

Planunterlage
Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte
MafRstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung
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© Jahr 2021
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und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)

Regionaldirektion Sulingen-Verden

Katasteramt Syke

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom 05.05.2021). Sie ist hinsichtlich
der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Die Vervielfaltigung ist nur fir eigene, nichtgewerbliche Zwecke (z.B. Zwecke der Bauleitplanung), gem. § 5 Abs.3
Nds. Gesetz uber das amtl. Vermessungswesen vom 12.12.2002 (Nds. GVBL. 2003 S. 5), erlaubt. Eine Gewahr fir
die Richtigkeit wird nur fiir urschriftlich beglaubigte Ausfertigungen tibernommen.

Syke,den .

Katasteramt Syke (Gerd Gébberd)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien - westl. der B6" wurde in Zusammenarbeit mit
c/o zukunft — urbane strategien - Hachenberg & Pill GbR ausgearbeitet durch das Biiro:

MOR GBR Tel.: 04261 -81918-0
Fax.:04261-81918-9
27356 Rotenburg (Wimme)info@morarchitekten.de

Scheeleler Weg 9

Rotenburg (Wimme), den .

Planverfasserin (Kerstin Oesterling)

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. §3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 27.12.2022 bis 13.01.2022

geman amtlicher Bekanntmachung vom 19.12.2022.

Syke,den .

Die Birgermeisterin (Suse Laue)

Offentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Syke hat in seiner Sitzung am 20.06.2024 dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 (10/59)
"Ortskern Barrien - westl. der B6" und der Begriindung zugestimmt und seine 6ffentliche Auslegung geman
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurdenam __._ . ortsublich

bekannt gemacht.

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit der Begriindung und die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 08.07.2024 bis einschl. 08.08.2024 gemaf}

§ 3 Abs. 2 BauGB 6ffentlich ausgelegen.

Syke,den .

Die Biurgermeisterin (Suse Laue)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Syke hat den Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien - westl. der B6" nach Prifung der
Anregungen gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzungam __._ .20__ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die

Begriindung beschlossen.

Syke,den _ . .20

Die Birgermeisterin (Suse Laue)
Inkrafttreten
Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien - westl. der B6" ist gemaf § 10 Abs. 3 BauGB
am_. . ortsliblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damitam .. rechtsverbindlich
geworden.
Syke,den __ .

Die Birgermeisterin (Suse Laue)

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien - westl. der B6"
sind die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und Mangel des Abwagungsvorganges beim
Zustandekommen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.

Syke, den__.

Die Bilirgermeisterin (Suse Laue)

Stadt Syke
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BP Nr. 25 (10/59) Ortskern Barrien -westlich der B6* Stadt Syke

Vorbemerkungen

Im Rahmen des frihzeitigen Beteiligungsverfahrens gem. § 3 Abs. 1 BauGB und §4
Abs. 1 BauGB sind Anregungen eingegangen, die entsprechend in den Textfestsetzungen
oder der Begriindung zum Bebauungsplan berlcksichtigt wurden.

Es handelt sich im Wesentlichen um redaktionelle Hinweise oder inhaltliche Konkretisie-
rungen z. B. beziglich potenzieller Kampfmittel- oder Altlastenbelastungen, erganzende
Angaben zum Trinkwasserschutz und der Niederschlagswasserbeseitigung im vorliegen-
den Trinkwasserschutzgebiet oder Erganzungen hinsichtlich des Immissionsschutzes.
Auch ortliche Bauvorschriften wurden teils konkretisiert. Im Norden des Plangebietes wur-
den entlang der B6 ein in Abstimmung mit der Niedersachsische Landesbehdérde fur Stra-
Renbau und Verkehr (NLSTBV) Ein- und Ausfahrten auf die BundesstralRe ausgeschlos-
sen.

Weitere Anpassungserfordernis haben sich durch Umnutzungsabsichten fir den Schul-
standort ergeben. Mit Kenntnis der Erweiterungsabsichten wurde flr die Gemeinbedarfs-
flache mit der Zweckbestimmung Schule die GRZ von 0,4 auf 0,6 erhdht, um einen ausrei-
chenden Spielraum fir die geplante bauliche Entwicklung zu erlangen.

Inzwischen steht fest, dass ein Ersatzbau fir die Schule andernorts realisiert wird. Fir den
derzeitigen Schulstandort werden aktuell Nachnutzungskonzepte erarbeitet, auf die der
Bebauungsplan flexibel reagieren musste.

An der erhéhten GRZ wird festgehalten, um der Stadt Syke bei der Entwicklung von Nut-
zungskonzepten hinreichend Spielraume zu bewahren. Nachdem die Aufgabe der Grund-
schulnutzung fir diesen Standort feststeht, wird statt einer Gemeinbedarfsflache nun
ebenfalls ein urbanes Gebiet festgesetzt.

Im Plangebiet sind, anders als noch zum friihzeitigen Beteiligungsverfahren in den Nieder-
sachsischen Umweltkarten ersichtlich, im GeoWeb des Landkreises Diepholz in Barrien
keine nach WHG §76 (2) durch Rechtsverordnung festgesetzten Uberschwemmungsge-
biete mehr verzeichnet. Zu berucksichtigen sind gleichwohl weiterhin die vorlaufig festge-
setzten Uberschwemmungsgebiete.

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der
Behorden gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgten neben einer Konkretisierung der ortlichen
Bauvorschrift zu Werbeanlegen und der erforderlichen Anpassung an die inzwischen ge-
anderte Niedersachsische Bauordnung (NBauO) lediglich redaktionelle Anderungen. Die
Grundzlge der Planung sind davon nicht betroffen.

1 Grundlagen

1.1 Allgemeine Grundlagen der Planung

Der Bebauungsplan wird auf Grund folgender rechtlicher Grundlagen aufgestellt:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634); zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember
2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394),

- Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786); zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
176)

- Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV) vom 18.Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802),

- Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 mit Bekannt-
machung vom 12.04.2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, 46), Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Juni 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 51)

1
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- Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. Februar 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 9)

Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der Fassung der letzten Anderung.
1.2  Geltungsbereich und GréRe des Plangebietes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst den Bereich der historischen Ortsmit-
te rund um die St. Bartholomaus Kirche und die gesamte Bebauung entlang der ,,Glocken-
stral3e®, der ,Rathausstrale”, der ,Backerstral’e” und der ,Jahnstralle“. Ebenfalls Bestand-
teil des Geltungsbereiches ist der ostliche Teil der Strale ,An der Wassermuhle -K122-
sowie der Suden der ,Barrier Stralle -K122-“ bis zum Beginn der ,Sudweyher Strale®. Im
Osten wird das Plangebiet von der ,Barrier Stral3e -B6-“ begrenzt.

Westlich in den Geltungsbereich einbezogen sind die Hache als FlieRgewasser mit dem
Mdahlenteichgelande und Teile der sog. Riedewiesen als nérdlich angrenzende Niede-
rungsbereiche.

Das Plangebiet umfasst eine Flache von insgesamt ca. 12,9 ha. Im Einzelnen sind die fol-
genden Flurstlicke in die Planung einbezogen:

Landkreis: Diepholz

Gemeinde:  Syke, Stadt

Gemarkung: Barrien

Flur: 9

Flursticke:  5/9, 10/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 108/5, 142/4, 144/3, 144/6, 147/1,
147/2, 154/3, 156/1, 158/5, 158/7, 163/2, 163/3, 167/3, 170/5, 174/3, 174/4, 174/5, 176/2,
176/7, 178/4, 178/6, 179/3, 179/5, 181/3, 183/9, 188/3, 188/9, 188/11, 188/12, 189/1,
192/2, 192/3, 193/6, 193/8, 193/9, 196/1, 199/3, 199/4, 199/7, 199/8, 296/1, 299/8, 324/9,
324/20, 328/3, 328/4, 329/1, 329/2, 330/1, 346/9, 362/4, 362/6, 362/14, 362/15, 363/8,
364, 365/10, 365/12, 366/4, 366/6, 366/10, 480/298, 484/382, 557/144, 679/198, 893/161

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt:
e im Norden durch die gemischt bebauten Grundstiicke nérdlich der StralRe ,An der
Wassermuhle“ und die ,Sudweyher Stralte®,

e im Osten durch die der ,Barrier StralRe -B6-“ als Ortsdurchfahrt,

e im Suden durch den Verlauf der Glockenstra3e mit sudlich anschlieRender gemischt
genutzter Bebauung und

e im Sudwesten und Westen durch die angrenzenden Niederungsbereiche der Hache.

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Ubersichtsplan auf dem Deckblatt
dieser Begriindung und der Planzeichnung zu entnehmen.

1.3 Anlass, Erfordernis und Ziele der Planaufstellung
Die Ortsmitte von Barrien befindet sich seit geraumer Zeit in einer Umbruchsituation.

Der Bereich um die St. Bartholomaus-Kirche zeichnet sich durch seinen historisch geprag-
ten Bebauungszusammenhang aus. Mit den kirchlichen, sozialen und 6ffentlichen Nutzun-
gen kommt dem Areal eine besondere Bedeutung im Ortsgefiige zu, auch wenn sich der
zentrale Versorgungsbereich mit Geschaften des taglichen Bedarfs inzwischen weitge-
hend norddstlich des alten Ortskerns entlang der Barrier Strafle (B 6) und der Sudweyher
Strale entwickelt hat.

Neben bestehenden und drohenden Leerstanden, insbesondere auf privaten Flachen, gibt
es im Plangebiet positive Entwicklungstendenzen. So hat die Kirche 2019 ein neues, mo-
dernes Gemeindehaus errichtet, die ansassige Grundschule wurde erweitert und einige
vom Abbruch bedrohte Gebaude konnten einer neuen Nutzung zugefihrt werden.
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Dies betrifft z.B. das ehemalige Schmidt-Barrienhaus', das umfangreich umgebaut wurde
und als Kindergarten weitergenutzt wird.

Weitere bauliche Anderungen des Immobilienbestandes stehen an. Die Schule sowie die
im Plangebiet ansassigen Kinderbetreuungseinrichtungen stehen vor der Aufgabe neue
inhaltliche und raumliche Konzepte, u. a. im Zuge einer Ganztagsbetreuung, umzusetzen.
Bauliche Erweiterungen, Nachnutzungskonzepte und Anpassungen sind in diesem Zu-
sammenhang wahrscheinlich.

Einige Bauten weisen einen erheblichen Sanierungsbedarf oder Bauschaden auf. Fir wei-
tere Gebaude stehen absehbar Eigentimerwechsel und damit verbundene Nach- und
Umnutzungen an. Andere sind hinsichtlich heutiger Nutzungsanspriiche (s. auch fehlende
Barrierefreiheit) nicht mehr zeitgemafl und sollen daher nicht mehr saniert, sondern ggf.
aufgegeben und ersetzt werden.

Weil es im Hinblick auf die besondere raumliche Lage und die Nutzungsstruktur der Orts-
mitte Barriens, an einer abgestimmten stadtebaulichen Gesamtbetrachtung fehlte, hat die
Stadt Syke die Erarbeitung eines stadtebaulichen Konzeptes zur Ortsentwicklung Barriens
beauftragt. Die Planung erfolgte durch gemeinsame Ortsbegehungen, Workshops und
Prasentationen der Arbeitsstande mit groRer Beteiligung der Offentlichkeit und wurde 2018
abgeschlossen.

Fir das Plangebiet liegt kein Bebauungsplan vor. Es liegt weitgehend im Satzungsgebiet
der ,Satzung Uber die Grenzen fur den im Zusammenhang bebauten Ortsteil der Ortschaft
Barrien“ von 1985 und ist entsprechend nach § 34 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu bewerten.

Planungsrechtlich bedeutet dies, dass die Flachen innerhalb des sog. Bebauungszusam-

menhangs liegen. Ebenso wie in einem Bebauungsplangebiet bestehen bei entsprechen-

den Voraussetzungen Baurechte, d. h. ein Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung.
Ein Vorhaben ist dabei zulassig, wenn:

e es sich in die sog. Eigenart der ndheren Umgebung einfugt,

e keine bodenrechtlichen Spannungen vorliegen und das sog. Ricksichtnahmegebot
beachtet wird,

e die Erschlieflung gesichert ist,

e gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrt werden und

e das Ortsbild nicht beeintrachtigt wird.

Einer Baugenehmigung nach § 34 BauGB liegt somit immer eine Einzelfallentscheidung
zugrunde. Der Bezugsrahmen der naheren Umgebung wird dabei lediglich durch vier Kri-
terien bestimmt, namlich durch:

o die Art der baulichen Nutzung,
e das Mal der baulichen Nutzung,
e die Bauweise und die Grundstlicksflache, die Uiberbaut werden soll.

1 deutscher Schriftsteller und Horspielsprecher (1902-1996), der in hochdeutscher aber insbesondere auch in niederdeut-
scher Sprache publizierte und in Barrien aufwuchs; nach ihm wurde u. a. der FuBweg um den Miihlenteich in Barrien be-
nannt (Heinrich-Schmidt-Barrien-Weg)
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Abb. 1: Auszug aus der Satzung tiber die Grenzen fiir den im Zusammenhang bebauten Ortsteil der Ortschaft Bar-
rien, ohne MaRstab

Dabei ist die gesamte tatsachliche umgebende Bebauung zu betrachten. Eine Beschran-
kung auf das, was stadtebaulich wiinschenswert ist oder wére, darf nicht vorgenommen
werden. Eine Bebauung nach §34 BauGB ist daher nur bedingt steuerungsfahig.

Die Stadt Syke hat daher die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 (10/59) ,Ortskern
Barrien -westlich der B6“ beschlossen. Ob und wann ein Bebauungsplan aufgestellt wird,
liegt im planerischen Ermessen der Gemeinde. Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bebauungs-
plane aufzustellen, ,sobald und soweit es fiir die stadtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist*.

Diese Bauleitplanung soll in erster Linie der Bestandsicherung dienen, und zwar sowohl
des fur Barrien funktional sehr wichtigen Gemeinbedarfsstandortes, des pragenden histo-
rischen, teils denkmalgeschutzten Gebaudebestandes als auch des Grinbestandes und
des Freiraumverbunds. Dartber hinaus soll die zukunftige stadtebauliche Entwicklung an
diesem als sensibel einzustufenden Standort gezielt gesteuert werden.

Durch qualifizierte stadtebauliche Festsetzungen soll zudem auf die zuklinftige Ortsgestalt
Einfluss genommen werden. Aullerdem sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen
zur Aktivierung von Nachverdichtungspotenzialen, insbesondere auch fur ergdnzende
Wohnnutzungen, in der Ortsmitte Barriens geschaffen werden.

Gleichzeitig soll das westlich an den baulichen Bestand angrenzende Muhlenteichareal als
wichtiger identitatsstiftender Freiraum fir den Ortskern und die gesamte Ortschaft Barrien
erhalten und dauerhaft gesichert werden.
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Das Plangebiet liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage Barriens und ist
bis auf die Griin- und Wasserflachen bereits weitgehend bebaut.

Die Neuaufstellung dieses Bebauungsplanes dient damit im Wesentlichen der Erhaltung
und langfristigen Sicherung einer historisch gewachsenen stadtebaulichen Situation.
Gleichzeitig soll, durch die konkrete Bestimmung der baulichen und sonstigen Nutzungen,
auch zukinftigen Erneuerungs- und Anpassungserfordernissen Rechnung getragen wer-
den. Durch entsprechende gestalterische Vorgaben soll dabei sichergestellt werden, dass
sich auch zukulnftige BaumaRRnahmen gut in den besonderen, teils historischen Bebau-
ungszusammenhang einfugen.

Die Erhaltung, Erneuerung, Anpassung und der Umbau eines vorhandenen Ortsteils sind
Ziele der Innenentwicklung. Dartber hinaus sollen im Zuge der Planung angemessenen
und dann verbindliche Grundflachenzahlen festgelegt werden. Gegenliber dem Bestand
wird sich die bauliche Dichte in Teilbereichen geringfligig erhdhen, so dass die Planung
zugleich Nachverdichtungspotenziale generiert.

Gleichzeitig soll der Bebauungsplan im Sinne einer sog. doppelten Innenentwicklung auch
auf die Erhaltung und Weiterentwicklung des ortlichen Griinbestandes ausgerichtet sein.
Die auBeren Grenzen des Siedlungsbereichs werden durch den Bebauungsplan nur un-
wesentlich in den AulRenbereich hinein erweitert werden. Durch die Festsetzung von priva-
ten und o6ffentlichen Grinflachen wird der offene Landschaftsraum vor weiterer Flachenin-
anspruchnahme und baulichen Eingriffen geschutzt. Die Abgrenzung des Siedlungsberei-
ches ist zukinftig eindeutig. Gleichzeitig werden angrenzende urbane Strukturen mit hoher
Wohn- und Lebensqualitdt geschaffen bzw. erhalten und weiterentwickelt.

Die wesentlichen zu bericksichtigenden stadtebaulichen Ziele und Aspekte werden wie
folgt zusammengefasst:

e planungsrechtliche Absicherung bestehender und geplanter Nutzungen zur Ver-
meidung bodenrechtlich beachtlicher Spannungen unter Berlcksichtigung des vor-
liegenden stadtebaulichen Konzeptes zur Ortsentwicklung im Ortskern von Barrien,

e Nutzung kleinteiliger Entwicklungs- und Erweiterungspotenziale, insbesondere zur
Schaffung von Wohnraum, im Ortskern Barriens,

e Berilcksichtigung und Sicherung stadtebaulich erhaltenswerter Bestandsstrukturen,
z. B. durch den Erhalt und die Weiterentwicklung des historischen Erscheinungs-
bildes, Erhalt besonderer Baufluchten, StralRenfronten und Platzsituationen, Erhalt
von Blickbezligen auf Einzelgebaude, Erhalt des kleinteiligen Stadtgrundrisses,

e Bewahrung des empfindlichen Ortsbildes durch Vorgabe gestalterischer Mindest-
anforderungen,

e Schutz vorhandener Baudenkmale vor Beeintrachtigungen durch entsprechende
nachrichtliche Ubernahme baukultureller Belange (s. Denkmalschutz, Archéologie,
Erhaltungsbereiche),

e Anpassung der Planung an die vorliegenden topographischen Besonderheiten und
Erhalt der 6ffentlichen Park- und Griinanlagen in ihrer derzeitigen Funktion,

e Bericksichtigung von Schutzgebieten (Geschitzte Biotope, Landschaftsschutzge-
biete, Uberschwemmungsgebiete) und deren nachrichtliche Ubernahme und Siche-
rung durch die Bauleitplanung.

1.4  Fachliche Planungsgrundlagen
Schalltechnische Untersuchung

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind die Belange des Immissionsschutzes als Be-
standteil der Belange des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB zu berticksichti-
gen. Vorliegend sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens die durch die bestehende
Gemengelage zu erwartende Beeintrachtigungen, insbesondere durch den Verkehr auf
der Bundesstralie 6 sowie der Kreisstral’e 122 zu untersuchen.
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Daher wurde flr die Aufstellung des Bebauungsplanes eine schalltechnische Untersu-
chung durch die T&H Ingenieure GmbH beauftragt, die mit Stand vom 20.09.2022 als
Entwurf vorliegt. Die Ergebnisse des Gutachtens sind in die Planung eingeflossen und
unter Kap. 4.10/ Belange des Umweltschutzes zusammenfassend dargelegt.

Umweltbericht und Eingriffsregelung

Gemal § 2 Absatz 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) ist bei Bauleitplanverfahren eine Um-
weltprifung durchzufihren. In ihr sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.

Die auf Grundlage der Umweltprifung ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes sind gemaf § 2a BauGB in einem Umweltbericht darzulegen.

Zur Berlcksichtigung der Vorschriften des besonderen Artenschutzes (§ 44 BNatSchG)
sind im Rahmen der Aufstellung der Bauleitplanung auch Aussagen zur Betroffenheit be-
sonders und streng geschutzter Arten bei Realisierung der Planung zu treffen.

Im Rahmen der Eingriffsregelung werden flachenbezogen detailliertere naturschutzfachli-
che Aussagen getroffen.

Der Umweltbericht, die Bewertung des Griinbestands, die Abarbeitung der Eingriffsrege-
lung sowie die fachlichen Vorgaben fiir die griinordnerischen Festsetzungen wurden durch
den INGENIEUR-DIENST- NORD aus Oyten erarbeitet.

Die Ergebnisse der Gutachten und Fachplanungen flieRen in die Planung ein und werden
in der Begrundung im entsprechenden Zusammenhang inhaltlich zusammenfassend erlau-
tert. Die Gutachten und Fachplanungen liegen bei der Stadt Syke vor und kénnen im
Fachbereich 4 Bau, Planung und Umwelt eingesehen werden.

2 Planerische Rahmenbedingungen
21 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Die Planung ist an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Fur die
Planung mafgeblich sind die Festlegungen im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP
2012) des Landes Niedersachsen sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP)
2016 des Landkreises Diepholz.

Die Stadt Syke ist Mittelzentrum,
hat die Schwerpunktaufgaben Si-
cherung und Entwicklung von
Wohn- und Arbeitsstatten und ist
zudem Standort mit der besonde-
ren Entwicklungsaufgabe Erholung.

Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes liegt weitgehend inner-
halb des zentralen Siedlungsgebie-
tes der Ortschaft Barrien. Im zeich-
nerischen Teil des RROP ist die B6
als Hauptverkehrsstrallen von
uberregionaler Bedeutung (Vor-
ranggebiet Hauptverkehrsstralie)

3 . gekennzeichnet.
Abb. 2: Ausschnitt aus dem RROP 2016 fiir den Landkreis Diepholz
mit Kennzeichnung der Lage des Geltungsbereiches (Pfeil)
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Etwa 1 km nérdlich des Plangebietes befindet sich der Bahnhof Barriens entlang der Re-
gio-S-Bahnlinie RS 2 zwischen Bremen und Osnabruck mit Park & Ride-Funktion.

Mit der Hache-Niederung befindet sich der westliche Teil des Plangebietes in einem Vor-
behaltsgebiet fur Natur und Landschaft sowie im Vorranggebiet Hochwasserschutz. Au-
Rerdem liegt das Plangebiet innerhalb eines Vorranggebietes fir die Trinkwasser-
gewinnung (WSZ Ill/ Wasserwerk Ristedt/ Bereich Barrien).

Entlang der Stralle ,An der Wassermihle / K 122 verlauft eine regional bedeutsamer
Radwanderweg und quert das Plangebiet.

Fir den Bebauungsplan der Innenentwicklung sind insbesondere die nachstehenden Fest-
legungen des RROP 2016 des Landkreises Diepholz von Relevanz:

Raumliche Struktur:

Die Stadt Syke hat als Mittelzentrum die Versorgung der Bevdlkerung mit zentraldrtlichen
Einrichtungen, Angeboten des gehobenen Bedarfs und des allgemeinen taglichen Grund-
bedarfs zu sichern. Die Ortschaft Barrien Gbernimmt dabei eine Versorgungsfunktion so-
wohl fir die eigene Wohnbevoélkerung als auch flr die angrenzenden Syker Ortschaften
Ristedt, Gessel und Okel.

Bei Planungen und MalRnahmen zur Entwicklung der rdumlichen Struktur soll die Funkti-
onsfahigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur gesichert, durch
Vernetzung verbessert werden (vgl. RROP Kap 1.1 Ziffer 02 / LROP 1.1 — 02) und so zu
Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit beitragen.

Die Raumanspriiche sind dabei bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und
umweltvertraglich zu gestalten. Belastende Auswirkungen auf die Umwelt sind zu vermei-
den. Die Folgen von Klimaanderungen und -anpassungen sind zu berucksichtigen.

Insbesondere sollen die Mdglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme und
Neuversiegelung von Freiflachen ausgeschopft werden. Die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevdlkerungsstruktur und die raumliche Be-
volkerungsverteilung sollen bei allen Planungen und Maflinahmen bericksichtigt werden
(vgl. RROP Kap 1.1 Ziffer 03 /LROP 1.1 — 03).

In den verdichteten TeilrAumen sollen dabei die vielfaltigen Potenziale und Funktionen zur
Mobilisierung von Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschaftigung, fir die Versor-
gung, das Bildungs- und Sozialwesen sowie die Kultur und zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen genutzt und ausgebaut werden (vgl. RROP Kap 1.1 Ziffer 06
/LROP 1.1 — 08).

In den sog. Verflechtungsbereichen (Bremen/Niedersachsen) soll die rdumliche Entwick-
lung u. a. auf die Starkung der lokalen Siedlungsschwerpunkte, der Zentren und der Orts-
kerne, die Zusammenflihrung lokaler Siedlungsentwicklungen mit regionalen Planungen
des offentlichen Personennahverkehrs und die Sicherung und Weiterentwicklung regiona-
ler Landschafts- und Freirdume ausgerichtet werden (vgl. RROP Kap 1.2 Ziffer 03/ LROP
1.3).

Siedlungsstruktur:

Gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identitat der Bevolke-
rung pragende Strukturen sowie siedlungsnahe Freirdume sollen erhalten und unter Be-
rucksichtigung stadtebaulicher Erfordernisse weiterentwickelt werden.

Dabei ist die Ausstattung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge und deren Erreichbarkeit
fur alle Bevolkerungsgruppen zu gewahrleisten; moglichst durch Einbindung der Standorte
an das offentliche Personennahverkehrsnetz.
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Benachbarte Gemeinden, deren Siedlungsstrukturen raumlich und funktional eng verfloch-
ten sind, sollen dabei ihre Planungen und MalRnahmen miteinander abstimmen (vgl.
RROP Kap 2.1 Ziffern 01-03 / LROP 2.1 — 01-03).

Der Flachenverbrauch fur Siedlungsentwicklung soll grundsatzlich deutlich verringert wer-
den. Die Siedlungsentwicklung soll sich daher vorrangig auf die festgelegten Zentralen
Orte konzentrieren und ansonsten auf eine Nachverdichtung im Innenbereich gelenkt wer-
den. Dem qualitativen und quantitativen Bedarf an Wohnraum, dem demographischen
Wandel, den gesellschaftlichen Kosten fur die Unterhaltung von Infrastrukturen und den
6kologischen Auswirkungen auf den Freiraum ist dabei Rechnung zu tragen (vgl. RROP
Kap 2.1 Ziffer 04 / LROP 2.1).

Versorgungsstrukturen:

Die Gemeinden sollen fir ihre Bevolkerung ein zeitgemales Angebot an Einrichtungen
und Angeboten des allgemeinen taglichen Grundbedarfs vorhalten. Dabei sind eine ange-
messene Erreichbarkeit, eine Angebotsverbesserung der Gberértlichen Daseinsvorsorge,
eine Ausrichtung auf gewachsene, bestehende Siedlungsstrukturen, die Bertcksichtigung
vorhandener Bevolkerungs- und Wirtschaftsschwerpunkte sowie vorhandener Standort-
qualitaten wesentliche Beurteilungskriterien (vgl. RROP Kap. 2.3 Ziffer 02/ LROP 2.3 —
02).

Freiraumstrukturen:

Nicht durch Siedlungs- oder Verkehrsflachen in Anspruch genommenen Freirdume sollen
zur Erfullung ihrer vielfaltigen Funktionen insbesondere bei der Sicherung der nattrlichen
Lebensgrundlagen, dem Erhalt der Kulturlandschaft, der landschafgebundenen Erholung
sowie der Land- und Forstwirtschaft erhalten werden.

Klimadkologisch bedeutsame Freiflachen sollen im Sinne einer Klimaanpassungsstrategie
zur Verminderung des Ausmales der Folgen von Klimaanderungen gesichert und entwi-
ckelt werden. Die Freirdume sind zu einem landesweiten Freiraumverbund weiterzuentwi-
ckeln, dessen Funktionsvielfalt zu sichern und zu entwickeln ist. Die weitere Inanspruch-
nahme von Freirdumen flir die Siedlungsentwicklung, den Ausbau von Verkehrswegen
und sonstigen Infrastruktureinrichtungen ist zu minimieren Siedlungsnahe Freirdume sol-
len erhalten und in ihren 6kologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktionen gesichert
und entwickelt werden.

Gleiches gilt fur die Béden, die als Lebensgrundlage und Lebensraum, zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt in ihrer natirlichen Leistungs- und Funktionsfahigkeit zu sichern und
zu entwickeln sind. Flachenbeanspruchende MalRnahmen sollen dem Grundsatz des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden entsprechen. Moéglichkeiten der Innenentwicklung
sind vorrangig zu nutzen (vgl. RROP Kap. 3.1.1 Ziffer 03-04/ LROP 3.1.1 — 03-04).

Natur und Landschaft:

Natur und Landschaft sollen im besiedelten und unbesiedelten Bereich geschitzt, gepflegt
und, soweit erforderlich, in ihrer 6kologischen Leistungsfahigkeit und hinsichtlich der Viel-
falt der Landschaftsbilder wieder hergestellt werden.

Fir den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das Landschaftsbild wertvolle Ge-
biete, Landschaftsbestandteile und Lebensrdume sind zu erhalten und zu entwickeln. Zur
nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen
einschliel3lich ihrer Lebensraume und Lebensgemeinschaften sowie zur Bewahrung, Wie-
derherstellung und Entwicklung funktionsfahiger 6kologischer Wechselbeziehungen ist ein
landesweiter Biotopverbund aufzubauen.
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Darin sollen wertvolle, insbesondere akut in ihrem Bestand bedrohte Lebensrdume erhal-
ten, geschutzt und entwickelt sowie untereinander durch extensiv genutzte Flachen ver-
bunden werden (vgl. RROP Kap. 3.1.2 Ziffern 01 - 02, 05/ LROP 3.1.2 -01 - 02, 05). Dabei
sollen u. a. natlrliche und naturnahe Lebensrdume mit Tier- und Pflanzenarten, erhal-
tenswerte Kulturformen (Feuchtwiesen) sowie natlrliche und naturnahe Gewasser ge-
schutzt werden.

Landschaftsgebundene Erholung/ Tourismus:

Die Voraussetzungen fir Erholung und Tourismus in Natur und Landschaft sollen gesi-
chert und weiterentwickelt werden. Syke ist zudem Standort mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe Erholung. Der das Plangebiet querende regional bedeutsame Radwander-
weg bietet dabei flr Barrien Potenziale, die es zu nutzen gilt (vgl. RROP Kap. 3.2.4 Ziffern
01 - 02/ LROP 3.2.3 =01 - 02).

Wassermanagement, Wasserversorgung und Hochwasserschutz:

Gewasser sind als Lebensgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes
und als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen zu sichern. Die Eintrdge von Nahr- und
Schadstoffen in die Gewasser, insbesondere die diffusen Eintrdge in das Grundwasser,
sind zu verringern. Bei oberirdischen Gewassern sind die biologische Durchgangigkeit und
die Gewasserstruktur zu verbessern. Dies gilt vor allem fir Gewasser des Prioritaten- und
Schwerpunktgewassersystems des Landes Niedersachsen zu denen die Hache gehort
(vgl. RROP Kap. 3.2.5 Ziffern 01 - 02/ LROP 3.2.4 —01 - 02).

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb eines grof¥flachigen
Vorranggebietes flr Trinkwassergewinnung (WSZ Ill) und teilweise innerhalb eines Vor-
ranggebietes flr den Hochwasserschutz. In den ermittelten Risikogebieten (§73 Abs. 1
WHG) ist der Hochwasserschutz beachtlich, um Siedlungen, Nutz- und Verkehrsflachen
sowie sonstige Anlagen vor Schaden durch Hochwasser zu sichern.

Die Uberschwemmungsgebiete sind, insbesondere in den Auen und an den Gewassern, in
ihrer Funktion als natirliche Rickhalterdume zu erhalten.

Wasserriickhaltemalinahmen sind vorzusehen und die natlrliche Hochwasserriickhaltung
ist zu verbessern (vgl. RROP Kap. 3.2.5 Ziffer 09/ LROP 3.2.4 — 09).

Fazit:

Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll die stadtebauliche Entwicklung eines bestehen-
den Ortsteils vorbereitet und planungsrechtlich abgesichert werden.

Dabei gilt es im historisch gepragten Ortskern Barriens die zukunftige stadtebauliche Ge-
stalt und Auspragung zu steuern, um den besonderen Charakter des historischen Areals
um die Kirche zu bewahren. Die Umsetzung erfolgt auf Grundlage eines erarbeiteten stad-
tebaulichen Entwicklungskonzeptes, das neben der Erhaltung und dem Ausbau vorhande-
ner Infrastrukturen auch das Ziel hat, bedarfsgerechten neuen Wohnraum durch die ge-
zielte Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen zu generieren.

Der Ortskern Barriens bietet hier erhebliche Entwicklungsmdglichkeiten, denen mit dieser
Bauleitplanung ein rechtlicher Rahmen gesetzt werden soll, bei dem gleichwohl ausrei-
chende Ausgestaltungsspielraume auch flr erganzende gewerbliche Nutzungen, bleiben.

Bestehende Standortqualitaten, wie das Ortsbild mit den historisch gepragten Strukturen,
den Denkmalern und der weiteren erhaltenswerten Bausubstenz und der guten Ausstat-
tung mit sozialen und Gemeinbedarfseinrichtungen werden durch die Planung bericksich-
tigt. Gleichzeitig werden Erganzungsmadglichkeiten fir weitere Einrichtungen der Daseins-
vorsorge innerhalb der zentralen Lage vorgesehen. Die Einbeziehung der Hache-
Niederung und der westlichen Grinflachen um den Mduhlenteich in das Plangebiet sollen
den besonderen Wasser- und Landschaftsbezug des Ortskerns verdeutlichen.



Stadt Syke BP Nr. 25 (10/59) Ortskern Barrien -westlich der B6*

Diese siedlungsnahen Freiraume haben vielfaltige Funktionen. Im Vordergrund stehen der
Erhalt des naturlichen Lebensraumes fir vielfaltige Tier- und Pflanzenarten sowie der Er-
halt der bedeutenden Ruckhaltefunktion der Auen und Gewasser.

Zusammen mit der unter Denkmalschutz stehenden Miuihle noérdlich der Strale ,An der
Wassermuhle® sind die Griin- und Wasserflachen aber auch Teil des kulturellen und natir-
lichen Erbes Barriens und haben heute einen hohen Naherholungswert.

Durch die Lage an einem gut frequentierten Radfernweg liegt auch eine (steigende) Be-
deutung fir den Tourismus vor. Diese Planung dient daher zugleich der Sicherung der
Grun- und Freiflachenversorgung und der Konfliktvermeidung zu naturschutzrechtlichen
Belangen. Schutzgebiete werden besonders berticksichtigt. Es werden entsprechende
Malinahmen zu ihrem Schutz vor Beeintrachtigungen getroffen und verbindlich festge-
setzt.

Es handelt sich um MaRnahmen der Innenentwicklung. Externe bislang ungenutzte Fla-
chen im Aufienbereich werden fiir die stadtebauliche Entwicklung nicht in Anspruch ge-
nommen, sondern vielmehr durch die Uberplanung in ihrer natirlichen Funktion dauerhaft
gesichert. Die Entwicklung und Nachverdichtung innerértlicher Flachen tragt zur Reduzie-
rung der Neuinanspruchnahme bislang unberthrter Flache in der Stadt Syke bei.

Damit genigt die Planung dem Anpassungsgebot gemall § 1 Abs. 4 BauGB und steht
nicht im Konflikt mit den Zielen der Raumordnung.

2.2  Entwicklung aus dem Flichennutzungsplan

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Syke aus dem Jahr 1997 sind fir den
Geltungsbereich des Bebauungsplanes weitgehend gemischte Bauflachen dargestellt.
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Abb. 3: Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Stadt Syke von 1997 (aktualisierter Ausschnitt mit Einzelhandel
Sudweyher StralRe aus 2019), ohne MaBstab
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Zentrale Flachen um die Kirche und Grundschule, sowie Hallenbad und Kindergarten sind
als Gemeinbedarfsflachen ausgewiesen und mit entsprechender Zweckbestimmung ge-
kennzeichnet. Die Flache nordlich des Pfarrhauses ist als offentliche Parkplatzflache ge-
kennzeichnet. Ebenso die Flache westlich der Alten Wassermuhle.

Die Bereiche westlich des Kindergartens und um den Miuhlenteich sind als o&ffentliche
Grunflachen mit der Zweckbestimmung Parkanlage benannt.

Der Auenbereich der Hache ist als Flache fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE-Flache) dargestellt.

Mit der vorgesehenen Ausweisung von Gemeinbedarfsflachen, Urbanen Gebieten, Was-
serflachen, privaten und &ffentlichen Grinflachen sowie SPE-Flachen wird mit der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplanes eine geordnete stadtebauliche Entwicklung fortgefihrt. Da-
bei verschieben sich Teilflachen untereinander entsprechend der tatsachlichen bzw. zu-
kinftig geplanten Nutzungen nur geringfugig. Die Grunflachen &stlich der Hache sind
Uberwiegend in kirchlichem oder privatem Besitz und nur teilweise im Eigentum der Stadt
Syke. Sie sind nicht 6ffentlich zuganglich, so dass sie zukiinftig als private Grinflachen
ausgewiesen werden sollen.

Es gibt nur geringfligige Abweichungen hinsichtlich der Flachendarstellungen im Flachen-
nutzungsplan und der Festsetzungen im Zuge des Bebauungsplanes. So sollen z. B. die
im FNP als Gemeinbedarf ausgewiesene Flachen des Hallenbades im Bebauungsplan
zukunftig als Urbanes Gebiet ausgewiesen werden. Gleiches gilt fur die Flachen der
Grundschule im Norden des Plangebietes. Mit der Aufgabe des Grundschulbetriebes sol-
len auch hier zukiinftig Urbane Gebiete ausgewiesen werden.

In Urbanen Gebieten sind Gemeinbedarfseinrichtungen jedoch grundsatzlich zulassig, so
dass kein Widerspruch zur Darstellung des Flachennutzungsplanes entsteht. Der Fla-
chennutzungsplan ist aufgrund seines gréReren Malistabes zudem nicht parzellenscharf.
Ein gesondertes Anderungsverfahren wird daher vorliegend als nicht erforderlich angese-
hen. Die geanderte Darstellung wird vorbereitet und kann im Zuge der nachsten erforderli-
chen Anderung des Flachennutzungsplanes Gibernommen werden.

Gegenwartige Situation im Plangebiet
31 Innerortliche Lage, VerkehrserschlieBung

Das Plangebiet bildet den westlichen Rand der Ortslage Barriens und ist bis auf die Niede-
rungsbereiche der Hache bereits weitgehend bebaut.

Im Norden des Plangebietes verlauft die Strale ,An der Wassermihle — K122-“. Die Bar-
rier StralRe begrenzt den Geltungsbereich als Bundesstralle B 6 im Osten. Der mit beidsei-
tigen Geh- und Fahrradwegen versehene, sehr breite und stark befahrene Stralienraum
Ubt eine erhebliche Barrierewirkung innerhalb der Ortslage aus.

Das Plangebiet liegt im fuBlaufigen Einzugsbereich der Haltestelle ,Rathaus”, die unter
anderem von der Regionalbuslinie 102 (Syke - Bremen) und den Birgerbuslinien 185 und
186 bedient wird.

Mit diesen Linien gibt es regelmaRige Fahrtmdglichkeiten in das Oberzentrum Bremen (nur
Linie 102) und nach Syke. Zusatzlich gibt es an dieser und weiteren Haltestellen im Ein-
zugsgebiet weitere auf die Schilerbeférderung ausgerichtete Fahrtenangebote.

Das innere Plangebiet wird unmittelbar Uber die Glockenstral’e und die Jahnstralie er-
schlossen. Aufgrund schmaler Strallen und Gehwege ist ein Teil der Glockenstrale nur
richtungsbeschrankt befahrbar. Die BackerstralRe hat lediglich ErschlieBungsfunktion fir
die Anlieger. Sie ist nur fir FuRganger und Radfahrer durchlassig und ansonsten nicht
durchfahrbar. Die RathausstralRe ist sehr schmal und erlaubt keine Begegnungsverkehre.
Zwischen Kirche und Grundschulen gibt es eine fulRlaufige Durchwegung.
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Im Westen des Plangebietes fihrt eine ebenfalls nur fir FulRganger und Radfahrer nutzba-
re Wegeverbindung (der sog. Schmidt-Barrien-Weg) am Mduhlenteich vorbei bis zum Kin-
dergarten und verbindet den Freiraum mit dem zentralen Bereich und seinen vielen 6ffent-
lichen und kirchlichen Nutzungen. Entsprechend haufig wird der Weg als Alternative zum
Stralienverlauf genutzt.

Zentral im Plangebiet befindet sich teilweise auf stadtischen und kircheneigenen Flachen
ein Parkplatz, der saisonal auch als eine Art Marktplatz fur Veranstaltungen genutzt wird.
So findet hier z. B. regelmafig der Barrier Weihnachtsmarkt statt.

Die Vielzahl 6ffentlicher Nutzungen erzeugen starke Bring- und Holverkehre im Plangebiet.
Die engen Stralen und Gehwege sowie die in Teilen unilbersichtliche Verkehrsfiihrung
fuhren an einigen Stellen zu Konflikten zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilneh-
mern. Gleichzeitig wirken die schmalen Verkehrsraume geschwindigkeitsreduzierend. Aus
dem Plangebiet heraus ist das Einfadeln fur PKW in die Barrier Stralle insbesondere zu
StoRzeiten schwierig. Aus diesem Grund werden zum Teil Schleichverkehre durch den
Ortskern induziert, um den mit einer Ampel versehenen Kreuzungsbereich Barrier Strale/
Krusenberg zu nutzen bzw. je nach Verkehrslage auch zu umfahren.

Im vorliegenden Ortsentwicklungskonzept wurden funktionale Mangel benannt. Zufrieden-
stellende Lésungen zu einer alternativen Verkehrsregelung konnten aufgrund der Komple-
xitat der unterschiedlichen Nutzungsanspriche jedoch nicht gefunden werden.

Vorgesehen ist daher die gesonderte Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes. Dabei wird es
sich im Wesentlichen um die Verkehrsfiihrung, die bessere Anbindung an die Ortsbereiche
Ostlich der B6, sichere Querungsmoglichkeiten und die Ausgestaltung der Verkehrsflachen
gehen. Die Abgrenzung der Verkehrsflachen wird sich in diesem Zusammenhang nicht
verandern, so dass die Bauleitplanung diesbezlglich keine Konflikte ausldst.

3.2 Bestehende Nutzungen, Bebauungsstruktur und Topographie

Der sog. zentrale Versorgungsbereich Barri-
ens mit einer Vielfalt von Einzelhandels- und
Dienstleistungsnutzungen  befindet  sich
weitgehend 6stlich der B6.

Zentrale Versorgungsbereiche sind festge-
legte Gebiete, in denen Einrichtungen der
Daseinsvorsorge, in erster Linie zur Versor-
gung mit Waren und Dienstleistungen, ge-
bindelt werden sollen.

Vorgesehen ist die Entwicklung des Zentra-
len Versorgungsbereiches Richtung Westen
und somit teilweise bis in den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes hinein.

Abb. 4:Versorgungsbereich Barrien (Quelle: Stadt
Syke)

Der Begriff Daseinsversorge beinhaltet auch den Zugang zu Bildung, sozialen Einrichtun-
gen, Sport und Kultur sowie zu Verwaltungseinrichtungen. Diese Einrichtungen sind im
Plangebiet vielfaltig vorhanden, so dass eine gute Anbindung, insbesondere auch eine
adaquate und barrierearme ful3laufige Anbindung an den zentralen Versorgungsbereich
wlnschenswert ware.
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Abb. 5: links: Blick auf denkmalgeschiitztes Fachwerkhaus und Wassermiihle, rechts: Grundschule Barrien

Das Plangebiet ist weitgehend bebaut. Nahert man sich aus Gessel kommend von Westen
uber die StralRe ,An der Wassermuhle®, so pragt zunachst das gut erhaltene, denkmalge-
schutzte Ensemble um die Alte Wassermuhle das Ortsbild am Ortseingang.

Noch vor der Wassermihle, die eines der Wahrzeichen des Ortes ist, befindet sich ein
denkmalgeschiitztes reetgedecktes Fachwerkhallenhaus, als Teil des Gesamtensembles.
Die Bebauung ist eingeschossig. Aufgrund der steilen Dacher in Verbindung mit breiten
Baukorpern bzw. hohen Erdgeschosszonen sind die Gebaude hdher als heutige einge-
schossige Bauten und wirken im Vergleich groRvolumiger (massiver).

Nordlich der StralRe setzt sich diese offene Baustruktur mit zwei Einzelgebauden (An der
Wassermuhle Nr. 4 und Nr. 4a) fort. Im Anschluss folgt bis zur Kreuzung Sudweyher Stra-
e eine noch unbebaute, teils als Veranstaltungswiese genutzte Freiflache.

Sudlich der Strale ,An der Wassermihle®, befindet sich gegentber der Muhle der Mihlen-
teich mit umgebenden parkartig angelegten Flachen, an die sich unmittelbar das Gelande
der Grundschule Barrien anschlief3t.

Abb. 6.: Links: Blick von ,,An der Wassermiihle* auf Neubauten Barrier StraBe, rechts: Blick aus der GlockengieRer-
straBe in Richtung ,,An der Wassermiihle“/ Seniorenwohnanlage

Die baulichen Strukturen sind hier durch die solitaren zweigeschossigen Schulbauten ge-
pragt und deutlich dichter und héher als gegeniberliegend. Die grofXformatige Bebauung
setzt sich mit der Seniorenwohnanlage Lindenhof bis zum Einmindungsbereich der Bar-
rier Stral3e fort.

Hier sind die Bauten ebenfalls baurechtlich zweigeschossig. Die Seniorenwohnanlage Lin-
denhof ist jedoch mit Staffelgeschossen versehen und weist dreigeschossige Abschnitte
auf. Und auch das Wohn- und Geschéftshaus Barrier Stralle 3 wirkt mit seinem ,gestutz-
ten” Walmdach und dem hohen Gaubenanteil eher dreigeschossig.

Die teils mit Flachdachern versehenen Neubauten haben dabei einen deutlich anderen
Charakter als die Gberwiegend mit steil geneigten Satteldachern errichteten Altbauten. Die
vorherrschende Dachfarbe ist rot bis rotbraun. Die Altbauten zeichnen sich dabei durch
ihre ruhigen, meist ungestorten Dachflachen aus.
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Bei den Neubauten finden zur Ausnutzung und Belichtung der Dachgeschosse fast immer
groRe und zum Teil auch Uberdimensionierte, das Dach Uberformende Gauben Verwen-
dung. Im historischen Kern pragen Ziegelfassaden und helle Putzbauten das Ortsbild.

-

-
Abb. 7: links: Kreuzungsbereich Barrier Strae/ Krusenberg mit ehemalige Backerei Hasselmann und Volksbank,
rechts: Blick aus der GlockenstraBe in die BackerstraBe Richtung Barrier StraBBe

Von Norden aus Richtung Bremen nach Barrien kommend fahrt man direkt auf die ehema-
lige Backerei Hasselmann zu. Der Gebaudekomplex steht leer und verfallt zunehmend.
Das Ortsbild pragend war hier zudem der machtige Lindenbaum, der zum Zeitpunkt der
Bestandsaufnahme noch vorhanden war. Auf der norddstlichen Seite der Barrier Stralde
befindet sich eine Volksbankfiliale in einem von der Strale abgerlickten Baukorper. Hier,
sowie bei dem dahinterliegenden Geschafts- und Wohngebaude, dominieren Stellplatze
die Freiflachen zum StralRenraum.

In der Backerstralle verhindern Absperrpfosten die Durchfahrt. Der schmale Durchgang
wird als fuBlaufige Alternative zur stark befahrenen Barrier Strale insbesondere von
Schulkindern genutzt.

Abb. 8: links: Kirche mit ortsbildpragenden historischen Gebauden in der GlockenstraRe, rechts: Blick auf die
St. Bartholomaus-Kirche mit dem davorliegenden Stellplatz

Zentral im Plangebiet befindet sich die denkmalgeschutzte St. Bartholomaus Kirche mit
einigen schitzenswerten Baumgruppen und dem rahmenden Kirchhof.

Das imposante Bauwerk markiert gemeinsam mit den Gebauden Glockenstralte Nr. 4 und
4a und dem benachbarten Schulbau aus den 1920er Jahren den historischen Ortskern.
Das Gebaude GlockenstralRe Nr. 4 (ehem. Gemischtwarenhandlung Meyer mit Gastwirt-
schaft) hebt sich dabei durch seine charakteristische Dachform, die Zierfriese und Erker
deutlich von den umgebenden Bauten ab, das Gebaude Nr. 4a durch das besonders steile
Dach.

Entlang der Glockenstralle und rund um den Kirchhof stehen weitere ortsbildpragende,
meist in Backstein ausgeflihrte Gebaude, die Zeuge der regionalen Baukultur sind, z. B.
die historische Wohn- und Wirtschaftsgebdude GlockenstralRe Nr. 3 (Gastwirtschaft zur
Borse) und Nr. 7 (aktuell Hausarztpraxis).
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Abb. 9: links: Altes Pfarrhaus mit Anbau, rechts: ehemalige Hofstelle

Sudlich des Kirchhofs bilden das Alte Pfarrhaus mit Vorplatz (Parkplatz) sowie eine ehe-
malige landwirtschaftlich genutzte Hofstelle mit den charakteristischen Haupt- und Neben-
gebauden ein Ensemble aus der Jahrhundertwende. Etwas weiter westlich wurde inzwi-
schen der Neubau des Gemeindehauses errichtet und schlief3t den bebauten Siedlungs-
bereich nach Westen ab.

Sudlich des Pfarrhauses andern sich die baulichen Strukturen deutlich. Hier erfolgten in
den 1960er Jahren erhebliche Eingriffe in die Bausubstanz. Errichtet wurden ein Hallenbad
und eine Sporthalle und damit Bauten, die den urspringlich kleinteiligen Mal3stab spren-
gen. Der in den 1990er Jahren errichtete Kindergarten bildet erneut den Siedlungsab-
schluss.

Abb. 10: Inks: Blick in die JahnstraRe mit Schwi mad und Turnhalle, rechts: Neubauten im siidlichen Teil der
Glockenstralle

Historische Gebaude befinden sich hier nur noch vereinzelt (z. B. ehemalige Hofstelle
Jahnstralie 3). Im Sliden der Glockenstralde sind im Sinne einer stadtebaulichen Nachver-
dichtung in den vergangenen Jahren einige zum Teil zweigeschossige Wohnhauser im Stil
sog. ,, Toskana-Villen® entstanden. Die Bebauung setzt sich hier deutlich vom historischen
Kern ab. Mit Walmdachern und dunklen bis anthrazitfarbene Dacheindeckungen ergibt
sich hier zwar ein moderneres Bild. Die Vielfalt wirkt an dieser Stelle jedoch uneinheitlich
und unruhig. In diesem Teil der Ortslage gibt es noch mindergenutzte Grundstlicksteile
(s. Flurstiick 196/1) und insofern Nachverdichtungspotenziale.

Die Barrier StralRe (B6) als Ortsdurchfahrt ist von ein- und zweigeschossigen Gebauden
gepragt. Bei den eingeschossigen Bauten handelt es sich meist um die grolken Wirt-
schaftsgebdude ehemaliger Hofstellen. In die ehemals geschlossenen Dachflachen wur-
den haufig gro’e Gauben erganzt, so dass auch diese Bauten — wenngleich baurechtlich
eingeschossig — eine zweigeschossige Wirkung haben und den Stralenraum fassen.
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Abb. 11: links: Blick B6 Richtung Syke (ab Hohe Wohngebaude Ecke JahnstraBe), rechts: Blick B6 Richtung Bre-
men (ab Turnhalle Ecke JahnstralRe) mit ehemaligem Rathaus Barrien

Die wirksame Raumkante wird hier im Bereich der tieferliegenden und zur Barrier Stralle
lediglich eingeschossigen Sporthalle sowie in Héhe des ehemaligen Nah- und Frisch-
Lebensmittelmarktes mit seinen grof¥flachig eingeschossigen Anbauten und den Stellplat-
zen zwischen Strale und Gebaude gestort. Der Lebensmittelmarkt war zwischenzeitlich
geschlossen, so dass sich an dieser Stelle (Flurstiicke 196/1 und 199/7) ein Potenzial fiir
eine stadtebauliche Neuordnung und Nachverdichtung abzeichnete. Inzwischen sind ne-
ben dem Einzelhandel im Erdgeschoss (TEDI) 3 neue Wohneinheiten im oberen Bereich
entstanden. Ruickwartig Richtung Glockenstrale sollen neue Mehrfamilienhduser entste-
hen.

Zwischen Glockenstralle, Rathausstralle und Barrier Strale bildet das ,Alte Rathaus® mit
sozialen Einrichtungen ein weiteres ortsbildpragendes Ensemble. Mitte der 1960er Jahre
wurde hier eine ehemalige Hofstelle umgebaut und mit einem Neubau erganzt.

Neben dem Barrier Rathaus, bzw. spater der Dependance des Syker Rathauses, befand
sich hier die Polizeistation mit Dienstwohnung. Im rliickwartigen Bereich des neuen Rat-
hauses wurde die Scheune zur ersten Barrier Turnhalle umgebaut und neben dem Turn-
verein auch durch die Volksschule Barrien genutzt. Ein weiteres Nebengebaude des ehe-
maligen Hofes wurde zum Feuerwehrgeratehaus, ebenfalls mit Wohnung, umgebaut. Das
Gebaude mit temporarer Nutzung als sogenannte Barrier Butze und Jugendtreff, wurde
inzwischen aufgrund von Baufalligkeit abgerissen.

Das ehemalige Rathaus beherbergt heute den padagogischen Mittagstisch der Grund-
schule und die Krippe des evangelischen Kindergartens. Ferner wurde nach Abbruch der
Barrier Butze der Jugendtreff dort etabliert. Es stehen ein Veranstaltungsraum sowie eine
Klche fur die Jugendlichen zur eigenen Verwendung zur Verfigung. Das Gebaude bildet
einen weiteren Schwerpunkt sozialer Nutzungen im Plangebiet.

Die Bauformen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind somit sehr
vielfaltig. Neben dem historischen Kern gibt es einige villenartige Gebaude mit schén ge-
stalteten Giebeln, ehemalige Hofstellen mit ihren typischen Wohnwirtschaftsgebauden und
teils groRvolumigen Nebengebduden aber auch klassische Siedlungshauser mit steilen
Satteldachern und einige Neubauten.

Sudlich des Alten Pfarrhauses im Kreuzungsbereich zur Jahnstra’e sind Hallenbad und
Sporthalle die raumbestimmenden Bauten. Weiter Richtung Stiden Gberwiegen Wohnhau-
ser mit einigen Neubauten.

In der Gesamtbetrachtung Iasst sich feststellen, dass im Plangebiet zweigeschossige bzw.
zweigeschossig wirkende Bauten Uberwiegen.
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In der historischen Ortsmitte sind die Bebauungsstrukturen zudem deutlich dichter. Hier
liegen Grundflachenzahlen (GRZ)? zwischen 0,4 bis mehr als 0,6 vor und die Geb&ude
sind héher als umgebend. In Teilen des Gebietes liegt die GRZ unter 0,3.
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Abb. 12: Ubersicht der ermittelten Grundflichenzahlen und Geschossigkeit im Plangebiet bei derzeitiger Nutzung

Innerhalb des Geltungsbereichs werden an mehreren Stellen kleinteilige Nachverdich-
tungspotenziale gesehen. In Teilbereichen gibt es Leerstande, so dass davon auszugehen
ist, dass es hier partiell zu Neu- und Umbauten kommen wird.

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Bestandsbauten mit geneigten Dachern versehen. Die
Dachfarben variieren von rot, rotbraun, braun bis hin zu anthrazitfarbenen Eindeckungen.
Nur noch vereinzelt gibt es Reetdacher.

2 Die Grundflachenanzahl (GRZ) gibt den Flachenanteil eines Baugrundstiicks an, der (iberbaut werden darf. Bei einer
GRZ von 0,5 dirfen 50% der Grundstiicksflache Uberbaut werden.
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Die B6 wird beidseitig durch den Wechsel ein- und zweigeschossiger Bauten gepragt. Eine
durchgehende Raumkante ist innerhalb des Plangebietes nicht ablesbar. Verstarkt wird
der Eindruck eines nur ungentigend gefassten Strallenraumes durch den 6stlich der B6
gegenlber des Plangebiets liegenden Friedhof. Hinzu kommt, dass die B6 als wichtige
Hauptverkehrsstrale im Bereich des Geltungsbereiches Verkehrsraumbreiten zwischen
22 m bis 36 m vorhalt und damit eine erheblich trennende Wirkung aufweist.

Im gesamten Plangebiet gibt es das Ortsbild pragenden Einzelbaumbestand sowie Baum-
gruppen. Dazu gehéren im Besonderen:

e die Lindenreihe im Kreuzungsbereich An der Wassermuhle / Barrier Stral3e,

e Baumgruppen und Einzelbdume auf dem Schulgelande und entlang der FuRwege
zur Kirche (Uberwiegend Linden, Buchen und Eichen),

e die Eichen, Linden und Buchen um die Kirche, teils innerhalb der Verkehrsflachen,

die entlang der sudlichen Kirchenmauer angeordnete historische Hahnenful3dorn-

reihe,

die Uberwiegend Buchen auf den Freiflachen des Alten Pfarrhauses,

die Uberwiegend Buchen und Eichen entlang der Jahnstralle,

zwei Kastanien und eine Eiche im Bereich der sudlichen Glockenstralie,

die Akazienreihe vor dem ehemaligen Nah- und Gut-Laden und

die Weidenreihe entlang des FuRweges Richtung Mihlenteich im Stiden des Plan-

gebietes.

Abb. 14: links: Baumbestand vor der ehem. Hofstelle, rechts: Baumbestand im Bereich Kirchenmauer

Die Linde vor der ehemaligen Backerei Hasselmann wurde im Zuge der Kartierung eben-
falls als ortsbildpragend kartiert. Sie wurde inzwischen gefalit.

Ostlich an die Hache grenzen fast ausschlieBlich privat genutzte Grinflachen und Gérten
oder den Gemeinbedarfsflachen zugeordnete, jedoch nicht 6ffentlich nutzbare Griinflachen
an. Hinter dem Ensemble der Wassermiihle erstrecken sich private Griinbereiche auch
westlich der Hache.
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Westlich der Hache befindet sich ein parkartiges Gelande um den aufgestauten Muhlen-
teich, mit zum Teil ebenfalls altem Baumbestand und einem Generationenspielplatz im
Norden. Durch den Park erfolgt eine ful3- und radlaufige Anbindung bis in die zentrale
Ortsmitte bzw. Uber die Jahnstrale auch bis an die B6 und den Friedhof heran. Dieses
Wegesystem stellt aus Richtung Gessel kommend eine wichtige Verbindung zur Ortsmitte
dar. Es handelt sich um einen siedlungsnahen Freibereich, der wichtige 6kologische Funk-
tionen, wie die Sicherung der biologischen Vielfalt und des klimatischen Ausgleichs im
Siedlungsgebiet, Ubernimmt. Gleichzeitig hat der Park angesichts seiner historischen Ent-
stehungsgeschichte im Zusammenhang mit dem denkmalgeschutzten Muhlenensemble
auch eine besondere identitatsstiftende Bedeutung fir Barrien.

Das Muihlenteichareal ist das Bindeglied zwischen Ortsmitte und freier Landschaft und hat
auch im Hinblick auf die umgebenden sozialen und 6ffentlichen Nutzungen einen beson-
deren Freizeit- und Erholungswert. Dies gilt umso mehr, da Barrien an einem Hauptfahr-
radweg liegt und der Muhlenteich sich zu einem beliebten Punkt fur Pausen und Zwi-
schenstopps auf Radtouren entwickelt hat. Das Gelande wurde in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich aufgewertet. Die gartnerische Anlage wurde in Abstimmung mit der Stadt
Syke teils neu geordnet. Weitere Mallnahmen waren die Errichtung eines Unterstandes,
sowie das Aufstellen von Banken, Schaukeln, einer Fahrradstation (Lufttankstelle und Re-
paratur-Equipment) und weiteren Bewegungsgeraten.

Das Parkgelande endet etwa in Héhe der Fuldggangerbriicke Uber die Hache. Sudlich da-
von haben die Grunbereiche eine deutlich andere, naturnahe Auspragung.

Die gesamte Ortslage Barriens liegt innerhalb des groRraumigen Naturparks Wildeshauser
Geest. Der Westen Barriens ist Teil des Naturraumes Weser-Aller-Flachland. Der Osten
und auch bebaute Teile der Ortsmitte Barriens gehdren bereits zur Ems-Hunte-Geest und
Dimmer Geestniederung. Ausgewiesene Natur- oder Landschaftsschutzgebiete oder Na-
turdenkmale befinden sich im Plangebiet oder dessen naherer Umgebung nicht.

Der Siiden des Geltungsbereiches
ist gem. landesweiter Biotoptypen-
| kartierung (1988-1991) als sog.
| wertvoller Bereich fir den Natur-
schutz eingestuft.

Als Biotoptypen sind gem. Kartier-
1 schlissel fur Biotope in Nieder-
sachsen Feuchtgebiische/Grau-
und Ohrweiden-Gebuische (BFb),
die Hache als sommerwarmer Nie-
derungsbach (FBd), Nahrstoffrei-
che Niedermoore und Sumpfe
(NSc), Nahrstoffreiche Stillgewas-
ser / sonstige anthropogene Ge-
wasser (SEe), Erlenbruche nahr-
stoffreicher Standorte (WAa) und
Erlen- und Eschenwalder der Ge-
wasserniederungen des Tieflandes

Abb. 15: wichtiger Bereich fiir den Naturschutz (WEa) kartiert.
(Quelle: Umweltkarten Niedersachsen)
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Die Hache selbst ist als Gewasser Il. Ordnung Teil des EU-relevanten Gewassernetztes.
Auch der angrenzende Moorgraben ist ein Gewasser Il. Ordnung. Unter Tragerschaft des
Wasser- und Bodenverbandes Hache und Hombach erfolgten in den vergangenen Jahren
umfangreiche Renaturierungsmaflinahmen entlang der Hache, die inzwischen — als eines
der ersten Gewasser Niedersachsens —wieder dkologisch durchgangig ist. In diesem Zu-
sammenhang wurden in Hohe der Barrier Muhle Sohlgleiten errichtet.

3.3 Bestehendes Planungsrecht

Der Geltungsbereich liegt im Satzungsgebiet der ,Satzung Uber die Grenzen fir den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil der Ortschaft Barrien“ von 1985 (Vgl. Abb.1 auf S. 3 der
Begrindung). Innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils missen sich Bau-
vorhaben im Hinblick auf das Malf} der baulichen Nutzung, die Bauweise und die Uberbau-
ten Grundsticksflache in die sog. ,Eigenart* der Umgebung einfligen.

In unmittelbarer Nahe zum Plangebiet grenzt nérdlich zwischen Bremer Stral’e und B6 der
Bebauungsplan Nr. 25 (10/23) ,Ortskern Barrien III“ aus dem Jahr 1999 an.
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Abb. 16: Auszug BP Nr. 25(10/23) Ortskern Barrien IlI“ (Quelle
GeoWeb LK Diepholz)

4 Erlauterungen zu den Planinhalten

Der Bebauungsplan dient zunachst der Bestandsicherung, sowohl des Gebaudebestandes
als auch des Griinbestandes. Insbesondere die historischen Gebaude, d.h. die denkmal-
geschitzte St. Bartholomaus Kirche, das ebenfalls denkmalgeschitzte Ensemble der
Wassermihle mit dem angrenzenden Reetdachgebaude, das ,AWO-Gebaude“ (Glocken-
stral’e Nr. 4/ ehem. Gemischtwarenhandlung Meyer), das unmittelbar anschliellende Ge-
schaftshaus (Glockenstrale Nr. 4a) sowie das angrenzenden Wohnhaus (Glockenstralle
Nr. 2) und das ,Alte Pfarrhaus® pragen das Ortsbild in der Ortsmitte Barriens maf3geblich.
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Sudlich des Pfarrhauses im Ubergangsbereich zur Jahnstrale bilden die Flachdachbauten
aus den 1960er Jahren und auch die Neubauten der jungeren Zeit einen Kontrast zum
historischen Ortsgeflige. Zwischen Barrier Stralle und Rathausstralle ist die Bebauung
bereits deutlich Uberformt und weist zum Teil bauliche Mangel auf.

Die stimmigen Bereiche des historischen Ortsbildes sollen erhalten werden und finden in
der Planung durch die Festsetzung von Erhaltungsbereichen besondere Bertcksichti-
gung. Gleichzeitig sollen fir derzeit mindergenutzte Flachen im Ortsgefiige Entwick-
lungspotenziale eroffnet werden. Dariber hinaus ist die 6ffentliche Parkanlage als eine
fur das Ortsklima wichtige Griin- und Erholungsflache zu erhalten.

Die Planung trifft demnach Festsetzungen auf Grundlage des Bestandes und soll Bau- und
Grunflachen aber auch bestehende und zukinftige Nutzungsmaoglichkeiten verbindlich
planungsrechtlich festlegen.

Wie derzeit in vielen Orten, besteht auch in Barrien ein Mangel an kleineren und vor allem
gunstigeren Wohneinheiten, sowohl fir jingere als auch fir altere Menschen. Eine be-
darfsgerechte und zielgruppenorientierte Innenentwicklung bietet hier die Mdglichkeit zur
Belebung und zur langfristigen Sicherung einer funktionierenden Ortsmitte.

Daruber hinaus kénnen erganzende Dienstleistungen zu den offentlichen Einrichtungen
oder gastronomische Angebote fir eine deutliche Belebung auRerhalb der bisherigen Nut-
zungszeiten der bislang Uberwiegenden sozialen Einrichtungen vor Ort sorgen. Vor die-
sem Hintergrund werden insbesondere Grundstlicke mit sanierungsbediirftiger Bausub-
stanz oder Flachen mit einer (ggf. auch zu) geringen baulichen Dichte als Bereiche mit
einem besonderen Entwicklungspotenzial angesehen.

4.1 Art der baulichen Nutzung
Baugebiete/ Urbane Gebiete:

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den zentralen Versorgungsbereich Barriens dstlich
der B6 und bildet die historisch gewachsene Ortsmitte um die St. Bartholomaus Kirche ab.
Aufgrund dieser innerdrtlichen Lage und der kleinrdumigen, teils vertikalen Nutzungsmi-
schung aus bestehenden sozialen, kulturellen und gewerblichen Nutzungen sowie Woh-
nen werden im Plangebiet einheitlich urbane Gebiete (MU) gem. § 6a BauNVO festge-
setzt.

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen, der Unterbringung von Gewerbebetrieben und aus-
dricklich auch der Unterbringung von sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die
die Wohnnutzung nicht wesentlich stéren. Im Gegensatz zu Mischgebieten muss die Nut-
zungsmischung in Urbanen Gebieten nicht gleichgewichtig sein. Es gibt kein ,Rangver-
haltnis unter den zulassigen Nutzungen und es muss auch keine kleinrdumige Mischung
erfolgen. Die gewlinschte Durchmischung kann sich damit auch sukzessive mit dem Ge-
biet weiterentwickeln. Mit der Gebietskategorie ,urbanes Gebiet* werden demnach vielfal-
tige, gemischte Strukturen ermdoglicht. Insbesondere in, wie vorliegend, bestehenden Ge-
mengelagen kann mit der Ausweisung eines urbanen Gebietes auch auf die zunehmende
Nachfrage nach innerértlichem Wohnraum reagiert werden. Der Gebietstyp ist somit auch
fur zentrale Lagen kleinerer Ortschaften wie Barrien gut geeignet, um die Entwicklung der
Ortsmitte flexibel und bedarfsgerecht steuern zu kénnen.

Im gesamten Plangebiet sind in den urbanen Gebieten MU 1, MU 2, MU 3, MU 4 und
MU 5 die allgemein zuldssigen Nutzungen, d. h. Wohngebdude, Geschafts- und Biroge-
baude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe und Anlagen fir Verwaltungen sowie fur
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, zulassig.
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Die in § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 der BauNVO genannten Ausnahmen (Vergnigungsstat-
ten und Tankstellen) werden gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO hingegen nicht Bestandteil
des Bebauungsplans und sind somit nicht zulassig. Verkehrsgtinstig gelegene Grundstu-
cke unmittelbar entlang der B6 waren fir die Errichtung von Tankstellen prinzipiell geeig-
neter. Ziel der Bauleitplanung ist es aber erganzende Nutzungen im Plangebiet zuzulas-
sen, die zu einer Aufwertung und Attraktivitatssteigerung der Ortsmitte fihren. Eine Tank-
stelle in der historischen Ortslage widerspricht diesem Ziel.

Der im Plangebiet gelegene Bereich der B6 bildet quasi das Ruckgrat fiir die historische
Ortsmitte mit Schule, Kirche und Kindergarten und bindet zudem den &stlich des Plange-
bietes liegenden Friedhof an. Darlber hinaus ist hier der Beginn der Ortseinfahrt aus Rich-
tung Norden. Zukulnftig soll die historische Ortsmitte auch von der Ortsdurchfahrt besser
erlebbar werden. Eine Tankstelle wirde dieser Planung entgegenwirken, so dass diese
Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes auch auf Grundsticken entlang der B6
nicht zulassig sein soll. Zudem existiert in unmittelbarer Nahe entlang der B6 in Richtung
der Kernstadt Syke bereits eine Tankstelle.

Gleiches gilt auch fur die in urbanen Gebieten lediglich ausnahmsweise zulassigen Ver-
gnlugungsstatten. Sie werden im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen, da sie im
unmittelbaren Umfeld der sensiblen Nutzungen von Schulen, Kindergarten und Kirche als
nicht vertraglich erachtet werden.

Daruber hinaus siedeln sich Vergnugungsstatten haufig mit nur geringem Investitionsbe-
darf in Altbaubestdnden an, so dass Niveauabsenkungen der Immobilien einhergehen.
Imageverluste und eine Abwertung von Grundstiicken in der naheren Umgebung sind hau-
fig die Folge. Mit dem Ausschluss von Vergnigungsstatten im raumlichen Geltungsbereich
dieser Satzung soll diesem Trading-down-Effekt, d. h. dem Absinken des stadtebaulichen
Niveaus, entgegengewirkt werden.

Der Ausschluss bezieht sich auf Vergniigungsstatten inklusive Spiel- und Automatenhal-
len/-cafés, Wettannahmestellen, Discotheken, Nachtlokale, Festhallen mit haufigen Veran-
staltungen, Betrieben mit Sexdarstellungen, einschliellich der Lokale mit Stripteasedarbie-
tungen, Sex-Kinos und Swinger Clubs. u. a..

Bordelle oder bordellartige Betriebe, d. h. Betriebe oder Einrichtungen in denen Dienstleis-
tungen mit sexuellem Charakter gegen Entgelt angeboten werden, gehdren nicht zu den
Vergnugungsstatten, sondern sind als Gewerbebetrieb einzustufen. Sie sind aufgrund der
sog. ,milieubedingten Unruhe* und der Gefahr unerwinschter Publikumsverkehre aller-
dings als stérende Gewerbebetriebe anzusehen und sind daher in urbanen Gebieten, die
wesentlich auch dem Wohnen dienen, nicht genehmigungsfahig.

Im Gegensatz zur sog. Eigenwerbung an der Statte der Leistungserbringung stellt sich
eine Werbeanlage fur Fremdgewerbezwecke auf privatem Grund oder im o&ffentlichen
Raum ebenfalls als eigenstandige gewerbliche Hauptnutzung dar. Es handelt sich um das
Wohnen nicht wesentlich stérende gewerbliche Anlagen, die somit in urbanen Gebieten
grundsatzlich zulassig sind. Die Gemeinden kénnen aus baugestalterischen Griinden gem.
§ 84 Abs. 3 Nr. 4 NBauO Uuber die 6rtlichen Bauvorschriften besondere Anforderungen an
die Art, Grolke oder Gestaltung von Werbeanlagen stellen. Ein genereller Ausschluss von
Fremdwerbung ist Uber die ortlichen Bauvorschriften jedoch nicht zu erzielen.

Vorliegend handelt es sich um einen vorrangig bestandssichernden Bebauungsplan, in
dem zugleich die zukunftige stadtebauliche Entwicklung zur Sicherung der bestehenden
Gemeinbedarfsstrukturen und zur Etablierung weiterer gewerblicher Nutzungen und ins-
besondere auch Wohnnutzungen erfolgen soll. Gerade im Falle von Baullicken, Leerstan-
den oder auch an Parkplatzen ohne geschlossene Strallenrandbebauung drohen ggf.
Verunstaltungen durch grof3flachige selbststandige Werbeanlagen.
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Bestrebungen zur Aufwertung der Ortsmitte und die Verbesserung der Wahrnehmung der
Ortsmitte bereits von der B6 kdonnten dadurch erschwert oder sogar zunichte gemacht
werden.

Abb. 17: Beispiele fiir stadtebaulich unangemessene Fremdwerbung

Im Plangebiet sind derzeit weder im o6ffentlichen Raum noch auf den privaten Grundstu-
cken Fremdwerbeanlagen in nennenswertem Umfang vorhanden. Um auch diesbeziglich
einem Trading-Down-Effekt und einer Abwertung des Ortsbildes entgegenzuwirken und
zudem Storungen im Hinblick auf die bestehenden und zukiinftigen Nutzungen (Gemein-
bedarf, Schule, denkmalgeschiitzte Kirche, Wohnen, Freizeit und Erholung) innerhalb der
empfindlichen Ortsmitte zu verhindern, sollen im Wege der Feinsteuerung Fremdwerbean-
lagen im Plangebiet weitgehend ausgeschlossen sein.

Nach § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO kann festgesetzt werden, dass be-
stimmte Nutzungen, die in Baugebieten nach den §§2 bis 9 der BauNVO allgemein zulas-
sig waren, nicht zulassig sind. Dies setzt voraus, dass besonderer stadtebauliche Grinde
hierfur vorliegen. Mit dem Ziel des Erhalts und der Aufwertung des Ortsbildes liegen sol-
che Grinde vor.

Im gesamten Plangebiet sind daher Fremdwerbeanlagen, d. h. eigenstandige gewerbli-
che Werbeanlagen, lediglich ausnahmsweise zulassig.

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen, der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozi-
alen, kulturellen sowie anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich st6-
ren. Mit dem Ausschluss von Vergnigungsstatten, Tankstellen und weitgehend auch ei-
genstandigen gewerblichen Werbeanlagen bleibt die allgemeine Zweckbestimmung der
urbanen Gebiete gewahrt.

Flachen fiir den Gemeinbedarf

Die Festsetzung von Gemeinbedarfsflachen ist nicht zwingend erforderlich. Die betroffe-
nen Flachen sind im Eigentum der Stadt Syke oder der Kirche. Anlagen und Einrichtungen
fir den Gemeinbedarf sind in urbanen Gebieten allgemein zulassig. Die Sicherung be-
stimmter Zweckbestimmungen, wie Schule oder Kindergarten, lasst sich mit einer Bauge-
bietsausweisung allerdings nicht erreichen.

Bei Flachen fur Anlagen oder Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen und in denen
eine offentliche Aufgabe wahrgenommen wird, die gegenuber einem etwaigen privatwirt-
schaftlichen Gewinnstreben Uberwiegt, kann daher zur dauerhaften Sicherung des Stan-
dortes nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB die Ausweisung einer Flache fur den Gemeinbedarf
vorgenommen werden. Hiervon wird vorliegend Gebrauch gemacht.

Die Stadt Syke setzt fir die Flachen der Kindertagesstatte Regenbogenland sowie flr die
Kirche und die umgebenden kirchlich genutzten Grundstiicke Flachen fir den Gemeinbe-
darf fest, um diese bestehenden Standorte dauerhaft zu sichern. Die 6ffentlichen Belange
fur diese Flachen werden damit deutlich in den Vordergrund gestellt. Andere als die fest-
gesetzten baulichen Nutzungen sind auf diesen Flachen nicht zulassig.
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Auf der Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kirchen und kirchlichen
Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen® sind Kirchen und Gebetshauser, Ge-
meindehauser/ -zentren, ein Pfarrhaus, Einrichtungen fur seelsorgerische, gesundheitliche
und soziale Zwecke sowie multifunktionale Veranstaltungsraume, die erforderliche Stell-
platze, Garagen, Carports und Nebenanlagen oder sonstige, der Nutzungsbestimmung
dienende, Anlagen zulassig. Damit wird ein breites Nutzungsspektrum mit ausreichenden
Spielrdumen vorgesehen.

Damit kénnen flr die Einrichtung im Sinne einer nachhaltigen guten Auslastung des Ge-
baudebestands Synergieeffekte auflerhalb der Hauptnutzungszeiten generiert werden.
Knapper Raum kann effizienter genutzt werden. Es ergeben sich Gelegenheiten flr Be-
gegnungen und soziale Durchmischung, wodurch der 6ffentliche Raum zusatzlich belebt
wird.

Auf der Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Sozialen Zwecken die-
nende Gebaude und Einrichtungen/ Einrichtungen zu Kinderbetreuung® sind Kindertages-
statten, Freizeiteinrichtungen fir Kinder und Jugendliche, Au3enspielbereiche- und Freige-
lande, erforderliche Stellplatze, Garagen, Carports und Nebenanlagen oder sonstige der
0. g. Nutzungsbestimmung dienende Anlagen.

Auch hier soll, aus den zuvor bereits genannten Griinden, eine Nutzung der Kita und Frei-
zeiteinrichtungen zu sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken
erganzend zu den jeweiligen Betriebszeiten zuldssig sein.

Fir das ehemalige Rathaus sowie die Sporthalle und das Hallenbad an der Jahnstralde
wird von einer Festsetzung als Gemeinbedarfsflache abgesehen, da eine solche Festset-
zung den Nutzungszweck erheblich einschrankt und insbesondere privatwirtschaftliche
Nutzungen dauerhaft ausschlief3t. Hier sind die Gebaudebestande zum Teil sanierungsbe-
durftig. Langfristig ist derzeit nicht abzusehen, ob sich ggf. andere Nutzungserfordernisse
fur die Standorte ergeben. Die derzeitigen Nutzungen sind davon nicht betroffen, da Anla-
gen fur Verwaltungen sowie wie fur kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche
Zwecke im urbanen Gebiet nach § 6a BauGB allgemein zulassig sind.

4.2 MaR der baulichen Nutzung und Bauweise

Die Bebauungsdichte orientiert sich an der bestehenden Siedlungsstruktur lasst jedoch in
Teilbereichen Erweiterungsmdglichkeiten zu.

Statt der Festlegung einer Geschossflachenzahl wird fiir das gesamte Plangebiet das wei-
tere Mal} der baulichen Nutzung Uber die zulassige Zahl der Vollgeschosse als Hochst-
mald und die Festsetzung der maximalen Trauf- und Firsthdhen bestimmt.

Durch eng am Bebauungsbestand orientierte Angaben zu Trauf- und Firsthéhen kann eine
bessere ,Feinjustierung® im Sinne des Erhalts des Ortsbildes erfolgen. Die Angabe der
Geschossigkeit erfolgt zur Gewahrleistung einer gewissen horizontalen Fassadengliede-
rung und zur Erzielung malstablicher, angemessener Geschosshéhen.

Der Spielraum der Héhenentwicklung der Baukorper ist somit hinreichend begrenzt und
stellt sicher, dass sich auch eine neue zukinftige Bebauung in die umgebenden Strukturen
einfigen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans tberwiegen baurechtlich eingeschossige Bau-
ten. Gerade altere Gebaude, z. B. die grolRen Wohnwirtschaftsgebaude mit ihren grof3en
und entsprechend hohen Dachstiihlen oder auch die villenahnlichen Bauten mit den zwei-
geschossigen Giebeln, sind deutlich hdher als moderne Gebaude und haben oft eine 2-
geschossige Anmutung.
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Im Plangebiet soll daher weitgehend eine maximal 2-geschossige Bebauung (Il) zulassig
sein. Lediglich entlang der Barrier Stralle als Ortsdurchfahrt sollen auch max. 3-
geschossige (Ill) Gebaude zulassig sein.

Festgesetzt werden finf abgestufte Gebietskategorien (MU 1, MU 2, MU 3, MU 4, MU 5).
Urbanes Gebiet 1:

Im MU 1 befinden sich die Baugebietsflache westlich der Hache mit dem denkmalge-
schitzten Muhlenensemble sowie die Bebauung im nordlichen Teil der Glockenstralle,
etwa ab Hohe der RathausstralRe. Hier wird eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 festge-
setzt. Die Bebauung ist max. ll-geschossig festgesetzt. Dies wird angesichts der zentra-
len aber durchaus noch dorflich gepragten Lage in der Ortsmitte als angemessen angese-
hen und ermdglicht den betroffenen Grundstiicken noch kleinteilige Entwicklungsspielrau-
me.

Regelfall im Plangebiet ist die sog. offene Bauweise gem. § 22 BauNVO, in der Gebaude
mit seitlichen Grenzabstand zu errichten sind. Sie wird entsprechend im MU 1 festgesetzt.

Die Lange der Gebaude darf héchstens 50 m betragen. Als Hausformen zulassig sind Ein-
zelhduser (auch Geschosswohnungsbauten), Doppelhduser oder Hausgruppen. Die
Traufhéhen werden im MU 1 mit max. 6,50 m festgesetzt, die Firsthdhen auf max.
10,00 m begrenzt.

Urbanes Gebiet 2:

Die Flachen des MU 2 orientieren sich zumeist entlang der Barrier Strafde und im &stlich
der Hache gelegenen Teil der Stralle ,,An der Wassermuhle“ und bilden die Ortseinfahrten.
Die Grundflachenzahl (GRZ) wird analog zum MU 1 mit 0,4 festgesetzt. Festgesetzt wird
ebenfalls eine max. ll-geschossige und offene Bauweise (0). Hinsichtlich der Héhen-
entwicklung sollen in den Bereichen entlang der Haupteinfahrtsstrallen nach Barrien je-
doch groRere Spielrdume ermdglicht werden. Die Traufhéhen werden im MU 2 auf max.
8,00 m festgesetzt. Dies entspricht in etwa der Traufhdhe des Gebaudes Glockenstralle
Nr. 4 und ermdglicht u. a. héhere Erdgeschosszone fir z.B. Ladengeschéfte. Die Firstho-
he wird auf max. 12,00 m begrenzt. In Kombination mit einer festgesetzten maximal II-
geschossigen Bauweise wird die Kubatur einer zukinftigen Bebauung in den Ortsrandla-
gen hinlanglich begrenzt.

Daruber hinaus wird die Hofstelle zwischen Schule und den kirchlichen Gemeinbedarfsfla-
chen als MU 2 festgesetzt. Die Bebauungsdichte ist hier derzeit sehr niedrig. Die Flache ist
aber langfristig als wertvolle Potenzialflache fur die Innenentwicklung anzusehen. Sie liegt
unmittelbar am Ortskern, bildet aber zugleich auch den Ortsrand. Mit den gegentber dem
Bestand deutlich héheren stadtebaulichen Dichtewerten des MU 2 sollen unterschiedliche
Entwicklungsperspektiven unter gleichzeitiger Wahrung des stadtebaulichen Malstabes
ermdglicht werden.

Urbanes Gebiet 3:

Das MU 3 betrifft drei sehr unterschiedlich gepragte zentrale Flachen nérdlich der Rat-
hausstrale. Es handelt sich um den bereits weitgehend versiegelten Bereich der Senio-
renwohnanlage Lindenhof, den Bereich zwischen Backerstrale und Rathausstral’e um die
ehemalige Backerei Hasselmann mit dem teils leerstehenden Gebaudebestand und den
unmittelbar an Kirche und Schule grenzenden Bereich mit historischen Gebauden (Glo-
ckenstralde Nr. 4 und 4a).

Insbesondere das derzeit durch die AWO genutzte Gebaude in der Glockenstral’e Nr. 4
gibt hier den stadtebaulichen Malistab vor. Festgesetzt wird eine GRZ von 0,6. Dies ent-
spricht weitgehend dem Bestand und wird als vertragliche Obergrenze fir die Ortsmitte
angesehen.
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Das Flurstick 178/4 (Gebaudeteil GlockenstralRe 4a) ist derzeit zu fast 95% durch den
Gebaudebestand versiegelt. Trotzdem soll auch fur diesen Bereiche zuklnftig eine GRZ
von 0,6 gelten. Damit sollen im Fall von Neubauten an dieser stadtebaulich empfindlichen
Stelle im Ortsgeflige etwas engere Grenzen gesetzt werden.

Fir Nachnutzungen bzw. erforderliche Reparatur- und Erhaltungsmafnahmen an der Ge-
baudesubstanz gilt hingegen Bestandschutz. Fir (historische) Bestandsbauten ergeben
sich durch diese Festsetzungen somit keine negativen Auswirkungen.

Die Gebaudehohen orientieren sich hier ebenfalls an den héheren Bestandsbauten des
Geltungsbereiches. Wie im MU 2 wird auch fir das MU 3 eine maximal zulassige Trauf-
hohe von 8,00 m festgesetzt. Die maximale Firsthéhe wird mit 14,00 m etwas hoher als
im MU 2 festgesetzt. Dies entspricht in etwa der Traufhdhe des Gebaudebestands Glo-
ckenstrale Nr. 4 und Barrier Stra’e Nr. 6 und ermoglich eine etwas héhere Ausnutzung
der Dachgeschosse. Auch hier soll aber eine baurechtliche Zweigeschossigkeit (max. IlI-
geschossig) nicht Gberschritten werden.

Im MU 3 wird aufgrund der historisch gewachsenen und sehr dichten Strukturen explizit
keine Bauweise festgesetzt. Die Bauweise kann dann gem. § 22 BauNVO frei gewahlt
werden, so dass hier hinsichtlich der stadtebaulichen Gestaltung und ggf. Neuordnung
grofliere Entwicklungsspielraume ermoglicht werden.

Auf dem Baugrundstiick sind vor den AulRenwanden der Gebaude die bauordnungsrechtli-
chen Abstandsflachen einzuhalten, ansonsten ist die Wahl der Bauweise jedoch freige-
stellt. Auch eine geschlossene Blockstruktur oder Gebaudelangen von mehr als 50 m wa-
ren damit mdglich. Da es sich im Gesamtgeflige lediglich um kleinteilige Grundstticksfla-
chen und vielfaltige Eigentumsstrukturen handelt, werden dadurch keine mafistabsspren-
genden oder sonstigen negativen Auswirkungen auf das Ortsbild erwartet.

Neben den benannten drei Flachen wird auch der Hallenbadstandort als Ml 3 ausgewie-
sen. Hier besteht bereits eine Versiegelung von ca. 50% des Grundstlicks durch den Ge-
baudebestand. Die Ausweisung ermoglicht fir diesen Bereich gegenuber dem Bestand
geringflgige Erweiterungen. Da sich die Flache im Eigentum der Stadt Syke befindet, wird
keine Gefahr einer unmafstablichen Verdichtung gesehen.

Urbanes Gebiet 4:

Einige Bestandsbauten entlang der Barrier Stralle, z.B. die Sporthalle und der einge-
schossige Bereich des ehemaligen Lebensmittelmarktes, sind zu niedrig, um eine ange-
messenen Raumkante auszubilden. Aufgrund des bislang nur wenig gefassten Stralien-
raumes sollen hier zuklnftig max. 3 Geschosse (lll) zulassig sein. Die maximalen Trauf-
und Firsthohen werden mit 8,00 m und 14,00 m aus dem MU 3 Ubernommen. Die
Grundflachenzahl (GRZ) wird bei einer offenen Bauweise mit 0,4 festgesetzt und ent-
spricht damit den offenen Baustrukturen Barriens.

Urbanes Gebiet 5:

Inzwischen steht fest, dass die Schule nicht am Standort erweitert, sondern durch einen
Neubau an anderer Stelle ersetzt werden soll.

Ein Nachnutzungskonzept fir den Gebdudebestand wird derzeit erarbeitet. Angedachte
Nachnutzungen sind u. a. eine Schule fur kérperlich eingeschrankte Menschen, Kindergar-
ten, Begegnungsstatte, Fahrschule, Besprechungsraume usw.. Urbane Gebiete dienen
gem. §6a Abs. 1 neben dem Wohnen und der der Unterbringung von Gewerbebetrieben
auch sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesent-
lich stéren. Daher ist zur gewiinschten, moéglichst flexiblen Nachnutzung fir diese Flache
die Ausweisung eines Urbanes Gebietes sinnvoll.
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Um im Zusammenhang mit im Sinne der Innenentwicklung perspektivisch weiterhin ge-
planten Erweiterungsabsichten Entwicklungsspielrdaume zu ermdglichen, wird eine GRZ
von 0,6 und max. lll Geschosse als zulassig erklart. Es wird eine abweichende Bauwei-
se (a) festgesetzt, da die offene Bauweise auf Gebaudelangen bis 50 m beschrankt ist und
der bauliche Bestand teilweise bereits Gebaudelangen tber 50 m aufweist und in Teilen
dreigeschossig ist. Die abweichende Bauweise (a) entspricht der offenen Bauweise mit der
Abweichung, dass Gebaudelangen Gber 50 m zulassig sind.

Hinsichtlich der Héhenentwicklung werden, da es sich um kommunale Fldchen handelt,
deren Bebauung durch die Stadt Syke selbst gesteuert werden kann, keine weitergehen-
den Festsetzungen getroffen.

Die Bereiche unterschiedlicher Nutzungen innerhalb der urbanen Gebiete sind in der Plan-
zeichnung gem. §1 Abs. 4 NBauO erkennbar voneinander abgegrenzt (sog. ,Knddellinie®).

Flachen fiir den Gemeinbedarf:

Bei Flachen fir den Gemeinbedarf handelt es sich nicht um Baugebiete nach den
§§ 2 bis 9 der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Auch in qualifizierten Bebauungspla-
nen sind fir diese Bereiche keine Festsetzungen zum Mal} der baulichen Nutzung und der
Uberbaubaren Grundstlcksflachen notwendig. Da die Grundstlicke vorliegend im Eigen-
tum der Stadt Syke bzw. der Kirche sind, sollen die Planungsoptionen— auch im Hinblick
auf zukilinftige potenzielle Erweiterungserfordernisse — weitgehend flexibel gehalten wer-
den. Gleichwohl sind die Ortsrandlage der Gemeinbedarfsgrundstiicke und die besonde-
ren historischen Baustrukturen in der Ortsmitte zu berUcksichtigen.

Fir die Gemeinbedarfsflachen wird daher analog zum MU 1 eine Grundflachenzahl (GRZ)
von 0,4 sowie eine max. ll-geschossige und offene Bauweise (0) festgesetzt. Ange-
sichts der insbesondere fir die Kindertagesstatte erforderlichen Freiflachen bietet die fest-
gesetzte GRZ hinreichende Entwicklungsspielraume.

Durch die enge Nutzungsbeschrankung und die Einwirkungsmdglichkeiten auf den tber-
wiegend kommunalen bzw. kirchlichen Flachen wird hinsichtlich des Einfligens in die be-
stehenden stadtebaulichen Strukturen keine Gefahr gesehen.

Fir die denkmalgeschitzte Kirche werden keine gesonderten Festsetzungen als erforder-
lich angesehen. Das Gebaude ist Uber das Denkmalrecht hinlanglich geschutzt. Hinsicht-
lich des Males der baulichen Nutzung und der Bauweise werden hier vorliegend keine
stadtebaulichen Festsetzungserfordernisse gesehen.

4.3 Hoéhenlagen und Bezugspunkte baulicher Anlagen

Da die meisten Gebaude im Plangebiet keinen Sockelzonen aufweisen, wird festgesetzt,
dass die Oberkante der fertigen Erdgeschossfulbéden (OKFF) baulicher Anlagen hdchs-
tens 50 cm Uber der Fahrbahnoberkante der erschlieRenden Stral’e liegen durfen.
Dadurch sollen hohe Sockelzonen vermieden und ein stadtebaulich einheitliches Erschei-
nungsbild gewahrleistet werden.

Fir die Gebaude werden Héhenbegrenzungen in Form von Firsthéhen als maximal zulas-
sige Gebaudehdhen und Traufhdhen festgesetzt, da allein Uber die Festsetzung der zul.
Zahl der Vollgeschosse die Héhenentwicklung nicht ausreichend gesteuert werden kann.

Die Festsetzungen ermoglichen zusatzlich zu den Vollgeschossen auch wirtschaftlich
nutzbare Dachgeschosse mit Aufenthaltsrdumen und in Teilen (Ml 3) ggf. auch sog. Staf-
felgeschosse.
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o Die Traufhohe ist der Schnittpunkt
Firsthéhe . ..
3 zwischen der Verldngerung der
D < WandauRenflache und der Oberkante
der Dachhaut bezogen auf den fest-

Traufhdhe | gelegten Bezugspunkt.
-0 - —— 4 __ —

Festgesetzt wird dariber hinaus,
dass Ausnahmen von den festgesetz-
ten Traufhohen fir die Traufen von
Krippelwalmen sowie untergeordnete
Gebaudeteile (wie z.B. Vordacher,
Erkervorbauten u. a.) zuldssig sein
Geneigtes Dach sollen.

Bezugshdhe

Abb. 18: Skizze zu den Hohenbezugspunkten

Solche baulichen Gliederungselemente kommen im Plangebiet haufig vor und sollen auch
weiterhin moglich sein. Die Firsthohe ist der oberste Abschluss der Dachhaut bezogen auf
den benannten Bezugspunkt. Um insbesondere Bestandsbauten nachristen zu kdénnen
und z. B. nachtraglich barrierefrei herzustellen, gelten die festgesetzten Héhen baulicher
Anlagen nicht flr technische Ausbauten wie Schornsteine, Liftungsrohre oder Anlagen zur
Gewinnung regenerativer Energien (z. B. Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen) sowie
fur untergeordnete Bauteile wie Fahrstuhlschachte, Treppenraume oder Liftungsanlagen
mit einer Grundflache von maximal 25 m2.

Der Bezugspunkt fur die festgesetzten Ho6-
hen aller baulichen Anlagen im Plangebiet
ist die fertiggestellte Oberkante der er-

. - schliefenden Stralle gemessen in der Mitte

der gemeinsamen Grenze des Baugrund-

P sticks mit der Verkehrsflache. Da die Ver-

Erschlieungsstraie kehrsflachen bereits vorhanden und herge-
stellt sind, ist der jeweilige Bezugspunkt

damit eindeutig definiert.

Abb. 19: Skizze zur Lage der Bezugspunkte

In Verbindung mit einem in den ortlichen Bauvorschriften vorgegeben Spektrum fiir die
Dachneigung ist damit die Héhenentwicklung fiir die Gebaude ausreichend begrenzt und
die stadtebauliche Vertraglichkeit diesbezuglich auch weiterhin gesichert.

4.4 Uberbaubare Grundstiicksflache

Die Abgrenzung der Uberbaubaren Grundstlcksflachen erfolgt durch Baugrenzen. Sie
geben quasi den Rahmen fiir die mégliche Bebauung und berlicksichtigen den Verlauf der
Bestandsgebaude und Stralenfluchten. Fir den Bereich der denkmalgeschutzten Kirche
werden Baugrenzen als nicht erforderlich angesehen. Fir die sonstigen Gemeinbedarfs-
flachen, die sich alle im Ubergang zur freien Landschaft befinden werden Baugrenzen als
stadtebaulich erforderlich angesehen. Sie berlicksichtigen insbesondere die Grenze des
Uberschwemmungsgebietes und halten im sensiblen Ubergangsbereich zur freien Land-
schaft deutlich grofiere Abstande zu den Randern der Bauflachen ein. Die Baugrenzen
sichern damit die Grenzen des bestehenden Siedlungskoérpers dauerhaft und grenzen ihn
gegenuber der freien Landschaft eindeutig ab.

Im Norden der Stra’e An der Wassermiuhle halten die Baugrenzen Abstande zur Hache-
niederung und den Tennisplatzen und sichern zudem die bisherige Bebauungstiefe.
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In den Einmindungsbereichen von der Barrier Stral3e in die Backerstralle und in die Rat-
hausstralRe gibt es kleinteilige Platzsituationen, die eine Besonderheit darstellen und deren
Erhalt durch die Festsetzungen der Baugrenzen gesichert wird. Dies kommt daruber hin-
aus der Einsichtnahme in die Verkehrsflachen zugute.

Im westlichen Teil der Rathausstralte sind Aufweitungen durch einen trichterférmigen Ver-
lauf der Baugrenzen vorgesehen. Dadurch sollen im Falle von Neubebauungen Blickbe-
ziehungen zur Kirche erhalten bzw. geéffnet und Flachen fir mdgliche halboffentliche Nut-
zungen/ Vorzonen vergrof3ert werden.

Nordlich der Strale An der Wassermuhle, entlang der Jahnstral3e, auf dem Platz vor dem
Hasselmanngebaude, auf der Gemeinbedarfsflache des ehemaligen Pfarrhauses usw.
bertcksichtigen die Baugrenzen und darlber hinaus den zu erhaltenden Baumbestand.

Wenn keine abweichenden stadtebauliche Erfordernisse vorliegen, verlaufen die Baugren-
zen im Regelfall innerhalb des Plangebietes in einem Abstand von 3 m zu den Grund-
stlckgrenzen. Nordlich der Glockenstrale wird aufgrund des schmalen Stralenraumes
ein Abstand der Baugrenze von 5 m zu den Grundstlicksgrenzen als angemessen ange-
sehen.

Die sudliche Gemeinbedarfsflache wird, auch aufgrund ihrer unterschiedlichen Nutzungen,
in 3 unterschiedliche Baufelder untergliedert.

Fir die beiden sudlichen Baugebietsflachen entlang der Barrier Stralle wurde zunachst
ebenfalls eine Untergliederung durch Baugrenzen in einen 6stlichen und einen sidlichen
Bereich in Erwagung gezogen. Im Hinblick auf die Generierung moglicher Nachverdich-
tungspotenziale wurde davon jedoch inzwischen Abstand genommen. Ohne weitere Ein-
grenzung lassen sich ggf. auch rickwartige, innenliegende Bereiche nachverdichten.

Angedacht wurde in Teilbereichen auch die Festsetzung von Baulinien entlang an Stralden
gelegener Grundstiicksgrenzen, um eine wirksame Raumkante zu erzeugen. Anders als
bei der Festsetzung von Baugrenzen muss an Baulinien uber alle Geschosse direkt her-
angebaut werden. Aufgrund dieser sehr engen Bindungswirkung ist die Verwendung von
Baulinien besonders zu prifen. Entlang der Barrier Stralle wurde dies aus Griinden einer
flexibleren Bebauungsmadglichkeit, auch im Hinblick auf den Schallschutz, verworfen. Hier
mussen im Falle von Neubauten flexible Optionen, ggf. auch hofartige Bauten oder Ruick-
sprunge in einzelnen Geschossen, ermoglicht werden.

Auch flr den zentralen Ortskern wurde geprtft, ob die Festsetzung von Baulinien die histo-
rische Raumbildung sichern kann. Hier gibt es durch die Bestandsbauten keine klar ge-
fassten Raumkanten oder historische Gebaude mit einer besonders einheitlichen Ensem-
blewirkung, die zu berlcksichtigen oder unbedingt erhaltenswert waren. Es ist vielmehr so,
dass an einigen Stellen die Gebaudebestande die Verkehrsflachen erheblich einengen.
Die Festlegung von verbindlichen Baulinien ware hier teils kontraproduktiv.

Fur die neuzuordnenden Bereiche, wie zum Beispiel die Flachen beiderseits der Rathaus-
stral’e oder den sidlichen Baugebietsflachen der Glockenstral3e gibt es bislang kein ver-
bindliches Bebauungskonzept, das rahmengebend sein kénnte. Aus diesem Grund wird
auch hier zu Gunsten groRRerer Spielrdume auf die Festsetzung von Baulinien verzichtet.

Damit die kleingliedrige, straltenbegleitende stadtebauliche Struktur erhalten bleibt und die
Bebauung zwischen Barrier Stralde und GlockenstraRe nicht ,zusammenwachst, werden
durch Baugrenzen von Bebauung freizuhaltende Bereiche definiert. Damit sollen gleichzei-
tig fur das Stadtklima wichtige private Grunbereiche gesichert werden.

Im sudlichen Bereich der Glockenstral3e und der Jahnstralde soll der in weiten Teilen be-
sonders enge StralRenraum nicht zusatzlich durch bauliche Malinahmen eingeengt wer-
den. Auch hier wurde fir die stralRenseitigen Baugrenzen ein Regelabstand von 3,00 m
bzw. in Einzelfallen auch von 5,00 m festgesetzt.
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Auf die Bestandsbauten hat dies keinen Einfluss. Soll neu gebaut werden, missen Ge-
baude z. B. im Bereich der Glockenstrafte Ostlich des Pfarrhauses zukiinftig einen gréRe-
ren Abstand zur Verkehrsflache halten.

Flachen, die vorrangig privat flr das Wohnen genutzt werden, sollen zukinftig vor allem
durch Vorgarten gepragt sein und so einen harmonischen Ubergang vom o&ffentlichen in
den privaten Bereich gewahrleisten.

Damit sichergestellt wird, dass der StraRenraum nicht durch unmittelbar angrenzende Ge-
baude eine unerwilinschte Einengung erfahrt, wird festgesetzt, dass auch Nebenanlagen
im Sinne des § 14 (1) BauNVO, die Gebaude sind, sowie Garagen und Carports, die stra-
Renseitigen Baugrenzen der angrenzenden o6ffentlichen Verkehrsflache nicht Gberschrei-
ten durfen. Reine Stellplatze ohne bauliche Anlagen sind zwischen Baugrenze und Ver-
kehrsflache zulassig. Dies gilt aus Griinden der Gestaltung aber auch im Hinblick auf die
Ubersichtlichkeit und den Schutz von FuRgéngern und Radfahrern, insbesondere im Be-
reich von Grundstlickszufahrten, auch entlang der Barrier Stral’e. Hier werden die Bau-
grenzen in einem Regelabstand von 6,00 m zur Verkehrsflache festgesetzt.

4.5 Griinordnung
Erhalt von Einzelbaumen

Im Plangebiet gibt es eine Vielzahl erhaltenswerter Einzelbdume. Die fur den Strallenraum
stadtebaulich wirksamen und das Ortsbild pragenden Baume innerhalb des Geltungsbe-
reiches wurden als zu erhaltende Einzelbdumen zeichnerisch in der Planzeichnung fest-
gesetzt.

Baume gliedern und beleben das Orts- und Landschaftsbild, erhdhen die Aufenthalts- und
die Lebensqualitat und leisten einen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Funkti-
onsfahigkeit des Naturhaushaltes. Sie sorgen fir ein gutes Kleinklima, filtern Schadstoffe
aus der Luft und bieten einen wertvollen Lebensraum fir Tiere. Der Wegfall dieser Baume
wurde einen nachhaltigen Verlust fir das Orts- und Landschaftsbild bedeuten.

Die festgesetzten Einzelbdume sind daher dauerhaft zu erhalten. Insbesondere bei Hoch-
und Tiefbaumalnahmen sind Stamm, Krone und Wurzelbereich zu schitzen. Bauunter-
nehmen sind gesetzlich verpflichtet, Baume in der Umgebung ihrer Baustellen zu schit-
zen. Dabei muss mindestens die DIN 18920 Schutz von Baumen bei Baumalnahmen ein-
gehalten werden. Bei unvermeidlichem Verlust eines zu erhaltenden Baumes ist eine Fall-
genehmigung bei der Stadt Syke (Fachbereich 4/ Fachbereich Bau, Planung und Umwelt)
einzuholen und es sind Ersatzpflanzungen abzustimmen. Auch in unseren Regionen sind
wir vom Klimawandel erheblich betroffen. Die Winter werden absehbar milder, die Sommer
heiller und die Trockenphasen zunehmend langer. Dartber hinaus werden Starkregener-
eignisse haufiger. Dies hat auch Einfluss auf die Widerstandsfahigkeit von Pflanzen. Nicht
alle Baumarten werden auch weiterhin an den jeweiligen Standorten dauerhaft entwick-
lungsfahig sein. Im Zuge der Ausgleichsermittiung kénnen, abgestimmt auf den jeweiligen
Standort, Ersatzbaume bestimmt werden, die geeignet sind, sich den Auswirkungen des
Klimawandels anzupassen.

Pflanzung von Einzelbaumen

In einigen wenigen Teilbereichen des Plangebietes sollen als Erganzung von Baumreihen
oder -gruppen Baume hinzugefiigt werden. Dies betrifft insbesondere die bestehende
Weidenreihe entlang des Fulweges im Suden des Plangebietes.

Diese soll Richtung Osten bis an den Siedlungsrand herangeflihrt und erganzt werden, um
einen durchgangigen eingegrinten Siedlungsrand auszubilden. Ein weiterer Baum soll die
bestehende Baumreihe in der Jahnstralle im Osten erganzen und komplettieren.
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Die in der Planzeichnung als anzupflanzend festgesetzten Einzelbdume sind mit einem
heimischen Laubbaum, Stammumfang 14-18 cm gemessen in 1 m Hohe, 4 x verpflanzt
mit Ballen, Solitdr oder Hochstamm zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Der
Standort kann bis zu 5,0 m verschoben werden, damit eine individuelle Anpassung vor Ort
erfolgen kann. Es handelt sich ausschliellich um derzeit stadteigene Grundstlicke. Die
Stadt Syke wird die Pflanzauswahl vornehmen.

Damit wird auch hier sichergestellt, dass eine standort- und klimagerechte Auswahl fir die
zu verwendenden Baumen getroffen wird.

Der inzwischen gefallte Lindenbaum vor dem ehemaligen Hasselmann-Gebaude ist, da er
als besonders ortsbildpragend eingestuft war, zu ersetzen. Er wird statt als zu erhaltender
nun als neu anzupflanzender und dann dauerhaft zu erhaltender Baum festgesetzt. Gem.
§ 17 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz ist fir die Fallung von Gehdlzen sowie der Beseiti-
gung von Hecken im Regelfall eine Genehmigung bei der fir Naturschutz und Land-
schaftspflege zustéandigen Behdrde erforderlich. Dies ist unterlassen worden. Der erforder-
liche Ausgleich fir den besonderen Standort ist daher, wie unter dem vorausgegangenen
Kapitel Erhalt von Einzelbaumen erlautert, in Abstimmung mit der Stadt Syke gesondert zu
ermitteln.

PflanzmaBnahmen auf privaten Grundstiicken

Neben der baulichen Struktur wird das Plangebiet durch den Griinbestand, insbesondere
den alten Baumbestand, gepragt. Zur Sicherung und Weiterentwicklung dieser durchgrin-
ten Strukturen wird eine allgemeine Pflanzbindung fur private Grundsticke festgesetzt.
BezugsgrolRe ist die Grundstiicksgrolie.

Auf privaten Grundstiicken sind je angefangenen 500 m? Grundstlicksflache ein Baum
oder 2 Straucher zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Es sind einheimische
standortgerechte Laubgehdlze zu verwenden wie:

Straucher: Corylus avellana — Hasel, Crataegus monogyna— Weif3dorn, Prunus spinosa —
Schlehe, Rhamnus frangula — Faulbaum, Rosa canina — Hundsrose, Sambucus nigra —
Schwarzer Holunder, Salix aurita — Orhweide.

Baume: Quercus robur — Stiel-Eiche, Sorbus aucuparia — Eberesche, Betula pendula —
Hange-Birke, Prunus avium —Vogel-Kirsche, Malus ssp. — Apfel in alten Arten und Sorten,
Pyrus ssp. — Wildbirne bzw. Birne in alten Arten und Sorten.

Die Pflanzqualitat der Straucher soll je nach Art und GréRRe betragen: 2x verpflanzt mind.
80 cm Hohe. Anzupflanzende Baume: 3x verpflanzt, Stammumfang 10 cm — 12 cm oder
eine Hohe von mind. 150 cm. Die Anpflanzungen haben in der auf die Fertigstellung der
Hauptgebaude folgenden Pflanzperiode (Oktober bis April) zu erfolgen.

Da es sich um eine allgemeine Begrinungsverpflichtung handelt, sind bei der Ermittlung
der Zahl der zu pflanzenden Baume vorhandene Baume einzurechnen, sofern Sie den
genannten Anforderungen in Art und Qualitat entsprechen. Auch dies wird textlich festge-
setzt.

Flachen mit Bindung fiir Bepflanzungen und die Erhaltung von Gehélzen

Fir die im Uberschwemmungsbereich der Hache gelegene Grundstiicksteile wurden pri-
vate Grinflachen ausgewiesen und mit einer Erhaltungspflicht belegt.

Gleiches gilt fur die vorhandenen Grinstrukturen der 6ffentlichen Grin- bzw. Parkflachen
und den Grinbestand innerhalb der Gemeinbedarfsflachen.

Dies gilt insbesondere fiir die historische Hahnenfulidornreihe im Siden der Kirche ent-
lang der die Kirche umfassenden Mauer. Diese wird als Teil des Denkmalensembles ge-
wertet und ist daher unbedingt zu erhalten.
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Aber auch Altbaumbesténde die, weil sie rickwartig auf den Grundsticken liegen, nicht
gesondert als stadtebaulich zu erhaltende Einzelbdume festgesetzt wurden, sollen mit
diese Erhaltungsbindung dauerhaft geschitzt werden.

Entlang der Barrier Stra’e sind zwei lineare Erhaltungsbereiche in der Planzeichnung
festgesetzt. Es handelt sich um die Akazienreihe vor dem ehemaligen Lebensmittelladen
im Stden des Geltungsbereiches und die bepflanzte Flache im Osten der Sporthalle, die
jeweils als Abgrenzung zur Barrier Stralle erhalten bleiben sollen. Entlang des FuRweges
haben sie, insbesondere aus Sicht der Fuldganger, auch eine raumbildende Wirkung. Zu-
dem gibt es entlang der Barrier Stral’e nur wenige Grinstrukturen, die es im Sinne des
Ortsbildes aber auch des Stadtklimas zu erhalten gilt.

Auf den festgesetzten Flachen mit Bindung fiir Bepflanzungen und die Erhaltung von Ge-
holzen sowie innerhalb der Gemeinbedarfsflachen ist der Griinbestand zu erhalten. Ande-
rungen und Eingriffe durfen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt Syke (Fachbe-
reich 4 /Fachbereich Bau, Planung und Umwelt) vorgenommen werden. Um eine standort-
und klimagerechte Auswahl der Baume zu gewahrleisten, sind Ersatzpflanzungen erst
nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt Syke vorzunehmen.

Offentliche Griinfliche Parkanlage

Im Westen des Plangebietes werden o6ffentliche Griinflachen mit der Zweckbestimmung
Parkanlage ausgewiesen.

Diese offentlichen Grinflachen sollen dauerhaft als unmittelbar an der Ortsmitte gelegene
Naherholungsbereiche flir die Barrier Blrger gesichert werden. Grunflachen und Parks
tragen betrachtlich zur Aufwertung stadtischer Gebiete bei — nicht nur durch ihren positiven
Einfluss auf das Ortsbild, sondern insbesondere auch indem sie das ortliche Mikroklima
positiv beeinflussen, Luftschadstoffe binden und die Uberhitzung der bebauten Ortslagen
mindern. Der Muhlenteich unterstutzt zudem die Funktion des denkmalgeschutzten Muh-
lengebaudes und ist auch deshalb von Bedeutung fir die Ortsmitte. Der Park wurde in den
vergangenen Jahren umstrukturiert und aufgewertet und ist nun durch die Lage an einem
Hauptradwanderweg auch unter touristischem Gesichtspunkt von Bedeutung. Innerhalb
der offentlichen Parkanlage sollen deshalb umweltvertragliche Nutzungen (Spielplatze,
Liegewiese, Aufenthaltsflachen o. &.) in Teilen der Anlage zulassig sein.

Damit soll die Attraktivitat der Parkanlage nutzungsflexibel erhalten werden. Umgestaltun-
gen und Nutzungsanderungen erfolgen, da es sich ausschliellich um 6ffentliche Flachen
handelt, erst nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt Syke.

Die Entwicklung der Grunflache unmittelbar zwischen Hache und Mduhlenteich, die sich in
natirlichem Zustand als feuchter Wiesen-Waldbereich entwickeln wiirde wird bei der zu-
lassigen Nutzungsintensitat besonders beriicksichtigt.

Erganzend hat sich nach dem frihzeitigen Beteiligungsverfahren im Zuge der geplanten
Schulerweiterung (vgl. auch Ausfihrungen unter Kap. 4.11 Belange des Umweltschutzes/
Hochwasserschutz) herausgestellt, dass ggf. die Schulbushaltestelle zu verlegen ist. Ge-
naueren Aussagen zur moglichen Lage kénnen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht ge-
troffen werden. Eine Verschiebung innerhalb des Schulgrundstiicks 170/5 oder eine Er-
richtung innerhalb der Verkehrsflache der K 122 ,An der Wassermuhle* wird in diesem
Zusammenhang als unproblematisch gesehen.

Eine Erweiterung in den festgesetzten Bereich der o6ffentlichen Parkanlage ist hingegen
nicht ohne weiteres moglich und zieht ggf. ein Ausgleichserfordernis mit sich.

Erganzend festgelegt wird daher unter der Textfestsetzung 6.5, dass innerhalb der 6ffentli-
chen Parkanlage im Bereich des Flurstlicks 299/8 entlang der Strale ,An der Wassermuih-
le“ im Bedarfsfall ausnahmsweise eine Bushaltespur zugelassen werden kann, sofern ein
entsprechender Ausgleich fir ggf. entfallende Grinflachen geschaffen wird.
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Dieser ist mit der Stadt Syke, Fachbereich 4 Bau, Planung und Umwelt — Sachgebiet Um-
weltschutz, Klimaanpassung und Grinflachen, abzustimmen.

Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Die weitgehend naturbelassenen Auenbereiche im Siden des Plangebietes sind im Fla-
chennutzungsplan bereits als Flachen fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt. Eine entsprechende Ausweisung erfolgt
nun zum Schutz und Erhalt der Flachen im Bebauungsplan.

Auf den Flachen fir Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft sind die vorhandenen Nass- und Feuchtwiesen im naturbelassenen Auen-
bereich im Stiden des Plangebietes zu erhalten. Bei den SPE-Flachen handelt es sich im
KompensationsmalRnahmen, die im Zuge des Vorhabens "Nordumgehung Syke (L340)
durchgefihrt wurden. Der Pflege- und Entwicklungsplan Nordumgehung Syke — der Stadt
Syke, Verfasser: Planungsgruppe Grin (Marz 1993) ist maligeblich. Eine detaillierte Mal3-
nahmen- Unterhaltungs- und Pflegebeschreibung ist dem Umweltbericht zu entnehmen.

Es handelt sich im Wesentlichen um die Pflege von Rdéhrichtzonen, den Erhalt von Weide-
gebuschen, die Pflege des Feuchtgriinlands und die Pflege des Seggenrieds.

Begriinung von Stellplatzanlagen und baulichen Nebenanlagen

Auf privaten Stellplatzanlagen mit mehr als 20 Einstellplatzen ist im Mittel je 5 Einstellplat-
ze ein Baum vorzusehen. Je Baum ist eine offene Vegetationsflache von mind. 10 m? her-
zustellen. Standortgeeignete Baume sind bei der Stadt Syke zu erfragen.

Diese Festsetzung dient der weiteren Durchgriinung des Ortsbildes. Asthetisch wenig an-
sprechende, ausschlieldlich versiegelte Stellplatzflachen sollen damit verhindert oder zu-
mindest gegliedert werden. Darlber hinaus haben Strallenbdume eine schattenspenden-
de Funktion, was sich wiederum positiv auf das Mikroklima auswirkt.

Flachdacher und flachgeneigte Dacher baulicher Nebenanlagen, Garagen, Carports etc.
sind ab einer MindestgréRe von 30 m? mit einer extensiven Grinbedachung zu versehen.
Auch dies dient der Durchgriinung des Ortsbildes. Zudem wird ein Beitrag zum Klima-
schutz geleistet.

4.6 Wasserflachen

Der Muhlenteich und der Gewasserlauf der Hache werden als Wasserflache festgesetzt.
Beiderseits des Bdschungsbereiches der Hache und entlang der Uferzone des Mihlentei-
ches ist ein mind. 5 breiter Gewasserrandstreifen der natlrlichen Gewasserentwicklung zu
Uberlassen. Die Zustandigkeit der Unterhaltung obliegt dem Wasser- und Bodenverband
(WaBo) Hache und Hombach. Die Zuganglichkeit zur Wasserflache und zum Gewasser-
randstreifen ist jederzeit zu gewahrleisten.

FlieRgewasser mit inren Auen bieten eine Vielzahl von Lebensraumen und gehéren zu den
besonders artenreichen Landschaftsbestandteilen. Neben den Unterhaltungsverbanden
kommt daher auch Flacheninhabern von Uferrandlagen die besondere Aufgabe der Frei-
haltung und Pflege von Gewasserrandstreifen zu. Zur besonderen Bedeutung der uferna-
hen Bereiche fur die Gewasserentwicklung und den Schutz von FlieRgewassern sowie zu
deren Entwicklungszielen konnen weitergehende Informationen beim Niedersachsischen
Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz (NLWKN) oder beim Was-
ser- und Bodenverband Hache und Hombach eingeholt werden.?

3 Vgl. hierzu auch: Merkblatt DWA-M 612 ,Gewasserrandstreifen — Uferstreifen — Gewasserentwicklungskorridore: Grundla-
gen und Funktionen, Hinweise zur Gestaltung, Beispiele” bei der Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. (DWA).
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4.7  VerkehrserschlieRung

Da das Plangebiet bereits erschlossen und weitgehend bebaut ist, ergeben sich hinsicht-
lich der Verkehrserschliefung und der zu erwartenden Verkehrszahlen gegenlber dem
Bestand keinen wesentlichen Anderungen. Die Verkehrsflachen werden in ihren beste-
henden Abmessungen in die Planzeichnung ibernommen. Der Erhalt der FuRwegeverbin-
dungen entlang der Kirche zur Grundschule, in der Backerstrafle und im Westen des
Plangebietes entlang des Muhlenteichs ist dabei von besonderer Bedeutung fir die Orts-
mitte Barriens. Sie werden daher als Verkehrsflache mit der besonderen Zweckbestim-
mung FulR- und Radweg festgesetzt. Die festgesetzten Ful3- und Radwege durfen zu Un-
terhaltungszwecken und Erschlielung unmittelbar angrenzenden Anlieger befahren wer-
den.

Im Siden des Plangebietes wird die Stellplatzflache vor dem Hallenbad als 6ffentlicher
Stellplatz festgesetzt. Dieser hat zugleich ErschlieBungsfunktion flr die angrenzenden
Flurstiicke und die Ful3- und Radwegverbindung.

Der zentrale Platz vor der Kirche hat eine besondere Bedeutung innerhalb des noch dorf-
lich gepragten historischen Ortskerns. Es ist im Alltag Stellplatz fur die angrenzenden
kirchlichen Nutzungen sowie Nutzungen der AWO und wird dartuber hinaus fur offentliche
Veranstaltungen, z. B. den Barrier Weihnachtsmarkt, genutzt. Unter anderem zur Siche-
rung dieser Nutzungen sowie zum Erhalt der besonderen stadtebaulichen Platzsituation
soll er deshalb dauerhaft von Bebauung freigehalten werden. Festgesetzt wird ebenfalls
eine Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung, und zwar mit der Zweckbestimmung
,porfplatz®. Zuldssig sind hier gemeinschaftliche Stellplatze, Platze oder Freiflachen zur
sonstigen gemeinschaftlichen Nutzung fur o6ffentliche oder kirchliche Zwecke. Garagen
oder Carports sind nicht zuldssig, Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 der BauNVO
kénnen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern ihre Hohe 1,00 m nicht Gberschreitet.

Im Zuge des frlihzeitigen Beteiligungsverfahren wurde seitens des Landkreises darauf
hingewiesen, dass ein Teil des nordlichen Geltungsbereiches entlang der B6 nicht mehr
Teil der Ortsdurchfahrt ist. Gem. § 24 des Niedersachsischen Strallengesetz (NstrG) ware
damit eine Bauverbotszone von 20 m zur duf3eren Fahrbahnkante einzuhalten. Dies hatte
Auswirkungen auf die dort festgesetzten Baugrenzen und ist mit der Landesstralenbehdr-
de abzustimmen.

Die Flachen entlang der B 6 sind bereits vollstandig bebaut, so dass die Einhaltung einer
Bauverbotszone hier zukinftig zu erheblichen Nutzungsverlusten flihren wirde. Zufahrten
von der B6 erfolgen aufgrund der unterschiedlichen Héhenlagen nicht.

Nach telefonischer Abstimmung (Herr Eiskamp/ 15.05.2023) mit der Niedersachsische
Landesbehdrde fur StralRenbau und Verkehr (NLSTBV) bestehen vorliegend keine Beden-
ken. Es gilt Bestandschutz. Es wird jedoch flr diesen Bereich der Bundestralle ein Aus-
schluss von Zu- und Abfahrten erbeten. Diesem Ansinnen wird gefolgt. In der Planzeich-
nung folgt eine entsprechende Erganzung fir den betroffenen Bereich der ,Barrier Stralke*/
B6 ndrdlich der StralRe ,An der Wassermuhle®.

Weitere Differenzierungen werden vorliegend als nicht erforderlich angesehen. Die Gestal-
tung des Strallenraumes kann damit ohne Einschrankungen nach dem jeweiligen Bedarf
angepasst oder verandert werden.

4.8  Errichtung von notwendigen Stellplatzen

Barrien ist dem landlichen Raum zuzuordnen, der noch sehr durch den motorisierten Indi-
vidualverkehr gepragt ist.
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes galt bislang die Satzung der Stadt Syke Uber
die Herstellung und Bereitstellung von notwendigen Einstellplatzen von Kraftfahrzeugen
fur Wohneinheiten und Grundsttickszufahrten.

Mit der aktuellen Anderung der NBauO, sind fiir den durch Wohnungen verursachten Be-
darf gemaf § 47 Abs. 1 Satz 3 NBauO keine Einstellplatze mehr nachzuweisen. Eine ortli-
che Bauvorschrift nach § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO kann fur Wohngebaude entsprechend
nicht mehr gefasst werden. Nach der neuen Rechtslage besteht damit keine Mdglichkeit
mehr, die Herstellung von Einstellplatzen fir den durch Wohnungen verursachten Bedarf
zu fordern.

Um dem hohen Pkw-Anteil gerecht zu werden und mdglichst wenig ruhenden Verkehr im
Strallenraum unterzubringen, sind gleichwohl bedarfsgerecht Flachen flr Stellplatze auf
den privaten Grundstlicken vorzuhalten. Der teils sehr beengte Strallenraum der Uberwie-
genden Anliegerstrallen aber auch die Bundesstralle kdnnen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes keine parkenden Fahrzeuge aufnehmen.

Insbesondere die ,Zweitstellplatze” missen dabei aber nicht notwendigerweise voll versie-
gelt erstellt werden. Dies sollte bei der der Hochbauplanungen im Sinne der Vermeidung
von Flachenversiegelungen bericksichtigt werden.

4.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Das Flurstlicks 174/4 westlich der Kirche ist nicht unmittelbar an die 6ffentliche Verkehrs-

flache angebunden. Zur Sicherung der ErschlieRung wird gem. der bestehenden Nutzung

eine Flache fir eine 3 m breite Zuwegung ausgewiesen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zugunsten dieses Flurstiicks belastet wird.

4.10 Ver-und Entsorgung

Hinsichtlich der Belange der Ver- und Entsorgung ergeben sich in Bezug auf die Trinkwas-
serversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Versorgung mit elektrischer Energie, die
Gasversorgung, die Telekommunikation und die Miillentsorgung keine erheblichen Ande-
rungen gegentber dem Bestand. Das Plangebiet ist an die ortlichen Versorgungsnetze
angeschlossen, die entsprechend erweitert werden kénnen.

Unter der Nr. 10 erfolgt ein ergénzender Hinweis zur mdglichen Reduzierung des Trink-
wasserverbrauchs auf der Planzeichnung.

Fir Funktionen bei denen Trinkwasser nicht zwingend erforderlich ist, z.B. WC-Spulungen,
sollte die Substitution mit Betriebswasser aus Regenwassernutzungs- oder Grauwasser-
Recyclinganlagen gepruft werden. Auch die Installation wassersparender Armaturen und
Haushaltsgerate kann zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs beitragen.

Leitungsbestand

Zum Schutz vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor dem Beginn von Bau-
maflinahmen eine aktuelle Leitungsabfrage zum Leitungsbestand im Plangebiet bei den
Leitungstragern einzuholen und die Schutzanspriche entlang bestehender Trassenverlau-
fe zu bertcksichtigen.

Auf der Planzeichnung erfolgt daher der Hinweis, dass zum Schutz vorhandener Ver- und
Entsorgungsleitungen vor dem Beginn von Baumalnahmen eine aktuelle Leitungsabfrage
zum Leitungsbestand im Plangebiet bei den Leitungstragern einzuholen ist. Fir die Koor-
dinierung ggf. erforderlicher Ausbaumafnahmen sind die Leitungstrager rechtzeitig in die
Planung von Baumalinahmen einzubeziehen.
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Oberflachenentwédsserung

Das auf den privaten Grundstlicksflachen anfallende unbelastete Niederschlagswasser
von den Dachflachen ist auf den jeweiligen Grundstiicken vollstandig zur Versickerung zu
bringen und so dem Grundwasser wieder zuzufihren.

Das von den sonstigen versiegelten Flachen, wie Zufahrten, Zuwegungen und Stellplatzen
anfallende Niederschlagswasser ist - ggf. nach Vorreinigung in entsprechenden Anlagen -
ebenfalls dem Grundwasser mittels Versickerung wieder schadlos zuzufiihren.

Die Versickerung hat flachenhaft oder Uber Versickerungsmulden, in jedem Fall Gber den
belebten Oberboden zu erfolgen. Die Versickerungsmulden/-flachen sind zu begriinen und
die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten.

Es ist sicherzustellen, dass kein Niederschlagswasser unkontrolliert von privaten Bau-
grundstiicken auf Nachbargrundstiicke oder 6ffentliche Verkehrsflachen abflief3t und dort
zu Schéaden fluhrt. Ggf. sind geeignete Malnahmen zur Verzdgerung des Niederschlags-
wasserabflusses zu ergreifen.

Erst wenn eine Versickerung aufgrund der Bodenverhaltnisse nachweislich nicht moglich
ist, kann das anfallende Niederschlagswasser ausnahmsweise gedrosselt Uber die &ffent-
liche Regenwasserkanalisation abgeleitet werden. Dies ist entsprechend gesondert bei der
Stadt Syke, Abteilung Tiefbau, zu beantragen.

Der dezentralen Versickerung wird damit vor der Ableitung des Niederschlagswassers
eindeutig der Vorrang eingerdumt. Eine gezielte Versickerung bedarf grundsatzlich einer
wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG, die im Zuge der jeweiligen Bauantragsverfah-
ren einzuholen ist. Auf konkrete Festsetzungen im Bebauungsplan kann daher verzichtet
werden.

Folgende Hinweise aus dem frihzeitigen Beteiligungsverfahren werden an dieser Stelle
erganzt:

— Bei der Planung, dem Bau und Betrieb der Versickerungsanlagen sind die techni-
schen Regeln des DWA* Arbeitsblattes A 138 und des DWA Merkblattes M 153
einzuhalten.

— Bei der Versickerung des unbelasteten Niederschlagswassers in den Versicke-
rungsmulden ist auf eine ausreichende Dimensionierung zu achten, um ein Uber-
laufen der Mulden und langere Standzeiten zu vermeiden sowie eine optimale Ver-
sickerungsleistung zu gewahrleisten.

— Die Sohle der Versickerungsanlagen hat einen Mindestabstand von 1 m zum mittle-
ren hdchsten Grundwasserstand aufzuweisen.

— Eine Versickerung uber Schluckbrunnen und Sickerschachte ist in einem Wasser-
schutzgebiet nicht gestattet.

Eine Zielsetzung Okologischen Bauens ist die Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs.
Alternativ zur Versickerung werden daher die Speicherung und Nutzung des Regenwas-
sers von Dachern aber ggf. auch von Birgersteigen und ruhigeren Stralden zur Bewasse-
rung der begriinten Dacher oder Garten- und Parkflachen empfohlen. Hierzu folgt unter
der Nr. 10. ein Hinweis auf der Planzeichnung.

Loschwasserversorgung

Die erforderliche Grundversorgung mit Loschwasser wird entsprechend § 2 NBrandSchG
durch die Stadt Syke sichergestellt. Zusatzliche Ldschwasserentnahmestellen werden
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. Weiterer Bedarf kann sich aber im Zuge

4 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
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konkreter BaumafRnahmen im Einzelfall ergeben und ist dann entsprechend mit der Stadt
Syke (Fachbereich 3 Ordnungswesen) abzustimmen.

Richtwerte flr den Léschwasserbedarf Urbaner Gebiete sind im DVGW-Regelwerk Ar-
beitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. noch nicht be-
ricksichtigt. Das geplante Urbane Gebiet (MU), welches auch Flachen fir den Gemeinbe-
darf beinhaltet, kann aufgrund der vorhandenen Bebauung jedoch einem Kerngebiet (MK)
gleichgestellt werden.

Gemal DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt W 405 ist fir Kerngebiete eine Loschwassermenge
von 96 m3/h fur die Dauer von 2 Stunden in einem Umkreis von 300 m bereitzustellen.

StralRenverkehrsflachen, einschliel3lich der Zufahrten und der Aufstell- und Bewegungsfla-
chen flr die Feuerwehr sind entsprechend der Richtlinie tUber Flachen flr die Feuerwehr
anzulegen.

Miillentsorgung

Allgemeiner Hausmull wird ortsublich Uber die Mullabfuhr entsorgt. Trager der Abfallent-
sorgung ist der Landkreis Diepholz.

4.11 Belange des Umweltschutzes

Das Plangebiet ist bereits zu groRen Teilen versiegelt. Die Empfindlichkeit gegeniber der
Planung ist wie folgt einzuschatzen:

Boden/ Wasser/ Luft und Klima

Hinsichtlich der Naturhaushaltsfaktoren Wasser, Luft und Klima liegt aufgrund der vorhan-
denen umgebenden Bebauung bereits eine Beeintrachtigung des Plangebietes vor.

Im Bereich der versiegelten und bebauten Flachen sind die Funktionen des Bodens als
Filter- und Puffersystem, als Lebensraum und potenzielle Flache fur die Grundwasserneu-
bildung bereits verloren gegangen. Mit der Umsetzung dieser Bebauungsplanung werden
kleinteilige Nachverdichtungspotenziale im Stadtgebiet aktiviert. Dabei werden ggf. auch
bisher unbebaute Flachen versiegelt, so dass es im Hinblick auf das Schutzgut Boden zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Angesichts der nur geringen Anderungspotenziale der
Planung sind diese jedoch malvoll und gegenuber einer Inanspruchnahme zusatzliche
Flachen im AulRenbereich grundsatzlich vorzuziehen.

Durch den umfangreichen Bebauungsbestand, den weitgehenden Erhalt der Grinflachen
und des klimawirksamen Baum- und Strauchbestands ist davon auszugehen, dass die
Aufstellung des Bebauungsplanes fir die Faktoren Luft und Klima nur eine geringe Bedeu-
tung hat. Es sind keine besonderen Festsetzungen notwendig.

Durch das Plangebiet verlauft die Hache. Da die Nutzungen im Uferbereich sich gegen-
Uber der derzeitigen Nutzung nicht &ndern werden, ist davon auszugehen, dass das Ober-
flachengewasser durch die Planung nicht erheblich beeintrachtigt wird.

Beeintrachtigungen des Grundwassers sind durch geeignete Mallnahmen und Vorkehrun-
gen, die im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen werden missen, in jedem Fall zu
vermeiden. Die Einhaltung energetischer Mindestanforderungen sowie die Nutzung rege-
nerativer Energien sind ebenfalls im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

Insgesamt weist das Plangebiet hinsichtlich der Schutzglter Boden, Wasser, Luft und Kii-
ma nur eine geringe Empfindlichkeit gegenuber der Planung auf.
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Trinkwasserschutz

Das Plangebiet liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone Ill B sowie in der im Auswei-
sungsverfahren befindlichen Schutzzone Ill A des Wasserschutzgebietes Ristedt. Im hyd-
rologischen Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Ristedt kdnnen sich die Anforde-
rungen an die Vorbehandlung des Niederschlagswassers vor der Einleitung in das Grund-
wasser klinftig erhéhen kénnen.

Entsprechend sind die aktuellen Bestimmungen und technischen Anforderungen der Was-
serschutzgebietsverordnung Ristedt bei allen Baumalinahmen zu beachten.

Innerhalb der 6ffentlichen Parkflache nahe der StralRe ,An der Wassermuhle® befindet sich
die Grundwassermessstelle 201. Die Zuganglichkeit wird durch die Stadt Syke gesichert,
so dass weitergehende Festsetzungen im Bauleitplanverfahren nicht erforderlich werden.

Aus Sicht des Grundwasser- und Gewasserschutzes sind im Zuge von Bauvorhaben er-
ganzend folgende Punkte zu bericksichtigen:

— An Bauvorhaben beteiligte Firmen sowie deren Subunternehmer sind darauf hinzuwei-
sen, dass sich die Baustelle in einem Wasserschutzgebiet befindet. Sie sind unter die-
sen Umstanden zu besonderer Sorgfalt zu verpflichten. Dies gilt ganz besonders fir
den Umgang mit und die Lagerung von wassergefahrdenden Betriebsstoffen (z. B.
Treibstoff u. &.).

— Bei der Verwendung von Recyclingmaterial, ist sicherzustellen, dass unbedenkliches
Material zum Einsatz kommt.

— Auf Baustellen sind Materialien und Gerate fur SofortmalRnahmen im Storfall (z. B.
Brand, Olunfall) vorzuhalten. Bei der Baustelleneinrichtung und der Baudurchfiihrung
sind die einschlagigen Gesetze und Verordnungen zum Boden- und Grundwasser-
/Gewasserschutz (z. B. Mallnahmen zum Auffangen von Schmier- und Treibstoffen,
Dichtigkeitspriifung, kein Einsatz von kontaminierten Geraten, etc.) zu beachten, insbe-
sondere die aktuelle Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV).

— Die Richtlinien fir bautechnische Malinahmen an Strallen in Wasserschutzgebieten
(RiStWag) sowie die Hinweise fiir Mallnahmen an bestehenden Strallen in Wasser-
schutzgebieten (BeStWag) fiir Strallenbaumallnahmen sind zu beriicksichtigen.

— Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Beeintrachtigung der Qualitat des
Grund- und Oberflachenwassers ausgeschlossen ist.

— In Schadensfallen mit Auswirkungen auf das Oberflachen- bzw. Grundwasser ist die
Harzwasserwerke GmbH umgehend zu benachrichtigen.

Hochwasserschutz

Die Flachen im Niederungsbereich der
Hache im Westen des Plangebietes und
somit Teile der Flurstiicke 324/9, 328/3,
328/4, 329/1, 330/1, 170/5, 181/3, 183/9,
188/9, 188/11, 188/12, 189/1, 296/1,
480/298,10/3 und 299/8 befinden sich in-
nerhalb eines vorldufig gesicherten Uber-
schwemmungsgebietes der Hache, wel-
ches bis zur endglltigen Verordnung als
festgesetzt gilt. Uberschwemmungsgebiete
(USG) sind gem. § 77 Abs. 1 Satz 1 des
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (WHG) in ihrer Funktion als Rickhal-

Abb. 20: vorliufig gesicherten Uberschwemmungsgebie- teflachen zu erhalten.
te gem. GeoWeb des Landkreises Diepholz, abgerufen am
16.05.2024
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Vorlaufig gesicherte USG haben dabei gem. § 78 (8) WHG den gleichen rechtlichen Status
wie festgesetzte USG. Entsprechend wurden im Zuge dieser Bauleitplanung die vorlaufig
gesicherten Uberschwemmungsgebiete erfasst und bertcksichtigt.

In festgesetzten Uberschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer Baugebiete durch
Bauleitplane im Aufienbereich oder auf bislang unbebauten Flachen gem. § 78 Abs. 1
Satz 1 WHG untersagt.

Baugebiete sind dabei die in § 1 Abs. 2 BauNVO genannten Flachen, die fir eine Bebau-
ung vorgesehen sind und die in einem Bebauungsplan entsprechend der Art ihrer Nutzung
festgesetzt sind, wie u. a. die vorliegend festgesetzten urbane Gebiete.

Da sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes jedoch nicht im Auf3enbereich, son-
dern bislang im weitgehend bebauten Innenbereich gem. § 34 BauGB befindet, greift der
§ 78 (1) WHG in diesem Fall nicht. Dennoch ist gem. § 78 (3) WHG bei der Aufstellung
von Bauleitplanen in USG unter anderem die ,Vermeidung einer Beeintrachtigung des
bestehenden Hochwasserschutzes" zu beriicksichtigen.

Im Sinne des vorbeugenden Hochwasserschutzes sind die natiirlichen Uberschwem-
mungsgebiete von Bebauung und sonstigen MalRnahmen, die die Hochwasserriickhaltung
beeintrachtigen kénnen, freizuhalten.

Die beiderseits der Hache gelegene Grundstiicke nérdlich der K 122 ,An der Wassermih-
le“ lagen bislang zumindest teilweise innerhalb eines festgesetzten Uberschwemmungs-
gebietes. Diese Gebietsfestsetzung ist inzwischen entfallen. Die nérdlichen Teile der
Grundstiicke liegen innerhalb vorlaufig gesicherter USG.

Sie sind bereits bebaut und sollen hinsichtlich ihrer bestehenden Nutzungen nicht einge-
schrankt werden. Dies gilt insbesondere fir das denkmalgeschitzte Ensemble der Was-
sermubhle.

Um zumindest den bestehenden Hochwasserschutz an dieser Stelle zu erhalten und dau-
erhaft zu sichern, wurden im Norden der Grundstlicke nérdlich der K 122 keine Baugebie-
te, sondern private Grinflachen festgesetzt. Die mit dieser Bauleitplanung festgesetzten
Baugrenzen umschlief3en den Bebauungsbestand eng und lassen keine bauliche Erweite-
rung in potenzielle Uberschwemmungsbereiche hinein zu.

Sudlich der K 122 liegen ausgewiesenen Baugebiets- und Gemeinbedarfsflachen teilweise
geringflgig innerhalb der vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebiete.

Die Abgrenzung zwischen Bauflachen und privaten Grinflachen erfolgt hier gemaR der
bereits vorhanden Grundstiicksnutzungen.

So hat z.B. der Kindergarten hier seinen in Teilen befestigten Spielbereich. Diese bereits
bestehenden Nutzungen sollen auch hier weiterhin zuldssig sein. Zum Schutz der Uber-
schwemmungsbereiche wurden jedoch die Baugrenzen auf3erhalb der der vorlaufig gesi-
cherten Uberschwemmungsgebiete festgesetzt. Dadurch werden bauliche Erweiterungen
in die Uberschwemmungsbereiche ausgeschlossen und Beeintrachtigungen gegeniiber
dem bestehenden Hochwasserschutz kdnnen ausgeschlossen werden.

Zum Schutz der Ruckhaltefunktion wird dariber hinaus festgesetzt, dass die Schutzbe-
stimmungen der §§ 78 und 78 a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG)
zu beachten sind. Einrichtungen, die den Hochwasserabfluss einschranken (z. B. bauliche
Anlagen, Zaune, Anpflanzungen, Verwallungen) sind im Uberschwemmungsgebiet nicht
zuldssig. Die bestehenden Gelandehéhen sind zu erhalten.

In den privaten Griinflachen innerhalb des Uberschwemmungsgebietes sind gartnerische
Anlagen und Spielgerate fur Kinder zulassig, sofern die Hochwasserrickhaltefunktion nicht
beeintrachtigt wird. Diese Festsetzung erfolgt u. a. im Hinblick auf die bestehenden Frei-
raumnutzungen des Kindergartens in diesen Bereichen sowie die Nutzbarkeit bestehender
privater Grinflachen.
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Dadurch wird mit diesem Bebauungsplan verbindlich und dauerhaft sichergestellt, dass
mindestens der bestehende Rickhalteraum im Plangebiet erhalten bleibt und die Hoch-
wasserruckhaltung nicht beeintrachtigt wird.

Altlasten und Kampfmittel

Innerhalb des Plangebietes sind nach bisherigem Kenntnisstand keine Altablagerungen
bekannt. Im Altlastenverdachtsflachenkataster sind jedoch sechs Verdachtsflachen mit der
Altlastenrelevanzklasse 1 (bedingt altlastenrelevant) verzeichnet. Es sind dies:

251.041.5.002.0058 Sudweyher Stralde 2
251.041.5.002.0078 Barrier Stralte 4
251.041.5.002.0028 Barrier Stralte 6
251.041.5.001.0026 Glockenstrale 3
251.041.5.002.0023 Glockenstralte 5-7
251.041.5.002.0052 Barrier StralRe 10

Im Zuge von Baumaflnahmen wird empfohlen, die Ausgangslage beziglich schadlicher
Bodenveranderungen oder Grundwasserbelastungen durch einen Gutachter fir Boden-
schutz oder Sachverstandigen fir Altlasten (nach §18 BBodSchG) im Rahmen einer histo-
rischen Recherche und ggf. durch orientierende Untersuchungen beurteilen zu lassen.

2B e

Generell wird darauf hingewiesen, dass, sofern bei Bau- und Erdarbeiten Bodenverunrei-
nigungen, unnaturliche Bodenverfarbungen oder Abfallablagerungen festgestellt werden,
so ist durch den Vorhabentrager unverziglich die Untere Bodenschutzbehérde des Land-
kreises Diepholz zu unterrichten. Alle Arbeiten sind bis auf weiteres einzustellen.

Im Zuge des Frihzeitigen Beteiligungsverfahren wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst
beim Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldi-
rektion Hameln-Hannover beteiligt. Fir Teile des Plangebietes (s. grin gekennzeichnete
Bereiche auf der nachstehenden Karte) wird nach durchgefuhrter Luftbildauswertung keine
Kampfmittelbelastung vermutet.

. Fur den Uberwiegenden Teil der bebauten Fla-
| chen (s. gelb gekennzeichneter Bereich) wur-
den vorliegende Luftbilder noch nicht vollstan-
dig ausgewertet, weshalb eine ,allgemeiner®

\

O pll#éS

————

\
—

| \\A Verdacht auf Kampfmittel besteht.
ﬁ Da es sich bei der Flache, fiir die eine Luftbild-

auswertung empfohlen wird, um einen bereits
weitgehend bebauten Ortsteil handelt, wird ak-
tuell kein Handlungsbedarf gesehen. Die Ge-

,@//“é&ﬁ fahrenlage verandert sich durch die Planung
), ‘a nicht.

Abb. 21: Ubersichtskarte Luftbildauswertung

Lediglich im Zuge von Bodenbewegungen oder Neubebauungen wird eine kostenpflichtige
Luftbildauswertung empfohlen. Diese kann Uber nachstehenden Link beantragt werden:

http://www.IgIn.niedersachsen.de/startseite/lkampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungs
dienst-niedersachsen-163427.html

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bearbeitungszeit fir Luftbildauswertungen ca. 16
Wochen betragt, so dass eine rechtzeitige Anfrage vor Baubeginn empfehlenswert ist.

Generell wird erganzend auf der Planzeichnung darauf hingewiesen, dass unverzuglich
die zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des Landesamtes fir
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, zu informieren sind, sofern sich
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bei Erdarbeiten Hinweise auf Bombenblindganger oder andere Kampfmittel (Granaten,
Panzerfauste, Brandmunition, Minen etc.) im Boden ergeben.

Arten und Lebensgemeinschaften

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts sind in
der Bauleitplanung nach § 1a Abs. 3 BauGB in der Abwagung zu berlcksichtigen.

Ein Ausgleich ist nach § 1 a Abs. 3 BauGB nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits
vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zuldssig waren. Inwieweit dies auf-
grund der weitgehenden Innenbereichslage der Fall ist, wird im Umweltbericht als Be-
standteil der Begriindung erlautert.

Generell sind die Belange des Naturschutzes und die artenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), vorliegend insbesondere die arten-
schutzrechtlichen Verbote aus § 44 Abs. 1 BNatSchG, in der Bauleitplanung zu bertck-
sichtigen.

Nach den generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden des § 44 Abs. 1
BNatSchG ist es verboten:

1. wildlebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen, zu téten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder
Zufluchtsstatten der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren (T6-
tungs- und Verletzungsverbot),

2. wildlebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europaischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wander-
zeiten erheblich zu stéren (Stérungsverbot),

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wildlebenden Tiere der besonders geschutz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschadigen
oder zu zerstoren (Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestatten),

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschadigen
oder zu zerstéren (Zugriffsverbot in Bezug auf Pflanzen).”

Die Zugriffsverbote werden in § 44 Abs. 5 BNatSchG konkretisiert. Ein Verstol gegen die
Verbote des § 44 Abs. 1 Nrn. 1und 3 BNatSchG liegt nicht vor, sofern die 6kologische
Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfullt wird. Fir die Bauleitplanung sind dabei die ,streng geschutz-
te Arten” nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie die europdischen Vogelarten relevant.

Artenschutzrechtliche Verbote greifen grundsatzlich erst im Zuge der Realisierung von
Vorhaben. Den Belangen des Artenschutzes ist aber soweit mdglich bereits in der Bauleit-
planung Rechnung zu tragen. Es ist weitgehend sicherzustellen, dass potenzielle Fort-
pflanzungs- und Ruhestatten streng geschuitzter Arten nicht beeintrachtigt werden.

Das Plangebiet ist Uberwiegend bereits bebaut. Im Zuge stadtebaulicher Erneuerungs-
maflinahmen kann es jedoch zum Abbruch von Gebaudebestanden und im Einzelfall auch
zum Verlust von Baumen kommen.

Auf der Planzeichnung erfolgt daher folgender Hinweis:

Die Rodungszeiten nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG (30.09. — 28.02.) sind einzuhalten.
Hoéhlenbaume mit Sommerquartierpotenzial fir Fledermause dirfen erst ab dem 01.11.
gefallt werden. Gehdlzbeseitigungen sind auf das unbedingt notwendige Mal3 zu be-
schranken.

Vor Beginn von Sanierungs- oder Abrissarbeiten sind Gebaude auf Fledermaus-
vorkommen sowie auf Vogelniststatten zu Uberpriufen. Werden Nistplatze geschutzter Vo-
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gelarten oder Quartiere von Fledermausen gefunden, ist das weitere Vorgehen mit der
UNB abzustimmen und ggf. Ersatz zu erbringen.

Orts- und Landschaftsbild

Es handelt sich um eine bereits bebaute Innenstadtlage. Insbesondere durch den Erhalt
der offentlichen Parkanlage und der privaten Grunflache in ihrer bisherigen Form wird si-
chergestellt, dass das Landschaftsbild im empfindlichen Ubergang zur freien Landschaft
nicht negativ beeintrachtigt wird.

Durch die differenzierten 6rtlichen Bauvorschriften wird darliber hinaus sichergestellt, dass
sich auch zukilnftige Neu- und Umbauten in den historisch gewachsenen stadtebaulichen
Kontext einfiigen. Damit kann die vorhandene Siedlungsstruktur angemessen und zeitge-
mal weiterentwickelt werden, ohne dass negative Auswirkungen auf das Ortsbild erwartet
werden.

Immissionsschutz Verkehr, angrenzende Sportanlagen und Landwirtschaft

Das Plangebiet ist Teil einer bestehenden Gemengelage, so dass mit entsprechenden
Schallimmissionen zu rechnen ist.

Vorbelastet ist das Plangebiet dabei insbesondere durch Verkehrslarm von der Barrier
Stralde (B6), die 6stlich an das Plangebiet grenzt. Im Norden des Plangebietes verlauft mit
der StralRe an der Wassermuhle die Kreisstralle K122.

Darlber hinaus befinden sich ebenfalls ndrdlich des Plangebietes die Sportanlagen des
TSV Barrien von 1913 e. V. und des Barrier Tennis Clubs e. V..

Durch die Bauleitplanung selbst sind keine nennenswerten Erhéhungen des Verkehrsauf-
kommens zu erwarten.

Larm ist im Zuge von Innenentwicklung, Nachverdichtung und Nutzungsmischung ein
wichtiges Thema der Stadtentwicklungsplanung.

Aufgrund der erheblichen Larmbelastungen entlang der Barrier Strale, die gem. Umwelt-
karten des Landes Niedersachsen teils Gber dem kritischen, weil gesundheitsschadigen-
dem Bereich, oberhalb von 70 db(A) liegen, wurde die Einholung eines schalltechnischen
Gutachtens im Rahmen des Bauleitplanverfahrens als erforderlich erachtet.

Die Stadt Syke hat daraufhin fir die Aufstellung des Bebauungsplanes eine schalltechni-
sche Untersuchung durch die T&H Ingenieure GmbH beauftragt, die mit Stand vom
20.09.2022 vorliegt.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurde der Verkehrslarm, verursacht
durch die Verkehre auf der B6 (Barrier Stral’e) und K122 (An der Wassermiuihle/ Barrier
Strafle) ermittelt und beurteilt. Dabei wurden auch die mafgeblichen Auflenlarmpegel
nach DIN 4109 /7/ rechnerisch ermittelt. Berlicksichtigt wurden zudem maégliche Verkehrs-
larmimmissionen, die durch Ziel- und Quellverkehr aus dem Plangebiet selbst entstehen.

Des Weiteren wurden geprift, ob Gerauschimmissionen, die durch den Betrieb auf den
nordlichen des Plangebietes gelegenen Sportanlagen entstehen, nennenswerten Einfluss
auf den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes haben.

Im Ergebnis kann zusammenfassend Folgendes festgehalten werden:

Auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslarmimmissionen

Im Ergebnis ist fir den Verkehrslarm festzustellen, dass sich, insbesondere entlang der
Barrier StraRe-B6, tags und nachts teilweise massive Uberschreitungen der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 /4/, der Grenzwerte der 16. BImSchV /5/ und sogar hinsichtlich
der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung (70 dB(A) tags und 60 dB(A)nachts) ergeben.
Tagstber tritt die Uberschreitung bis zu einem Abstand von bis zu ca. 9 m zur stlichen
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Baugrenze auf. Nachts tritt die Uberschreitung bis zu einem Abstand von bis zu ca. 20 m
zur 6stlichen Baugrenze auf.

Aufgrund der Uberschreitungen sind SchallschutzmaRnahmen zur Sicherstellung gesun-
der Wohnverhaltnisse erforderlich. Grundsétzlich ist dabei aktiven Schallschutzmalinah-
men (Larmschutzwand, Larmschutzwall) Vorrang gegeniber den sog. passiven Schall-
schutzmalRnahmen (Schallschutzfenster etc.) zu geben.

Da es sich vorliegend um bestehende Strukturen und eine Uber einen langen Zeitraum
gewachsene Gemengelage handelt, kommen aktive SchallschutzmaRnahmen aus stadte-
baulichen Grinden vorliegend, zumindest in grélerem Rahmen, nicht in Betracht. Sie
kénnen lediglich im Einzelfall bei entsprechender geeigneter Ausgangslage Anwendung
finden.

Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung ist Bauen im gesundheitsgefahrdenden Be-
reich nur in Ausnahmefallen zulassig. Eine Zulassigkeit kann dann gegeben sein, wenn in
diesen Bereichen zu o6ffnende Fenster schutzbedurftiger Wohnraume ausgeschlossen
oder durch entsprechende Vorbauten (z. B. ein verglaster Laubengang) geschutzt sind.

Aus sachverstandiger Sicht sollte zudem flr Schilaf- und Kinderzimmer, bei denen nachts
ein AulRengerauschpegel von mehr als 50 dB(A) vorherrscht, der Einbau von schallge-
dammten Luftungsoéffnungen oder eine Bellftung mittels raumlufttechnischer Anlage vor-
gesehen werden.

Dies betrifft im vorliegenden Fall den gesamten Bereich nérdlich der Stralle An der Was-
sermihle sowie einen grof3en Bereich westlich der B6 (zwischen Glockenstrafde und B6
und sudlich der Stralte An der Wassermuihle).

Entsprechend dem gutachterlichen Vorschlag werden die festgestellten Larmpegelberei-
che in die Planzeichnung ibernommen und folgende Textfestsetzung getroffen:

,Das Plangebiet liegt in einem durch Verkehrslérm der B6 und der K 122 (Barrier Stral3e
und StralBe an der Wassermiihle) vorbelasteten Bereich. Fiir Gebédude, die neu errichtet
oder wesentlich gedndert werden, gelten daher folgende Schallschutzanforderungen:

Die AuBBenbauteile schutzbediirftiger Rdume, die dem sténdigen Aufenthalt von Menschen
dienen, miissen je nach Larmpegelbereich die Anforderungen an die Luftschalldédmmung
gemal Abschnitt 7 der DIN 4109 Teil 1, Ausgabe Januar 2018 fiir Wohnrdume einhalten.
Mindestens ist ein Bau-Schallddmmmall von 30 dB im gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes einzuhalten.

Die Schlafrdume und Kinderzimmer sind in den auf dem nachstehenden Ubersichtsplan
gekennzeichneten Fldachen LB1 — LB3 auf der straBenabgewandten Gebéudeseite anzu-
ordnen. Andernfalls ist der Einbau von schallgeddmmten Liftungséffnungen oder eine
Beliiftung mittels raumlufttechnischer Anlage vorzusehen.

Bereiche, in denen tagstber oder nachts die Schwelle zur Gesundheitsgeféhrdung tber-
schritten werden, sind im Ubersichtsplan mit der Bezeichnung LB3 und LB5 gekennzeich-
net.

In den mit LB4 und LB5 gekennzeichneten Bereichen sind schallgedédmmte Liiftungsoff-
nungen oder eine Belliftung mittels raumlufttechnischer Anlage vorzusehen und es sollten
keine schutzbediirftigen Rdume mit zu 6ffnenden Fenstern angeordnet werden.

Sofern dies nicht méglich ist, kbnnen schutzbedlirftige Rdume mit zu éffnenden Fenstern
in diesen Bereichen angeordnet werden, wenn z. B. geschlossene Wintergérten bzw. ver-
glaste Vorbauten vor diesen Fenstern angeordnet werden.

Hausnahe AuBBenwohnbereiche sind in den gekennzeichneten Bereichen LB2 und LB3 auf
der straBenabgewandten Gebaudeseite anzuordnen. Andernfalls ist eine Kompensation
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mittels verglaster Loggien oder Wintergérten vorzusehen. In den gekennzeichneten Berei-
chen LB4 und LB5 sind hausnahe AulBenwohnbereiche als verglaste Loggien oder Winter-
gérten vorzusehen.

Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Bauantrags-
verfahrens der Nachweis erbracht wird, dass aufgrund von Geb&dudeabschirmungen oder
dhnlichen Effekten ein geringerer Larmpegel und damit verbunden gesunde Wohnverhéilt-
nisse vorliegen.

Ergdnzende Angaben erfolgen in der Planbegriindung sowie im dort benannten Schall-
schutzgutachten und sind bei der Stadt Syke, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke, einzu-
sehen.”

Die in der Textfestsetzung benannten Larmbereiche werden aus Griinden der Ubersicht-
lichkeit nicht direkt in die Planzeichnung Gbernommen, sondern auf einer gesonderten
Beikarte im Zusammenhang mit der Textfestsetzung dargestellt, so dass die besonders
beeintrachtigten Bereich schnell zu identifizieren sind.

Eine, wie in der Textfestsetzung Nr. 8.1 benannte, wesentliche bauliche Anderung liegt
vor, wenn das Erscheinungsbild bzw. die Identitat eines Gebaudes so verandert wird, dass
rechtlich nicht mehr von dem Ursprungsgebaude ausgegangen werden kann. Es ist davon
auszugehen, dass solche umfassenden, die aullere Gestalt eines Gebaudes erheblich
verandernden MalRnahmen bauantragspflichtig sind. Der Bestandsschutz entfallt damit bei
einer Beseitigung der baulichen Anlage, einer ggf. rechtserheblichen Nutzungsanderungen
und bei wesentlichen baulichen Anderungen.

Die DIN 4109 ist im Niedersachsischen Ministerialblatt Nr. 36 a vom 10.8.2020 auf S. 15 ff.
oder bei der Stadt Syke, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke, einzusehen.

Weitergehende Aussagen zur Methodik, Grundlagenermittiung sowie eine detaillierte Dar-
stellung des Untersuchungsergebnisses sind dem Gutachten direkt zu entnehmen. Das
Gutachten ist in Ganze bei der Stadt Syke einzusehen und kann bei Bedarf zur Verfigung
gestellt werden. Auch darauf wird in der Textfestsetzung entsprechend hingewiesen.

Die Planung erfolgt in einem larmvorbeeintrachtigten Bereich. Es handelt sich nicht um die
Ausweisung neuer Baugebiete. Der Status Quo der Bebauung liegt damit vor, da das
Plangebiet bereits vollstandig bebaut ist. Anderungen hinsichtlich des Schallschutzes er-
geben sich lediglich im Falle sukzessiver Neubebauungen. Diese waren dann im Einzelfall
im Hinblick auf eine Optimierung hinsichtlich des Schallschutzes zu prifen. Entsprechende
passive LarmschutzmalRnahmen sind hinlanglich aufgefihrt.

Eine Standortalternative ergibt sich im Falle der Innenentwicklung im Ortskern Barriens
nicht. Lediglich hinsichtlich der Hohe und Dichte baulicher Anlagen kann der Bebauungs-
plan Regelungen treffen. Mit der gewahlten lll-geschossige Bauweise und einer Festset-
zung der Traufhéhe von 8 m wird der bestehende Zulassigkeitsmalistab entlang der Orts-
durchfahrt Barrier Stralde nicht wesentlich erhéht, sondern lediglich flr die Zukunft einheit-
lich festgesetzt und reglementiert. Gleiches qilt flir die westlich angrenzende II-
geschossige Bebauung. Aufgrund der Bestandssituation und auch der Eigentumsverhalt-
nisse ist davon auszugehen, dass Umstrukturierungen nur sukzessive erfolgen werden
(und kénnen). Daher wird im stadtebaulichen Entwurf die Bebauung entlang der Barrier
StralRe nicht als durchgehende Larmabschirmung (z. B. durch Festlegung einer geschlos-
senen Bauweise 0.4.) flr eine dahinter liegenden Bebauung konzipiert. Dennoch Uber-
nimmt sie weiterhin eine abschirmende Funktion zu Gunsten der rickwartigen Bebau-
ungsstrukturen. Auch unter diesem Gesichtspunkt wird die angestrebte max. 3-
geschossige Bebauung weiterhin als angemessen angesehen.

Das vorgelegte Gutachten belegt, dass bei Uberschreitung der Orientierungswerte durch
Verkehrslarm der erforderliche Larmschutz durch passive (bauliche) Malknahmen oder
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eine geeignete Grundrissgestaltung u. A. gewahrleistet werden kann. Fenster schutzbe-
durftiger Raume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) sind auf der strallenabgewandten Seite
anzuordnen, teilweise sind schallgeddmmte Liftungséffnungen oder erganzende verglaste
Aufienwohnbereiche/ Freibereiche vorzusehen.

Die Festsetzungen zum Schallschutz tragen der Bestandssituation Rechnung. Durch sie
sollen die durch den Verkehrslarm entstehenden schadlichen Auswirkungen, soweit mog-
lich, vermindert werden. Im Ergebnis sollen in den kiinftigen Gebauden Innenraumpegel
erreicht werden, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sicherstellen. Eine exakte
Berechnung erforderlicher bewerteter Schallddmmmalfe ist im Rahmen der Bauleitplanung
nicht mdglich, weil wichtige Berechnungsparameter, wie z. B. Gebaudekubaturen, Raum-
grélken, Fensteranteile, Wandstarken etc. noch nicht bekannt sind und diese erst im Bau-
genehmigungsverfahren vorgelegt werden kénnen.

Der Nachweis der festgesetzten Schallschutzanforderungen kann daher nur einzelfallbe-
zogen im Rahmen der Objektplanung (hier Neu- und Umbauvorhaben) erbracht werden.

Von den Festsetzungen darf im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich fir das konkrete
Bauvorhaben im Hinblick auf die den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 25 (10/59)
zugrundeliegenden Verkehrsdaten, die Anordnung bzw. Stellung des Gebaudes, die
Raumnutzungen sowie die zum Zeitpunkt des Bauvorhabens geltenden Rechtsvorschriften
nachweislich geringere Anforderungen an den Schallschutz ergeben.

Durch die MaRnahmen des passiven Larmschutzes werden - auch nach den Erkenntnis-
sen der Larmforschung - Innenpegel gewahrleistet, die den Nutzern eine gegen unzumut-
bare Larmbeeintrachtigungen abgeschirmte Gebaudenutzung ermdglichen.

In §50 BImSchG heildt es:

,Bei raumbedeutsamen Planungen und MalBnahmen sind die fiir eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Fldchen einander so zuzuordnen, dass schéadliche Umwelteinwirkungen
und von schweren Unféllen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschliel3lich
oder lberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedlirftige
Gebiete, insbesondere oOffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete
und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders
empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Gebdude, so weit wie moéglich vermieden
werden. 2Bei raumbedeutsamen Planungen und MalBnahmen in Gebieten, in denen die in
Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte
nicht Uberschritten werden, ist bei der Abwégung der betroffenen Belange die Erhaltung
der bestmoéglichen Luftqualitét als Belang zu berticksichtigen.*”

Diesem sog. ,Trennungsgrundsatz* kann in der Uberplanung stadtebaulichen Bestandsla-
gen im Sinne einer Nachverrichtung meist nicht Rechnung getragen werden. Insbesondere
bezuglich bereits bestehender Verkehrsbeeintrachtigungen kénnen keine hinreichend gro-
Ren Abstande oder alternativ ein aktiver Larmschutz vorgenommen werden. Kompakte
Bauweisen mit abschirmender Wirkung lassen sich, anders als z. B. auf grélkeren Brach-
flachen, innerhalb des kleinteiligen Bestandes absehbar nicht ohne Weiteres realisieren.
Mit den getroffenen Festsetzungen zum Schallschutz aber auch der Ausweisung Urbaner
Gebiete wurde gleichwohl angemessen auf die bestehende Verkehrslarmbeeintrachtigung
reagiert.

In den larmabgewandten Bereichen kdnnen unter Berlcksichtigung larmabhangiger
Grundrisse hinreichende Ruhezonen und ruhige AuRenwohnbereiche entwickelt werden,
die eine qualitatsvolle Wohnnutzung und auch ein nachtliches Schlafen bei geodffnetem
bzw. gekipptem Fenster ermdglichen.
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Verkehrsldrmfernwirkung

Nach aktueller Rechtsprechung missen in der Bauleitplanung Zusatzverkehre, die aus der
Planung selbst resultieren abgeschatzt und eingeordnet werden. Ggf. sind Mal3hahmen
zur Reduzierung schadlicher Auswirkungen zu treffen. Dies gilt unter Umstanden auch,
wenn die schadlichen Auswirkungen aulRerhalb des Plangebietes liegen.

Sofern die Umsetzung des Bebauungsplanes zu einer nennenswerten Erhéhung der Ver-
kehrsmengen flhrt, so sind auch die Fernwirkungen bezuglich der Gerauschverhaltnisse
entlang von StralRen aulRerhalb des Plangebietes in die Abwagung einzustellen.

Als relevant kann ein Mehrverkehr von mehr als 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag ange-
nommen werden.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein gewachsenes Gebiet, das bereits fast voll-
standig bebaut ist. Durch die Planung werden nur sehr kleinteilig Entwicklungsspielraume
erdffnet, so dass mit einem relevanten Mehrverkehr von mehr als 200 Fahrzeugbewegun-
gen pro Tag aus dem Plangebiet vorliegend nicht zu rechnen ist. Aus sachverstandiger
Sicht kann daher vorliegend auf eine detaillierte Betrachtung der schalltechnischen Aus-
wirkungen des Ziel- und Quellverkehrs des Plangebietes verzichtet werden.

Auf das Plangebiet einwirkende Sportlarmimmissionen

Die gutachterlichen Berechnungen ergaben, dass die Immissionsrichtwerte der 18. Blm-
SchV /2/ fiur Urbane Gebiete in dem Plangebiet sowohl durch den regularen Betrieb auf
den Rasenplatzen ohne Einsatz einer Lautsprecheranlage als auch durch den Betrieb bei
dem seltenen Ereignis mit Einsatz einer Lautsprecheranlage mit den genannten Ein-
gangsparametern eingehalten werden.

Die Immissionsraster flir den Sportlarm sind in Anlage 4 des Schallschutzgutachtens flr
die Tageszeit innerhalb der Ruhezeit sowie fiir das seltene Ereignis auRerhalb und inner-
halb der Ruhezeit exemplarisch dargestellt.

Die Ergebnisse flr die festgesetzten Immissionsorte sind in Anlage 5 des Gutachtens de-
tailliert aufbereitet und kdnnen ebenfalls bei Bedarf bei der Stadt Syke eingesehen wer-
den.

Auf das Plangebiet einwirkende landwirtschaftliche Immissionen

Im Zuge des Frihzeitigen Beteiligungsverfahren hat der Landkreis Diepholz darauf hinge-
wiesen, dass sich im naheren Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zwei
landwirtschaftliche Hofstellen mit Tierhaltungsanlagen (Krusenberg 3 und Barrier Stral3e
18) befinden, die in der Planung zu berlcksichtigen sind.

Da es sich vorliegend um eine sog. Angebotsplanung in einer zudem bestehenden Ge-
mengelage handelt, liegen keine konkreten Planungen vor, die zu bertcksichtigen waren.

Aufgrund des bereits umgebenden Wohnbaubestandes rlickt mit dieser Bauleitplanung
keine empfindliche Wohnnutzungen dichter als bisher an die beiden bestehenden land-
wirtschaftlichen Betriebe heran. Im Umkehrschluss ist die bereits vorhandene Wohnbe-
bauung fir die Erweiterung der Tierhaltung auf den Hofstellen bereits limitierend, so dass
die Betriebe in ihren Entwicklungsmdglichkeiten bereits heute deutlich eingeschrankt sind.

Im Einzelfall kann bei konkreten Bauvorhaben in Gutachten erforderlich werden. Generell
gelten in gewachsenen Gemengelagen aber Bestandsschutz sowie das Gebot der Rick-
sichtnahme. Das Planungsrecht gestattet in gewachsenen stadtebaulichen Strukturen dif-
ferenzierende planerische Lésungen, so dass anzunehmen ist, dass die Konflikte bewaltigt
werden kénnen.
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Schutz vor weiteren schadlichen Umwelteinwirkungen

Das Plangebiet liegt unmittelbar an der verkehrlich stark frequentierten Bundesstrale B6,
so dass eine Vorbelastung durch Luftverunreinigungen vorliegt. Die Stadt Syke ist be-
strebt, im Rahmen der Bauleitplanung Umweltvorsorge zu betreiben und durch planungs-
rechtliche Festsetzungen u. a. vermeidbare Luftbelastungen zu minimieren.

Da die unterschiedlichen Energietrager in ihre Schadstoffbilanzierung deutlich voneinander
abweichen, sollen Emissionen durch die Einddmmung bestimmter Heizstoffe minimiert
werden.

Darlber hinaus soll mit der Bauleitplanung gem. § 1 Abs. 5 Satz 2 sowie § 1a Abs. 5
BauGB ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
geleistet werden.

Neben Luftverunreinigungen durch Rauch, Ruf}, Staub usw. soll daher auch der CO 2-
Ausstol} vermindert werden.

Zur Verbesserung der Luftqualitdt und der Reduzierung des KohlendioxidausstoRes wird
bestimmt, dass fossile Brennstoffe, wie Erdgas, Erddl, Kohle und Torf im Plangebiet fir die
Warme- und Warmwasserversorgung nicht verwendet werden durfen.

Fossile Energien sind im Gegensatz zu den erneuerbaren oder regenerativen Energien
endlich. Ziel der Festsetzung ist es, als ein Beitrag zum kommunalen Klimaschutz, den mit
der Verbrennung fossiler Brennstoffe verbundenen Ausstof} von Treibhausgasen auszu-
schlieBen bzw. weitgehend zu vermeiden.

Da bei der Verbrennung von Holz nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie ein Baum
wahrend seiner Lebenszeit absorbiert, wird das Heizen mit Holz als nachwachsendem
Rohstoff als weitgehend klimaneutral eingestuft. Von der Festsetzung ausgenommen ist
daher unbehandeltes Holz bei Einsatz in erganzenden Heizungsanlagen (z. B. Kamin-
oder Kacheloéfen, Pelletheizungen). Gleiches gilt fir mobile Anlagen (z. B. Grills), die
standortunabhangig genutzt werden kénnen.

Gem. dem aktuellen GebaudeEnergieGesetz (GEG) ist ein Einbau von neuen Olkesseln
ab dem 01.01.2026 im Regelfall nur noch erlaubt, wenn sie erneuerbare Energien mit ein-
binden. Bestehende Anlagen dtirfen weiterhin betrieben werden.

Bestehende Anlagen sind auch von der Textfestsetzung des Bebauungsplanes nicht be-
troffen. Fur die Anderung oder Nutzungsanderung von baulichen Anlagen, die bei Inkraft-
treten des Bebauungsplans bereits existieren, wird explizit festgesetzt, dass eine Ausnah-
me von dem Verwendungsverbot fir fossile Brennstoffe erteilt werden kann.

Unter dieser Vorgabe sieht die Stadt Syke den Ausschluss fossiler Brennstoffe fur das
Plangebiet als zumutbar an.

Im Zuge der Energiewende ist davon auszugehen, dass zukilnftig fir Neubauten hinrei-
chend alternative Energieversorgungen, wie z.B. Warmepumpen, Brennstoffzellen- oder
Pelletheizungen zur Verfiigung stehen.

Das Plangebiet ist bereits weitgehend bebaut. Der Ausschluss der Verwendung fossiler
Brennstoffe gilt auch fiir genehmigungspflichtige, erhebliche bauliche Anderungen oder
Nutzungsanderungen. Auch bei grélieren baulichen Veranderungen von Bestandsgebau-
den wird es in der Regel mdglich sein, die Festsetzung des Bebauungsplanes umzuset-
zen, ohne dass damit unverhaltnismaRige Mehraufwendungen verbunden sind.

Im Einzelfall kann der Ausschluss fossiler Brennstoffe ggf. zu unverhaltnismaRigen und
nur mit erheblichen Kosten verbundenen Anforderungen fiihren.

Um dies zu verhindern und um auf solche Sonderfélle reagieren zu kdnnen, hat die Stadt
Syke einen Ausnahmetatbestand gem. § 31 Abs. 1 BauGB explizit vorgesehen.
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Photovoltaik- und andere Solaranlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB koénnen in Bebauungsplanen aus stadtebaulichen Grin-
den Gebiete festgesetzt werden, in denen bei der Errichtung von Gebauden bestimmte
bauliche und sonstige technische MalRnahmen fiir die Erzeugung erneuerbarer Energien
getroffen werden mussen.

Die Stadt Syke strebt eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung an. Festsetzungen zur
Nutzung vom Solarenergie dienen dem Klimaschutz (vgl. §§ 1 Abs. 5, 1a Abs. 5 BauGB)
und erfiillen die stadtebaulichen Aufgaben der Nutzung erneuerbarer Energien (s. § 1 Abs.
6 Nr. 7 f BauGB). Der Rat der Stadt Syke hat hierzu festgelegt, dass zukinftig fir alle
Baugebiete verbindliche und weitgehend einheitlich abgestimmte Festsetzungen zu treffen
sind.

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird daher festgesetzt, dass die gesamten
Dachflachen der Hauptgebdude zu mindestens 25 % mit Photovoltaikmodulen zur Nut-
zung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten sind.

Werden auf einem Dach Solarwarmekollektoren installiert, so kann die hiervon bean-
spruchte Flache auf die zu realisierende Solarmindestflache angerechnet werden. Die So-
larmindestflache von 25 % darf unterschritten werden, soweit mindestens eine Leistung
von 10 Kilowattpeak / Anlagenleistung je Baugrundstick mit Photovoltaikmodulen bzw.
Solarwarmekollektoren erreicht wird. Die Kombination von Photovoltaik- und anderen So-
laranlagen mit einer Dachbegriinung ist zulassig.

Dadurch sollen zuklnftigen Bauherren Gestaltungsmdglichkeiten bei der technischen und
auch der wirtschaftlichen Ausgestaltung der Solarpflicht belassen werden. Es kann im Ein-
zelfall entschieden werden, was ggf. 0kologisch oder 6konomisch vorteilhafter ist.

Da es sich um ein bereits weitgehend bebautes Gebiet handelt, greift auch hier der Be-
standsschutz, d. h. die Festsetzung gilt nur fir Gebaude, die neu errichtet oder wesentlich
geandert werden und insofern im Regelfall nur bei geplanten bauantragpflichtigen Malf3-
nahmen.

Mit der Festsetzung zur verpflichtenden Installation von Photovoltaikmodulen auf den
Hauptgebauden wird ein Beitrag zur dezentralen Energieerzeugung und zur Deckung des
ortlichen bzw. eigenen Energiebedarfs geleistet. Durch lokale Nutzung erneuerbarer Ener-
gien und Versorgungsstrukturen verringert sich die Abhangigkeit von Energieexporten und
es wird ein Beitrag zur Energiewende geleistet.

4.12 Kultur- und Sachgiiter/ Erhaltungsbereiche

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich drei ausgewiesene Baudenkma-
ler. Zentral innerhalb des Plangebietes liegt die evangelische St. Bartholomaus Kirche,
deren alteste Teile aus dem 11. Jahrhundert stammen. Sie wurde mehrfach umgebaut und
saniert (s. 14., 17. und 18. Jahrhundert) und ist eines der Wahrzeichen Barriens.

Im Norden des Plangebietes befindet sich das gut erhaltene denkmalgeschitzte Ensemble
um die Alte Wassermuhle. Die Wassermuhle und ein reetgedecktes Fachwerkhallenhaus
sind ebenfalls als Baudenkmale ausgewiesen.

Bei der Erstellung des stadtebaulichen Konzeptes wurden die Denkmalbelange durch ent-
sprechend detailliert abgestimmte Gestaltungsvorgaben berlcksichtigt. Diese betreffen
u. a. Trauf- und Firsthohen und Gebaudefluchten und sollen sicherstellen, dass das histo-
rische Erscheinungsbild mit seinem kleingliedrigen stadtebaulichen Malistab auch zuklnf-
tig erhalten bleibt.

Mit den o6rtlichen Bauvorschriften und deren erganzenden gestalterischen Vorgaben wird
sichergestellt, dass Bauten sich auch im Hinblick auf Materialitdt und Farbgebung in den
Bestand einfligen.
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Im Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) heillt es unter § 10 Genehmi-
gungspflichtige MalRnahmen Absatz 1 wie folgt:

Einer Genehmigung der Denkmalschutzbehérde bedarf, wer:

1 ein Kulturdenkmal zerstoren, veréndern, instandsetzen oder wiederherstellen,

2 ein Kulturdenkmal oder einen in § 3 Abs. 3 genannten Teil eines Baudenkmals von
seinem Standort entfernen oder mit Aufschriften oder Werbeeinrichtungen verse-
hen,

3 die Nutzung eines Baudenkmals dndern oder

4 in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen, die das Erscheinungsbild des
Denkmals beeinflussen, errichten, &ndern oder beseitigen will.

Auch in § 8 des NDSchG heil’t es, dass Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen
nicht errichtet, geandert oder beseitigt werden durfen, wenn dadurch das Erscheinungsbild
des Baudenkmals beeintrachtigt wird. Bauliche Anlagen in der Umgebung eines Bau-
denkmals sind so zu gestalten und instand zu halten, dass eine solche Beeintrachtigung
nicht eintritt.

Bauliche Anderungen oder Nutzungsanderungen an Baudenkmalen bedirfen also der
Genehmigung und sind mit der Unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises Diepholz
sowie der Stadt Syke bereits vor Planungsbeginn abzustimmen. Gleiches gilt fur die Er-
richtung, Anderung, oder Beseitigung von Anlagen in der Umgebung des Baudenkmals,
sofern dadurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinflusst wird. Auf die bestehenden
Baudenkmale im Plangebiet und deren Bertlicksichtigung wird auf der Planzeichnung ex-
plizit hingewiesen.

Das Plangebiet liegt in der historischen Ortsmitte Barriens, so dass dariber hinaus ar-
chaologische Funde oder Bodendenkmale gem. § 3 Abs. 4 des Niedersachsischen Denk-
malschutzgesetztes vermutet werden missen.

Nach §13 des NDSchG bedirfen Erdarbeiten in Bereichen in denen Kulturdenkmale ver-
mutet werden einer Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises
Diepholz, die bei genehmigungspflichtigen MalRnahmen zusammen mit der Baugenehmi-
gung zu erteilen ist. Mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung muss im ge-
samten Plangebiet gerechnet werden. Auf der Planzeichnung erfolgt auch hierzu ein ent-
sprechender Hinweis. Die Gestaltung baulicher Anlagen im Umfeld denkmalgeschitzter
Gebaude ist regelmaflig mit der Stadt Syke (Fachbereich 4 / Bau, Planung und Umwelt)
sowie der Unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises Diepholz abzustimmen.

Ur- und frihgeschichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht
werden, sind darlUber hinaus generell meldepflichtig. MaRnahmen, die zur Beeintrachti-
gung oder Zerstorung von Fundstellen fihren sind zu unterlassen. Sollten bei den geplan-
ten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen u. a. sein:
Tonscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, so
mussen diese gemal § 14 Abs. 1 des NDSchG unverzuglich der archadologischen Denk-
malpflege des Landkreises Diepholz und dem Niedersachsischen Landesamt fur
Denkmalpflege, Referat Archaologie, Scharnhornstr. 1 in 30175 Hannover angezeigt wer-
den.

Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen
nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn
nicht die Denkmalschutzbehdérde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. Auch hierzu
erfolgt ein gesonderter Hinweis auf der Planzeichnung.
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Erhaltungsbereiche

Im Zusammenhang mit der Innenentwicklung gilt es auch die baukulturelle Starkung und
Weiterentwicklung der stadtebaulichen Gestalt und des Ortsbildes in den Blick zu nehmen.

Nach § 172 Absatz 1 Nr. 1 BauGB kdénnen in einem Bebauungsplan Gebiete festgesetzt
werden, in denen zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart auf Grund der stadtebauli-
chen Gestalt der Riickbau, die Anderung oder die Nutzungsanderung sowie die Errichtung
baulicher Anlagen der Genehmigung bedirfen. Daraus ergibt sich die Maoglichkeit im
Rahmen des Bebauungsplanes Gebiete festzulegen, in denen es aufgrund der besonde-
ren stadtebaulichen Situation Genehmigungsvorbehalte gibt.

Es handelt sich dabei aber nicht um Erhaltungsgebote im Sinne von Anderungsverboten.
Bauliche MalRnahmen sind grundsatzlich moéglich. Die Genehmigung zum Rickbau, zur
Anderung oder zur Nutzungsanderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage
allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtge-
stalt oder das Landschaftsbild pragt oder sonst von stadtebaulicher, insbesondere ge-
schichtlicher oder kunstlerischer Bedeutung ist.

Die stadtebauliche Eigenart des Geltungsbereiches wird gepragt durch die abwechslungs-
reiche Kleinteiligkeit der Bebauung und der ErschlieRungsstruktur, durch das Nebeneinan-
der unterschiedlicher Bauformen verschiedener Epochen, durch die eingetragenen Bau-
denkmale aber auch durch weitere erhaltenswerte Gebaude und Ensembles.

In Barrien gibt es 3 Bereiche, in denen die baulichen Anlagen allein oder im Zusammen-
hang mit angrenzenden baulichen Anlagen das Ortsbild und die Ortsgestalt maf3geblich
pragen und die zudem aus der historischen Betrachtung von besonderer stadtebaulicher
Bedeutung sind.

1. An der Wassermiihle Nr. 4b und Nr. 6

Hierbei handelt es sich um die denkmalgeschitzte Alte Wassermihle und das angrenzen-
de reetgedeckte, ebenfalls denkmalgeschutzte Fachwerkhallenhaus mit seinen umgeben-
den Freiflachen. Das historische Ensemble pragt das Ortsbild am westlichen Eingang zum
Ortskern und bestimmt zusammen mit dem angrenzenden Muhlenteichareal mafRgeblich
auch das Landschaftsbild. Es handelt sich um eine bauhistorisch wertvolle Anlage mit be-
sonderer stadtebaulicher Bedeutung.

2. Wohn- und Geschaftshaus GlockenstraBe 4 und 4a und ergidnzend Wohnhaus
GlockenstraBe 2

Die Gebaude Glockenstrafe Nr. 4 und 4a pragen zusammen mit der denkmalgeschitzten
St. Bartholomaus Kirche als massive Ziegelbauten den historischen Ortskern. Die unmit-
telbar aneinander gebauten Gebaude heben sich zum einen durch die Bebauungsdichte
und zum anderen durch ihre Baugestalt mit den Zierfriesen und Erkern deutlich von den
umgebenden Bauten ab. Das Gebaude Nr. 4a dominiert durch das besonders steile Dach
den Stralenraum im Kreuzungsbereich von Glockenstrale und Rathausstralle. Das
Wohngebaude Haus Nr. 2 erganzt das historische Ensemble. Es bildet den Eingang in den
historischen Ortsteil und pragt den Kreuzungsbereich zur Stral’e ,An der Wassermuhle*
und wurde daher in den Erhaltungsbereich einbezogen.

Das Gebaudeensemble hat eine grofe stadtebauliche Bedeutung im Ortsgefiige. Es gibt
dem Ortskern ein unverwechselbares Aussehen und weist fur die Bewohner Barriens ei-
nen sehr hohen Identifikationswert auf. Aus der Rathausstral’e ergeben sich besondere
Blickbezlige auf das Ensemble.
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3. Altes Pfarrhaus Glockenstrae 12

Das Alte Pfarrhaus bildet den sldlichen Platzabschluss und bestimmt zusammen mit dem
imposanten Kirchenbau ebenfalls maf3geblich das Strallenbild.

Fir den Ortskern Barriens hat auch dieses Gebaude im Zusammenhang mit den zuvor
genannten Gebauden einen Einfluss auf den Charakter und den besonderen Charme des
an dieser Stelle noch historisch gepragten des Ortskerns.

Dartber hinaus hat das Gebaude als ehemaliger Wohnsitz des Schriftstellers Heinrich
Schmidt-Barrien (1902-1996) einen gewissen kulturellen ,Erinnerungswert® in der Region.

Alle 3 Bereiche haben erheblichen Einfluss auf die stadtebauliche Gestalt des historischen
Ortskern Barriens. Aufgrund des besonderen Charakters der Einzelgebaude und ihrer we-
sentlichen Funktion im Hinblick auf die stadtebauliche Pragung des Orts- und Land-
schaftsbildes, ist ein langfristiger Erhalt anzustreben.

4.13 Sonstige nachrichtliche Ubernahmen

Vorsorglich wird auf der Planzeichnung erganzend auf nachstehende nachrichtliche Uber-
nahmen hingewiesen:

Geotechnische Erkundung des Baugrundes

Als Planungshilfe fur Bauherren, Planer, Unternehmer usw. wird auf die nachstehenden
Normen hingewiesen, den Entwurf, die Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
sowie die geotechnischen Einwirkungen bei Gebauden und Ingenieurbauwerken regelt.

Fir die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den erganzenden Regelungen DIN 1054:2010-12 und natio-
nalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit erganzenden Regelungen DIN
4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben.

DIN-Normen

Der Bebauungsplan enthalt Bezugnahmen auf die DIN-Normen. Insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Immissionsschutz (DIN 4109 ,Larmschutz im Hochbau®) ergeben sich
hieraus Vorgaben, unter welchen Voraussetzungen ein Vorhaben planungsrechtlich zulas-
sig ist. DIN-Normen sind in der Regel nicht frei zuganglich. Daher hat die Stadt Syke als
Plangeber sicherzustellen, dass mégliche Betroffene ,Kenntnis Gber den Inhalt der DIN-
Normen erlangen kdnnen.

Es folgt daher ein Hinweis auf der Planzeichnung, dass die den textlichen Festsetzungen
zugrunde liegenden und genannten DIN-Normen zur Einsichtnahme bei der Verwaltung
der Stadt Syke Fachbereich 4 Bau, Planung und Umwelt, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857
Syke wahrend der (iblichen Offnungszeiten der Verwaltung ausliegen.

Damit ist sichergestellt, dass alle Betroffenen von den DIN-Vorschriften verlasslich und in
zumutbarer Weise Kenntnis erlangen kdnnen.

Ortliche Bauvorschriften (§84 NBauO)

Das Plangebiet mit dem zentralen Kirchplatz und den vielen umgebenden historischen und
teils denkmalgeschitzten Bauten pragt das Ortsbild Barriens wesentlich.

Die Stadt Syke hat dies als besondere Qualitat der Ortsmitte erkannt und mdéchte, soweit
moglich, die historischen, gewachsenen Strukturen erhalten und angemessen weiterentwi-
ckeln.
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Die weitere Entwicklung in diesem sensiblen Umfeld soll mit Augenmal} erfolgen und sich
beziglich der Proportionen, der Baukérperformen, der Dachformen der verwendeten Ma-
terialien usw. am historisch gepragten Umfeld orientieren. Sofern Neubauten oder Ergan-
zungsbauten im Ortsbild erforderlich werden, soll der historische Kontext als Ausgangsla-
ge dienen. Deshalb muss ,das Alte“ nicht imitiert werden, sondern darf durchaus mit zeit-
gemaler Architektur- und Formensprache weiterentwickelt werden.

Bei ErneuerungsmaflRnahmen oder Neubebauung ist darauf zu achten, dass sich die Ge-
baude ihrer Umgebung und besonders der Nachbarbebauung anpassen, damit das stim-
mige Gesamtbild erhalten werden kann. Dies gilt sowohl fur die Proportionen, die sich aus
der Gebaudebreite und -hdhe ergeben, als auch fiir die Ausrichtung von Gebauden (First-
richtung) und ihrem Abstand zur Stral3e.

Auch Dachformen und Dachneigungen sollten auf den benachbarten Bestand abgestimmt
werden. Die meisten Gebaude stehen mit Abstadnden nebeneinander (s. offene Bauweise).
Nebengebaude, aber auch Anbauten, sollten die Hauptbaukdrper sinnvoll erganzen und
sich diesen grundsatzlich optisch unterordnen, um dem Haupthaus keine Konkurrenz zu
machen. Proportionen, Dachneigungen, Farben und Fassadenmaterialien sind an das
Hauptgebaude anzupassen, damit ein harmonischer Zusammenhang entsteht. Roter Klin-
ker oder eine Holzverschalung passen deutlich besser ins Ortsbild als die Betonfertiggara-
ge mit ihrem grofRflachigen Garagentor.

Es ist deshalb erforderlich, hinsichtlich der Gestaltung der geplanten Bauten Mindestan-
forderungen festzulegen, um fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans einen einheitli-
chen Gestaltungsrahmen sicherzustellen. Die Ortlichen Bauvorschriften gelten fiir Neubau-
ten sowie wesentliche Umbauten der genehmigten Bestandsnutzungen innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6".

Im Einzelnen werden folgende Regelungen hinsichtlich der Gestaltung getroffen:

Dachgestalt

Insbesondere die Dacher pragen das Ortsbild weithin sichtbar. Dachflachen sollen gestal-
terisch an die bauliche Umgebung angepasst werden, um das typische Ortsbild mit ge-
neigtem Dach, klaren und ruhigen Dachformen und eher matten Dacheindeckungen zu
sichern. Dies qilt fir Neubauten ebenso wie fur Erweiterungen und die Neueindeckung von
Dachern.

In Barrien und insbesondere im Plangebiet ist das geneigte Dach pragend. Die verwende-
ten Dachformen flr die Hauptgebaude beschranken sich hier auf traditionelle Formen wie
Satteldach, Walmdach und Krippelwalmdach. Eine méglichst angepasste, einheitliche
Dachlandschaft ist ein Ziel der stadtebaulichen Planung

Fir die Hauptdachflachen der Hauptbaukoérper sind daher nur geneigte Dacher, wie Sat-
teldacher, Walmdacher und Krippelwalmdacher mit Dachneigungen zwischen 30°- 50°
zulassig. Bei der Ausfiihrung als Grindach kann ausnahmsweise eine abweichende
Dachneigung zugelassen werden. Grindacher halten Regenwasser zurlick und haben bei
starken Niederschlagen eine Pufferfunktion. Sie filtern Staub und Schadstoffen aus der
Luft und sind Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen.

Auch bei Nebengebauden und Garagen sollen Flachdacher vermieden werden. Eine Aus-
nahme in diesem Zusammenhang kénnen begriinte Flachdacher sein, die gerade im stad-
tischen Umfeld eine besondere Funktion fir den Erhalt und die Schaffung begrinter Frei-
flachen haben kénnen.

Da zudem bereits zahlreiche Flachdachgaragen im Plangebiet vorhanden sind, gelten die
Vorschriften zur Dachneigung nicht fir Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sowie
Garagen und uberdachte Stellplatze gem. §12 BauNVO.
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Zur Verwirklichung besonderer architektonischer Gestaltungen oder zur Schaffung von
Vordachern kdnnen ggf. im Einzelfall nach sorgféltiger Prifung und Darlegung der stadte-
baulichen Vertretbarkeit, auch andere Dachneigungen und Gestaltungen zugelassen wer-
den. So werden Flachdacher teils bewusst als architektonisches Element eingesetzt, um
kleinteilige Zasuren in Fassadenstrukturen zu schaffen und ggf. Alt und Neu erkennbar
voneinander abzusetzen. Dies kann im Einzelfall eine gute Losung sein.

Auch Bestandsbauten, wie die bestehende Sport- oder Schwimmhalle mit ihren Flachda-
chern, sind, sofern keine erheblichen Eingriffe geplant sind, von der vorgeschrieben Dach-
neigung ausdriicklich ausgenommen. Auch hier kdnnen im Erganzungsfall untergeordnet
weitere Flachdacher sinnvoll sein.

Im Einzelfall kdnnen daher gem. § 66 NBauO bei Nutzungsanderungen, bei Baumalinah-
men, die der Modernisierung, dem Ausbau oder dem Erhalt bestehender Gebaude dienen,
und bei Baumalinahmen zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen auch abweichende
Dachneigungen und Gestaltungen durch die Bauaufsichtsbehérden zugelassen werden.

Hierbei handelt es sich um eine Ermessensentscheidung, sofern ein Bauvorhaben ansons-
ten den stadtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde entspricht. Damit wird klargestellt,
dass das geneigte Dach im Plangebiet stadtebaulichen Vorrang hat und nur in begriinde-
ten Einzelfallen davon abgewichen werden darf.

Bei den historischen Gebauden liegen ruhige, weitestgehend ungestérte Dachflachen vor.
In den Dachraumen befanden sich friiher kaum Aufenthaltsraume, sondern sie wurden als
Lagerraume genutzt, so dass eine Belichtung Gber Fenster in den Giebeln ausreichte.

Heute sind die Dacher meist vollstandig ausgebaut. Zusatzliche natirliche Belichtungs-
mdglichkeiten sind daher erforderlich.

Stérungen der ruhigen Dachflachen sollten auf das notwendige Mald beschrankt werden.
Dachgauben oder auch Dachflachenfenster sollten besonders in den von der Stral3e ein-
sehbaren Bereichen nur sparsam Verwendung finden.

Sie sollten mdglichst regelmafig

I:il - auf dem Dach angeordnet werden

Hh ! I':ii‘:"ﬂ und immer auch einen Bezug zu

”Lj !\ H“L ii l’:;-”li den darunterliegenden Fenster-

BD Il_.l ‘ ur_1d ) Turoffnungen habe_n. Eine

M— willkdrliche Anordnung bringt Un-

Abb. 22: angemessene Gaubengroéfe und auf die Fassade ruhe in das Gesamterscheinungs-
abgestimmte Anordnung von Dachflachenfenstern bild.

Die Gesamtlange von Dachgauben oder Dacheinschnitten darf insgesamt nicht mehr als
50% der Gesamtlange der jeweiligen Dachseite betragen.

Dies dient dem Zweck, die vorherrschenden klaren Dachstrukturen zu bewahren und aus-
gewogene Gebaudeproportionen zu erhalten. Es soll u. a. verhindert werden, dass durch
Uberdimensionierte Gaubenbander ein hdoherer Gesamteindruck der Gebaude entsteht.
Dabei sollten Gauben und Dachflachenfenster immer einen ausreichenden Abstand zu
Traufe, First und Ortgang (Faustregel: mind. 3 Dachpfannenreihen) halten, um die ur-
sprungliche Dachform fir sich erkennbar zu lassen.

In der Fernwirkung wirken Ortssilhouetten bei ahnlicher Dachform und vor allem auch ahn-
licher Farbgebung besonders harmonisch. Im Plangebiet iberwiegt bei den historischen
Bauten das rote Dach. Daneben gibt es viele Brauntone, das reetgedeckte Baudenkmal an
der Muhle und insbesondere bei den neueren Bauten inzwischen auch anthrazitfarbene
Dacheindeckungen.
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Hinsichtlich der zu verwendenden Dachfarben und des Dachmaterials wird festgesetzt,
dass zur Dacheindeckung der Hauptdachflachen nur Materialien mit matter Oberflache in
den Farben Rot bis Rotbraun (in Anndherung an die RAL-Farbeténe 2001, 3000-3011,
8000-8004) oder im Farbspektrum Grau bis Anthrazit (in Anlehnung an die RAL Farbténe
7000, 7015, 7016, 7021, 7039, 7043) sowie Griindacher zulassig sind. Fotovoltaikanlagen
und Sonnenkollektoren sind zulassig.

Die in der Vergangenheit Ubliche Praxis, in den oértlichen Bauvorschriften RAL-Farben fur
die Dacheindeckung vorzugeben, hat sich als schwer handhabbar erwiesen.

Da insbesondere in der Ziegelindustrie bei der Farbgebung von Oberflachen nicht mit
RAL-Farbangaben gearbeitet wird, werden hier nur Farbvorgaben in Annaherung an die
RAL-Farben gewahlt, so dass ein ausreichender Abwagungsspielraum verbleibt.

Die Farbauswahl entspricht dem in der naheren Umgebung vorkommenden, eher gedeck-
ten Farbspektrum. Im Umkehrschluss sollen im Ortskern unibliche Farben wie u. a. blau
oder grun durch diese eindeutige Festlegung ausgeschlossen werden.

Hochglanzende Dacheindeckungen sollen unzuldssig sein, da reflektierende Sonnenstrah-
len stérende Blendwirkungen auf benachbarte Bebauungen und Freibereiche auslésen
kénnen. Sog. engobierte Ziegel, das heilst mit einer Schutzschicht gegen Ablagerungen
versehene Ziegel, sind auch weiterhin zulassig, sofern sie eine matte Oberflache aufwei-
sen. Dartber hinaus sind, aus den zuvor bereits genannten Grinden, auch Griindacher
zulassig.

Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien (Photovoltaik, Sonnenkollektoren etc.) sind
auf den Dachflachen maoglich und ausdricklich erwiinscht, um eine klimaschonende Ener-
giegewinnung zu unterstlitzen. Moderne Solaranlagen sind zudem heute meist blendfrei
gestaltet. Aufgrund der raumbildenden und gestalterischen Wirkung ist bei der Anordnung
der Module mdglichst die Fassaden- und Dachgestalt zu berucksichtigen. Eine Verlegung
mit der Neigung der Dachflache ist winschenswert.

AuBenwande, Material und Farben (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Im zentralen Plangebiet dominieren mit der denkmalgeschiitzten St. Bartholomaus Kirche,
dem derzeit u. a. durch die AWO genutzten Wohn- und Geschéaftsgebaude Glockenstralle
Nr. 4 und 4a, dem ehemaligen Pfarrhaus, der Schule usw. Ziegelbauten und pragen das
Ortsbild mal3geblich.

Daneben gibt es einige Putzbauten, insbesondere bei den neueren Gebauden im Plange-
biet sowie die Beton-, Glas- und Klinkerfassaden der Sportbauten aus den 1960er Jahren.

Die Verwendung ahnlicher Materialien und Farben sichert auch zukilinftig einen aufeinan-
der abgestimmten Gesamteindruck des Ortsbildes. Festgesetzt wird daher, dass die Au-
Renwande der Hauptgebaude aus rotem, rotbuntem oder rotbraunem Verblendmauerwerk
oder Putz in der Farbe Weild oder in hellen, abgetonten Pastellfarben herzustellen sind.
Untergeordnet, d. h. an Teilflachen bis zu 30% dieser Aulienwande sind auch andere Ma-
terialien (z.B. Holz oder Plattenwerkstoffe) zulassig.

Durch die Beschrankung auf die Fassaden der Hauptgebaude darf bei Nebengebauden,
Garagen, Carports usw. von dieser Festsetzung abgewichen werden.

Fassadenbegrinungen tragen zur raschen Durchgrinung von Baugebieten bei, sie sind
eine wirkungsvolle MaRnahme zur gestalterischen Aufwertung von Gebauden und sie ha-
ben positive Auswirkungen auf das Klima. Fassadenbegriinungen sind daher generell zu-
I&ssig und ausdrticklich erwtinscht.
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Wie bei den Ausfiinrungen zum Denkmalschutz bereits erlautert, bedirfen bauliche Ande-
rungen oder Nutzungsanderungen an Baudenkmalen einer Genehmigung der entspre-
chenden Behorden.

Gleiches gilt fir die Errichtung, Anderung, oder Beseitigung von Anlagen in der Umgebung
des Baudenkmals, sofern dadurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinflusst wird.

Fassaden- und Wandgestaltung der baulichen Anlagen im Umfeld denkmalgeschutzter
Gebaude sind bei Neuerrichtung oder Anderungen mit der Stadt Syke (Fachbereich 4 /
Bau, Planung und Umwelt) sowie der unteren Denkmalbehérde abzustimmen.

Als Umfeld eines denkmalgeschitzten Gebaudes sind mindestens die angrenzenden Flur-
stlicke zu betrachten. Aber auch gegeniberliegende Grundstiicke und Grundstlicke z. B.
im Sichtfeld des Baudenkmals kénnen das Erscheinungsbild beeinflussen.

Werbeanlagen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO)

Um das Kaufinteresse potenzieller Kaufer zu wecken, ist Werbung in Einzelhandelslagen
unverzichtbar. Neben dem Anpreisen und Auslegen von Waren sind auch Werbetafeln
bereits seit dem Altertum bekannt. Den stadtbildpragenden Effekten von Werbeanlagen
kommt eine besondere Bedeutung zu, denn Werbeanlagen gehdren mittlerweile zu den
Elementen, die Gebadudefassaden am starksten beeintrachtigen kénnen, weil gliedernde
Fassadenstrukturen einfach Uberdeckt werden oder Schrift, Bild und ,grelle Lichteffekte
ein Ortsbild negativ pragen.
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Abb. 23: Beispiele fiir grelle und reiBerische Werbung, ein zu viel an Werbung und eine die Fassadenstruktur tiber-
formende Werbung

Dabei pragt nicht nur die einzelne Werbetafel fur sich, sondern wenn man in einen Stra-
Benraum hineinblickt, erfasst man die Summe der Werbeanlagen. Werbung beeinflusst
sich also auch gegenseitig, was im schlechtesten Fall bis zum Verlust der beabsichtigten
Werbewirkung fiihren kann. Da in der Ortsmitte Barriens offentliche soziale Nutzungen
vorherrschen gibt es bislang generell nur sehr wenig und zudem Uberwiegend auch positiv
zurlckhaltend gestaltete Werbung.

Der historische Ortskern mit seinen vielen 6ffentlichen Nutzungen und seinen historischen,
teils denkmalgeschiitzten Bauten hat eine besondere Schutzbedurftigkeit im Hinblick auf
stadtebauliche Fehlentwicklungen. Insbesondere der Bereich entlang der Hauptstralle
steht aufgrund seiner hohen Werbewirksamkeit unter dem Druck dort Werbeanlagen zu
errichten.

Durch den weitgehenden Ausschluss von Fremdwerbung durch die Festsetzungen zur Art
der baulichen Nutzung in den urbanen Gebieten wird diesem stadtebaulichen Aspekt be-
reits Rechnung getragen. Erganzend soll tber die értlichen Bauvorschriften hinsichtlich der
Baugestalt regulierend eingegriffen werden. Gleichzeitig soll den ansassigen Gewerbetrei-
benden die Mdglichkeit gegeben werden in vertraglichem Malie auf ihren Standort und
ihre Produkte aufmerksam zu machen.

Zum Schutz des Ortsbildes unterliegen alle Werbeanlagen, d. h. auch ggf. ausnahmsweise
zuldssige Fremdwerbung, innerhalb des Geltungsbereiches besonderen Anforderungen.
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Werbung sollte hinsichtlich der Materialverwendung, der Grof3e und auch der Ausrichtung
immer einen Bezug zur Fassade haben. Die Fassadengliederung sollte erkennbar bleiben,
d. h. besonders Zier- und Gliederungselemente sollten nicht Uberlagert werden.

Fassadenwerbung sollte dabei mdglichst aus Einzelbuchstaben bestehen und die Fassade
als Hintergrund sichtbar lassen. Handwerklich besonders ausgearbeitete Werbeanlagen,
z.B. die Backerbrezel oder der Schuh als Symbol fir den Schuster, sind fur Handwerksbe-
triebe gut geeignet. In Altstadten findet man haufig die so genannten Ausleger. Auch sie
sind grundsatzlich gut als Werbetrager geeignet.

Aber auch hier gilt: Nicht jede historische Rekonstruktion ist sinnvoll. Es darf durchaus ein
modernes Werbeschild sein, sofern es in Material und Ausformung auf das Gebaude und
seine Nutzung abgestimmt ist.

Dezent hinterleuchtete Einzelbuchstaben kénnen elegant wirken und zur Betonung von
Fassaden und Giebeln dienen. Grolde, bunte oder blinkende Leuchtbuchstaben kénnen
grell und ,billig“ wirken.

Werbeflachen sollten fir eine gute Wahrnehmung aus dem Strallenraum unterhalb der
Traufe bzw. in Hohe der Erdgeschossdecke angeordnet werden. Auch Fensterflachen
kénnen durch dezente Schriftziige oder bedruckte Faltstores Werbetrager sein. Eine solch
zurtickhaltende Werbung ist ggf. auch fir Blros oder Praxen in Obergeschossen vorstell-
bar.

Abb. 24: Beispiele fiir zuriickhaltende, angemessen Werbung (stérend sind allerdings die zusatzlichen Aufsteller im
rechten Bild)

Werbeanlagen sollten so gestaltet werden, dass sie nach Art, GréRe und Material das Er-
scheinungsbild des Ortsbildes nicht stéren und der architektonischen Gebaudegliederung
nicht zuwiderlaufen.

Festgesetzt wird entsprechend, dass Werbeanlagen an Gebauden nur unterhalb der Trau-
fen, im Bereich der Giebel oder als sog. Ausleger zulassig sind.

Horizontale oder vertikale Elemente der Fassadengliederung, z.B. Gebaudekanten, Stit-
zen, Saulen, Fenster, Fachwerkkonstruktionen, Gesimse, Friese, sonstige Verzierungen u.
a., durfen nicht Uberdeckt werden.

Werbeanlagen mit Wechsellichteffekten werden explizit ausgeschlossen.

Im urbanen Gebiet MU 4 entlang der Barrier Stra’e / B6 diurfen Werbeansichtsflachen
eine GroRRe von 12 m? nicht Uberschreiten. Damit waren gangige Euroformate (ca. 2,80 m
x 3,80 m) entlang der B6 zulassig. Fur Fremdwerbeanlagen gilt dies gem. der Textfestset-
zung 1.1 nur im Ausnahmefall nach entsprechender Standortprifung, z.B. sofern sie sich
in die Gestaltung des baulichen Umfeldes einfligen oder durch ihre Anordnung den bauli-
chen Bestand nicht Gberformen oder grol3flachig verdecken.

Im sonstigen Plangebiet, d.h. den urbanen Gebieten MU 1, MU 2, MU 3, und MU 5, mit
seinem in weiten Teilen noch historisch gepragten Ortsbild erfolgt eine Beschrankung auf
max. 6 m? Werbeansichtsflachen Gesamtflache.
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Damit waren z.B. Formate von 1,5mx4,0m, 1,2 m x 5,0 m, 2,0 m x 4 m auch freistehend
moglich. Dies bietet Gewerbetreibenden oder auch den gemeinnltzigen Tragern hinrei-
chende Gestaltungspielraume fur ihre Eigendarstellung. Temporare Werbeanlagen, die
nur fiir hdchstens einen Monat angebracht werden, unterliegen dieser Satzung nicht.

Es wird erganzend an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Beleuchtung von Werbe-
anlagen bedarfsgerecht auf die Betriebszeiten einzustellen oder mit einer Helligkeitssteue-
rung (nur bei Dunkelheit und au3erhalb nachtlicher Ruhezeiten) zu versehen ist, um Licht-
verschmutzungen zu mindern.

Verwendet werden sollte warmweiles Licht (entspricht etwa einer Farbtemperatur von
2000 Kelvin (K) bis max. 3000 K), das mdglichst schonend fir die Umwelt, d.h. flir Men-
schen, Insekten und nachtaktive Tiere, ist.

Abstellplatze beweglicher Abfallbehalter (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 5 NBauO)

In unserem Alltag sind inzwischen immer mehr Mulltonnen (Hausmdll, Papiermull, Wert-
stoffmall, Biomdall) erforderlich. Haufig gibt es hierflir keine ausreichenden Standorte
(mehr) auf den Grundstlicken und so stehen unattraktive Mullbehalter immer &fter vor Ein-
fahrten und Hauseingangen. Unter dem Umstand, leidet zunehmend das Ortsbild.

i ’ s 2 . E‘ L

Abb. 25: Miilltonnen vom StraBenraum sichtbar, begriinte Miilltonnenboxen, einfacher Sichtschutz als Abschirmung
Miilltonnenstandorte sollten daher dauerhaft gegeniiber dem Straflenraum und anderen
offentlichen Raumen abgeschirmt werden. Dies kann durch Unterbringung in einem
Schuppen, in einem Gartenhaus oder einer gesonderten Miilltonnenbox erfolgen. Alterna-
tiv kommt eine Umzaunung und/ oder Begriinung infrage, um die Mullbehalter der 6ffentli-
chen Einsichtnahme zu entziehen.

Festgesetzt wird daher, dass im Baugebiet Standplatze fir bewegliche Abfallbehalter ge-
gen Einsicht von der 6ffentlichen Strafle abzuschirmen sind.

Sie sind in Bauteile zu integrieren, durch eine Hecke oder ein Rankgerlst einzugriinen
oder mit einer Verkleidung, z. B. aus Holz, zu versehen.

Einfriedungen (§ 84 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Das Bild eines Stralenraumes wird maf3geblich durch die Abfolge von Vorgarten- bzw.
Gartenzonen und Grinstrukturen gepragt. Gerade an den Vorderseiten der Grundstlicke
entlang der offentlichen Straflen sollte ein freundliches, offenes Ortsbild gewahrleistet
sein. Insbesondere hohe und geschlossene Zaune beeintrachtigen die Entstehung eines
aufgelockerten Stralienraumes.

Abb. 26: Beispiel fiir blickdichte Zaune im Vorgarten
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sfiihrungen

ch

Abb. 27: Beispiel fiir einladend gestaltete Vorgarten in u

Inzwischen sieht man zudem vielerorts sog. Stabgitterzaune, in die Kunststoffgewebe oder
Schilfmatten eingezogen werden, durch die Durch- und Einblicke in die Vorgarten verhin-
dert werden. Diesen ,Abschottungsbestrebungen® soll zum Schutz des Ortsbildes entge-
gengewirkt werden.

Entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen sind, mit Ausnahme festgesetzter Ful3- und Radwe-
ge, als Grundstuckseinfriedungen senkrecht gelattete Holzzaune, Mauern oder offene Me-
tallzaune (Stabmetallzdune, Maschendraht 0.3.) bis zu einer H6he von max. 1,20 m zulas-
sig. Diese kdénnen begriint werden.

Flachig geschlossene Zaunelemente sind nicht zulassig. Darliber hinaus sind in Form ge-
schnittenen Hecken oder freiwachsende Lebendhecken/ Laubhecken (z. B. Fagus sylvati-
ca — Rot-Buche, Ligustrum vulgare — Gewohnlicher Liguster, Carpinus betulus — Hain-
Buche) zulassig. Alle Hohenmalle beziehen sich auf die Oberkante der anschlieRenden
Verkehrsflache.

Dadurch ist gewahrleistet, dass der gewtinschte offene und griine Eindruck im Stral3en-
raum entsteht.

Gleichzeitig gibt es auch fir Grundstlicke, deren Freirdume zur Stral3e orientiert sind,
durch Hecken und Bepflanzungen ausreichend individuelle Moéglichkeit zur Abschirmung
ihrer privaten Ruckzugsraume.

Die Hecke kann mit nur einer Pflanzenart oder aber in Kombination verschiedener Arten
gepflanzt werden. Solche Hecken haben eine deutlich andere, positivere Wirkung auf den
Strallenraum als Zaune und dirfen daher auch hdher sein. Freiwachsende Hecken wer-
den dabei meist seltener, in der Regel nur im Winter, geschnitten und bieten wichtige
Rulckzugsorte fiir verschiedene Tier- und Vogelarten.

Es ist allerdings gleichwohl darauf zu achten, dass Verkehrsflachen in Ganze freigehalten
und in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt werden. Fir die rickwartigen aus dem offentli-
chen Raum nicht einzusehenden Grundstlicksgrenzen werden keine besonderen Festset-
zungen getroffen.

Gestaltung von nicht lGiberbauten Flachen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO)

Von besonderer Bedeutung ist die Materialwahl bei den Freianlagen, denn auch Wege und
Grundstuickszufahrten sind wichtige Elemente, die den duReren Gesamteindruck von Ge-
bauden pragen. Naturliche Materialien wie Feldsteine, Natursteinpflaster oder Ziegelpflas-
ter sind, dort wo gepflastert werden muss, auch heute noch vorzuziehen. Aus Kostengrin-
den mussen jedoch haufig Betonsteine verwendet werden. Hier sollte man darauf achten,
dass dezente, harmonische Farben und moglichst schlichte Quadrat- oder Rechtecksteine
gewahlt werden, die den natlrlichen Materialien in ihrer Wirkung nahekommen.

Grundsatzlich sollten Flachen aus 6kologischen Griinden nach ihrer Nutzungsintensitat
befestigt und alle Mdglichkeiten zur Entsiegelung von Flachen genutzt werden. Ggf. kann
auf Pflaster zugunsten wassergebundener Decken ganzlich verzichtet oder wasserdurch-
I&ssig mit breiten Fugen gepflastert werden.
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Vor diesem Hintergrund kdnnen auch Fassaden oder Dachbegrinungen einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Stadtklimas leisten und zugleich das Ortsbild deutlich auf-
werten.

Darlber hinaus sind die Baugrundstiicke so herzurichten und zu unterhalten, dass sie
nicht verunstaltend wirken und auch ihre Umgebung nicht verunstalten. In diesem Zu-
sammenhang sind insbesondere sogenannte Schottergarten etc. aus Umwelt- und Kili-
masicht kritisch zu bewerten.

Als Schottergarten werden Flachen bezeichnet, bei denen die Humusschicht abgetragen
und eine Folie verlegt wird, auf der die Schotterschicht (Steine, Kies u. a.) aufgebracht
wird. Andere Begrifflichkeiten flr Schottergarten kénnen auch Steingarten, Kiesgarten,
Steinbeete, Kiesbeete etc. sein.

Durch diese angeblich pflegeleichten ,Steinwlsten wird auch das doérfliche Griin zuneh-
mend reduziert. Sie bieten keinen Lebensraum fur Insekten, tragen zur Flachenerwarmung
bei und bieten kaum einen 6kologischen Wert. Schotterflachen sind entsprechend nicht als
Grunflachen zu bewerten, sondern stellen eine Bodenversiegelung dar, die auf die Grund-
flachenzahl (GRZ) anzurechnen ist. Darauf wird entsprechend hingewiesen.

Abb. 28: Beispiel fiir Schottergarten mit sehr geringem 6kologischem Wert
Aus gestalterischen aber auch 6kologischen Griinden wird daher ber die 6rtlichen Bau-
vorschriften festgesetzt, dass die nicht Gberbauten Flachen der Baugrundstiicke gem. § 9
Abs. 2 NBauO als Grinflache gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten sind.
Grunflachen zeichnen sich durch naturbelassenen oder angelegte, mit Pflanzen bewach-
senen Flachen aus. Die Flachen dirfen nicht versiegelt werden. Die flachige Abdeckung
von gartnerisch anzulegenden Flachen mit Mineralstoffen, wie Steinen, Kies- oder Splitt-
schattungen sowie die Verwendung wasserdichter, nicht durchwurzelbarer Materialien
(z.B. Folien/ Vlies) o0.a. ist unzulassig.

Beriicksichtigung ortlicher Bauvorschriften

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nichtbeachtung der 6rtlichen Bauvorschrift den Tat-
bestand einer Ordnungswidrigkeit erfillen kann. Gemaf § 80 Abs. 3 NBauO handelt ord-
nungswidrig, wer der Ortlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten kén-
nen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer GeldbulRe geahndet werden.

Bilanzierung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden ca. 56.063 m? Urbane Gebiete und ca.
10.409 m? Gemeinbedarfsflachen ausgewiesen, auf denen sich unter Berlicksichtigung der
festgesetzten Grundflachenzahlen zukunftig eine Grundflache (sog. GRZ 1, ohne zulassi-
ge Uberschreitung gem. §19 Abs. 4 Satz 2) von maximal ca. 28.873 m? realisieren lasst.
Davon entfallen ca. 3.363 m? auf die Flachen fir den Gemeinbedarf.

Gegenzurechnen sind die im Plangebiet bereits tiberbauten Flachen in einer GrofRenord-
nung von insgesamt ca. 17.983 m2. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans kdnnen
demnach gegenliber dem Bestand etwa 10.890 m? Grundflachen zusatzlich durch Gebau-
de versiegelt werden.

59



Stadt Syke BP Nr. 25 (10/59) Ortskern Barrien -westlich der B6*

In der Summe, d. h. gemittelt fir die ausgewiesenen Baugebiete und die Gemeinbedarfs-
flachen, entspricht dies flr das gesamte Plangebiet einer durchschnittichen GRZ von 0,43
und somit einer in den Innenbereichen von Ortslagen tblichen Verdichtung.

Nach §18 Abs. 2 BNatSchG sind... ,auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungspldnen nach
§ 30 des Baugesetzbuches, wéhrend der Planaufstellung nach § 33 des Baugesetzbuches
und im Innenbereich nach § 34 des Baugesetzbuches ... die §§ 14 bis 17 nicht anzuwen-
den.”

Die benannten Paragraphen regeln, verkirzt wiedergegeben, was einen Eingriff in Natur
und Landschaft darstellt, welche Kompensationserfordernisse entstehen und wie diese
umzusetzen sind. Die Bauflachen des Plangebietes befinden sich weitgehend innerhalb
einer rechtskraftigen Innenbereichssatzung oder sind als bereits bebaute Flachen (hier
grin gekennzeichnet) dem unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen. Auf
Grund des bestehenden potenziellen Baurechtes ist fiir diese Bereiche kein Ausgleich
erforderlich. Ein Kompensationserfordernis ist daher lediglich fur die in der Anlage gelb
dargestellten bislang unbebauten AuRenbereichsflachen anhand der zukiinftig zulassigen
GRZ zu ermitteln.

¥

99 &
2 &£
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— Ubersicht AuRenbereichsflachen/ Baugebiete
——17 | B i L

L -
AuRenbereichsflachen bebaut: ca. 2.452 m*

_ AuRenbereichsflachen unbebaut: ca. 6.637 m? =

| i BAnig ‘l
Tennisplatz [

Abb. 29: Ubersicht rechtswirksame Innenbereichssatzung, bebaute Ortsteile nach §34 BauGB (griin) und AuRen-
bereichsflachen (gelb), die im Zuge des Bauleitplanverfahrens zusatzlich als Baugebiete oder Gemeinbedarfsfla-
chen ausgewiesen werden.
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Bei den Flachen im Westen des Plangebietes handelt es sich um private oder 6ffentliche
Grunflachen, die durch die Planung keine Beeintrachtigung erfahren, sondern die vielmehr
durch entsprechende Festsetzungen in ihrem Bestand dauerhaft gesichert werden.

Im Rahmen der Eingriffsbilanzierung im Umweltbericht wurde festgestellt, dass fir die im
Aulenbereich gelegenen Flachen ein Kompensationsdefizit von rund 8.129 WE vorliegt.

Die Stadt Syke stellt fiir die externe Kompensation das ehemals intensiv ackerbaulich ge-
nutztes Flurstick 161, der Flur 1 in der Gemarkung Heiligenfelde zur Verfligung. Das Flur-
stick liegt stdlich des Naturschutzgebietes Schnepker Schlatt und wurde 2011 als Kom-
pensationsflache hergestellt.

Es ist bislang noch keinem Eingriffsvorhaben zugeteilt worden und steht damit als Aus-
gleichsflache fiir diesen Bebauungsplan zur Verfiigung. Eine Ackerflache der Wertstufe 1
wurde in eine zweischlrige Wiese der Wertstufe 2 umgewandelt.

Die Mallnahme wird gem. § 9 Abs. 1a BauGB dem Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) "Orts-
kern Barrien-westl. der B6" Ortschaft Barrien der Stadt Syke zugeordnet. Ein Ubersichts-
plan sowie weitere Details zur Umsetzung der AusgleichsmaRnahme sind dem der Be-
grundung beigefugten Umweltbericht zu entnehmen.

7 Bodenordnung

Bodenordnerische MalRnahmen sind zum Erreichen der Planungsziele nicht erforderlich.

8 Flichenangaben

Flachenbezeichnung FlachengroRle Versiegelung GRz max. Versiege-
Gebdude Be- gepl. |lung Planung
stand ca.

Urbane Gebiete:

nordl. A.d. Wassermiihle-West 3.206 m? 552 m? 0,4 1.282 m?

nordl. A.d. Wassermiihle-Ost 4521 m? 578 m? 0,4 1.808 m?2

Ostlich Barrier Stralte 3.549 m? 865 m? 0,4 1.420 m?

nordlich Backerstr. 1.863 m? 888 m? 0,6 1.118 m?2

slidlich Backerstr 3.581 m? 1.827 m? 0,6 2.149 m?

slidlich Rathausstr. 9.839 m? 3.491 m? 0,4 3.936 m?

slidlich Jahnstrale 10.787 m? 2.694 m? 0,4 4.315 m?

nordlich Glockenstr. 3.852 m? 971 m? 0,4 1.541 m?2

Schwimmbad 1.116 m? 520 m? 0,6 670 m?

westlich Kirche 4.885 m? 751 m? 0,4 1.954 m?2

Ostlich Kirche/AWO 1.752 m? 975 m? 0,6 1.051 m?

Bereich Schule 7.112 m? 1.637 m? 0,6 4.267 m?

Urbane Gebietsflaichen gesamt: 56.063 m*> 15.749 m? 21.243 m?

Flachen fir den Gemeinbedarf:

Kirche 2.001 m? 450 m?

Gemeindehaus, kirchl. KiGa 5.283 m? 846 m? 0,4 2.113 m?

Kindergarten 3.125 m? 938 m? 0,4 1.250 m?

Gemeinbedarfsflichen gesamt: 10.409 m? 2.234 m? 7.630 m?2

offentliche Verkehrsflachen (Bestand):

A.d. Wassermiihle 2.826 m?

Glockenstr., Rathausstr., Jahnstr. 4901 m?

Barrier StralRe 7.494 m?
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slidwestlich FulRwegeverbindung 1.413
FuBweg Kirche 70

Verkehrsflachen besondere Zweckbestimmung (Bestand):

m2
m2

FuBweg Backerstralle 237 m?
Parkplatz Kiga/ Schwimmbad 1.229 m?
Verkehrsflichen gesamt: 18.170 m?2
Griinflaichen (Bestand):

priv. Griinflache Nordwest 1.221 m?
priv. Griinflache Nordost 2.122 m?
priv. Grinflache Sid 7.719 m?
offentliche Griinflache Parkanlage 10.986 m?
Griinflichen gesamt: 22.048 m2

Flache fiir Schutz, Pflege und Entwicklung (Bestand):

SPE-Flache West 7.693 m?
SPE-Flache Ost 6.330 m?
SPE-Flache gesamt: 14.023 ;2
Wasserflachen (Bestand):

Hache Nord 1.314 m?
Hache Mitte 1.083 m?
Muhlenteich 4927 m?
Hache Sid 936 m?
Graben Siidwest 120 m?
Wasserflachen gesamt: 8.380 m2
Geltungsbereich des B-Plans ges. 129.093 m?

Diese Planung wurde im Einvernehmen mit der Stadt Syke durch das Biro M O R GbR in
Zusammenarbeit mit c/o zukunft — urbane strategien - Hachenberg & Pill GbR ausgearbei-

tet.

Syke,den .

Die Blrgermeisterin (Suse Laue)
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1 Zusammenfassung

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplanes (BP) Nr. 25 (10/59) Ortskern Barrien - westlich
der B6 geplant. Ziel ist in erster Linie die Bestandssicherung und zwar sowohl des fiir Barrien
funktional sehr wichtigen Gemeinbedarfsstandortes, des pragenden historischen Gebaude-
bestandes aber auch des Grinbestandes und des Freiraumverbunds. Das Plangebiet, das
Uberwiegend bebaut ist, soll zukiinftig als Urbanes Gebiet ausgewiesen werden. Ostlich des
Plangebietes grenzt die Bundesstralte B6 an das Plangebiet. Nordlich verlauft die Kreisstra-
Re K122. Weiterhin befinden sich im Norden die Sportanlagen des TSV Barrien von 1913
e. V. und des Barrier Tennis Clubs e. V..

Fur das Bauleitplanverfahren wurde der Verkehrslarm, verursacht durch den angrenzenden
Stralenverkehr, auf das Plangebiet ermittelt und nach DIN 18005, Schallschutz im Stadte-
bau /4/ sowie der 16. BImSchV, Verkehrslarmschutzverordnung /5/ beurteilt. Zudem wurde
eine Betrachtung der schalltechnischen Auswirkungen des Ziel- und Quellverkehrs des
Plangebiets auf die Umgebung des Plangebietes durchgefiihrt. Dariber hinaus wurden die
Gerauschimmissionen, verursacht durch den Betrieb auf den nérdlichen Sportanlagen, ermit-
telt und nach 18. BImSchV — Sportanlagenlarmschutzverordnung /2/ beurteilt.

Auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslarmimmissionen

Im Ergebnis fiir den Verkehrslarm ist festzustellen, dass sich tags und nachts massive Uber-
schreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 /4/, der Grenzwerte der 16. BImSchV /5/
und sogar hinsichtlich der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung ergeben. Aufgrund der
Uberschreitungen sind Schallschutzmalnahmen zur Sicherstellung gesunder Wohnverhalt-
nisse  erforderlich. Dabei ist grundsatzlich  aktiven  Schallschutzmal3nahmen
(Larmschutzwand, Larmschutzwall) Vorrang gegentber passiven SchallschutzmaRnahmen
(Schallschutzfenster etc.) zu geben. Die Berechnungsergebnisse sind in Abschnitt 9.2 dar-
gestellt. Die Abwagungskriterien und SchallschutzmalRnahmen sind detailliert in Abschnitt 11
dieses Berichtes dargestellt.

Verkehrslarmfernwirkung

Hinsichtlich der Verkehrslarmfernwirkung ist aus sachverstandiger Sicht eine Betrachtung
der schalltechnischen Auswirkungen des Ziel- und Quellverkehrs des Plangebiets auf die
Umgebung aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein gewachsenes Gebiet, das fast voll-
stédndig bebaut ist, handelt, nicht notwendig. Genauere Uberlegungen hierzu sind in
Abschnitt 10 des Berichts zu finden.

Auf das Plangebiet einwirkende Sportlarmimmissionen

Die Berechnungen ergaben, dass die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV /2/ fir Urbane
Gebiete in dem Plangebiet sowohl durch den reguléren Betrieb auf den Rasenplatzen ohne
Einsatz einer Lautsprecheranlage als auch durch den Betrieb bei dem seltenen Ereignis mit
Einsatz einer Lautsprecheranlage mit den genannten Eingangsparametern eingehalten wer-
den konnen.
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2 Ausgangslage und Zielsetzung

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplanes (BP) Nr. 25 (10/59) Ortskern Barrien - westlich
der B6 geplant. Ziel ist in erster Linie die Bestandssicherung und zwar sowohl des fiir Barrien
funktional sehr wichtigen Gemeinbedarfsstandortes, des pragenden historischen Gebaude-
bestandes aber auch des Grinbestandes und des Freiraumverbunds. Daruber hinaus soll
die zuklnftige stadtebauliche Entwicklung an diesem als sensibel einzustufenden Standort
gezielt gesteuert werden. Das Plangebiet, das Giberwiegend bebaut ist, soll zukinftig als Ur-
banes Gebiet ausgewiesen werden. Ostlich des Plangebietes grenzt die Bundesstralke B6
an das Plangebiet. Nordlich verlauft die Kreisstralle K122. Weiterhin befinden sich im Nor-
den die Sportanlagen des TSV Barrien von 1913 e. V. und des Barrier Tennis Clubs e. V..

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung soll der Verkehrslarm, verursacht durch
den Straltenverkehr auf der B6, K122 (An der Wassermuhle) und Barrier Stralte, auf das
Plangebiet ermittelt und nach DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau /3/ sowie der
16. BImSchV, Verkehrslarmschutzverordnung /5/ beurteilt werden. Ferner sind die mal3gebli-
chen AulRenlarmpegel nach DIN 4109 /7/ zu berechnen.

Ebenfalls sollen die Verkehrslarmimmissionen, verursacht durch den Ziel- und Quellverkehr
aus dem Plangebiet, ermittelt und mit den Grenzwerten der 16. BImSchV /5/ sowie den
Schwellenwerten zur Gesundheitsgefahrdung verglichen werden.

Dartber hinaus sollen die Gerauschimmissionen, verursacht durch den Betrieb auf den nord-
lichen Sportanlagen, ermitteln und nach 18. BImSchV — Sportanlagenlarmschutzverordnung
/2/ beurteilt werden.

3 Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien

Grundlage fur die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien:
/1/  Baugesetzbuch, in der aktuellen Fassung,

12/ Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV), 07/91, in Verbindung mit der
zweiten Verordnung zur Anderung der Sportanlagenlarmschutzverordnung vom
01. Juni 2017,

{3/ DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Pla-
nung, 07/2002,

/4]  DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau, Beiblatt 1 zu Teil 1: Berechnungsverfahren,
Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung, 05/1987,

/5/  Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV), 6/90, zuletzt geandert durch Artikel
1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334),

Seite 4 von 29



22-017-GDV-01 T&H Ingenieure GmbH

/6/  Richtlinien fir den Larmschutz an StraRen (RLS-19), Ausgabe 2019, inkl. Korrektur
mit Stand vom Februar 2020,

[7/  DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018,

/8/  DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der
Anforderungen, Januar 2018,

19/  Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm -, 8/98, veréffentlicht im
Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.8.98, Seite 503 ff, zuletzt geandert durch
Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft ge-
treten am 9. Juni 2017,

/10/ DIN ISO 9613-2: Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 10/99,
/11/ VDI 2714: Schallausbreitung im Freien, 1/88 °,

/12/ VDI 2571, Schallabstrahlung von Industriebauten, 8/76 2,

/13/ VDI 2720, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 3/971,

/14/ VDI 3770, Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen,
09/12,

/15/  Baunutzungsverordnung (BauNVO) 01/90, zuletzt geadndert durch das Gesetz vom
14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) m. W. v. 23.06.2021,

/16/ VDI 2719: Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, 08/87.

Weitere verwendete Unterlagen:
/17] Parkplatzlarmstudie: Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, 6. Auflage, 2007,

/18/ Gerauschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung flr immissions-
schutztechnische Prognosen, Bundesinstitut fur Sportwissenschaften, Wolfgang
Probst, Bericht B2/94,

119/ Séachsische Freizeitlarmstudie, Handlungsleitfaden zur Prognose und Beurteilung von
Gerauschbelastungen durch Veranstaltungen und Freizeitanlagen, Sachsisches Lan-
desamt fur Umwelt und Geologie, April 2006.

4 Ortliche Gegebenheiten

Das Plangebiet befindet sich westlich der Bundesstrale B6 im Ortskern der Ortschaft Bar-
rien (Nds.) Nordlich des Plangebietes befinden sich Sportanlagen des TSV Barrien von 1913
e. V. und des Barrier-Tennis-Clubs e. V.. Weiterhin verlauft die Stralle An der Wassermuhle

' Die VDI 2714 und 2720 wurden im Jahr 2006 zurlickgezogen. Da sich die 18. BImSchV jedoch wei-
terhin auf die Richtlinien bezieht, wurde der Sportlarm nach diesen Richtlinien gerechnet.

2 Die VDI 2571 wurde im Oktober 2006 zurilickgezogen. Da die Inhalte der Richtlinie jedoch weiterhin
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, wurde nach dieser Richtlinie gerechnet.
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im Norden durch das Plangebiet. Westlich grenzen landwirtschaftlichen Flachen an das
Plangebiet. Sudlich befinden sich Wohnbebauungen und ein landwirtschaftlicher Betrieb.
Das Plangebiet ist weitestgehend bebaut.

Das Gelande weist keine, fir die Schallausbreitungsberechnung relevanten Hoéhenunter-
schiede auf. Lediglich im Bereich der Sportanlagen sind kleinere Walle mit unterschiedlichen
Hoéhen vorhanden und die B6 steigt im nordlichen Bereich an. Diese Umstande wurden an-
hand eines HOhenmodells in die Berechnungen eingestellt.

5 Vorhabenbeschreibung

Es ist beabsichtigt in der Ortschaft Barrien den Ortskern durch einen Bebauungsplan zu
strukturieren. Das Plangebiet soll als Urbanes Gebiet und in Teilen als Gemeinbedarfsflache
ausgewiesen werden. Westlich der Glockenstralle und sidlich der StralRe An der Wasser-
muhle sind Flachen fir den Gemeinbedarf (Kita, Schule, Kirche) geplant. Es soll eine offene
Bauweise mit 2 bis 3 Vollgeschossen zuldssig sein. Die Lage und eine Flachenaufteilung des
ca. 12,6 ha groRen Plangebietes sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 1: Auszug aus dem Entwurf zum BP 25, 28.01.2022

N

A
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6 Grundlagen zur Gerauschbeurteilung

6.1 Gerduschimmissionen in der Bauleitplanung nach DIN 18005

Die DIN 18005 /3/ in Verbindung mit Beiblatt 1 der DIN 18005 /4/ wird zur Ermittlung und
Beurteilung der Gerausche im Rahmen der stadtebaulichen Planung herangezogen. Sie gilt
nicht fur die Anwendung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren; hier ist die
TA Larm /9/ heranzuziehen.

Fur die genaue Berechnung der Schallimmissionen fir verschiedene Arten von Schallquellen
(z. B. Stralen- und Schienenverkehr, Gewerbe, Sport- und Freizeitanlagen) wird auf die je-
weiligen Rechtsvorschriften verwiesen. Dabei ist der Beurteilungspegel L. die GroRe zur
Kennzeichnung der Starke der Schallimmissionen. Er wird, wenn nicht anders festgelegt, fir
die Zeitraume tags (6.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) ermittelt. Schall-
technische Orientierungswerte enthalt das Beiblatt 1 der DIN 18005 /4/. Ihre Einhaltung oder
Unterschreitung ist winschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes
oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Larmbelastungen zu erfillen. Die Orientierungswerte sind keine Grenzwerte, haben aber
vorrangig Bedeutung flr die Planung von Neubaugebieten mit schutzbeduirftigen Nutzungen
und flr Neuplanung von Flachen, von denen Schallemissionen ausgehen. Sie sind als sach-
verstandigen Konkretisierung fir die in der Planung zu bericksichtigenden Ziele des
Schallschutzes zu nutzen.

Die Orientierungswerte betragen:
» Beireinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten

tags 50 dB
nachts 40 dB bzw. 35 dB

» Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Campingplatz-

gebieten
tags 55 dB
nachts 45 dB bzw. 40 dB

» Bei Friedhofen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen

tags und nachts 55 dB
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» Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (Ml)

tags 60 dB
nachts 50 dB bzw. 45 dB

» Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)

tags 65 dB
nachts 55 dB bzw. 50 dB

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm sowie flr Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben herangezogen werden,
der hohere Wert gilt nur fur Verkehrslarm.

Wenn im Anderungsbereich Gerauschimmissionen zu erwarten sind, die relevant von den
Orientierungswerten nach /4/ abweichen, sind entsprechende Schallschutzmallhahmen (ak-
tiver und/oder passiver Art) flr einen angemessenen Schutz vor schadlichen
Gerauscheinwirkungen zu prifen und im Abwagungsprozess der Bauleitplanung zu bertick-
sichtigen.

Da die Einhaltung der oben genannten Orientierungswerte bei hoher Vorbelastung durch
Verkehrslarm oftmals problematisch ist, kann zur Beurteilung der Schallimmissionssituation
hilfsweise auch eine andere gesetzliche Regelung, z. B. die 16. BImSchV /5/, herangezogen
werden.

6.2 Gerauschimmissionen nach 16. BImSchV

Mit der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) /5/ wurden vom Gesetzgeber rechts-
verbindliche Grenzwerte in Bezug auf Verkehrslarm durch Strallen- und Schienenverkehr
vorgegeben. Generell sind diese Immissionsgrenzwerte dann heranzuziehen, wenn Stral’en
oder Schienenwege neu gebaut oder wesentlich geandert werden. Im Zusammenhang mit
stadtebaulichen Planungen ist die Anwendung dieser Grenzwerte nicht zwingend vorge-
schrieben, jedoch werden sie regelmalig in der Praxis zur Abgrenzung eines
Ermessensbereiches und als weitere Abwagungsgrundlage herangezogen.

Die 16. BImSchV /5/ gibt folgende Grenzwerte an:
» An Krankenhausern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

tags 57 dB(A)
nachts 47 dB(A)
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» Inreinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags 59 dB
nachts 49 dB

» In Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten und Urbanen Gebieten

tags 64 dB
nachts 54 dB

» In Gewerbegebieten

tags 69 dB
nachts 59 dB

Eine Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine Stralle um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise
erweitert oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu an-
dernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarm um mindestens 3 dB(A) oder auf
mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhdht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu dndernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarm von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A)
in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht in Gewer-
begebieten.

6.3 Urbane Gebiete

Da die Ausweisung Urbaner Gebiete (MU) erst seit der Novellierung der Baunutzungsver-
ordnung — BauNVO /15/ im Jahr 2017 mdglich ist, ist diese Gebietskategorie noch nicht in
allen  schalltechnisch  relevanten  Regelwerken verankert. Im Beiblatt1 der
DIN 18005 /4/ sind Urbane Gebiete nicht enthalten und dementsprechend sind fir die Ge-
bietskategorie MU keine Orientierungswerte im Beiblatt 1 der DIN 18005 /4/ vorhanden.
Urbane Gebiete sind zum jetzigen Zeitpunkt in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Larm - TA Larm /9/, in der 16. BImSchV - Verkehrslarmschutzverordnung /5/ sowie der
18. BImSchV - Sportanlagenlarmschutzverordnung /2/ aufgenommen worden.

Bzgl. der Schallimmissionen des StralRenverkehrs wird fir das geplante Urbane Gebiet hilfs-

weise auf die Orientierungswerte aus Beiblatt 1 der DIN 18005 /4/ eines Mischgebiets
verwiesen.
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6.4 Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV)

Die Einwirkung des zu beurteilenden Gerausches wird entsprechend der 18. BImSchV
(Sportanlagenlarmschutzverordnung) /2/ anhand eines Beurteilungspegels bewertet, der aus
den A-bewerteten Schallpegeln unter Bertcksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des
Auftretens und besonderen Zuschlagen, z. B. fir Téne, Impulse oder den Informationsgehailt,
gebildet wird.

Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit Kr,:

Wegen der erhohten Belastigung beim Mithéren unerwinschter Informationen ist je nach
Auffalligkeit in den entsprechenden Teilzeiten T; ein Informationszuschlag Kins; von 3 dB oder
6 dB zum Mittelungspegel Lam,; zu addieren. Ky ist in der Regel nur bei Lautsprecherdurch-
sagen oder bei Musikwiedergaben anzuwenden. Ein Zuschlag von 6 dB ist zu wahlen, wenn
Lautsprecherdurchsagen gut verstandlich oder Musikwiedergaben deutlich horbar sind.

Heben sich aus dem Gerausch von Sportanlagen Einzelténe heraus, ist ein Tonzuschlag ton,i
von 3 dB oder 6 dB zum Mittelungspegel Lam, flr die Teilzeiten hinzuzurechnen, in denen die
Toéne auftreten. Der Zuschlag von 6 dB gilt nur bei besonderer Auffalligkeit der Téne. In der
Regel kommen tonhaltige Gerdusche bei Sportanlagen nicht vor.

Die hier genannten Zuschlage sind so zusammenzufassen, dass der Gesamtzuschlag auf
maximal 6 dB begrenzt bleibt:

Kri = Kinti + Kron,i < 6 dB(A)

Zuschlag fur Impulshaltigkeit K :

Enthalt das zu beurteilende Gerausch wahrend einer Teilzeit T; der Beurteilungszeit Impulse
und/oder auffallige Pegelanderungen, wie z. B. Aufprallgerausche von Ballen, Gerausche
von Startpistolen, Trillerpfeifen oder Signalgebern, ist fur die Teilzeit ein Zuschlag Kij zum
Mittelungspegel Lam; zu bertcksichtigen. Bei Gerauschen durch die menschliche Stimme ist,
soweit sie nicht technisch verstarkt sind, kein Zuschlag fur Impulshaltigkeit erforderlich.

Treten die Impulse und/oder aufféllige Pegelanderungen in der Teilzeit Ti im Mittel héchstens
einmal pro Minute auf, sind Sonderregelungen vorgesehen. Auf die Sonderregelungen wird
hier nicht naher eingegangen, sie kdnnen bei Bedarf in der 18. BImSchV /2/ nachgeschlagen
werden.

Sofern Impulse und/oder aufféllige Pegelanderungen in der Teilzeit T; mehr als einmal pro
Minute auftreten, ist der Wirkpegel Larr; nach dem Taktmaximalverfahren mit einer Taktzeit
von 5 Sekunden zu bestimmen. Dieser beinhaltet bereits einen Zuschlag K, fur Impulshaltig-
keit und/oder auffallige Pegelanderungen. Bei Anlagen, die Gerauschimmissionen mit
Impulsen und/oder auffalligen Pegelanderungen in der Teilzeit Ti mehr als einmal pro Minute
hervorrufen und vor Inkrafttreten dieser Verordnung baurechtlich genehmigt oder — soweit
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eine Baugenehmigung nicht erforderlich war — errichtet waren, ist fur die betreffende Teilzeit
ein Abschlag von 3 dB(A) zu berucksichtigen.

Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte aul3erhalb von Geb&uden:

Beurteilungspegel werden vor dem Vergleich mit dem Immissionsrichtwert mathematisch
korrekt auf ganze Zahlen gerundet. Die Immissionsrichtwerte fur den Beurteilungspegel be-
tragen flr Immissionsorte auf3erhalb von Gebauden

» in Gewerbegebieten

tags aufllerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 60 dB(A), im Ubrigen 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

> in urbanen Gebieten

tags aullerhalb der Ruhezeiten 63 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 58 dB(A), im Ubrigen 63 dB(A)
nachts 45 dB(A)

» in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags aullerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 55 dB(A), im Ubrigen 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

» in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags aullerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 50 dB(A), im Ubrigen 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

» in reinen Wohngebieten

tags aullerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 45 dB(A), im Ubrigen 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)
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in Kurgebieten, flr Krankenhauser und Pflegeanstalten

tags auflerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Werktags

Tageszeit 06.00 - 22.00 Uhr,

Ruhezeit 06.00 - 08.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr,
Nachtzeit 22.00 - 06.00 Uhr.

Sonn- und feiertags

Tageszeit 07.00 - 22.00 Uhr,

Ruhezeit 07.00 - 09.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr, 20.00 - 22.00 Uhr,
Nachtzeit 22.00 - 07.00 Uhr.

Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu bertcksichtigen,
wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis
20.00 Uhr vier Stunden oder mehr betragt.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages auflerhalb der Ruhezeiten fur eine Be-
urteilungszeit von 12 Stunden an Werktagen und 9 Stunden an Sonn- und Feiertagen.
Innerhalb der Ruhezeiten gilt eine Beurteilungszeit von 2 Stunden und in der Nachtzeit gilt
generell eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungunstigste volle Nachtstunde). Betragt an
Sonn- und Feiertagen die gesamte Nutzungszeit der Sportanlage oder Sportanlagen zu-
sammenhangend weniger als 4 Stunden und fallen mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in
die Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr, gilt als Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von 4 Stunden,
der die volle Nutzungszeit umfasst.

Die Art der bezeichneten Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in den
Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fur Gebiete und Ein-
richtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, fir die keine Festsetzungen bestehen, sind
entsprechend der Schutzbedurftigkeit unter Berlcksichtigung der tatsachlichen Nutzung zu
beurteilen.

Seltene Ereignisse

Die zustandige Behdrde soll von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn infol-
ge des Betriebes einer oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen die
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Gerauschimmissionen aufRerhalb von Gebauden die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als
10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden HOochstwerte Uberschreiten: tags aulerhalb der Ru-
hezeiten 70 dB(A), tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), nachts 55 dB(A) und einzelne
kurzzeitige Gerauschspitzen die fur seltene Ereignisse geltenden Immissionsrichtwerte tags
um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und Veranstaltun-
gen gelten als selten, wenn sie an hochstens 18 Kalendertagen eines Jahres in einer
Beurteilungszeit oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dies gilt unabhangig von der
Zahl der einwirkenden Sportanlagen.

7 Immissionsorte, Zuordnung nach der Bauleitplanung bzw. Schutzbedirftigkeit

Fur die Beurteilung des Verkehrslarms und des Sportlarms wurden Rasterlarmkarten be-
rechnet und mit den Orientierungs-, Immissionsricht- und Grenzwerten von Urbanen
Gebieten bzw. Mischgebieten nach Abschnitt 6 des Berichtes verglichen.

Fur die Beurteilung des Spitzenpegelkriteriums (Sportlarm) wurden 2 Immissionsorte an den

nordlichen Baugrenzen in 5 m Hohe festgesetzt. Die genaue Lage der festgesetzten Einzel-
punkte kann dem Lageplan im Anhang des Berichtes enthommen werden.

8 Schallguellen

8.1 StralRenverkehrslarm

Fur die Berechnung der Gerduschimmissionen, verursacht durch den angrenzenden Stra-
Renverkehr, wurden somit folgende Verkehrszahlen angesetzt:

Tabelle 1 Eingangsdaten fiir die Berechnung des StralRenverkehrs

pt1 | pt2 | Krad | pna1 | pn2 | Krad | Vpkwzu. | Vikw,zul.

) Mtin | Mnin | . . ) . . StralRen-

StralRenabschnitt in in | tags | in in | nachts in in .
Kfz/h | Kfz/h ) ) oberflache
Y% | % |in% | % | % in % km/h km/h

B6 1190 | 207 | 15|36 | kA | 18|33 | kA | 50 | 50 nichtgeriff.
(Bundesstralie) ’ ' o ' ’ o Gussasphalt
An der Wasser- nichtgeriff.
mihle K122 301 53 3 4 k.A 3 4 k.A 50/30 | 50/30 Gussasphalt
(Kreisstralle)
Barrier Str., Nord nichtgeriff.
(Gemeindestraie) 65 12 |17|/04| 19 | 13| O 0,2 50/30 | 50/30 Gussasphalt
Barrier Str., Std nichtgeriff.
(Gemeindestrale) 193 34 101031 26 10904 02 50 50 Gussasphalt
Sudweyher Str. 34 6 3 4 KA 3 4 KA 30 30 nichtgeriff.

(Gemeindestralle) Gussasphalt
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Die Verkehrszahlen fir die B6 stammen aus der Verkehrsmengenkarte Niedersachsen aus
dem Jahre 2015 und beinhalten den DTV-Wert in Kfz/24h sowie den Schwerverkehranteil.
Die stundlichen Verkehrsstarken M sowie die prozentualen Lkw-Anteile p1 und p2 wurden
gem. /6/ ermittelt.

Die Verkehrszahlen fur die Strallen An der Wassermihle sowie Sudweyher Strale stammen
aus einer Verkehrszahlung der Stadt Syke aus dem Jahre 2018 bzw. 2020 und wurden uns
von der Stadt Syke zur Verfigung gestellt. Sie beinhalten den DTV-Wert in Kfz/24h. Die
stindlichen Verkehrsstarken M sowie die prozentualen Lkw-Anteile p1 und p2 wurden gem.
/6/ ermittelt. Im Bereich der Grundschule ist in der Zeit von montags bis freitags zwischen
7.00 — 16.00 Uhr eine Hochstgeschwindigkeit von maximal 30 km/h zulassig. Konservativ
wird hier eine Héchstgeschwindigkeit von 50 km/h beriicksichtigt.

Fur die Barrier Stral3e existieren keine Verkehrsdaten. In Absprache mit der Stadt Syke wur-
de daher am 02.08.2022 von 15.00 — 19.00 Uhr eine Verkehrszahlung durch unser Blro
durchgefthrt. Anhand der Verkehrszahlung wurden mithilfe eines Erhebungs- und Hoch-
rechnungsverfahrens die DTV-Werte ermittelt. Daraus resultierend wurde die Verteilung der
Kfz und Lkw auf die Tages- und Nachtzeit berechnet sowie die prozentualen Lkw-Anteile je
Klasse ermittelt. Da der Zahlzeitraum in den Ferien lag, wurde ein Zuschlag zu den Ver-
kehrszahlen von 10% vergeben, welcher in der o. g. Tabelle bereits berticksichtigt wurde.

Die Stralenabschnitte enthalten keine relevanten Steigungen. Ein Zuschlag fir lichtzeichen-
geregelte Knotenpunkte wurde vergeben. Fir den Prognosehorizont 2030 wurde eine
Verkehrssteigerung von 5 % bericksichtigt, welche in den Zahlen aus Tabelle 2 bereits ein-
gerechnet wurde. Konservativ wurden die Verkehrszahlen auf ganze Zahlen aufgerundet.

8.2 Sportlarm durch die nérdlichen Sportanlagen

Betriebsbheschreibung der Sportstatten und Schallleistungspegel

Nordlich des Plangebietes befinden sich die Sportanlagen des Barrier-Tennis-Clubs e.V.
(Barrier TC) und des TSV Barrien von 1913 e.V.. Auf den Sportanlagen werden verschiede-
ne Sportarten (z. B. Tennis, Fu3ball, Baseball, etc.) ausgefiihrt. Der Barrier-Tennis-Club e.V.
wurde 1972 gegrindet und zahlt mittlerweile ca. 360 Mitglieder. Der TSV Barrien von 1913 e.
V. wurde im Jahr 1913 gegrindet und zahlt ca. 1500 Mitglieder, von denen ca. 1000 Mitglie-
der die Anlage nutzen.

Bei den Berechnungen werden die Gerauschimmissionen, verursacht durch den Betrieb der
9 Tennisplatze und einem Padel-Platz sowie der beiden Rasenplatze, und der Sporthalle,
wahrend der Tageszeit (innerhalb und auRerhalb der Ruhezeit) berticksichtigt. Nachts findet
auf den Sportanlagen kein Betrieb statt. Die Eingangsdaten flr die Berechnungen wurden in
einem Telefonat mit dem Vorstand des Barrier TC am 25.07.2022 sowie mit einer email vom
12.09.2022 vom TSV Barrien von 1913 e.V. Ubermittelt. Die nachfolgende Abbildung gibt
eine Ubersicht Uber die Lage der Platze:
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Abbildung 2 Darstellung der Sportanlagen

N

A

Tennis auf der Anlage des Barrier-Tennis-Clubs e. V.

Fur einen Ansatz auf der sicheren Seite wird den Berechnungen eine Vollauslastung der
Tennisanlage zugrunde gelegt. Die Berechnung der Gerauschimmissionen, verursacht durch
die Tennisanlage, erfolgt nach dem detaillierten Verfahren der VDI 3770 /14/. Dieses Verfah-
ren wurde eigens entwickelt, um die Prognose von Tennisgerduschen und deren
Impulshaltigkeit moglichst detailliert durchzufihren. Es berlcksichtigt den Umstand, dass die
stérende Wirkung der einzelnen Schlage beim Tennis (Impulshaltigkeit) nicht proportional zur
belegten Platzanzahl steigt.

Zur Berechnung der Gerauschimmissionen durch die Tennisanlage wird jedem Aufschlag-
punkt eines Tennisfeldes eine Schallquelle zugeordnet. Fir jede einzelne Schallquelle wird
nach VDI 2714 /11/ unter Berucksichtigung der VDI 2720 /13/ eine Ausbreitungsberechnung
zum Immissionsaufpunkt durchgefiihrt und das UbertragungsmaR bestimmt. Die Berechnun-
gen werden dabei automatisch durch das Immissionsprognoseprogramm Cadna A
durchgefiihrt. AnschlieBend wird den Schallquellen in Abhangigkeit der Hoéhe des Ubertra-
gungsmalies ein Schallleistungspegel nach nachfolgender Tabelle 2 zugewiesen. Dabei wird
der Schallquelle mit dem geringsten Ubertragungsmaf der Schallleistungspegel Lwas und
der Schallquelle mit dem héchsten Ubertragungsmalk der Schallleistungspegel Lwan zu ge-
wiesen.
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Tabelle 2 Emissionspegel fir die Schallquellen des Tennisbetriebes

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lwn (89,8 88,2 |86,7 |851 |836 |820 |805 |789 (774 |758

Sollten mehr als 10 Spieler auf einer Anlage wahrend derselben Zeit agieren, so hat der
Schallleistungspegel des 11. Spielers keinen Einfluss mehr am Immissionsort. Der Beurtei-
lungspegel am Immissionsort ergibt sich durch die logarithmische Addition der
Teilimmissionspegel flur alle Schallquellen.

Besondere Veranstaltungen kénnen nach Auskunft des Vorstandes 1 - 2 mal im Jahr statt-
finden. In der Regel sind diese Veranstaltungen (z. B. 50-jahriges Bestehen des Vereins) im
oder am Vereinsheim statt. Auflenaktivitaten sind spatestens um 22 Uhr beendet. Da diese
Veranstaltungen mit hoheren Immissionsrichtwerten (seltenes Ereignis) beurteilt werden
koénnen, aber die Gerduschimmissionen nach ersten Einschatzungen nicht wesentlich héher
sind als bei dem Regelbetrieb, kann davon ausgegangen werden, dass durch die seltenen
Veranstaltungen keine relevanten Gerauschimmissionen zu erwarten sind, die zu einer
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV /2/ fiihren wiirden. Daher werden
die Veranstaltungen nicht weiter betrachtet.

TSV Barrien von 1913 e.V.
Auf der Anlage des TSV Barrien von 1913 e.V. finden verschiedene Sportarten (Fufball,
Baseball, etc.) statt.

Fuball
Punktspiele finden in der Regel auf dem Platz 1 am Sonntag in der Zeit zwischen 9.00 und
14.00 Uhr statt. Der Platz 2 wird Uberwiegend zum Training benutzt.

Training findet werktags auf den Rasenplatzen nachmittags ab 15.30 Uhr statt und endet vor
22.00 Uhr. Nach Auskunft des Vereins ist werktags in der Zeit von 15.30 - 22.00 Uhr mit bis
zu ca. 5 Std. Trainingsbetrieb Uberwiegend auf dem Platz 2 zu rechnen.

Nach Auskunft des 1. Vorsitzenden ist sonntags mit maximal 2 Punktspielen auf der Sportan-
lage zwischen 9.00 und 14.00 Uhr zu rechnen. Hierbei kdnnen ca. 100 - 150 Zuschauer
erwartet werden. Eine Lautsprecheranlage kommt bei den Punktspielen nach Auskunft des
TSV Barrien von 1913 e.V. nicht zum Einsatz.

Gemal den Angaben der VDI 3770 /14/ wird fir den Trainingsbetrieb ein Schallleistungs-
pegel von Lwa = 97,7 dB(A) mit 10 Zuschauern und fir den Spielbetrieb am Sonntag ein
Schallleistungspegel von Lwa = 106,9 dB(A) mit 150 Zuschauern angesetzt. Die Quellenhéhe
wird mit 1,6 m in den Berechnungen berucksichtigt.
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Im Rahmen der Untersuchung werden die in Bezug auf das Plangebiet schalltechnisch un-
gunstigsten Situationen gepruft. Dabei ist zu beachten, dass durch den Spielbetrieb mit
100 — 150 Zuschauern deutlich héhere Gerausche entstehen als durch den Trainingsbetrieb.
Erste Berechnungen haben diesen Eindruck bestéatigt, sodass im Rahmen der Untersuchung
der Spielbetrieb am Sonntag innerhalb der Ruhezeit betrachtet wird.

Baseball

Nach Auskunft des TSV Barrien von 1913 e.V. findet auf der Anlage auch Trainingsbetrieb
und Spielbetrieb der Baseballspieler statt. Nach Aussage des Vereins spielen diese aber
aufgrund der geringen Zuschauerzahl und Popularitdt im Vergleich zum FuRball eine eher
untergeordnete Rolle. Daher wird bei den Berechnungen der Fokus auf den FuRballbetrieb
gelegt und die wenigen Baseballspiele nicht weiter berlicksichtigt.

Sporthalle

In der Sporthalle des TSV Barrien von 1913 e.V. findet wochentags tagsiber normaler Trai-
ningsbetrieb verschiedener Sportarten (wie z. B. Zumba, Yoga, verschiedene Kurse) statt.
Die Sporthalle ist in Massivbauweise errichtet. Technische Aufienanlagen sind nicht vorhan-
den. Von der Sporthalle ist mit keinen immissionsrelevanten Gerduschen durch den
stattfindenden Sportbetrieb zu rechnen. Sie wird daher nicht weiter bei den Berechnungen
berlcksichtigt.

Pkw-Verkehr

Der Pkw-Verkehr wird abweichend von den Angaben der 18. BImSchV /2/ nach dem aktuel-
len Verfahren der Parkplatzlarmstudie /17/ berechnet, da diese den derzeitigen Regeln der
Technik bei der Ermittlung der Gerduschemissionen von Pkw-Parkplatzen entspricht. Richtli-
niengerecht werden alle Verkehrsgerdausche 0,5 m uUber der Geldndeoberkante angesetzt.
Entsprechend dem getrennten Berechnungsverfahren der Parkplatzlarmstudie /17/ wird fur
eine Pkw-Parkbewegung pro Stunde und Stellplatz ein Schallleistungspegel von
Lwa = 63 dB(A) zuzlglich einem Impulszuschlag von K, = 4 dB in Ansatz gebracht. Fahrwege
werden unter Bericksichtigung der Richtlinie flir den Larmschutz an Straflen /6/ mit einem
langenbezogenen Schallleistungspegel von 49 dB(A) je Meter Fahrweg und Stunde berlck-
sichtigt. Dieser Pegel enthalt einen Zuschlag von Ksywo = 1,5 dB fiir die StraBenoberflache
und Dy = -8,5 dB fur die Geschwindigkeit bei 30 km/h.

Fir die Pkw-Stellplatze an der StralRe An der Wassermuihle werden in Absprache mit dem
Vorstand des Barrier-Tennis-Clubs 100 Pkw-Parkbewegungen auflerhalb und 20 Pkw-
Bewegungen auf dem westlichen Teil des Parkplatzes innerhalb der Ruhezeit sonntags be-
rucksichtigt. Fir den TSV Barrien von 1913 e.V. werden in Absprache mit dem Verein 100
Pkw-Bewegungen innerhalb und 100 Pkw-Bewegungen auferhalb der Ruhezeit am Sonntag
auf dem Ostlichen Teil des Parkplatzes bertcksichtigt.
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Seltenes Ereignis

Bis zu 18 Mal im Jahr sind gemaR 18. BImSchV /2/ auch hdhere Beurteilungspegel zulassig
(seltene Ereignisse). Nach Angabe des TSV Barrien von 1913 e.V. findet 1 Mal im Jahr eine
grolRere Veranstaltung (Volksradfahren) auf der Sportanlage statt, bei der bis zu 900 Teil-
nehmer erwartete werden.

Beim Volksradfahren treffen sich die Teilnehmer sonntags morgens um ca. 9.00 Uhr fir eine
gemeinsame Radtour am Sportverein. Nach der Radtour kehren die Teilnehmer zum TSV
Barrien von 1913 e.V. gegen Mittag zuriick und verbleiben auf der Anlage bis ca. 14.00 Uhr.
Nach der Ruckkehr findet auf der Anlage auch eine Verlosung statt, bei der eine mobile
Lautsprecheranlage genutzt wird.

Es handelt sich bei der Lautsprecheranlage um 2 mobile Lautsprecher, die auf der Terrasse
stehen und Richtung Hauptplatz ausgerichtet werden. Nach Aussage des TSV Barrien von
1913 e.V. soll die Lautsprecheranlage flr Durchsagen insbesondere bei der Verlosung ge-
nutzt werden. Ein dauerhaftes Abspielen von Musik ist nicht vorgesehen. Die detaillierten
Schallemissionen sind nicht bekannt. Fur die Berechnungen wird zunachst gem. VDI 3770
/14/ ein Schallleistungspegel von Lwa = 118 dB(A) flr den Spielfeldbereich fir die Dauer der
Durchsagen berlcksichtigt. Zur Bericksichtigung einer moglichen Ton- und Informationshal-
tigkeit wird bereits emissionsseitig ein Zuschlag von Kyj = 6 dB (fur z. B. gut verstandliche
Lautsprecherdurchsagen) sowie ein Zuschlag fir die Impulshaltigkeit von Ki = 4 dB berlick-
sichtigt. Es wird in Absprache mit dem TSV Barrien von 1913 e.V. eine effektive
Beschallungsdauer von ca. 30 Minuten innerhalb der Ruhezeit und ca. 90 Minuten Beschal-
lungsdauer auferhalb der Ruhezeit am Sonntag zugrunde gelegt. Daraus resultiert ein
Schallleistungspegel von Lwa = 125 dB(A) je Lautsprecher.

Maximalpegel

Fir die Prifung des Spitzenpegelkriteriums wird ein Schallleistungspegel von
Lwa = 118 dB(A) fir Schiedsrichterpfiffe auf dem Spielfeld, Lwa = 108 dB(A) fur lautes
Schreien und Lwa = 100 dB(A) fur Kofferraumschlielien angesetzt.

8.2.1 Szenario 1: Spielbetrieb sonntags innerhalb der Ruhezeit

Sonntags findet derzeit auf dem Platz 1 der Punktspielbetrieb in der Zeit von ca. 9.00 — 14.00
Uhr statt. Genaue Uhrzeiten sind nicht bekannt. Daher wird hier konservativ der Spielbetrieb
komplett innerhalb der Ruhezeit betrachtet, da dies den kritischeren Fall darstellt. Eine Laut-
sprecheranlage wird dabei nicht eingesetzt. Folgende Emissionsansatze wurden bei den
Berechnungen bericksichtigt:
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Tabelle 3 Spielbetrieb auf den Sportplatzen, sonntags

Platz Spielart Tageszeit Dauer Lwa in dB(A)
Platz1 Punktspiel innerhalb der | 120 min. 106,9

mit Ruhezeit

150 Zu-

schauern

Bei den Berechnungen wurde fiir die Tennisplatze konservativ eine Vollauslastung ange-
nommen.

8.2.2 Szenario 2: Volksradfahren (seltenes Ereignis)

Einmal im Jahr findet das Volksradfahren, wie oben beschrieben, statt. Konservativ werden
fur die gesamte Dauer der Veranstaltung Kommunikationsgerausche auf der Anlage berick-
sichtigt, obwohl die Teilnehmer die Halfte der Zeit unterwegs sein werden. Folgende
Emissionsansatze werden bei den Berechnungen getroffen:

Tabelle 4 Aktivitaten beim Volksradfahren, sonntags, Schallleistungspegel

Ort Aktivitat Tageszeit Dauer in | Lwa in dB(A)
min.
Gesamte Kommunikation aulderhalb 240 min. 91,5
Sportanlage der Ruhezeit
innerhalb der | 60 min.
Ruhezeit

Bei der Kommunikation wurde konservativ davon ausgegangen, dass die Halfte der Besu-
cher gleichzeitig spricht. Mit einem Schallleistungspegel nach /14/ von 65 dB(A) fur eine
normal sprechende Person berechnet sich bei 450 gleichzeitig sprechenden Besuchern ein
Schallleistungspegel von 91,5 dB(A).

Die effektive Beschallungsdauer der Lautsprecheranlage wurde konservativ mit 90 Minuten
aufderhalb und mit 30 Minuten innerhalb der Ruhezeit bertcksichtigt. Es wurden 2 Lautspre-
cher mit je einem Schallleitungspegel Lwa = 125 dB(A), einer Hohe von 2 m und einer
Richtwirkung in Richtung Norden berlcksichtigt.

9 Ermittlung und Beurteilung der Gerdauschimmissionen

9.1 Schallausbreitungsmodell

Die Berechnung fur die Schallausbreitung erfolgt mit dem Rechenprogramm Cadna A, Versi-
on 2021 MR2 der Datakustik GmbH. Die Berechnung des Sportlarms erfolgt gemal der
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18. BImSchV /2/ nach dem Ausbreitungsmodell der VDI 2714 /11/. Die Berechnung des Ver-
kehrslarms erfolgt nach der RLS-19 /6/. Die Abschirmung sowie die Reflexion durch
vorhandene Gebaude sowie Abschirmung durch natirliche und kinstliche Gelandeverfor-
mungen werden berlcksichtigt.

In dem Rechenprogramm werden die Berechnungen richtlinienkonform anhand eines drei-
dimensionalen Rechenmodells durchgefiihrt. Die Zerlegung komplexer Schallquellen in
einzelne punktférmige Teilschallquellen in Abhangigkeit von den Abstandsverhaltnissen er-
folgt automatisch. Dabei werden z. T. mehrere hundert Schallquellen erzeugt. Die
vollstdndige Dokumentation der Berechnungen umfasst eine erhebliche Datenmenge. Auf
die vollstandige Wiedergabe der Rechenprotokolle muss daher verzichtet werden. Diese
kénnen jedoch auf Wunsch jederzeit ausgedruckt oder auf Datentrager zur Verfligung ge-
stellt werden.

9.2 Ergebnisse Verkehrslarm auf das Plangebiet

Fur die Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarmimmissionen wurde
ein Immissionsraster fur eine freie Schallausbreitung innerhalb des Plangebietes berechnet.
Die Berechnungen wurden exemplarisch fur eine Immissionshéhe von 2, 5 und 8 m durchge-
fuhrt. Die Immissionsraster sind in Anlage 3 des Berichtes detailliert dargestellt.

Die Ergebnisse flr die Tageszeit stellen sich wie folgt dar:

Orientierungswert DIN 18005 /3/, /4/: 60 dB(A) fur Ml
Grenzwert 16. BImSchV /5/ : 64 dB(A) fur MU

» In 5 m Héhe berechnen sich entlang der Baugrenzen an der Stralle An der Wassermuh-
le Beurteilungspegel von bis zu 68 dB(A). Damit werden der Orientierungswert der
DIN 18005 /4/ fur Mischgebiete um bis zu 8 dB und der Grenzwert der
16. BImSchV /5/ flir Urbane Gebiete um bis zu 4 dB Uberschritten. Ab einer Entfernung
von ca. 27 m zu den jeweiligen Baugrenzen wird der Orientierungswert /4/ fir Mischge-
biete entlang der Stral3e An der Wassermuhle eingehalten.

» Entlang der B6 berechnen sich an der Ostlichen Baugrenze Beurteilungspegel von bis
zu 73 dB(A). Damit werden der Orientierungswert der DIN 18005 /4/ fur Mischgebiete
um bis zu 13 dB und der Grenzwert der 16. BImSchV /5/ fir Urbane Gebiete um bis zu 9
dB Uberschritten. Ab einer Entfernung von ca. 70 m zur 6stlichen Baugrenze im Bereich
sudlich der Barrier Stral’e und ca. 40 m im sudlichen Bereich wird der Orientierungswert
/4/ fir Mischgebiete eingehalten.

» In 2 mund 8 m Hohe berechnen sich ahnliche Beurteilungspegel.

» Der Schwellenwert zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) wird in einem schmalen
Streifen entlang der B6 um bis zu 3 dB uberschritten.
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Die Ergebnisse fir die Nachtzeit stellen sich wie folgt dar:

Orientierungswert DIN 18005 /3/, /4/: 50 dB(A) fur Ml
Grenzwert 16. BImSchV /5/: 54 dB(A) fur MU

» In 5 m Hbhe berechnen sich entlang der Baugrenzen an der Stral’e An der Wassermuh-
le Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A). Damit werden der Orientierungswert der
DIN 18005 /4/ fur Mischgebiete um bis zu 10 dB und der Grenzwert der
16. BImSchV /5/ fir Urbane Gebiete um bis zu 6 dB (berschritten. Ab einer Entfernung
von ca. 50 m zur ndrdlichen Baugrenze kann der Orientierungswert /4/ fir Mischgebiete
eingehalten werden. Nordlich der Stralte An der Wassermiihle kann der Orientierungs-
wert /4/ nicht eingehalten werden.

» Entlang der B6 berechnen sich an der ostlichen Baugrenze Beurteilungspegel von bis
zu 65 dB(A). Damit werden der Orientierungswert der DIN 18005 /4/ fur Mischgebiete
um bis zu 15 dB und der Grenzwert der 16. BImSchV /5/ fir Urbane Gebiete um bis zu
11 dB Uberschritten. Ab einer Entfernung von ca. 100 m zur 6stlichen Baugrenze im Be-
reich sudlich der Barrier Strale und ca. 65 m im sidlichen Bereich wird der
Orientierungswert /4/ flir Mischgebiete eingehalten.

» In2mund 8 m Hohe berechnen sich ahnliche Beurteilungspegel.

» Der Schwellenwert zur Gesundheitsgefahrdung von 60 dB(A) wird in einem schmalen
Streifen entlang der B6 um bis zu 5 dB Uberschritten.

9.3 Ergebnisse Sportlarm

Die Immissionsraster fur den Sportlarm sind in Anlage 4 fur die Tageszeit innerhalb der Ru-
hezeit sowie fir das seltene Ereignis auf3erhalb und innerhalb der Ruhezeit exemplarisch fir
eine Immissionshéhe von 5 m dargestellt. Die Ergebnisse fur die festgesetzten Immission-
sorte sind in Anlage 5 detailliert dargestellt. Die Berechnungsergebnisse haben
zusammenfassend Folgendes gezeigt:

9.2.1 Szenario 1: Spielbetrieb sonntags innerhalb der Ruhezeit

Bei den Punktspielen innerhalb der Ruhezeit (ohne Lautsprecheranlage), kann der Immissi-
onsrichtwert der 18. BImSchV /2/ fir Urbane Gebiete von 63 dB(A) im Plangebiet
unterschritten werden. An der geplanten nordlichen Baugrenze berechnen sich Beurtei-
lungspegel von bis zu 57 dB(A). Nachts findet auf den Sportanlagen kein Betrieb statt.

Eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige Spitzenpegel um mehr als
30 dB(A) in der Tageszeit ist nicht zu erwarten.
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9.2.2 Szenario 3: Volksradfahren (seltenes Ereignis)

Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV /2/ fir Urbane Gebiete fiir seltene Ereignisse von
65 dB(A) tags innerhalb und auflierhalb der Ruhezeit kdnnen mit dem o. g. Eingangsparame-
tern im gesamten Plangebiet unterschritten werden. Tags innerhalb der Ruhezeit berechnen
sich Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) an der geplanten nérdlichen Baugrenze. Aul3er-
halb der Ruhezeit berechnen sich Beurteilungspegel von bis zu
50 dB(A) an der geplanten nérdlichen Baugrenze. Damit werden die Immissionsrichtwerte
der 18. BImSchV /2/ fir Urbane Gebiete von 65 dB(A) tags innerhalb und aul3erhalb der Ru-
hezeit um bis zu 13 dB unterschritten. Nachts findet auf der Sportanlage kein Betrieb statt.

Eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige Spitzenpegel um mehr als
30 dB(A) in der Tageszeit und 20 dB(A) in der Nachtzeit ist nicht zu erwarten.

10 Verkehrslarmfernwirkung

Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung mussen in einem Bebauungsplan bei der Neu-
planung einer verkehrserzeugenden Nutzung die Folgen dieser abgeschatzt und Mal3nah-
men zur Reduzierung der schadlichen Auswirkungen getroffen werden, um dem geforderten
Schutzniveau gerecht zu werden, auch wenn die schadlichen Auswirkungen aufierhalb des
Plangebietes liegen. In die Abwagung sind daher auch die Fernwirkungen bezuglich der Ge-
rauschverhaltnisse entlang von Straflen aullerhalb des Plangebietes, auf denen die
Verwirklichung der Bebauungsplanung zu einer Erhdhung der Verkehrsmengen fuhren wird,
einzustellen.

Ab welcher HOhe der Zusatzverkehre eine solche Betrachtung abwagungsrelevant wird, ist
weder gesetzlich noch hochstrichterlich klar definiert. In einem Gerichtsurteil des Hessischen
Verwaltungsgerichtshofs vom 17.08.2017 (Aktenzeichen 4 C 2760/16.N) gibt es jedoch einen
Hinweis auf eine Bemessungsgrenze. In dem Urteil heif3t es:

»,Nach standiger Rechtsprechung der Bausenate des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs
stellt die planbedingte Zunahme des Stral3enverkehrs von bis zu 200 Fahrzeugbewegungen
pro Tag vorbehaltlich besonderer Umstande des Einzelfalls lediglich eine geringfugige Beein-
trachtigung eines StralRenanliegers dar. Bei dem Interesse, von einem derartigen
Mehrverkehr verschont zu bleiben, handelt es sich nicht um einen abwagungsbeachtlichen
Belang.”

Im vorliegenden Fall handelt es sich um gewachsenes Gebiet, das fast vollstandig bebaut ist.
Mit einem relevanten Mehrverkehr von mehr als 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag aus dem
Plangebiet ist hier nicht zu rechnen. Aus sachverstandiger Sicht liegen auch keine besonde-
ren Umstande des Einzelfalls vor. Aus sachverstandiger Sicht kann daher auf die detaillierte
Betrachtung der schalltechnischen Auswirkungen des Ziel- und Quellverkehrs des Plange-
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biets auf die Umgebung verzichtet werden, da es sich nicht um einen abwagungsrelevanten
Belang handelt.

11 Abwagungskriterien und Schallminderungsmafinahmen

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemaf} § 1, Abs. 7 BauGB /1/ die &ffentlichen und priva-
ten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwagen. Dabei sind die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu berlcksichtigen.

Hinsichtlich der Sportlarmimmissionen ergaben die Berechnungen, dass die Immissions-
richtwerte der 18. BImSchV /2/ fur Urbane Gebiete mit den in Abschnitt 8.2 genannten
Eingangsparametern sowohl beim reguldren Betrieb als auch bei seltenen Veranstaltungen
eingehalten werden kdnnen. Schallmindernde Malinahmen sind hier nicht erforderlich.

Die Berechnungen ergaben weiterhin, dass innerhalb der geplanten Baugrenzen durch die
Verkehrslarmimmissionen teilweise die Orientierungswerte der DIN 18005 /4/ und die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV /5/ deutlich tberschritten werden kdnnen (vgl. Anlage 3).
Entlang der B6 kann es zudem zu einer Uberschreitung der Schwellenwerte zur Gesund-
heitsgefahrdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts kommen.

Aktive MalRBhahmen

Aktive SchallschutzmalRnahmen scheinen aus stadtebaulichen Griinden nicht in Betracht zu
kommen und waren auch nicht verhaltnismaRig. Insofern ist der Schwerpunkt auf eine
schalloptimierte Grundstlicksgestaltung, geeignete Grundrissgestaltung und passive Schall-
schutzmalRnahmen zu legen.

Grundrissgestaltung / Ausschluss zu 6ffnender Fenster

Entlang der B6 kann es zu einer Uberschreitung der Schwellenwerte zur Gesundheitsge-
fahrdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) kommen. Tagstber tritt die Uberschreitung bis zu
einem Abstand von bis zu ca. 9 m zur 6stlichen Baugrenze auf. Nachts tritt die Uberschrei-
tung bis zu einem Abstand von bis zu ca. 20 m zur 6stlichen Baugrenze auf.

Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung ist Bauen im gesundheitsgefahrdenden Bereich
nur in Ausnahmefallen zuldssig. Eine Zulassigkeit kann dann gegeben sein, wenn in diesen
Bereichen zu 6ffnende Fenster schutzbedurftiger Wohnradume ausgeschlossen oder durch
entsprechende Vorbauten (z. B. ein verglaster Laubengang) geschiitzt sind. Daher wird vor-
geschlagen, fur die Bereiche > 70 dB (A) tags und > 60 dB(A) nachts entsprechende
Festsetzungen im Bebauungsplan mit aufzunehmen.

Der betroffene Bereich ist in Abbildung 3 mit der Bezeichnung MU3 und MU5 gekennzeich-
net und als grun schraffierte Flache dargestellt.
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Schallgedammte Luftungsoffnungen

Da die Schallddmmung der AuRenbauteile nur wirksam ist, solange die Fenster geschlossen
sind, wird fir Schlaf- und Kinderzimmer in der Regel bei der Uberschreitung bestimmter
Schwellenwerte fur die kontinuierliche Bellftung der Raume der Einbau von schallgedamm-
ten Luftungsoffnungen oder einer kontrollierten Raumbelliftung empfohlen. Gemaf
Beiblatt 1, DIN 18005 /4/ ist bei Beurteilungspegeln von Uber 45 dB(A) selbst bei nur teilwei-
se geodffnetem Fenster ungestorter Schlaf haufig nicht mehr moglich. In der VDI 2719 /17/
wird ab einem Auf3engerduschpegel von gréRer 50 dB(A) eine schallddmmende Liftungsein-
richtung gefordert. Bei dem Neubau oder der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen
wird das Uberschreiten des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV /5/ in der Nachtzeit als
Indikator fur den erforderlichen Einbau von schallddmmenden Liftungseinrichtungen heran-
gezogen. In Allgemeinen Wohngebieten betragt der Grenzwert nachts 49 dB(A), in
Mischgebieten 54 dB(A). Aus sachverstandiger Sicht sollte fur Schlaf- und Kinderzimmer, bei
denen nachts ein AuRengerauschpegel von mehr als 50 dB(A) vorherrscht, der Einbau von
schallgedammten Liftungséffnungen oder eine Beliiftung mittels raumlufttechnischer Anlage
vorgesehen werden. Dies betrifft im vorliegenden Fall den gesamten Bereich nérdlich der
Stralle An der Wassermiihle sowie einen grof3en Bereich westlich der B6 (zwischen Glo-
ckenstralle und B6 und sudlich der Stral’e An der Wassermuhle) In den gekennzeichneten
Bereichen MU1 - MUS3 sollten die Schlaf- und Kinderzimmer auf der strallenabgewandten
Gebaudeseite angeordnet werden. Andernfalls ist der Einbau von schallgeddmmten LUf-
tungsoffnungen oder eine Bellftung mittels raumlufttechnischer Anlage vorgesehen. Im
gekennzeichneten Bereich MU4 und MU5 sind schallgedammte Liftungséffnungen oder eine
BelUftung mittels raumlufttechnischer Anlage erforderlich. Die gekennzeichneten Bereiche
sind ebenfalls in Abbildung3 dargestellt.

Wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens jedoch nachgewiesen wird, dass auf-
grund von Gebaudeabschirmungen oder ahnlicher Effekte fir einzelne Rdume nachhaltig ein
geringerer Larmpegel als 50 dB(A) vorliegt, kann fur diese Raume dann auf den Einbau von
schallgedammten Liftungséffnungen oder einer BelUftung mittels raumlufttechnischer Anla-
ge verzichtet werden.

Passiver Schallschutz
Um einen ausreichenden Schutz im Inneren der schutzbedurftigen Raume sicherzustellen,
kénnen weiterhin Vorgaben flr die Grundrissgestaltung sowie passive Schallschutzmal}-
nahmen festgesetzt und deren Anwendung, bzw. Umsetzung im Bebauungsplan
vorgeschrieben werden.

Die Auslegung der passiven Schallschutzmallnahmen fur schutzbedurftige Raume erfolgt
nach der aktuellen DIN 4109 , Ausgabe 2018 /7/. Nach DIN 4109 /7/ wird zunachst der maf3-
gebliche AuRenlarmpegel fur die Gesamtbelastung berechnet, wobei im vorliegenden Fall
der Verkehrslarm als mafRgebliche Quelle zu bertcksichtigen ist. Anhand der berechneten
Gesamtbelastung werden dann nach der folgenden Formel die Anforderungen an die Au-
Renbauteile ermittelt:
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erf. R’w,ges = La - Kraumart (1)
Dabei ist:

Kraumart = 25 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in Be-
herbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fir Blrordume und Ahnliches;

La malfgeblicher Au3enlarmpegel.

Mindestens einzuhalten sind:
R'w,ges = 35 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R’w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in Be-
herbergungsstatten, Unterrichtsrdume und Ahnliches.

Dabei ergibt sich der malRgebliche AuRenlarmpegel fir den Tag aus dem zugehdrigen Beur-
teilungspegel flir den Tag, und der mafRgebliche AuRenlarmpegel fir die Nacht aus dem
Beurteilungspegel der Nacht plus Zuschlagen fir die erhdhte nachtliche Stérwirkung. Dieser
gilt jedoch nur fir Rdume, in denen Uberwiegend geschlafen wird. Als mafigeblich gilt die
Larmbelastung, die die héhere Anforderung an das Bauteil ergibt. Dabei ist auf jeden Beur-
teilungspegel ein Zuschlag von 3 dB(A) zu berechnen.

Fur die Bestimmung des Pegels fir die Nacht gilt zusatzlich Folgendes: Betragt die Differenz
zwischen Tages- und Nachtpegel weniger als 10 dB, ergibt sich der malRRgebliche Aufien-
larmpegel fur die Nacht nach DIN 4109 /8/ aus dem um 3 dB(A) erhdhten Nachtpegel plus
einem Zuschlag von 10 dB(A).

Da im vorliegenden Fall die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht we-
niger als 10 dB(A) betragt, wird der mafgebliche Aulenlarmpegel auf Basis des
Nachtwertes ermittelt.

Mit der Einfuhrung der DIN 4109, Ausgabe 2018 /7/ entfallt die bisherige grobe Unterteilung
der Anforderung in 5-dB-Schritten in Abhangigkeit vom sogenannten Larmpegelbereich. Mit
der Anwendung der neuen DIN 4109 /7/ wird auf den maf3geblichen AuRenlarmpegel abge-
stellt, der in 1-dB-Schritten angegeben werden kann. Damit entfallt auch die bisherige grobe
Rasterung des erforderlichen Bau-Schalldamm-Males in 5 dB-Schritten, da es mit dem neu-
en Verfahren Uber den mal3geblichen Auflienlarmpegel in 1 dB-Schritten festgesetzt werden
kann. Dies fuhrt insbesondere bei hohen AuRenlarmpegeln zu einer Erleichterung bei der
spateren baulichen Umsetzung.

Seite 25 von 29



22-017-GDV-01 T&H Ingenieure GmbH

Andererseits ist aber auch zu beachten, dass diese Methodik eine Ubersichtliche und trans-
parente zeichnerische Festsetzung im Bebauungsplan enorm erschwert und sich in der
Praxis bisher nur bedingt bewahrt hat. Viele Kommunen und Planer bevorzugen daher wei-
terhin eine etwas pauschalere Festsetzung Uber die bekannten Larmpegelbereiche. Die
Ableitung von Larmpegelbereichen Gber den malgeblichen AuRenlarmpegel kann nach der
neuen DIN 4109 /7/ ebenfalls vorgenommen. Hierzu kann die nachfolgende Tabelle aus der
neuen DIN 4109 /7/ herangezogen werden:

Tabelle 5 Zuordnung der Larmpegelbereiche (Tabelle 7 der DIN 4109-1, Ausgabe 2018 /7/)

. Larm- .Malgeblicher
Zei- e
e pegel- AuRenlarmpe-
bereich gel“in dB
1 | 55
2 Il 60
3 11 65
4 v 70
5 \% 75
6 \ 80
7 VIl > 802
a Fur maRgebliche AuRenlarm-
pegel La > 80 dB sind die
Anforderungen aufgrund der
ortlichen Gegebenheiten festzu-
legen

Im vorliegenden Fall erfolgt eine Ableitung von Larmpegelbereichen Uber die berechneten
mafgeblichen Aufdenlarmpegel nach obenstehender Tabelle. Die so ermittelten Larmpegel-
bereiche sind in der folgenden Abbildung 3 dargestellt. Die Bereiche mit erhohten
Schallschutzanforderungen sind mit MU1 - MU5 bezeichnet, wobei diese Bezeichnungen frei
gewahlt sind und entsprechend geandert werden kdénnen.

Die Larmpegelbereiche sollten als zeichnerische Festsetzung im Bebauungsplan tbernom-

men werden. Unabhangig der Larmpegelbereiche ist nach DIN 4109 /7/ im gesamten
Plangebiet mindestens ein Schallddmm-Mal von 30 dB fir die Fassaden einzuhalten.
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Abbildung 3 Darstellung der Larmpegelbereiche (berechnet auf Basis des Nachtwertes)

N

A

[ Larmpegelbereich II

Il Larmpegelbereich I
I Lérmpegelbereich IV
I Larmpegelbereich V
I Larmpegelbereich VI

Es ist zu beachten, dass sich aufgrund der Eigenabschirmung der Gebaude auf der der
Stralle abgewandten Gebaudeseite teilweise auch geringere Larmpegelbereiche berechnen,
als in Abbildung 3 dargestellt. Dieser Effekt Iasst sich im Vorwege jedoch nicht abschlieend
berlcksichtigen, da die Abschirmungen von der jeweiligen Planung abhangen. Insofern kann
von den in Abbildung 3 dargestellten Larmpegelbereichen abgewichen werden, wenn im
Rahmen der Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass aufgrund von Gebaude-
abschirmungen oder ahnlicher Effekte nachhaltig ein geringerer Larmpegel und damit
verbunden gesunde Wohnverhaltnisse vorliegen.

Hausnahe AulRenwohnbereiche

Im Plangebiet berechnen sich innerhalb der Baugrenzen tagsiber Beurteilungspegel von bis
zu 72 dB(A) westlich der B6 in 8 m Hohe, womit der Orientierungswert der DIN 18005 /4/ fir
Mischgebiete von 60 dB(A) um bis zu 12 dB, der Grenzwert der 16. BImSchV /5/ fur Urbane
Gebiete von 64 dB(A) um bis zu 8 dB(A) und der Schwellenwert zur Gesundheitsgefahrdung
von 70 dB(A) um bis zu 2 dB im strallennahen Bereich Uberschritten werden. Daher sollten
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im gekennzeichneten Bereich MU2 und MU3 hausnahe Auflienwohnbereiche auf der der B6
bzw. K122 abgewandten Gebaudeseite angeordnet werden. Andernfalls ist eine Kompensa-
tion mittels verglaster Loggien oder Wintergarten vorzusehen. Im gekennzeichneten Bereich
MU4 und MU5 sind hausnahe Aulenwohnbereiche aufgrund der hohen Pegel als verglaste
Loggien oder Wintergarten auszubilden.

Die hausnahen AuRenbereiche im Ubrigen Plangebiet kbnnen somit aus sachverstandiger
Sicht beliebig angeordnet werden.

Entwurf fur die textliche Festsetzung in Bezug auf Verkehrslarmimmissionen

Fiir Gebéude, die neu errichtet oder wesentlich gedndert werden, gelten folgende Schall-
Sschutzanforderungen:

Die AuBBenbauteile schutzbedlirftiger Rdume, die dem sténdigen Aufenthalt von Menschen
dienen, missen in dem gekennzeichneten Bereich je nach Larmpegelbereich die Anforde-
rungen an die Luftschallddmmung gemé&l3 Abschnitt 7 der DIN 4109 Teil 1, Ausgabe Januar
2018 fiir Wohnrdume einhalten. Mindestens ist ein Bau-Schallddmmmal3 von 30 dB im ge-
samten Baugebiet einzuhalten.

Die Schlafrdume und Kinderzimmer sind in den gekennzeichneten Flachen MU1 — MU3 auf
der straBenabgewandten Gebédudeseite anzuordnen. Andernfalls ist der Einbau von schall-
geddmmten Liiftungséffnungen oder eine Belliftung mittels raumlufttechnischer Anlage
vorzusehen. In den gekennzeichneten Bereichen MU4 und MUS5 sind schallgeddmmten Liif-
tungséffnungen oder eine Belliftung mittels raumlufttechnischer Anlage vorzusehen.

In Bereichen, in denen tagsiber oder nachts die Schwelle zur Gesundheitsgeféhrdung liber-
schritten wird, sollten keine schutzbedlirftigen Rdume mit zu 6ffnenden Fenstern angeordnet
werden. Sofern dies nicht méglich ist, kbnnen schutzbedlirftige Rdume mit zu éffnenden
Fenstern in diesen Bereichen angeordnet werden, wenn z. B. geschlossene Wintergérten
bzw. verglaste Vorbauten vor diesen Fenstern angeordnet werden. Der Bereich, in dem tags-
liber oder nachts die Schwelle zur Gesundheitsgefédhrdung lberschritten wird, ist in der Plan-
zeichnung mit der Bezeichnung MU3 und MUS gekennzeichnet.

Hausnahe AulBenwohnbereiche sind in den gekennzeichneten Bereichen MU2 und MU3 auf
der stralBenabgewandten Gebédudeseite anzuordnen. Andernfalls ist eine Kompensation mit-
tels verglaster Loggien oder Wintergérten vorzusehen. In den gekennzeichneten Bereichen
MU4 und MUS5 sind hausnahe AuBenwohnbereiche als verglaste Loggien oder Wintergérten
vorzusehen.

Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen des Bauantragsverfah-
rens der Nachweis erbracht wird, dass aufgrund von Gebéudeabschirmungen oder dhnlichen
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Effekten ein geringerer Ldrmpegel und damit verbunden gesunde Wohnverhéltnisse vorlie-
gen.

12 Qualitat der Ergebnisse

Die Aussagesicherheit von Immissionsprognosen kann generell auf zwei verschiedene Wei-
sen sichergestellt werden. Sofern fir die Emissionsdaten Mittelwerte angesetzt werden, ist
die Unsicherheit der EinflussgroRen zu erfassen und zu quantifizieren. Es ist dann i. d. R. der
Nachweis zu filhren, dass die Immissionsrichtwerte mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 %
eingehalten werden.

Im vorliegenden Fall wurden der Betrieb kumulativ und die Schallleistungspegel sowie die
Einwirkzeiten eher an der oberen Grenze des Vertrauensbereiches angesetzt. Daher kann
davon ausgegangen werden, dass die ermittelten Beurteilungspegel bei bestimmungs-
gemalem Betrieb eher an der oberen Grenze des Vertrauensbereiches liegen. Auf eine sta-
tistische Unsicherheitsanalyse kann somit verzichtet werden. Die Prognoseunsicherheit wird,
vorausgesetzt der Einhaltung der im Gutachten beschriebenen Betriebsweisen bzw. Anla-
genauslastungen und Rahmenbedingungen, mit +0 dB/-3 dB abgeschatzt.

Bezuglich der Verkehrslarmimmissionen wurden die Ausbreitungsberechnungen nach den
gesetzlich vorgeschriebenen Regelwerken durchgeflihrt. Anhand von durchgefiihrten Schall-
immissionsmessungen in verschiedenen Projekten wurde wiederkehrend festgestellt, dass
sich mit diesen Berechnungsverfahren i. d. R. héhere Beurteilungspegel ergeben, als mess-
technisch tatsachlich vorhanden. Weiterhin wurde bei den Verkehrszahlen der entsprechen-
de Prognosehorizont mit einem Zuschlag bericksichtigt. Es ist somit davon auszugehen,
dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. Die Prognoseunsicherheit wird daher mit
+0 dB/-3 dB abgeschatzt.

Prifer: Verfasserin:
B. Eng. Bjorn Klefeker Dipl.-Ing. Dagmar Vahning
(Sachverstandiger/stellv. Messstellenleiter) (Sachverstandige)
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Anlage 1
Ubersichtslageplan mit Plangebiet, Immissionsort und Schallquellen
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Anlage 2 - Eingabedaten

Schallquellen

Punktquellen

Bezeichnung M.| ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Einwirkzeit KO | Freq. Richtw. Hohe Koordinaten
Tag |Abend|Nacht|Typ|Wert|norm.| Tag |Abend|Nacht| Tag | Ruhe | Nacht X Y
(dBA)| (dBA) | (dBA) dB(A) |dB(A)| dB(A) |dB(A)| (min) | (min) | (min) | (dB) | (Hz) (m) (m) (m)
Lautsprecher2 ~ |quselt| 125,0| 125,0| 125,0| Lw | 125 0,00 0,0/ 0,0/ 90,00/ 30,000 0,000 0,0 500|Lautsprecher| 2,00|rp2488042,88 5865741,19
Lautsprecher1 ~ |quselt| 125,0| 125,0| 125,0| Lw | 125 0,00 0,0 0,0 90,00 30,000 0,000 0,0/ 500|Lautsprecher| 2,00|rB2488008,03| 5865746,11
Lautes Schreien ~ |max | 108,0| 108,0| 108,0| Lw | 108 0,00 0,0 0,0 0,00] 120,000 0,000 0,0/ 500 (keine) 1,60|r 32488030,91| 5865673,10
Kofferraum schlieBen1|~ |max | 100,0| 100,0| 100,0| Lw | 100 0,00 0,0 0,0 0,00 120,000 0,000 0,0/ 500| (keine) 1,00|r 32487994,23| 5865630,72

Linienquellen

Bezeichnung M.| ID | Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Einwirkzeit Freq. |H6he
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht|Typ|Wert|norm.| Tag |Abend|Nacht| Tag | Ruhe | Nacht (m)
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) |dB(A)| dB(A) |dB(A)| (min) | (min) | (min) | (Hz)
Pkw-Fahren Tennis quso| 77,7 77,2| 67,2] 59,5/ 59,00 49,0 Lw'| 49 10,5/ 10,0 0,0/ 540,00| 120,00 0,00/ 500|0,5|r
Pkw-Fahren Sport quso| 78,5/ 85,0 68,0 595 66,0 49,0 Lw'| 49 10,5/ 17,0 0,0/ 540,00| 120,00 0,00/ 500|0,5|r

Flachenquellen

Bezeichnung M.| ID Schallleistung Lw | Schallleistung Lw" Lw / Li Korrektur Einwirkzeit Freq. |H6he
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht|Typ| Wert |norm.| Tag |Abend|Nacht| Tag | Ruhe | Nacht (m)
(dBA)| (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) |dB(A)| dB(A) |dB(A)| (min) | (min) | (min) | (Hz)
Pkw-Parken Tennis quso | 77,5/ 77,0 67,00 454| 44,9| 349|Lw| 67 10,5/ 10,0 0,0/ 540,00/ 120,00 0,00/ 500|0,5|r
Pkw-Parken Sport quso | 77,5/ 84,0/ 67,00 452| 51,7| 34,7|Lw| 67 10,5/ 17,0 0,0/ 540,00| 120,00 0,00/ 500|0,5|r
Platz1 Spiel quso | 106,9| 106,9| 106,9) 68,6/ 68,6/ 68,6/ Lw 106,9 0,00, 0,0 0,0]120,00/ 120,00, 0,00] 500({1,6|r
Kommunikation ~ |quselt| 91,5/ 91,5| 91,5/ 47,00 47,0 47,0/Lw| 915 0,00 0,0/ 0,0] 240,00/ 60,000 0,00f 500({1,6|r
Tennis
Bezeichnung|M.| ID Einwirkzeit Hohe Koordinaten
Tag | Ruhe | Nacht X Y Z
(min) | (min) | (min) | (m) (m) (m) (m)
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32488066,55| 5865677,08| 2,50
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32488047,97| 5865676,18| 2,65
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Bezeichnung|M.| ID Einwirkzeit Hohe Koordinaten
Tag | Ruhe | Nacht X Y Z
(min) | (min) | (min) | (m) (m) (m) (m)

Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32488029,09| 5865676,03| 2,80
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32488066,13| 5865700,40| 2,62
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00| 1,60|r32488046,27| 5865700,14| 2,78
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32488027,21| 5865699,34| 2,69
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00| 1,60|r32487979,69| 5865658,31 3,11
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32487978,24| 5865683,59| 3,02
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00| 1,60|r32487962,75| 5865652,49| 3,22
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32487961,43| 5865677,64| 3,16
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00| 1,60|r32487944,22| 5865648,25| 3,34
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00| 1,60|r32487943,29| 5865672,61 3,25
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00| 1,60|r32487925,82| 5865640,31 3,21
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00| 1,60|r32487925,82| 5865666,91 3,37
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32487937,58| 5865690,86| 2,29
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32487915,48| 5865690,53| 2,11
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32487888,86| 5865646,95| 2,83
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32487890,25| 5865624,53| 1,60
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32487868,48| 5865644,01 1,60
Tennis teso| 540,00/ 120,00 0,00/ 1,60|r32487869,32| 5865622,58| 1,60
Stral’en

Bezeichnung M.| ID Lw' Zahldaten genaue Zahldaten zul. Geschw. | RQ |Straflenoberfl. | Steig.

Tag |Nacht| DTV |Str.gatt. M p1 (%) p2 (%) pmc (%) Pkw | Lkw |Abst.| Dstro | Art
(dBA) | (dBA) Tag | Nacht | Tag |Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht|(km/h)|(km/h) (dB) (%)
An der Wassermihle K122| ~ |strplan| 79,3| 71,8 301,00 53,00 3,0 30 40 40 00 00 50 w7 0,0 1 0,0
Sudweyher Str. ~ |strplan| 67,1] 59,6 34,0 6,00 30 30 40 40 00 00 30 w7 0,0 1 0,0
B6 ~ |strplan| 85,1| 77,5 1190,0, 207,00 15 18 36/ 33 00 00 50 w8 0,0 1 0,0
Barrier Str. Nord ~ |strplan| 69,2| 60,8 65,0, 12,0, 17/, 13 04/ 00 19 02 30 w7 0,0 1 0,0
Barrier Str. nord ~ |strplan| 72,2| 64,4 65,0 12,0 1,7 1,3 04| 0,0 1,9 0,2 50 w7 0,0 1 0,0
Barrier Str. Sud ~ |strplan| 77,0 69,0 193,00 34,0 10 09 03 04 26/ 02 50 w7 0,0 1 0,0
Immissionspunkte
Bezeichnung|M.|ID Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten
Tag |Ruhezeit|Gebiet|Larmart X Y Z
(dBA)| (dBA) (m) (m) (m) (m)

101 ~lio| 63,0 63,0 5,00|r32488034,51| 5865650,54| 6,02
102 ~lio| 63,0 63,0 5,00|r32488088,22| 5865659,66| 5,64
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Immissionsraster fir den Verkehrslarm
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Anlage 3.1
Immissionsraster Verkehrslarm in 2 m Hohe, tags
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Anlage 3.2
Immissionsraster Verkehrslarm in 2 m Hohe, nachts
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Anlage 3.3
Immissionsraster Verkehrslarm in 5 m Hohe, tags
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Anlage 3.4
Immissionsraster Verkehrslarm in 5 m Hohe, nachts
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Anlage 3.5
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Anlage 3.6
Immissionsraster Verkehrslarm in 8 m Hohe, nachts
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Anlage 4

Immissionsraster fir den Sportlarm
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Anlage 4.1
Immissionsraster Sportlarm in 5 m Hohe, sonntags, innerhalb Ruhezeit
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Anlage 4.2
Immissionsraster Sportlarm in 5 m Hohe, seltenes Ereignis, innerhalb der Ruhezeit
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Anlage 4.3
Immissionsraster Sportlarm in 5 m HOhe, seltenes Ereignis, aul3erhalb der Ruhezeit
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Anlage 5

Darstellung der Maximalpegel
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Anlage 5 - Darstellung der Maximalpegel Sport

Teilmaximalpegel

Quelle Teilpegel V06 Sport max
Bezeichnung ID 101 102
Tag |Ruhezeit|Nacht| Tag |Ruhezeit| Nacht

Lautsprecher2 quselt

Lautsprecher1 quselt

Lautes Schreien max 72,6 62,1
Kofferraum schlief3en1 max 57,2 48,4
Pkw-Fahren Tennis quso

Pkw-Fahren Sport quso

Pkw-Parken Tennis quso

Pkw-Parken Sport quso

Platz1 Spiel quso

Kommunikation quselt

An der Wassermuhle K122 strplan

Sudweyher Str. strplan

B6 strplan

Barrier Str. Nord strplan

Barrier Str. nord strplan

Barrier Str. Stud strplan

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso

Tennis teso
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1 Einleitung

1.1 Veranlassung und Aufgabe

Die Ortsmitte von Barrien befindet sich seit geraumer Zeit in einer Umbruchsitu-
ation. Der Bereich um die St. Bartholomaus-Kirche zeichnet sich durch seinen
historisch gepragten Bebauungszusammenhang aus. Mit den kirchlichen, sozia-
len und o6ffentlichen Nutzungen kommt dem Areal eine besondere Bedeutung
im Ortsgeflige zu. Weil es im Hinblick auf die besondere raumliche Lage und
die Nutzungsstruktur der Ortsmitte Barriens, an einer abgestimmten stadtebauli-
chen Gesamtbetrachtung fehlte, hat die Stadt Syke die Erarbeitung eines stad-
tebaulichen Konzeptes zur Ortsentwicklung Barriens beauftragt.

Fur das Plangebiet mit einer Gré3e von 12,9 ha liegt derzeit kein Bebauungs-
plan vor. Es liegt weitgehend im Satzungsgebiet der ,Satzung Uber die Grenzen
fur den im Zusammenhang bebauten Ortsteil der Ortschaft Barrien® von 1985
und ist entsprechend nach 834 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu bewerten. Planungsrechtlich be-
deutet dies, dass die Flachen innerhalb des sog. Bebauungszusammenhangs
liegen. Ebenso wie in einem Bebauungsplangebiet bestehen bei entsprechen-
den Voraussetzungen Baurechte, d. h. ein Anspruch auf Erteilung einer Bauge-
nehmigung. Eine Bebauung nach 8§34 BauGB ist daher nur bedingt steuerungs-
fahig. Da jedoch zukiinftig bauliche Anderungen des Immobilienbestandes an-
stehen beabsichtigt die Stadt Syke, fur die Ortsmitte Barriens aufgrund der be-
sonderen raumlichen Lage und Nutzungsstruktur einen Bebauungsplan (B-
Plan) aufzustellen. Die Neuaufstellung dient im Wesentlichen der Erhaltung und
langfristigen Sicherung einer historisch gewachsenen stadtebaulichen Situation.
Ferner hat die Stadt Syke im April 2024 eine Veranderungssperre erlassen,
welche die bisherigen Planungen sichern soll.

Die Bauflachen des Plangebiets befinden sich weitgehend innerhalb der rechts-
kraftigen Innenbereichssatzung (GréRRe ca. 7,3 ha). Im Zuge des Bauleitplanver-
fahrens werden zuséatzlich im Auf3enbereich ca. 0,9 ha zusatzlich als Bauge-
biete ausgewiesen.

Gemal 8 2 (4) und 8§ 2 a BauGB ist eine Umweltprifung durchzufiuhren und ein
Umweltbericht inklusive Eingriffsregelung gemaf § 14 BNatSchG bezogen auf
alle Schutzguter zu erstellen. Die Inhalte des Umweltberichts beziehen sich auf
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Anlage 1 zum BauGB. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Be-
grandung.

1.2 Inhalte und Ziele der Bauleitplanung

1.2.1 Standortwahl

Wesentliches Ziel der Planung ist die Sicherung des vorhandenen Bestandes,
des pragenden historischen und teils denkmalgeschitzten Geb&dudebestandes
sowie des Griinbestandes und des Freiraumverbunds. Die weitere zuklnftige
stadtebauliche Entwicklung soll entsprechend gezielt gesteuert werden. Aul3er-
dem sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Aktivierung von Nach-
verdichtungspotenzialen, insbesondere auch fur erganzende Wohnnutzungen,
in der Ortsmitte Barriens geschaffen werden. Wobei es hier nicht prioritéar um
Neuversiegelung geht sondern ebenfalls um die Moglichkeit Gebaudebestand
entsprechend zu sanieren und mit Wohneinheiten aufzustocken. Gleichzeitig
soll das westlich an den baulichen Bestand angrenzende Muhlenteichareal als
wichtiger identitatsstiftender Freiraum fur den Ortskern und die gesamte Ort-
schaft Barrien erhalten und dauerhaft gesichert werden.

Aktuell ist das Areal mit Ausnahme der Parkanlage und des Hachelaufs durch
Bebauung bereits stark versiegelt. Nur wenige kleinflachige Grinflachen mit
Scherrasen sowie Geholzgruppen und Einzelbdumen sind unbebaut. Durch die
Entwicklung des Areals im Zuge des Bebauungsplans wird der Erhaltung, Er-
neuerung, Fortentwicklung und Anpassung sowie dem Umbau vorhandener
Ortsteile Rechnung getragen. Durch entsprechende gestalterische Vorgaben
soll dabei sichergestellt werden, dass sich auch zukinftige BaumafRnahmen gut
in den besonderen, teils historischen Bebauungszusammenhang einfugen.

Gemal § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend
umgegangen werden. Die Planung sieht nur eine unwesentliche Erweiterung
des Siedlungsbereichs in den Aul3enbereich hinein. Durch die Festsetzung von
privaten und offentlichen Grinflachen wird der offene Landschaftsraum vor wei-
terer Flacheninanspruchnahme und baulichen Eingriffen geschutzt. Durch die
zentrale Lage des gewahlten Standortes wird somit eine bereits beanspruchte
Flache nachverdichtet und der offene Landschafsraum wird vor weiterer Fla-
cheninanspruchnahme und baulichen Eingriffen geschiitzt.
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Das Vorhaben ist mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung konform. Es
birgt zudem keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsberei-
che der Stadt Syke.

1.2.2 FUr die Umweltprifung mafigebliche Festsetzungen

Fur die Umweltprifung sind die Festsetzungen in den betroffenen Auf3enbe-
reichsflachen mit der jeweiligen GRZ zu beriicksichtigen®. Nicht beriicksichtigt
werden die bereits bebauten Flachen innerhalb der Auf3enbereichsflachen. Fir
diese Flachen besteht bereits Baurecht durch Erteilung einer Baugenehmigung
nach 8 34 BauGB. Weiterhin keine Berucksichtigung finden die Flache(n), die
im Satzungsgebiet der ,Satzung Uber die Grenzen fur den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil der Ortschaft Barrien“ von 1985 liegen. Diese Vorhaben sind
entsprechend nach § 34 BauGB zulassig (Zuléssigkeit von Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile).

Der Bebauungsplan dient zunéchst der Bestandsicherung, sowohl des Gebau-
debestandes als auch des Grunbestandes. Die stimmigen Bereiche des histori-
schen Ortsbildes sollen erhalten werden und finden in der Planung durch die
Festsetzung von Erhaltungsbereichen besondere Beriicksichtigung. Gleichzeitig
sollen fir derzeit mindergenutzte Flachen im Ortsgefiige Entwicklungspotenzi-
ale ertffnet werden. Darlber hinaus ist die 6ffentliche Parkanlage als eine flr
das Ortsklima wichtige Grun- und Erholungsflache zu erhalten.

Die Planung trifft demnach Festsetzungen auf Grundlage des Bestandes und
soll Bau- und Grunflachen aber auch bestehende und zukinftige Nutzungsmag-
lichkeiten verbindlich planungsrechtlich festlegen.

Urbanes Gebiet 1

MU 1 Baugebietsflache westlich der Hache mit dem denkmalgeschiitzten Muh-
lenensemble sowie die Bebauung im nérdlichen Teil der Glockenstral3e, etwa
ab Hohe der Rathausstraf3e. Hier wird eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4
festgesetzt.

Urbanes Gebiet 2

MU 2 orientiert sich zumeist entlang der Barrier StraRe und im dstlich der
Hache gelegenen Teil der Strale ,An der Wassermuhle® und bilden die

! Landkreis Diepholz Fachdienst Kreisentwicklung - Team Naturschutz (Herr Rasche): Mittei-
lung per E-Mail vom 18. April 2023.
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Ortseinfahrten. Dartber hinaus wird die Hofstelle zwischen Schule und den
kirchlichen Flachen als MU 2 festgesetzt. Die Grundflachenzahl (GRZ) wird
analog zum MU 1 mit 0,4 festgesetzt.

Urbanes Gebiet 5

Inzwischen steht fest, dass die Schule am jetzigen Standort nicht erweitert, son-
dern durch einen Neubau an einem anderen Standort ersetzt werden soll. Ein
Nachnutzungskonzept fur den Gebaudebestand wird derzeit erarbeitet. Daher
ist zur gewilnschten, moglichst flexiblen Nachnutzung fiir diese Flache die Aus-
weisung eines Urbanes Gebietes sinnvoll. Daher wird fir MU 5 eine Grundfla-
chenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt.

1.2.3 Grunordnerische Festsetzungen

Erhalt von Einzelbdumen

Baume gliedern und beleben das Orts- und Landschaftsbild, erhéhen die Auf-
enthalts- und die Lebensqualitat und leisten einen Beitrag zum Erhalt und zur
Verbesserung der Funktionsféahigkeit des Naturhaushaltes. Im Plangebiet gibt
es eine Vielzahl erhaltenswerter Einzelbaume. Die fur den Stral3enraum stadte-
baulich wirksamen und das Ortsbild pragenden Baume innerhalb des Geltungs-
bereiches werden als zu erhaltende Einzelbdumen zeichnerisch in der Plan-
zeichnung festgesetzt. Die festgesetzten Einzelbaume sind dauerhaft zu erhal-
ten. Insbesondere bei Hoch- und TiefbaumalRnahmen sind Stamm, Krone und
Wurzelbereich zu schitzen. Bauunternehmen sind gesetzlich verpflichtet,
Baume in der Umgebung ihrer Baustellen zu schitzen. Dabei muss mindestens
die DIN 18920 Schutz von Baumen bei Baumalinahmen eingehalten werden.
Bei unvermeidlichem Verlust eines zu erhaltenden Baumes ist eine Fallgeneh-
migung bei der Stadt Syke (Fachbereich 4/ Fachbereich Bau, Planung und Um-
welt) einzuholen. Ersatzpflanzungen sind abzustimmen und entsprechend zu
tatigen.

Pflanzung von Einzelbdumen

In einigen wenigen Teilbereichen des Plangebietes sollen Baumreihen oder
-gruppen in Erganzung gepflanzt werden. Dies betrifft insbesondere die beste-
hende Weidenreihe entlang des FuRweges im Suden des Plangebietes. Diese
soll Richtung Osten bis an den Siedlungsrand herangefiihrt und erganzt wer-
den, um einen durchgéangigen eingegrinten Siedlungsrand auszubilden. Ein
weiterer Baum soll die bestehende Baumreihe in der Jahnstrafl3e im Osten
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erganzen und komplettieren. Es sind heimische Laubb&dume mit einem Stamm-
umfang 14-18 cm gemessen in 1 m Hohe, 4 x verpflanzt mit Ballen, Solitar oder
Hochstamm gepflanzt und dauerhaft unterhalten werden. Der Standort kann bis
zu 5,0 m verschoben werden, damit eine individuelle Anpassung vor Ort erfol-
gen kann. Es handelt sich ausschliel3lich um derzeit stadteigene Grundstticke.
Die Stadt Syke wird die Pflanzauswahl vornehmen.

PflanzmalRnahmen auf privaten Grundsticken

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der durchgrtinten Strukturen wird eine all-
gemeine Pflanzbindung flur private Grundstiicke festgesetzt. Bezugsgrof3e ist
die Grundstuicksgrof3e. Auf privaten Grundstticken sind je angefangenen

500 m? Grundstucksflache ein Baum oder zwei Straucher zu pflanzen, zu pfle-
gen und dauerhaft zu erhalten. Es sind einheimische standortgerechte Laubge-
hdlze zu verwenden wie z.B.:

Straucher: Corylus avellana (Hasel-Nuss), Crataegus monogyna (Weif3dorn),
Prunus spinosa (Schlehe), Rhamnus frangula (Faulbaum), Rosa canina
(Hundsrose), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix aurita (Ohrweide).
Die Pflanzqualitat 2 x verpflanzt, Héhe mind. 80 cm.

Baume: Quercus robur (Stiel-Eiche), Sorbus aucuparia (Eberesche), Betula
pendula (Hange-Birke), Prunus avium (Vogel-Kirsche), Malus ssp. (Apfel in al-
ten Arten und Sorten), Pyrus ssp. (Wildbirne bzw. Birne in alten Arten und Sor-
ten). Pflanzqualitat: Hochstamm 3 x verpflanzt, Stammumfang 10 cm — 12 cm
oder Heister mit einer Hohe von mind. 150 cm. Die Anpflanzungen haben in der
auf die Fertigstellung der Hauptgebéaude folgenden Pflanzperiode (Oktober bis
April) zu erfolgen.

Flachen mit Bindung fur Bepflanzungen und die Erhaltung von Gehélzen

Fur die im Uberschwemmungsbereich der Hache gelegene Grundstiicksteile
wurden private Grunflachen ausgewiesen und mit einer Erhaltungspflicht belegt.

Gleiches gilt fur die vorhandenen Grinstrukturen der offentlichen Griin- bzw.
Parkflachen und den Griinbestand innerhalb des Schulgelandes. Dies gilt
ebenso fur die historische Hahnenful3dornreihe im Siden der Kirche entlang
der Kirche umfassenden Mauer. Diese wird als Teil des Denkmalensembles ge-
wertet und ist daher unbedingt zu erhalten. Aber auch Altbaumbestande die,
weil sie rickwartig auf den Grundsticken liegen, nicht gesondert als stadtebau-
lich zu erhaltende Einzelbdume festgesetzt wurden, sollen mit dieser Erhal-

tungsbindung dauerhaft geschitzt werden.
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Entlang der Barrier Stral3e sind zwei lineare Erhaltungsbereiche in der Plan-
zeichnung festgesetzt. Es handelt sich um die Akazienreihe vor dem ehemali-
gen Lebensmittelladen im Stden des Geltungsbereiches und die bepflanzte
Flache im Osten der Sporthalle, die jeweils als Abgrenzung zur Barrier Stral3e
erhalten bleiben sollen. Entlang des FulRweges haben sie, insbesondere aus
Sicht der Ful3ganger, auch eine raumbildende Wirkung. Zudem gibt es entlang
der Barrier Straf3e nur wenige Grinstrukturen, die es im Sinne des Ortsbildes
aber auch des Stadtklimas zu erhalten gilt.

Auf den festgesetzten Flachen mit Bindung fur Bepflanzungen und die Erhal-
tung von Gehdlzen ist der Griinbestand zu erhalten. Anderungen und Eingriffe
darfen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt Syke (Fachbereich 4
/Fachbereich Bau, Planung und Umwelt) vorgenommen werden. Um eine
standort- und klimagerechte Auswahl der Baume zu gewabhrleisten, sind Ersatz-
pflanzungen erst nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt Syke vorzuneh-
men.

Offentliche Grunflache Parkanlage

Im Westen des Plangebietes werden offentliche Grinflachen mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage ausgewiesen. Diese 6ffentlichen Grinflachen sollen dau-
erhaft als unmittelbar an der Ortsmitte gelegene Naherholungsbereiche fur die
Barrier Burger gesichert werden. Der Park wurde in den vergangenen Jahren
umstrukturiert und aufgewertet und ist nun durch die Lage an einem Hauptrad-
wanderweg auch unter touristischem Gesichtspunkt von Bedeutung. Innerhalb
der offentlichen Parkanlage sollen deshalb umweltvertragliche Nutzungen
(Spielplatze, Liegewiese, Aufenthaltsflachen o. &.) in Teilen der Anlage zulassig
sein. Damit soll die Attraktivitat der Parkanlage nutzungsflexibel erhalten wer-
den. Umgestaltungen und Nutzungsanderungen erfolgen, da es sich aus-
schlie3lich um 6ffentliche Flachen handelt, erst nach vorheriger Abstimmung
mit der Stadt Syke.

Nach dem frihzeitigen Beteiligungsverfahren hat sich herausgestellt, dass im
Zuge einer moglichen Schulerweiterung die Schulbushaltestelle zu verlegen
ware. Daher kann innerhalb der 6ffentlichen Parkanlage im Bereich des Flur-
stlicks 299/8 entlang der Strale ,An der Wassermuhle® eine Bushaltespur zu-
gelassen werden. Dafur ist ein entsprechender Ausgleich fir ggf. entfallende
Grunflachen zu schaffen. Gem. Ratsbeschluss vom 25.04.2024 wird ein neuer
Schulstandort im Bereich der alten B6 (Lindenallee) angestrebt. Eine Nachnut-
zung des alten Schulstandortes soll erfolgen. Sofern dieser eine zuséatzliche
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Busspur oder die Verlegung beanspruchen muss, ist dies bereits dann im hiesi-
gen B-Plan geregelt.

Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft - Kompensationsflachen Nordumgehung

Die weitgehend naturbelassenen Auenbereiche im Sitden des Plangebietes
sind im Flachennutzungsplan bereits als Flachen fur Ma3hahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt. Eine ent-
sprechende Ausweisung erfolgt nun zum Schutz und Erhalt der Flachen im Be-
bauungsplan.

1.2.4 Bedarf an Grund und Boden

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst insgesamt ca. 12,9 ha. Die
Flachenanteile stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 1-1: Art der baulichen Nutzung

Flachenbezeichnung | GrolRe gesamt (m?2) davon bereits bebau- | davon unbebauter
ter Auf3enbereich Auf3enbereich (m?2)
(m?)
Bereich
2 Urbane Bereiche 56.063 597 4.880
(MU 1,2,5)
> Flache fir den Ge-
. 10.409 1.855 1.757
meinbedarf
> Verkehrsflache 18.170
Granfiaeh at
> run ac_ e (priva 99,048
und offentlich)
> Flache fir Schutz,
Pflege und Entwick- 14.023
lung
> Wasserflache 8.380
Gesamtflache 129.093 2.452 6.637

Per Satzung fallen ca. 7,3 ha auf den Innenbereich und 0,9 ha auf die bisheri-
gen Aul3enbereichsflachen. Bei der Festsetzung der Grundflachenzahl (GRZ)
auf 0,4 und einer moglichen Uberschreitung um 50 % kénnen max. 60 % der

unbebauten AulRenbereichsflachen (Urbanes Gebiet und Flachen fir den Ge-
meinbedarf - Kirchen und kirchlichen sowie sozialen Zwecken dienende Ge-

baude und Einrichtungen - versiegelt werden. Bei der Schule (Urbanes Gebiet
5) wird die GRZ auf 0,6 erhohte. Hier ist eine Uberschreitung bis max. 0,8 zu-

lassig. Es kdnnen somit 80 % der Aul3enbereichsflachen versiegelt werden.
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Eine Ubersicht tiber die zusatzlich mdgliche Versiegelung der unbebauten Au-
Renbereichsflachen gibt nachfolgende Tabelle:

Tabelle 1-2: Unbebaute Aul3enbereichsflachen - Versiegelung

Flachenbezeichnung Unbebaute Aul3enbereichs- | Mdgliche Versiegelung (m?2)
flache - FlachengréRe (m?)

Urbane Gebiete 1 und 2 4.330 2.598
(GRZ 0,4 + 0,2 zulassige
Uberschreitung)
Urbanes Gebiet 5 (GRZ 0,6 550 440
+ 0,2 zulassige Uberschrei-
tung)

Flachen fur den Gemeinbe- 1.757 1.054
darf (Geb&ude fur kirchliche
und soziale Zwecke) (GRZ
0,4 + 0,2 zulassige Uber-
schreitung)

Summe 6.637 4.092

Somit liegen nur geringe Eingriffe durch zusatzliche Versiegelungen Erhéhung
der Uberbaubaren Grundflache vor.

1.2.5 Abwasserbeseitigung /Oberflachenentwasserung

Der Geltungsbereich ist an das vorhandene Trinkwasser- und Abwasserkanal-
system der Stadt Syke angeschlossen. Das auf den privaten Grundstiicksfla-
chen anfallende unbelastete Niederschlagswasser von den Dachflachen ist auf
den jeweiligen Grundstiicken vollstandig zur Versickerung zu bringen und so
dem Grundwasser wieder zuzufiihren. Das von den sonstigen versiegelten Fla-
chen, wie Zufahrten, Zuwegungen und Stellplatzen anfallende Niederschlags-
wasser ist - ggf. nach Vorreinigung in entsprechenden Anlagen - ebenfalls dem
Grundwasser mittels Versickerung wieder schadlos zuzufuhren. Die Versicke-
rung hat flachenhaft oder Uber Versickerungsmulden, in jedem Fall Giber den
belebten Oberboden zu erfolgen. Die Versickerungsmulden/-flachen sind zu be-
grinen und die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten. Alternativ zur Versickerung
werden die Speicherung und Nutzung des Regenwassers von Dachern aber
ggf. auch von Burgersteigen und ruhigeren Strafl3en zur Bewasserung der be-
grianten Dacher oder Garten- und Parkflachen empfohlen. Eine Grauwassernut-
zung auch fur den hauslichen Gebrauch ist laut B-Plan nicht ausgeschlossen.
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1.3 Umweltschutzziele aus tUbergeordneten Fachgesetzen und Fachpla-
nen

1.3.1 Fachgesetze

Innerhalb der Fachgesetze sind fur die Schutzgiter Ziele und allgemeine
Grundsatze formuliert, die im Rahmen der Umweltprifung fur dieses Untersu-
chungsgebiet zu berucksichtigen sind:

e Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere die Belange des Umweltschut-
zes gemall 8§ 2 Abs. 4 BauGB sowie § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB einschliel3-
lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege

e Baunutzungsverordnung (BauNVO)

e Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Niedersachsische Natur-
schutzgesetz (NNatSchG)

¢ Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

e Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Niedersachsisches Wassergesetz
(NWG)

¢ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

e Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG)

1.3.2 Fachplane

Die fachplanerischen Vorgaben, die sich fur das Gebiet ergeben, werden im
Folgenden aufgefuhrt:

Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen
(Neubekanntmachung 2017)

Der Vorhabenbereich liegt nérdlich des Zentrums von Syke, das als Mittelzent-
rum dargestellt ist. Westlich des Geltungsbereichs verlauft eine Bahnstrecke;
am Ostrand des Vorhabenbereichs liegt die Bundesstral3e als Hauptverkehrs-
stral3e. Das dazwischenliegende Tal der Hache ist als Biotopverbund linienfor-
mig dargestellt.
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Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreis Diepholz (2016)

In der Zeichnerischen Darstellung des RROP des Landkreis Diepholz (2016)
sind die Flachen im Bereich des Sportplatzes im Nordwesten als ,Vorhandene
Bebauung/ Bauleitplanerisch gesicherter Bereiche® ausgewiesen. Die bebauten
Flachen im Osten sind als zentrales Siedlungsgebiet dargestellt; das Hachetal
im Westen ist als ,Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft® ausgewiesen, tGberlagert
durch nachrichtliche Darstellungen der linien- und flachenhaften Gewasser. Das
Hachetal ist gleichzeitig ,Vorranggebiet Hochwasserschutz®, ,Vorranggebiet fur
die Trinkwassergewinnung“ (WSZ Ill/ Wasserwerk Ristedt/ Bereich Barrien) so-
wie ,Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft®. Die Trasse der Bundesstral3e ist
"Vorranggebiet HauptverkehrsstraRe®, parallel verlauft ein ,Vorranggebiet Fern-
wasserleitung®.

i\
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Abbildung 1-1: Auszug aus dem RROP des LK DH (2016)
Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Syke
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Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Syke aus dem Jahr 1997
sind fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes weitgehend gemischte
Bauflachen dargestellt.

Zentrale Flachen um die Kirche und Grundschule, sowie Hallenbad und Kinder-
garten werden als urbanes Gebiet ausgewiesen.
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Die Flache nordlich des Pfarrhauses ist als 6ffentliche Parkplatzflache gekenn-
zeichnet. Die Flache westlich der Alten Wassermuhle als urbanes Gebiet.

Die Bereiche westlich des Kindergartens und um den Muhlenteich sind als 6f-
fentliche Grunflachen mit der Zweckbestimmung Parkanlage benannt.

Der Auenbereich der Hache ist als Flache fur MaRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE-Flache) dargestellt.

Mit der vorgesehenen Ausweisung von Urbanen Gebieten, Wasserflachen, pri-
vaten und 6ffentlichen Griunflachen sowie SPE-Flachen wird mit der Aufstellung
dieses Bebauungsplanes eine geordnete stadtebauliche Entwicklung fortge-
fuhrt. Dabei verschieben sich Teilflachen untereinander entsprechend der tat-
sachlichen bzw. zukunftig geplanten Nutzungen nur geringfligig.

Die Grunflachen dstlich der Hache sind tberwiegend in kirchlichem oder pri-
vatem Besitz und nur teilweise im Eigentum der Stadt Syke. Sie sind nicht 6f-
fentlich zuganglich, so dass sie zukiinftig als private Grunflachen ausgewiesen
werden sollen.

Es gibt nur geringflgige Abweichungen hinsichtlich der Flachendarstellungen
im Flachennutzungsplan und der Festsetzungen im Zuge des Bebauungspla-
nes.

So soll z.B. die im FNP als Gemeinbedarf ausgewiesenen Flachen des Hallen-
bades und der Schule im Bebauungsplan zukinftig als Urbanes Gebiet ausge-
wiesen werden. In Urbanen Gebieten sind Gemeinbedarfseinrichtungen jedoch
grundsatzlich zulassig, so dass kein Widerspruch zur Darstellung des Flachen-
nutzungsplanes entsteht.

Der Flachennutzungsplan ist aufgrund seines groReren Mal3stabes zudem nicht
parzellenscharf. Ein gesondertes Anderungsverfahren wird daher vorliegend als
nicht erforderlich angesehen. Ggf. kann eine Berichtigung erfolgen und dem B-
Plan als Anhang hinzu zugefugt werden.

Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreis Diepholz (LK DH, 2008)

Karte 1 (Arten und Biotop): Die Flachen des Geltungsbereichs sind innerhalb
der vierstufigen Bewertung tiberwiegend als Biotoptypen mit Grundbedeutung
(Wertstufe 4) dargestellt. Die Talaue am Westrand des Geltungsbereichs mit
der Gebietsnummer 26 hat dagegen eine hohe Bedeutung (Wertstufe 2):
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Abbildung 1-2: Auszug aus Karte 1 des LRP LK DH (2008) mit ungefahrer
Lage des Vorhabenstandort (roter Kreis)

Karte 2 (Landschaftsbild): Die Flachen des Geltungsbereichs sind innerhalb der
dreistufigen Bewertung tberwiegend mit hoher Bedeutung dargestellt. Die
Bachniederung der Hache (NH) mit der Gebietsnummer 9 wird im Textband des
LRP beschrieben als ,weiteraumiges Bachtal mit dominanter Grinlandnutzung,
durch Strauch- und Baumhecken gegliedert. Selten sind Ackerflachen. Der
Rand des Bachtales wird gesaumt von Geholzreihen.“ Als Beeintrachtigung
wird die westlich gelegene Bahnstrecke angefuhrt. Fir den gesamten Geltungs-
bereich wird als Uberlagernde Beeintrachtigung ein hohes Verkehrsaufkommen
an BundesstraRe (DTV > 10.000 KFZ/d) sowie ein ,Larmbereich Gber 45
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Dezibel von Uberregionalen StralRen” dargestellt. Die historische Wassermuhle
wird dagegen als pragendes Landschaftsbildelement verzeichnet.

e . G PP A

Abbildung 1-3: Auszug aus Karte 2 des LRP LK DH (2008) mit ungeféahrer
Lage des Vorhabenstandort (roter Kreis)

Karten 3a (Boden): Der Vorhabenstandort ist im Westen dargestellt als Bereich
mit ,besonderer Funktionsfahigkeit®, in dstlicher Richtung ist die Funktionsfahig-
keit der Boden als ,beeintrachtigt/gefahrdet” bewertet. Bereiche mit ,allgemei-
ner Funktionsfahigkeit* kommen im Geltungsbereich demnach nicht vor. Beson-
dere Werte sind nicht dokumentiert. Die stark befahrene Bundesstralie ist als
Beeintrachtigung vermerkt:
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Abbildung 1-4: Auszug aus Karte 3a des LRP LK DH (2008) mit ungefahrer
Lage des Vorhabenstandort (roter Kreis)

Karte 3b (Wasser): Der Vorhabenstandort ist im Westen dargestellt als Bereich
mit ,besonderer Funktionsfahigkeit®, in dstlicher Richtung ist die Funktionsfahig-
keit des Wassers ,beeintrachtigt/gefahrdet” bewertet. Bereiche mit ,allgemeiner
Funktionsfahigkeit* kommen im Geltungsbereich demnach nicht vor. Der Lauf
der Hache ist als ,Gewasserabschnitt mit stark/ sehr stark oder vollstéandig ver-
anderter Gewasserstruktur” gekennzeichnet. Die zum Teil angrenzende Grun-
land- und Waldnutzung ist als besonderer Wert/ Funktion vermerkt.
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Abbildung 1-5: Auszug aus Karte 3b des LRP LK DH (2008) mit ungefahrer
Lage des Vorhabenstandort (roter Kreis)

Karte 5 (Zielkonzept): Fur das Bachtal der Hache im Westen ist die ,Sicherung
von Gebieten mit iberwiegend sehr hoher Bedeutung fur Arten und Biotope*
vorgesehen. Im ndrdlichen Bereich, d. h. im Umfeld der Mihle und im Bereich
des Kirchhofes ist die ,Verbesserung beeintrachtigter Teilbereiche dieser Ge-
biete“ angestrebt. Im Osten des Geltungsbereichs, dstlich der Kirche, Uberwiegt
als Zielstellung die ,vorrangige Entwicklung und Wiederherstellung in Gebieten
mit aktuell Gberwiegend geringer bis sehr geringer Bedeutung fur alle Schutzgu-
ter®
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Abbildung 1-6: Auszug aus Karte 5 des LRP LK DH (2008) mit ungefahrer
Lage des Vorhabenstandort (roter Kreis)

Karte 6 (Schutzgebiete): Das Bachtal der Hache ist zwischen Barrien und Sud-
weyhe als ,Gebiet, das die Kriterien zur Ausweisung als Naturschutzgebiet
fachlich erflllt* dargestellt (Begrindung: FlieRgewasserprogramm, Rahmenplan
zur naturnahen Umgestaltung Hache/Ochtum).
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2 Abgrenzung des Untersuchungsumfangs und des
Untersuchungsgebietes

Bei der Umweltprifung sind die Wirkungen der durch den Bauleitplan ermdg-
lichten Eingriffsvorhaben auf die Einzelbelange des Natur- und Umweltschutzes
entsprechend § 1 (6) Nr. 7 BauGB zu beschreiben und zu bewerten.

Der Untersuchungsraum fir die Schutzguter muss mindestens das vom be-
trachteten Bereich des Bebauungsplans voraussichtlich erheblich beeinflusste
Gebiet (Wirkraum) enthalten. Aufgrund der voraussichtlichen Wirkungen aul3er-
halb der unmittelbar physisch betroffenen Flachen ist bei der vorliegenden Pla-
nung (Urbanes Gebiet, Flache fir den Gemeinbedarf) aufgrund der bereits vor-
handenen Bebauung (Innenbereich) und der minimalen zusatzlichen Versiege-
lung der unbebauten AuRenbereichsflachen von einer geringen Reichweite der
Wirkungen auszugehen. Die Betrachtung der Schutzguter beschréankt sich da-
her auf die Flachen im Geltungsbereich.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst den Bereich der histori-
schen Ortsmitte rund um die St. Bartholomé&us Kirche und die gesamte Bebau-
ung entlang der ,GlockenstralRe®, der ,Rathausstralie”, der ,Backerstral’e” und
der ,Jahnstralle“. Ebenfalls Bestandteil des Geltungsbereiches ist der dstliche
Teil der Stral’e ,An der Wassermuhle -K122-“sowie der Studen der ,Barrier
Stral3e -K122-“ bis zum Beginn der ,Sudweyher Strafl3e“. Im Osten wird das
Plangebiet von der ,Barrier Stral3e -B6-“ begrenzt. Westlich in den Geltungsbe-
reich einbezogen sind die Hache als Flie3gewasser mit dem Mihlenteichge-
lande und Teile der sog. Riedewiesen als nordlich angrenzende Niederungsbe-
reiche.

Das Plangebiet umfasst eine Flache von insgesamt ca. 12,9 ha und liegt in der
naturraumlichen Einheit der Syker Vorgeest (s. LRR LK DH 2008) und im Osten
und Sudosten unmittelbar an der Geestkante. Der gesamte Geltungsbereich
liegt zudem im Naturpark ,Wildeshauser Geest“ (NP NDS 122).

Als Grundlage fur die Eingriffsermittlung und die spezielle artenschutzrechtliche
Prufung erfolgt eine flachendeckende Biotoptypenkartierung bis in die 3. Erfas-
sungsebene nach von Drachenfels auf den zukuinftig zusétzlich baulich tber-
planten Aul3enbereichsflachen. FFH-Lebensraumtypen und nach § 30
BNatSchG i.V.m. § 24 NNatSchG wurden hier nicht festgestellt.

2 Nds. MBI. Nr. 37 v. 19.10.2011, S. 710.
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3 Bestandsbeschreibung und -bewertung des derzeitigen Um-
weltzustands

3.1 Schutzgut Flache und Boden

Bestand

Das Gelande befinde sich im Osten, an der Bundesstral3e auf einer Hohlenlage
von etwa 21,5 m NHN; Richtung Hachetal und Muhlenteich fallt dieses ab auf
etwa 15,3 m NHN. Das Hachetal ist gepréagt durch Tiefen Gley, welcher an den
Talkanten in Mittlere Banderparabraunerde Ubergeht (s. BK50, NIBIS-Karten-
server des LBEG):

Tiefer Gley

Mittlere
Banderparabraunerde

Mittlerer Brauner
Plaggenesch

Tiefes unterlagert von
Erdniedermoor Banderparabraunerde

Abbildung 3-1: Ausschnitt der BK50 (Quelle: NIBIS-Kartenserver) mit unge-
fahrer Lage des Vorhabenstandort (roter Kreis)

Es handelt sich um einen Standort mit mittlerer Bodenfruchtbarkeit bzw. Er-
tragsfahigkeit (Bodenzahl/Griinlandzahl: 41/41) und von Osten nach Westen
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zunehmenden, aber insgesamt mafRigen Empfindlichkeit gegenlber Verdichtun-
gen. Fur den Standort liegen keine Hinweise auf Altlasten oder Bodendenkmale
vor (s. NIBIS-Kartenserver des LBEG).

Bewertung

Das rd. 12,9 ha grof3e Plangebiet umfasst den Ortskern von Barrien und ist be-
reits erschlossen und weitgehend bebaut. Im Bereich der Parabraunerden sind
die Standorte zunehmend aufgrund der Bebauung, Versiegelung (Wertstufe )
und Uberformungen in den Gartenbereichen und Griinanlagen keine naturna-
hen Béden mehr, (Wertstufe 11/11) sondern Béden mit allgemeiner Funktionsfa-
higkeit®. Westlich an den Ortskern schliet sich das unbebaute Hachetal an. Es
handelt sich insbesondere im unbebauten Hachetal um einen Boden (Gley) mit
besonderer Funktionsfahigkeit (Wertstufe IV/V).

3.2 Schutzgut Wasser

3.2.1 Oberflachenwasser

Bestand

Der Oberlauf der Hache verlauft im Westen in Std-Nord-Richtung durch den
Geltungsbereich. Es handelt sich um einen Léss-lehmgepragten Tieflandbach,
der im Gebiet bereits historisch durch den Betrieb der Wassermuhle (erste ur-
kundliche Erwahnung im Jahr 1345%) in Barrien anthropogen beeinflusst und in
seinem Lauf verandert wurde. Der Wasserkorperstatus nach WRRL ist natlr-
lich.

Der Geltungsbereich liegt teilweise in einem festgesetzten bzw. in einem vorlau-
fig gesicherten Uberschwemmungsgebiet (USG) der Hache, welches bis zur
endgultigen Verordnung als festgesetzt gilt.

Bewertung

Der Zustand/Potenzial des Wasserkorpers ,Hache Oberlauf‘ allgemein wird mit
,manig“, der chemische Zustand insgesamt mit ,schlecht“ bewertet (s. Steck-
brief-Nr. DE_RW_DENI_23024). Vorbelastungen bestehen hier durch die Ge-
fahr des Nahr- und Schadstoffeintrages in Grund- und Oberflachengewasser
aus den benachbarten Nutzungen am Rand des Siedlungsgebiets. Als erstes

3 Landkreis Diepholz: Landschafsrahmenplan 2008 - Karte 3a.
4 http://www.wassermuehle-barrien.de/wassermuehle-barrien/die-wassermuehle-barrien
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Gewasser in Niedersachsen ist die Hache in einem Zeitraum von 10 Jahren
(1993 - 2002) 6kologisch durchgéngig umgestaltet worden.

3.2.2 Grundwasser

Bestand

Die Lage der Grundwasseroberflache befindet sich bei mehr als 12,5 bis 15 m
NHN. Im Bereich des Hachetals (Gley) liegt der mittlere Grundwasserhochstand
bei 3,5 dm u. GOF, der mittlere Grundwassertiefstand bei 11 dm u. GOF (s.
NIBIS-Kartenserver des LBEG).

Die Durchlassigkeit der oberflachennahen Gesteine sowie die jahrliche Grund-
wasserneubildung variieren stark im Geltungsbereich. Die Grundwasserneubil-
dung liegt dabei nach Klimabeobachtungen im Zeitraum von 1991 bis 2020 bei
mehr als 200 bis 250 mm/a im Norden und um 300 mm/a im Stden, jedoch in
weiten Teilen im Nordosten und Studwesten bei nur 50 bis 100 mm/a (s. NIBIS-
Kartenserver des LBEG).

Der Geltungsbereich liegt im verordneten (Verordnung vom 27.06.1968) Trink-
wasserschutzgebiet Ristedt (Schutzzone 11l B) sowie in der im Ausweisungsver-
fahren befindlichen Schutzzone Ill A des Wasserschutzgebietes Ristedt. Inner-
halb der offentlichen Parkflache nahe der Stral3e ,An der Wassermuhle® befin-
det sich die Grundwassermessstelle 201.

Bewertung

Der mengenmalige des Grundwasserkdrpers ,Ochtum Lockergestein“ wird mit
,gut®, der chemische Zustand insgesamt mit ,schlecht® bewertet (s. Grundwas-
serkorpersteckbrief-Nr. DE_GB_DENI_4 2510).
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3.3 Schutzgut Klima und Luft

3.3.1 Luft

Bestand

Bezlglich der landesweiten lufthygienischen Grundbelastung konnen folgende
Aussagen getroffen werden®:

e _Im Zeitraum 2006 — 2021 hat die NO»-Belastung in Niedersachsen ab-
genommen, am stérksten in den verkehrsnahen Bereichen.”

e ,Uberschreitungen der aktuell giiltigen PM1o-Grenzwerte [Feinstaub]
wurden in Niedersachsen zuletzt im Jahr 2006 an stadtisch verkehrsnah
gelegenen Probenahmestellen registriert. Der gultige PM2 s-Grenzwert
fur den Jahresmittelwert von 25 pg/m3 wird derzeit in Niedersachsen ein-
gehalten.”

e ,Meteorologisch bedingt treten im langjahrigen Verlauf Schwankungen in
der Ozonbelastung auf. So wurden beispielsweise im Jahr 2018 tber-
durchschnittlich haufig erhohte Ozonkonzentrationen registriert. Insge-
samt nahm die Haufigkeit von Ozon-Spitzenwerten im langjahrigen Ver-
lauf jedoch aufgrund der Reduktion der Ozon-Vorlauferstoffe (NOx und
VOC) leicht ab.”

e Die NHs-Immissionen (Ammoniak) variieren in Niedersachsen zeitlich
und r&dumlich stark. Die héchsten NHs-Immissionskonzentrationen wer-
den im Allgemeinen im Nordwesten Niedersachsens gemessen, einer
Region mit hoher landwirtschaftlicher Produktivitat. Hier befindet sich
auch der Vorhabenstandort.

Mit Ausnahme der verkehrsbedingten Immissionen, insbesondere durch die
stark frequentierte BundesstralRe B6, bestehen im Plangebiet keine Vorbelas-
tungen.

5 s. https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/luftqualitat/entwicklung _und beur-
teilung _der_luftschadstoffbelastung/entwicklung der luftschadstoffbelastung/...abgerufen
am18.07.2023.
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Bewertung

Die Lufthygiene kann aufgrund der maRigen Vorbelastung und des grof3raumi-
gen Austausches insgesamt als unbeeintrachtigt bezeichnet werden.

3.3.2 Klima

Bestand

Die Projektion ,Kein-Klimaschutz-Szenario“ der mittleren Jahresniederschlage
fur den 30-jahrigen Zeitraum 2021-2050 benennt einen Mittelwert von

702 mm/a. Die mittlere Jahrestemperatur wird fur denselben Zeitraum mit
10,4°C angegeben (s. NIBIS-Kartenserver der LBEG).

Die lokalklimatische Situation im Plangebiet ist vor allem durch den warmebe-
lasteten Siedlungsbereich im Osten sowie die im westlichen Freiland herr-
schende néachtliche Kaltluftproduktion der Griinland- und Wasserflachen ge-

pragt.
Bewertung

Wahrend die hoch versiegelten Siedlungsflachen im Osten des Geltungsbe-
reichs klimatisch vorbelastet sind, hat die Niederung des im Westen und Nor-
den gelegenen Bachtals der Hache eine wichtige Bedeutung als Kaltluftentste-
hungsgebiet und als Luftaustauschbahn (allerdings vor allem in Nord- Stid-
Richtung).

3.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt

3.4.1 Pflanzen bzw. Biotoptypen

Bestand

Im Juni 2023 erfolgte eine Gelandebegehung durch den IDN zur Aufnahme der
Biotopstrukturen. Das Untersuchungsgebiet dieser Begehung umfasste den zu-
kunftigen Geltungsbereich. Dabei wurden die Flachen im Aul3enbereich, in wel-
chen nicht nur der Bestand festgesetzt wird, sondern auch bauliche Verande-
rungen maoglich sind, differenzierter erfasst. Die erfassten Strukturen wurden
anhand des Kartierschliissels nach DRACHENFELS (Stand 2021) Biotoptypen
zugeordnet und sind im Biotoptypenplan (s. Anlage 1) dargestellt.
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IﬁLy

Vorkommen von Arten der Roten Liste der Farn- und Blitenpflanzen Nieder-
sachsens und Bremens und besonders geschuitzte Arten wurden im Untersu-
chungsgebiet nicht vorgefunden.

Im Geltungsbereich liegen die Stral3enverkehrsflache (OVS) der Hauptstral3en
B 6 (Durchgangsstral3e) im Osten und die Trasse der Stral3e ,An der Wasser-
mihle (K 122) im Norden. An diese schliel3t das tberwiegend dicht bebaute
Zentrum von Barrien an, das hier aufgrund noch vorhandener Hofe den Charak-
ter eines Verstadterten Dorfgebietes (ODS) hat. Es ist mit Ausnahme der Fla-
chen nordlich der K 122 (dort alte Wassermiuhle, Sportplatz) durch einen hohen
Anteil von Neubauten zur Wohn- und gewerblichen Nutzung sowie Anlagen fur
den Gemeinbedarf (Schule, Kindergarten, Hallenbad, Kirche) gepragt.

Abbildung 3-2: Blick in stdlicher Richtung von der K 122 auf den Ortskern
an der Einmindung der GlockenstralRe (Foto: IDN GmbH)

Im Westen liegt um den alten Mihlenteich und den Lauf der Hache eine o6ffent-
lich genutzte Parkanlage (PAL). Die Parkanlage ist durch einen wassergebun-
den und mit Pflastersteinen befestigten Weg, Rasen- Gehdlz- und Gewéasserfla-
chen sowie kleine Spielplatzflachen am Nordrand gekennzeichnet. Nach
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Sudwesten schlieBen Feuchtwiesen an. Die Gehdlz- und Wasserflachen am
Lauf der Hache sind naturnah und werden nur extensiv unterhalten. Sie werden
wesentlich durch standorttypische Ufergehdlze mit Erlen und einen Weidenau-
waldbestand gepragt.

Abbildung 3-3: Blick in die Parkanlage am Muhlenteich mit Weidenwald an
der Hache im Hintergrund (Foto: IDN GmbH)

Innerhalb des o. g. Verstadterten Dorfgebietes (ODS) werden im Folgenden die
uberplanten Flachen im AuRenbereich im Ubergang zur Parkanlage am Mih-
lenteich sowie noérdlich der K 122 naher ausdifferenziert:

Im Suden befindet sich das Gebaude eines Kindergartens (ONZ), der von Tras-
senflachen und Wegen (OFZv) umgeben ist und direkt am Gebaude durch ei-
nen naturnahen, eingezaunten Spielplatz (PZR) mit (Obst-) Baumbestand ge-
kennzeichnet ist. Eine (Spiel-) Hutte (OYH) wurde zusétzlich als bereits versie-
gelte Flache erfasst. Am Sudwestrand ist das Gelande durch einen kurzen
Schnittheckenabschnitt (BZH) aus Hasel und Hartriegel eingegrint.
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Abbildung 3-4: Blick aus sudwestlicher Richtung auf das Aul3engelande
des Kindergartens (Foto: IDN GmbH)

Zum nordlich angrenzenden Nachbargrundstiick eines Neubaus der Kirchenge-
meinde (ONZ) ist eine Eingriinung durch eine Baumreihe (HEA) aus Uberwie-
gend heimischen Arten gegeben. Auch dies Gebaude ist von Wegen und Ter-
rassenflachen umgeben (OFZv). Auf dem Gelande befinden sich zudem zwei
Gartenhutten (OYH). Das AulRengelande wird intensiv unterhalten und ist durch
einen eher artenreichen Schnittrasen gekennzeichnet (PHZ/GRR). Am Nord-
westrand befindet sich eine u. a. durch Disteln dominierte Ruderalflur eher
feuchter Standorte (UHF).
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Abbildung 3-5: Blick von Osten Richtung Westen in den Garten des kirchli-
chen Gemeindehauses, im Hintergrund eine Ruderalflur (Foto: IDN GmbH)

An dieses Grundstuck grenzt wiederum nordlich ein etwas naturn&herer Garten-
bereich (PHN/GRR) eines alten landwirtschaftlichen Hofes (ONZ). Mit Aus-
nahme eines Birnenbaumes sind die Obstbdume im Garten abgestorben. Im
weiteren Verlauf der o. g., auf dem Nachbargrundstiick beginnenden Ruderal-
flur (UHF) wird der Garten im Westen und Norden z. T. auch durch Baumbe-
stand (HEB) aus Weiden und im Nordwesten auch Fichten sowie Aufwuchs von
Brombeergebiischen (BRR) eingegriint. Gebaudenah ist der Garten intensiver
unterhalten (PHZ) mit Ziergeblischen aus nicht heimischen Gehdélzarten (BZN).
Am Sudostrand der Flache befindet sich eine pragende altere Esskastanie
(HEB).
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Abbildung 3-6: Blick von Suden Richtung Norden auf den Garten einer Hof-
stelle (Foto: IDN GmbH)

Nordlich liegt der Schulhof einer Grundschule, welcher in grol3en Teilen durch
ein Verbundpflaster befestigt ist (OFZv). Im hier zu betrachtenden Ubergangs-
bereich zur Parkanlage befindet sich am Westrand des Schulgelandes eine
Baumreihe innerhalb einer wassergebundenen Gelbsanddecke (HEA/OFZw)
aus Hainbuchen und Kornelkirschen als Hochstdmme. Diese geht aul3erhalb
des Schulgelandes unmittelbar Uber in das Ufergehdlz der Hache bestehend
aus Schwarzerlen und Weiden mit u. a. Weil3dorn im Unterwuchs.
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Abbildung 3-7: Blick von Norden Richtung Siden auf die Baumreihe am
Rand des Schulgelandes (Foto: IDN GmbH)

Im Nordwesten des Geltungsbereichs, unmittelbar ndrdlich der K 122 befindet
sich ein altes Fachwerkgebaude (ONH). Der sich nordlich und westlich erstre-
ckende Garten ist entsprechend in Grundziigen als traditioneller Bauerngarten
(PHB) angelegt. Im Eingangsbereich zum Gebaude befindet sich an der K 122
eine niedrige Schnitthecke (BZH). Diese geht westlich in eine hohere Hecke
(BZE) aus Uberwiegend heimischen Arten wie Hasel, llex, Eibe und Weil3dorn
uber. Eine Stiel-Eiche (HEB) kommt als Uberhalter vor. Am West- und Nord-
westrand zum Sportplatz ist ebenfalls eine Eingriinung durch eine aufgewach-
sene Schnitthecke (BZN) u. a. aus Thuja, Liguster, Berg- und Spitzahorn gege-
ben, die in dstlicher Richtung an der Zufahrt zum Sportplatz in eine von Birken
dominierten Baumreihe (HEA) Ubergeht.
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Abbildung 3-8: Blick in 6stlicher Richtung in den Bauerngarten an der K122
(Foto: IDN GmbH)
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Abbildung 3-9: Blick in westlicher Richtung auf das Fachwerkhaus und
Bauerngarten an der K122 (Foto: IDN GmbH)

Die Gartenflachen (PHZ bzw. PHG) im Hintergrund der historischen Wasser-
mihle und eines ebenfalls alten, reprasentativen Einzelhauses mit Nebenge-
bauden an der Hache (OEV) sind durch Schnittrasen (GRR) und Uberwiegend
standorttypische Baumbestande (HSE, HEA und HEB) gekennzeichnet. Dane-
ben sind Obstgeholze wie bspw. Kirschen vertreten. Zwischen den genannten
Siedlungsgrundstiicken und der 6stlich gelegenen B 6 erstreckt sich eine rude-
ralisierte Freiflache. Das Gelande fallt zum Bachtal der Hache im Norden ab. An
der Boschungskante befinden sich kleine Bodenmieten. Der sidliche héher ge-
legene Teil ist durch Arten des Grunlandes wie Knéul- und Straul3gras, Glattha-
fer, Grundermann, Rotklee, Spitzwegerich, Grol3er Sauerampfer, Vogelwicke
und vereinzelt Jakobskreuzkraut gepragt (UHM). In westlicher Richtung domi-
niert zunehmend Landreitgras (UHL). Stellenweise zeigen sich offene Boden-
stellen durch Fahrspuren. An der Boschungskante selbst kommt ein hoher An-
teil an Ackerkratzdistel und GroRRer Brennnessel vor. Daneben sind Weil3er
Ganseful3, Stachel-Lattich vertreten. Stellenweise sind strauchférmig Weiden
aufgewachsen (UHMv). In der nordlichen, tiefer gelegenen Flache kommt z. T.
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auch Schilf vor (UHF). Zum Kartierzeitpunkt war hier u. a. Zaun-Winde dominie-
rend.

N

Abbildung 3-10: Blick in westlicher Richtung von der B 6 aus entlang einer
Bdschungskante auf eine ruderale Freiflache (Foto: IDN GmbH)

Bewertung

In Tabelle 3-1 sind die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Biotoptypen
dargestellt und bewertet. Die im Uberplanten Aul3enbereich liegenden Biotopty-
pen sind mit Fettdruck hervorgehoben.

Die Biotoptypen wurden anhand der Wertfaktoren der Liste Il der Arbeitshilfe
zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmafl3nahmen in der Bauleitplanung
(Nds. Stadtetag 2013) zugeordnet. Diese Bewertung orientiert sich an den Be-
wertungskategorien nach v. DRACHENFELS (2019)5, ist in Bezug auf die Bio-
toptypen der Siedlungsbereiche jedoch angepasst.

6. DRACHENFELS, O. v. (2019): Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen (Kap. 2), aus:
Inform.d. Naturschutz Niedersachs 32, Nr. 1 (1/12), 2. Korrigierte Druckauflage (2019).
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Die Bewertung ist unterteilt in sechs Wertstufen, denen die Bewertungskriterien
Lebensraumfunktion, Regenerationsfahigkeit und Naturndhe zugrunde liegen:

Wertstufe 5: sehr hohe Bedeutung
Wertstufe 4: hohe Bedeutung
Wertstufe 3: mittlere Bedeutung
Wertstufe 2: geringe Bedeutung
Wertstufe 1: sehr geringe Bedeutung

Wertstufe 0: weitgehend ohne Bedeutung

Tabelle 3-1: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet mit Wertstufen nach

Liste Il der Arbeitshilfe Nds. Stadtetag 2013

Biotoptyp (Bezeichnung und Kirzel) Biotop Wertfaktor
Nr.

BRR — Rubus-/Lianengestriipp 2.8.2 3

UHF — Halbruderalte Gras- und Staudenflur feuchter Stand- 104.1 3

orte

UHM — Halbruderalte Gras- und Staudenflur mittlerer Stand- 10.4.2 3

orte

UHL — Artenarme Landreitgradflur 10.4.6 3

GRR — Artenreicher Scherrasen 1211 1

BZE - Ziergebisch aus tberwiegend einheimischen Gehdlz- 12.2.1 2

arten

BZN- Ziergebusch aus tberwiegend nichtheimischen Ge- 12.2.2 2

holzarten

BZH - Zierhecke 12.2.3 2

HSE- Siedlungsgehdlz aus Uberwiegend einheimischen 12.3.1 3

Baumarten

HEB - Einzelbaum des Siedlungsbereichs 124.1 2-4

HEA - Baumreihe des Siedlungsbereichs 12.4.2 2-4

PHB - Traditioneller Bauerngarten 12.6.1 2

PHG - Hausgarten mit GroBbaumen 12.6.3 2

PHZ — Neuzeitlicher Ziergarten 12.6.4 1

PHN - Naturgarten 12.6.5 2
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Biotoptyp (Bezeichnung und Kiirzel) Biotop Wertfaktor
Nr.

PAL — Alter Landschaftspark 12.8.1 4

PZR - Sonstige Grinanlage mit altem Baumbestand 12.12.1

X - Versiegelte Flachen 13.4 0

(OVS, OFZ, ODS, ONH, ONZ, OYH)

kursiv: Einordnung nach DRACHENFELS

3.4.2 Tiere

Es liegen fur das UG keine aktuellen faunistischen Daten vor. Es werden des-
halb Riuckschlisse aus den aktuell vorgefundenen Biotoptypen im Rahmen der
Ortsbegehungen durch den IDN Anfang Juli 2023 gezogen und damit eine Ein-
schatzung des faunistischen Potenzials vorgenommen. Es erfolgten diesbeziig-
lich jedoch keine weitere Sichtkontrolle auf Nester oder auf als Quartier geeig-
nete Baumhohlungen vom Boden aus. Eine Untersuchung des Gebéaudebe-
stands hinsichtlich potenzieller Fledermausquartierstrukturen wurde ebenso
nicht vorgenommen.

Vorbelastungen fir die Fauna bestehen vorrangig durch die Frequentierung
durch Menschen sowie Larm- und Lichtimmissionen, ausgehend von den Stra-
3en und Siedlungsflachen.

Bestandsbeschreibung Avifauna

Es sind im Wesentlichen Brutvorkommen gehdlz- und gebaudebritender Arten
zu erwarten. Brutvorkommen héhlenbritender Arten sind in alteren Baumbe-
standen maoglich. Grundséatzlich sind somit alle Gehélzstrukturen als potenzielle
Vogellebensraume einzustufen. Sie dienen als Ansitz- und Singwarten sowie
als Nistplatz fur v. a. kulturfolgende Singvogelarten, wie z. B. Amsel, Kohimeise,
Rabenkrahe und Ringeltaube. Weiterhin stellen diese ein Potenzial als Lebens-
raum fur Insekten, Kleinsduger und andere Kleinstlebewesen und damit Nah-
rungstieren der Singvogel dar. Bestimmend fur die Wertigkeit ist allerdings auch
die angrenzende Flachennutzung. Im Untersuchungsgebiet wird die Wertigkeit
entsprechend in weiten Teilen durch die umgebende Bebauung, nicht vorhan-
dene Saumstrukturen sowie die geringe Gro3e und die verinselte Lage be-
grenzt. Zudem zeichnen sich die benachbarten Flachen durch haufige Anwe-
senheit von Menschen aus. Die Flachen sind daher fiir alle storungsempfindli-
chen Arten ungeeignet. Als Jagdrevier fir Greifvogel hat das Gebiet nur im Be-

reich der Parkanlage ggf. eine Bedeutung. Hinsichtlich der Avifauna dient der
37/96



www.idn-consult.de

Bereich der Vorhabenflache potenziell nur sehr wenigen Arten als direktes Brut-
habitat. Aufgrund der Siedlungsrandlage ist ein Vorkommen stérungsempfindli-
cher Arten ausgeschlossen.

Bestandsbeschreibung Fledermause

Die vorhandenen Geb&ude- und Gehdolzstrukturen wurden nicht auf potenzielle
Fledermausquartiere untersucht, sodass ein Vorkommen von Quartieren an den
Bestandsgebauden nicht ausgeschlossen werden kann. Im Siedlungsbereich ist
insbesondere z. B. ein Vorkommen der wenig licht- und larmempfindlichen
Zwergfledermaus moglich. Diese nutzt zudem auch Quartiere an Gebau-
destrukturen. Als Jagdhabitat haben die hochversiegelten Teile des Geltungs-
bereiches keine Bedeutung. Dagegen stellt der Lauf der Hache und die angren-
zenden Strukturen des Parks mit Wasser- und Waldflachen bzw. Geholzsau-
men ein gut geeignetes Jagdhabitat dar.

Weitere Artengruppen

Mit Ausnahme der Flachen der Parkanlage und des weiteren Hachetals sind
durch die Siedlungsnutzung und Verkehrstrassen zahlreiche Barrieren vorhan-
den die verhindern, dass sich bedeutende Wanderkorridore bzw. Funktionsbe-
ziehungen entwickeln kdnnen. Die Anwanderung und die Entwicklung von Po-
pulationen nicht flugfahiger Artengruppen ist hierdurch erschwert. Wahrend die
Hache und der Mihlenteich zudem eine Bedeutung fur die (semi-) aquatische
Fauna - einschlief3lich wandernder Fischarten- hat, ist eine Bedeutung des
Siedlungsgebiets fur Kleinsauger, Reptilien und Amphibien damit nicht gege-
ben. Da dort keine Gewasser existieren ist auch keine Bedeutung fur Libellen
gegeben. Kleine im Untersuchungsgebiet verteilt zu findende Gehdlze und Zier-
gebiische sowie Rasen-, Beetflachen und Brachen bieten ein gewisses Poten-
zial als Lebensraum fir verschiedene Insektengruppen wie z. B. Schwebfliegen,
Hummeln, Wanzen, Heuschrecken, Zikaden, Kaferarten, Kleinschmetterlinge,
Schlupfwespen und manche Wildbienen sowie Spinnen. In Pflanzenstangeln
oder Kokons an der héher wachsenden Vegetation kdnnen Insekten und Spin-
nen Nahrungsstatten oder Uberwinterungsraume finden. Die Ruderallebens-
raume im Vorhabenbereich werden durch ihre vorwiegend sehr kleinraumige
und schmale Auspragung in ihrer Bedeutung beschréankt. Aufgrund der Randef-
fekte werden vor allem haufige, kulturfolgende und wenig stérungsanfallige Ar-
ten (Ubiquisten) diese Lebensrdume nutzen.
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Bewertung Schutzgut Tiere

Wahrend der Hachelauf und die im westlichen Geltungsbereich liegende Park-
anlage durch die Gewasser und den strukturreichen Baumbestand eine eher
hohe faunistische Bedeutung aufweisen, haben die vorwiegend 6stlich gelege-
nen Siedlungsflachen durch die Bebauung mit einem hohen Anteil versiegelter
Flachen und Stérungen oder Barrieren u. a. durch Verkehrswege und Larm eine
sehr geringe faunistische Lebensraumeignung. Die im zukUnftig Gberplanten
AuRenbereich liegenden Vorhabenflachen liegen im Ubergangsbereich zwi-
schen diesen Bereichen und haben trotz teilweise strukturreicher Grinstruktu-
ren durch bauliche tberpragte Anteile und Storwirkungen (Larm, Licht) eine ge-
ringe bis mittlere faunistische Bedeutung.

3.4.3 Zusammenfassende Bewertung, Biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt umfasst gemal3 8 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG "die Vielfalt
der Tier- und Pflanzenarten einschliel3lich der innerartlichen Vielfalt sowie die
Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen". Sie wird durch
die Dichte und Struktur der im Gebiet vorkommenden Tier- und Pflanzenarten
sowie durch die Charakteristik und Vielfaltigkeit der Lebensrdume widergespie-
gelt. Auch wichtige Verbundbeziehungen und Funktionsraume fur Arten oder
Artengruppen sind von herausgehobener Bedeutung. Entsprechende Bestands-
beschreibungen sind den voranstehenden Kapiteln 3.4.1 und 3.4.2 zu entneh-
men.

Mit der Bewertung der Schutzguter Pflanzen und Tiere wurden bereits entspre-
chende Aussagen zum Bestand der biologischen Vielfalt im Untersuchungsge-
biet getroffen. Die Bedeutung der auf den Geltungsbereich bezogenen biologi-
schen Vielfalt ist demzufolge, mit Ausnahme der im westlichen Park und Hache-
tal gelegenen Wald- und Wasserflachen, welchen eine gewisse Bedeutung als
Verbundachse zukommt, eher gering.

3.5 Schutzgut Mensch, Gesundheit des Menschen und Bevélkerung

Bestand

Der Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen Siedlungsflachen mit einer Nut-
zungsmischung aus Wohnen, zentralen Einrichtungen wie Schulen und Kinder-
betreuung, Einzelhandel (u. a. TEDI-Markt) etc.. Das Plangebiet selbst hat da-
mit unmittelbar Wohn- und Wohnumfeldfunktion.
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Besondere Erholungs- oder Freizeitmdglichkeiten sind im Geltungsbereich
durch die Parkanlage und ein Schwimmbad sowie eine Sportanlage am Rand
des Geltungsbereichs gegeben. Die Parkanlage im Geltungsbereich wird zur
Naherholung von Spaziergdngern aufgesucht. Eine relativ kurze Wegeroute am
Westufer des Mihlenteichs ist gegeben.

Bewertung

Das Planungsgebiet selbst weist eine hohe Bedeutung fur das Schutzgut
Mensch auf. Es ist sowohl eine besondere Wohn-, als auch Wohnumfeld- und
Erholungsfunktion gegeben. Die im 6stlichen und ndrdlichen Geltungsbereich
bestehende Wohnnutzung unterliegt einer besonderen Schutzbedurftigkeit, v. a.
gegeniuber LArmwirkungen. Vorbelastungen hinsichtlich Larms bestehen aller-
dings durch die vorhandenen Verkehrstrassen (B 6, K 122 sowie Eisen-
bahntrasse westlich aufl3erhalb des Geltungsbereichs).

3.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

Bestand

Der Standort befindet sich in der naturrdumlichen Einheit ,Syker Vorgeest® (Nr.
3, LRP LK DH), welche durch den Ubergang von der Geest zur Wesermarsch
gekennzeichnet ist. Die Geestniederung wird durch mehrere in Sud-Nord-Rich-
tung verlaufende Bachniederungen durchzogen, von denen sich ein Abschnitt
der Hacheniederung am Westrand des Geltungsbereiches erstreckt. Dieser Be-
reich ist noch durch naturnahe Feuchtwiesen- und Weidenauwaldrelikte ge-
pragt.” Ostlich der Bachniederung beginnt die Geestkante.

Der Vorhabenbereich befindet sich im nordlichen Stadtgebiet am westlichen
Siedlungsrand von Barrien. Durch diese Lage innerhalb und am Rand des Sied-
lungskernes ist der weitere Raum durch Siedlungsgefiige mit Verkehrstrassen
und Siedlungsbebauung bereits Uberpragt. Es gibt nur wenige Blickbeziige zur
offenen Landschaft. Diese bestehen im Wesentlichen im studwestlichen Gel-
tungsbereich. Es ist hier allerdings eine gewisse Abschirmung durch die vor-
handenen Geholzbestande gegeben. Der Ubergangsbereich zur Parkanlage
Westen und zur Hache im Norden ist durch relativ naturnahe Garten harmo-
nisch. Im westlichen Ortskern ist das Ortsbild jedoch durch einen Mangel an
Grunstrukturen gekennzeichnet. Als stérende Elemente und Vorbelastungen
sind neben den Stral3enziigen die hochversiegelten Hofflachen zu nennen.

m

7 LRP LK DH, Kapitel 3.1.4
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Einige sehr alte Baumbestande (u. a. Eichen, Kastanie) befinden sich allerdings
Im Zentrum, bspw. am Hallenbad. Zudem befindet sich um den Kirchhof eine
Grunflache.

Bewertung

In der Fortschreibung der Landschaftsbewertung des Bundesamtes fiir Natur-
schutz im Jahr 2011 wird die Landschaft ,Thedinghduser Voorgeest* als , Struk-
turreiche Kulturlandschaft® typisiert. Diese Landschaft wird als ,schutzwirdig mit
Defiziten“ bewertet und wie folgt beschrieben:® ,Die Thedinghauser Vorgeest
bildet den Ubergang zwischen der Wesertalung im Norden und den Geestplat-
ten der Syker und Delmenhorster Geest im Siiden und Westen. Sie ist nur
schwach durch Hohenunterschiede gegliedert und stellt heute eine ackerdomi-
nierte, doch auch stark strukturierte und kleinparzellierte Landschaft dar. (...)*

Die Eigenart des zuzuordnenden Kulturlandschaftsbildraumes ,Mittelweser”
(K24) wird im Niedersachsischen Landschaftsprogramm?© nicht bzw. eher ge-
ring bewertet. Abweichend hiervon wird dem Landschaftsbild im Geltungsbe-
reich im alteren LRP LK DH (2008) eine hohe Bedeutung zugesprochen. Aller-
dings kénnen die Uberlagernden Beeintrachtigungen durch Verkehrslarm als
wertmindernd angefihrt werden (s. Kapitel 1.3.2).

Insgesamt ist dem Landschafts- und Ortsbild entsprechend eine mittlere Bedeu-

tung zuzuweisen.

3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter

Folgende Denkmaler befinden sich im Geltungsbereich (s. NLD, NIBIS-Karten-
server des LBEG):

e Baudenkmal Gruppe ,Kirchhof Barrien® (Glockenstralie 6)

¢ Baudenkmal Gruppe ,Mihlenanwesen An der Wassermuhle® (An der
Wassermiuhle 4b und 6)

8 Bundesamt fiir Naturschutz (BfN, 2015): Naturschutzfachliche Bewertung der Landschaften in
Deutschland, abgerufen Juli 2023.

9 Bundesamt fiir Naturschutz (BfN, 2012): Schutzwirdige Landschaften — Landschaftsteckbriefe
https://lwww.bfn.de/themen/biotop-und-landschaftsschutz/schutzwuerdige-landschaften/land-
schaftssteckbriefe.html, abgerufen Juli 2023.

10 Niedersachsisches Ministerium fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2021): Nieder-
sachsisches Landschaftsprogramm, Stand: November 2021, Hannover.
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Grundsatzlich kann fur das Plangebiet das Auftreten archéologischer Funde
nicht ausgeschlossen werden. Bei Erdarbeiten angetroffene archéologische
Funde unterliegen gemal’ 8 14 Nds. Denkmalschutzgesetz der Melde- und Si-
cherungspflicht.

Es liegen keine Hinweise auf weitere Sachguter (z. B. Rohstoffvorkommen) vor.
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4 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands bei
Durchflihrung der Planung

4.1 Wirkfaktoren des Vorhabens/Allgemeines

Neben den bauzeitlichen Wirkungen (Larm, Licht, Inanspruchnahme Vegetati-
onsbhesténde) kann voraussichtlich von folgenden Auswirkungen der geplanten
Bebauung der AulRenbereichsflachen und der damit verbundenen Baumaf3nah-
men ausgegangen werden:

e Neuversiegelung und Uberbauung (bau-/anlagebedingt)

o Verlust von unversiegelter Flache und Umlagerung von Boden, d. h.
(Teil-) Verlust der Bodenfunktionen

o Herabsetzung der Oberflachenversickerung von Niederschlagswasser
auf den versiegelten Flachen

o Veréanderung des Wasserhaushalts und des Mikroklimas auf den be-
bauten Flachen

o Verlust von Vegetation und damit Verlust von Lebensraumen von Tier-
und Pflanzenarten

o Veranderung des Landschaftsbildes
o Veranderung von faunistischem Lebensraum
o Barrierewirkung (Umzéaunung)

o Baubedingt entstehen zusatzlich wahrend der BaumalRnahmen tempo-
rare Emissionen durch den Einsatz von Baumaschinen und durch die
generelle Bautatigkeit.

e Geplante Nutzung (betriebsbedingt)
o Geringe Larmemissionen und Scheuchwirkung auf Tiere

Diese Wirkungen gehen aufgrund der Siedlungsrandlage und der bereits
vorhandenen gewerblichen Nutzung nicht maRgeblich tber das bisherige
Malf3 hinaus.
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4.2 Schutzgut Flache und Boden

Gemal § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend
umgegangen werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forst-
wirtschaftlich genutzten Boden ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen
auf ein unbedingt notwendiges Mal3 begrenzt werden. Méglichkeiten der Innen-
entwicklung sollen ausgeschopft werden, zu denen insbesondere Nutzung von
Brachflachen, Gebaudeleerstand, Bauliicken und andere Nachverdichtungs-
maoglichkeiten z&hlen kdnnen.

Schutzgut Flache

Es werden Flachen im unbebauten Auf3enbereich in Anspruch genommen, die
sich an den Ortskern Barrrien mit seiner rechtskraftigen Innenbereichssatzung,
in westlicher und nérdlicher Richtung anschliel3en. Es besteht im Bereich der
Innenbereichssatzung in weiten Teilen bereits Bebauung mit Gebauden, die
kirchlichen und sozialen Zwecken dienen, sowie Wohnbebauung, Gewerbe und
Hauptverkehrsstral3en. Es handelt sich in diesem Sinne um eine Nachverdich-
tung im stadtischen Bereich. Auf den aktuell noch in Teilbereichen unversiegel-
ten Flachen wird durch die Festsetzungen im B-Plan (GRZ 0,4 bzw. 0,6) Bebau-
ung auf ca. 3.982 m2 ermoglicht.

Schutzgut Boden

Es wird mit der Umsetzung des Bebauungsplans eine Erhéhung des
Versiegelungsgrades gegentber dem bisherigen Zustand ermdglicht. Es wird
ein maximaler Versiegelungsgrad von bis zu 0,6 (GRZ 0,4 und 50%
Uberschreitung) im urbanen Gebiet (MU) bzw. bis zu 0,8 (GRZ 0,6 einschl.
einer Uberschreitung bis max. 0,8) auf den Flachen im Bereich der Schule
festgesetzt. Daher findet auf dieser Flache ein Totalverlust der Bodenfunktionen
statt. Boden mit besonderem Schutzbedarf sind im Geltungsbereich jedoch
nicht betroffen.

Laut Kap. 7.1. der Arbeitshilfe (Niedersachsischer Stadtetag 2013) werden
beeintrachtigte Bereiche ohne besonderen Schutzbedarf bei der Eingriffs-
Ausgleichsbilazierung tber die mithilfe des Wertfaktors ermittelte Flache (d. h.
entsprechend des Biotoptyps) ausgeglichen.

Des Weiteren dienen MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung von
Bodenbeeintréchtigungen im Planungsraum (siehe Kap. 7.1) dem Schutz des
Schutzgutes Boden.
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4.3 Schutzgut Wasser

4.3.1 Oberflachengewasser

Oberflachengewasser (hier Hache und Mihlenteich) sind nicht betroffen, son-
dern werden entsprechend der Bestandssituation als Wasserflache festgesetzt.
Beiderseits des Boschungsbereiches der Hache und entlang der Uferzone des
Muhlenteiches ist ein mind. 5 breiter Gewasserrandstreifen der natirlichen Ge-
wasserentwicklung zu tberlassen. Flie3gewéasser mit ihnren Auen bieten eine
Vielzahl von Lebensraumen und gehéren zu den besonders artenreichen Land-
schaftsbestandteilen.

Uberschwemmungsgebiete (USG) bzw. vorlaufig gesicherte USG sind gem. §
77 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) in ih-
rer Funktion als Rickhalteflachen zu erhalten. Im Sinne des vorbeugenden
Hochwasserschutzes sind die natirlichen Uberschwemmungsgebiete von Be-
bauung und sonstigen MalRnahmen, die die Hochwasserrickhaltung beein-
trachtigen kdnnen, freizuhalten.

Die beiderseits der Hache gelegene Grundstiicke nordlich der K 122 ,An der
Wassermiihle“ liegen teilweise innerhalb eines vorlaufig festgesetzten Uber-
schwemmungsgebietes. Sie sind bereits bebaut und sollen hinsichtlich ihrer be-
stehenden Nutzungen nicht eingeschréankt werden. Dies gilt insbesondere flr
das denkmalgeschitzte Ensemble der Wassermiihle.

Um den zumindest den bestehenden Hochwasserschutz an dieser Stelle zu er-
halten und dauerhaft zu sichern, wurden im Norden der Grundstiicke nérdlich
der K 122 keine Baugebiete, sondern private Grunflachen festgesetzt. Die mit
dieser Bauleitplanung festgesetzten Baugrenzen umschliel3en den Bebauungs-
bestand eng und lassen keine bauliche Erweiterung in die Uberschwemmungs-
bereiche hinein zu. Sudlich der K 122 liegen ausgewiesenen Baugebietsflachen
innerhalb des vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebietes. Die Abgren-
zung zwischen Bauflachen und privaten Grinflachen erfolgt hier geman der be-
reits vorhanden Grundsticksnutzungen. Dadurch werden bauliche Erweiterun-
gen in die Uberschwemmungsbereiche ausgeschlossen und Beeintrachtigung
gegeniber dem bestehenden Hochwasserschutz kdnnen ausgeschlossen wer-
den.
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4.3.2 Grundwasser

Durch die Umsetzung der mit dem Bebauungsplan ermoglichten Neuversiege-
lung wird in diesen Bereichen die direkte Versickerung eingeschrankt und damit
die Grundwasserneubildung. Es ergibt sich jedoch keine betrachtungsrelevante
Reduzierung bzw. Beeintrachtigung der Neubildungsrate des betroffenen
Grundwasserkorpers. Eine erhebliche Beeintrachtigung ist nicht gegeben.

4.4 Schutzgut Klima und Luft

Die Zunahme der Flachenversiegelung aufgrund der Umsetzung des Bebau-
ungsplans wird sich nicht erheblich auf die lokalklimatischen Verhaltnisse aus-
wirken. Eine Erhéhung der Verkehrsbelastung, welche sich auf die lufthygieni-
sche Situation auswirken kénnte, wird vorhabenbedingt nicht ausgeldst. Ver-
luste von Gehdlzen mit lokalklimatischen Funktionen werden zudem durch die
Festsetzung von Erhaltungs- bzw. Pflanzgeboten vermieden.

Die offentlichen Grinflachen und die weitgehend naturbelassenen Auenberei-
che der Hache sowie die Wasserflachen des Muhlenteiches und der Hache
werden dauerhaft durch entsprechende Festsetzungen gesichert und haben ei-
nen positiven Einfluss auf das ortliche Mikroklima. Luftschadstoffe werden ge-
bunden und die Uberhitzung der bebauten Ortslagen wird gemindert.

Es bestehen somit keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Klima
und die Luftqualitat.

Anfalligkeit des Vorhabens gegeniiber Folgen des Klimawandels

Neben den Auswirkungen, die Vorhaben oder Plane auf das Klima oder die An-
passung an den Klimawandel haben kénnen, kénnen sich aus dem Klimawan-
del auch veranderte Umweltbedingungen und daraus resultierende Risiken fr
bzw. Auswirkungen auf Vorhaben und Plane selbst ergeben??.

Je nach Wetterlage und Standort fungieren die versiegelten Flachen in den
Sommermonaten als Warmespeicher. Bei Zunahme sommerlicher Hitze im
Zuge des Klimawandels, vor allem auch einer unzureichenden nachtlichen Ab-
kihlung nimmt die Hitzebelastung der Bevolkerung zu, wenn nicht in ausrei-
chendem Umfang klimatisch ausgleichende Griunflachen und -elemente vorhan-
den sind. Im vorliegenden Planungsfall bleibt der westlich angrenzende

11 ygl. Umweltbundesamt (Hrsg.) (2018): Grundlagen der Beriicksichtigung des Klimawandels in
UVP und SUP.
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Auebereich der Hache mit seinen Grunflachen und Wiesen erhalten. Es ist eine
GRZ von 0,4 bzw. 0,6 festgelegt, die restlichen rd. 20 - 40% der Flache werden
unversiegelte Flachen bilden. Dies ist hinsichtlich des Mikroklimas zu empfeh-
len.

Das Vorhaben beeinflusst somit das Lokal- und Regionalklima nicht erheblich
nachteilig, sodass Klimawandelfolgen verstarkt wirden.

4.5 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans ist mit der Erweiterung des Ortskerns
Barrien in die AulR3enbereichsflachen eine geringfligige zuséatzliche Versiegelung
offener noch unversiegelter Freiflachen verbunden. Tatsachlich kommt es im
Zuge der vorgesehen Bebauung im bislang unbebauten Auf3enbereich zur Ver-
siegelung von Ruderalfluren und vegetationsbestimmter Biotope von Griinanla-
gen. Im Einzelfall kénnte es auch zur Entfernung von Siedlungsgehdlzen und
Einzelbaumen kommen.

Im Untersuchungsgebiet konnten dabei keine gefahrdeten Pflanzenarten nach-
gewiesen werden. Die entsprechende Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung, d. h.
die Gegenuberstellung des Biotopbestands im Ist-Zustand sowie im Planungs-
zustand erfolgt in Kapitel 7. Es verbleiben unter Bericksichtigung des Bio-
topwertausgleichs und der Neupflanzung zur Kompensation der entfallenden
Geholze keine erheblichen Beeintrachtigungen fir das Teilschutzgut Pflanzen.

Mit der Inanspruchnahme von Vegetationsbestanden sind zwangslaufig auch
Eingriffe in die Habitate der Tierwelt verbunden. Tierarten, die eng an be-
stimmte Vegetationsbestande gebunden sind, werden, soweit sie nicht abwan-
dern kénnen, bei Beseitigung vernichtet. In welchem Umfang solche Wertver-
luste eintreten, ist vor allem von der Wertigkeit der Flache vor der Baumal3-
nahme abhéangig. Dartiber hinaus stellen La&rmemissionen Beeintrachtigungen
fur Tiere dar. Diese kénnen sich im besonderen MalRe negativ auf stérungs-
empfindliche Arten auswirken. Solche werden aufgrund der Vorbelastungen im
Gebiet allerdings nicht erwartet. Es ergeben sich keine relevanten und erhebli-
chen Veranderungen, da keine bedeutenden faunistischen Lebensraume be-
troffen sind. Ausreichend Ersatzlebensraume stehen zudem im Umfeld zur Ver-
fugung. Zudem werden bei Baumverlusten entsprechende Ersatzpflanzungen
(textliche Festsetzung Nr. 6.1) vorgenommen. Durch die Wiederherstellung von
gleichartigen Biotoptypen im raumlichen Zusammenhang kdnnen die verloren
gegangenen Funktionen wieder aufgenommen und ein funktionaler Ausgleich
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gewahrleistet werden. Durch das Vorhaben werden weiterhin keine bedeuten-
den Funktionsbeziehungen im Untersuchungsgebiet zerstért. Es sind keine er-
heblichen Beeintrachtigungen fur das Teilschutzgut Tiere zu erwarten.

Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt werden als nicht erheblich einge-
stuft. Fur dieses Schutzgut besteht kein gesonderter Ausgleichsbedarf.

4.6 Schutzgut Mensch, Gesundheit des Menschen und Bevdlkerung

Hinsichtlich des Schutzguts Mensch, seiner Gesundheit und der Bevdlkerung
sind bei der vorliegenden Planung in erster Linie die moglichen Beeintrachtigun-
gen durch Larm, Luftbelastung und klimatische Belastungen betrachtungsrele-
vant. Diese Faktoren wirken u. U. auf die Wohn- und Erholungsfunktionen und
die menschliche Gesundheit im Allgemeinen im Umfeld eines Vorhabens. Sen-
sible Nutzungen wie Wohnen und Erholen sind besonders empfindlich gegen-
Uber Larm. Nach Anlage 1 Nr. 2b Buchstabe cc BauGB ist die Verursachung
von Belastigungen zu Prufen.

Die Wohnnutzung im direkten Umfeld des Geltungsbereichs ist als empfindlich
gegeniuber moglicherweise steigenden LaArmemissionen zu betrachten. Das
Plangebiet ist Teil einer bestehenden Gemengelage, sodass mit entsprechen-
den Schallimmissionen gerechnet werden muss. Vorbelastet ist der Geltungs-
bereich durch den Verkehrslarm der B 6 (Barrier Straf3e) und der K 122 (Stral3e
an der Wassermuhle) und der Nutzung der Sportanlagen nérdlich des Plange-
bietes. Durch die Bauleitplanung selbst sind keine nennenswerten Erhhungen
des Verkehrsautfkommens zu erwarten.

Im bebauungsplanbezogenen schalttechnischen Gutachten'? wurde der Ver-
kehrslarm, verursacht durch die Verkehre auf der B6 (Barrier Strafl3e) und K122
(An der Wassermuhle/ Barrier Stral3e) ermittelt und beurteilt. Des Weiteren wur-
den geprift, ob Gerauschimmissionen, die durch den Betrieb auf den nérdli-
chen des Plangebietes gelegenen Sportanlagen entstehen, nennenswerten Ein-
fluss auf den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes haben.

Im Ergebnis ist fur den Verkehrslarm festzustellen, dass sich, insbesondere ent-
lang der Barrier StraRe-B6, tags und nachts teilweise massive Uberschreitun-
gen der Orientierungswerte der DIN 18005 /4/, der Grenzwerte der 16. BIm-
SchV /5/ und sogar hinsichtlich der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung (70
dB(A) tags und 60 dB(A)nachts) ergeben. Tagstiber tritt die Uberschreitung bis

12 T&H Ingenieure GmbH: Schalltechnische Untersuchung (Vorentwurf vom 20.09.2022).
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zu einem Abstand von bis zu ca. 9 m zur 6stlichen Baugrenze auf. Nachts tritt
die Uberschreitung bis zu einem Abstand von bis zu ca. 20 m zur 6stlichen Bau-
grenze auf.

Aufgrund der Uberschreitungen sind SchallschutzmaRnahmen zur Sicherstel-
lung gesunder Wohnverhéltnisse erforderlich.

Grundsatzlich ist dabei aktiven SchallschutzmalRnahmen (LArmschutzwand,
Larmschutzwall) Vorrang gegentber den sog. passiven Schallschutzmal3nah-
men (Schallschutzfenster etc.) zu geben.

Da es sich vorliegend um bestehende Strukturen und eine Uber einen langen
Zeitraum gewachsene Gemengelage handelt, kommen aktive Schallschutz-
maf3nahmen aus stadtebaulichen Grinden vorliegend, zumindest in grol3erem
Rahmen, nicht in Betracht. Sie kbnnen lediglich im Einzelfall bei entsprechender
geeigneter Ausgangslage Anwendung finden.

Entsprechend dem gutachterlichen Vorschlag werden folgende textlichen Fest-
setzungen getroffen, um erhebliche Beeintrachtigungen der menschlichen Ge-
sundheit zu vermeiden.

,Das Plangebiet liegt in einem durch Verkehrslérm der B6 und der K 122 (Bar-
rier Stral3e und Stral3e an der Wassermuhle) vorbelasteten Bereich. Fir Ge-
baude, die neu errichtet oder wesentlich geéandert werden, gelten daher fol-
gende Schallschutzanforderungen:

Die Aul3enbauteile schutzbedirftiger Raume, die dem standigen Aufenthalt von
Menschen dienen, missen je nach Larmpegelbereich die Anforderungen an die
Luftschalldammung gemanR Abschnitt 7 der DIN 4109 Teil 1, Ausgabe Januar
2018 fur Wohnraume einhalten. Mindestens ist ein Bau-Schalldammmal von
30 dB im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes einzuhalten.

Die Schlafraume und Kinderzimmer sind in den auf dem nachstehenden Uber-
sichtsplan gekennzeichneten Flachen LB1 — LB3 auf der stra3enabgewandten
Gebéaudeseite anzuordnen. Andernfalls ist der Einbau von schallgedammten
Laftungsoffnungen oder eine Bellftung mittels raumlufttechnischer Anlage vor-
zusehen.

Bereiche, in denen tagsitber oder nachts die Schwelle zur Gesundheitsgefahr-
dung tiberschritten werden, sind im Ubersichtsplan mit der Bezeichnung LB3
und LB5 gekennzeichnet.
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In den mit LB4 und LB5 gekennzeichneten Bereichen sind schallgedammte Luf-
tungsoffnungen oder eine Beliftung mittels raumlufttechnischer Anlage vorzu-
sehen und es sollten keine schutzbedurftigen Ra&ume mit zu 6ffnenden Fenstern
angeordnet werden.

Sofern dies nicht moglich ist, kbnnen schutzbedurftige Raume mit zu 6ffnenden
Fenstern in diesen Bereichen angeordnet werden, wenn z. B. geschlossene
Wintergarten bzw. verglaste Vorbauten vor diesen Fenstern angeordnet wer-
den.

Hausnahe Aul3enwohnbereiche sind in den gekennzeichneten Bereichen LB2
und LB3 auf der stralienabgewandten Gebaudeseite anzuordnen. Andernfalls
ist eine Kompensation mittels verglaster Loggien oder Wintergarten vorzuse-
hen. In den gekennzeichneten Bereichen LB4 und LB5 sind hausnahe Aul3en-
wohnbereiche als verglaste Loggien oder Wintergarten vorzusehen.

Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Bauantragsverfahrens der Nachweis erbracht wird, dass aufgrund von Gebau-
deabschirmungen oder &hnlichen Effekten ein geringerer Larmpegel und damit
verbunden gesunde Wohnverhaltnisse vorliegen."

Der Nachweis der festgesetzten Schallschutzanforderungen ist im Rahmen der
Objektplanung zu erbringen.

Verkehrslarmfernwirkung

Nach aktueller Rechtsprechung miissen in der Bauleitplanung Zusatzverkehre,
die aus der Planung selbst resultieren abgeschatzt und eingeordnet werden. Als
relevant kann ein Mehrverkehr von mehr als 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag
angenommen werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein gewachse-
nes Gebiet, das bereits fast vollstandig bebaut ist. Durch die Planung werden
nur sehr kleinteilig Entwicklungsspielrdume er¢ffnet, so dass mit einem relevan-
ten Mehrverkehr von mehr als 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag aus dem
Plangebiet vorliegend nicht zu rechnen ist. Aus sachverstandiger Sicht kann da-
her vorliegend auf eine detaillierte Betrachtung der schalltechnischen Auswir-
kungen des Ziel- und Quellverkehrs im Plangebiet verzichtet werden.

Auf das Plangebiet einwirkende Sportlarmimmissionen

Die gutachterlichen Berechnungen ergaben, dass die Immissionsrichtwerte der
18. BIm-SchV /2/ fir Urbane Gebiete in dem Plangebiet sowohl durch den regu-
laren Betrieb auf den Rasenplatzen ohne Einsatz einer Lautsprecheranlage als
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auch durch den Betrieb bei dem seltenen Ereignis mit Einsatz einer Lautspre-
cheranlage mit den genannten Eingangsparametern eingehalten werden.

Auf das Plangebiet einwirkende landwirtschaftliche Immissionen

Im naheren Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegen zwei
landwirtschaftliche Hofstellen mit Tierhaltungsanlagen (Krusenberg 3 und Bar-
rier Stral3e 18) an. Aufgrund des bereits umgebenden Wohnbaubestandes rickt
mit dieser Bauleitplanung keine empfindliche Wohnnutzungen dichter als bisher
an die beiden bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe heran. Es ist daher
kein Konflikt erkennbar.

Eine zusétzliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Mensch hinsichtlich Licht-
und Staubimmissionen kdnnen durch die Art der baulichen Nutzung ausge-
schlossenen werden.

Eine besondere Emissionsquelle fiir Geruch oder Staub wird durch die klar vor-
gegebenen, eingeschrankten Nutzungen nicht entstehen. Industriebetriebe, von
denen Belastigungen ausgehen kdnnten, sind nicht zugelassen.

4.7 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

Die Gebaudehthen und Bauweisen orientieren sich an der Bestandssituation
innerhalb des Plangebiets sowie der Umgebung im stadtebaulichen Zusam-
menhang. Die geplante Nutzung wird sich somit harmonisch in die Umgebung
einfigen und es wird kein erkennbarer Mal3stabssprung zur angrenzenden Be-
bauung entstehen.

Es ist deshalb kein negativer Einfluss auf das Ortsbild am Vorhabenstandort zu
erwarten, zumal bereits Vorbelastungen durch die bestehende Bebauung im
Geltungsbereich sowie umgebend bestehen.

Die Bestandsgeholze bleiben durch Festsetzung von Erhaltungsgeboten beste-
hen. Als Ergdnzung von Baumreihen oder -gruppen sollen weitere Baume ge-
pflanzt werden. Des Weiteren sind PflanzmalRnahmen auf privaten Grundstu-
cken vorgesehen. Fiir die im Uberschwemmungsbereich der Hache gelegene
Grundstucksteile wurden private Grunflachen ausgewiesen und mit einer Erhal-
tungspflicht belegt. Auf den festgesetzten Flachen mit Bindung fur Bepflanzun-
gen und die Erhaltung von Gehdlzen sowie innerhalb der Gemeinbedarfsflache
(Kirche / Kirchumfeld) ist der Griinbestand zu erhalten. Die weitgehend naturbe-
lassenen Auenbereiche im Stiden des Plangebietes werden als Flachen fur
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Maflinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft ausgewiesen.

Erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Landschafts- bzw. Ortsbild kdnnen ausge-
schlossen werden.

4.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter

Bei der Erstellung des stadtebaulichen Konzeptes werden die Denkmalbelange
durch entsprechend detailliert abgestimmte Gestaltungsvorgaben beriicksich-
tigt. Diese betreffen u. a. Trauf- und Firsthéhen und Gebaudefluchten und stel-
len sicher, dass das historische Erscheinungsbild mit seinem kleingliedrigen
stadtebaulichen Mal3stab auch zukuinftig erhalten bleibt.

Mit den ortlichen Bauvorschriften und deren ergdnzenden gestalterischen Vor-
gaben wird sichergestellt, dass Bauten sich auch im Hinblick auf Materialitat
und Farbgebung in den Bestand einfligen. Die Gestaltung der baulichen Anla-
gen im Umfeld denkmalgeschiitzter Gebaude ist regelmalig mit der Stadt Syke
(Fachbereich 4 / Bau, Planung und Umwelt) sowie der Unteren Denkmalschutz-
behorde des Landkreises Diepholz abzustimmen.

Archaologische Denkmaéler oder Fundstellen sind im Untersuchungsgebiet bis-
her nicht bekannt. Grundséatzlich kann aber fiir das Plangebiet das Auftreten ar-
chaologischer Funde nicht ausgeschlossen werden. Bei Erdarbeiten ange-
troffene archaologische Funde unterliegen gemanR § 14 Niedersachsischem
Denkmalschutzgesetz der Melde- und Sicherungspflicht.

4.9 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes, Ku-
mulation

Nach 8 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB sind die Auswirkungen eines Vorhabens auf die
Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes zu ermitteln
und zu beschreiben.

Die Auswirkungen der Wechselwirkungen sind in den Ausfihrungen zu den ein-
zelnen Schutzgutern bereits mitberiicksichtigt und bewertet worden.

Im Plangebiet sind solche Wechselwirkungen insbesondere durch Uberbauun-
gen, welche sowohl zu einem Verlust an Lebensraumfunktionen ftr Flora und
Fauna als auch an Funktionen fur das Schutzgut Klima flhren, zu erwarten.
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Es sind keine Planungen im Umfeld der betrachteten Bauleitplanung be-
kannt, in deren Zusammenhang es zu kumulativen Wirkungen kommen
konnte.

4.10 Anfalligkeit des geplanten Vorhabens fur schwere Unféalle oder Kata-
strophen

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB sind unbeschadet des 8§ 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der
nach dem Bauleitplan zulassigen Vorhaben fir schwere Unfalle oder Katastro-
phen zu erwarten sind, auf die Belange des Umweltschutzes zu betrachten.

Es bestehen keine besonderen Anfalligkeiten fir schwere Unfalle und Katastro-
phen, die Gber das im Regelfall zu erwartende Risiko der vorgesehenen Nut-
zungen hinausgehen.

Gefahrliche Stoffe im Sinne der 12. BImSchV (Stdrfall-Verordnung), welche die
in Anhang | der Verordnung genannten Mengenschwellen tberschreiten, wer-
den im Geltungsbereich nicht gelagert oder verwendet. Ein Storfallbetrieb nach
StorfallV kann am Standort aufgrund der Ausweisungen im B-Plan nicht errich-
tet werden. Die Zulassigkeit von Storfallbetrieben wird zudem durch umfangrei-
che Rechtsvorschriften und Normen zur Anlagensicherheit und Storfallvorsorge
aulRerhalb der Bauleitplanung geregelt. Bei Ansiedlungsbegehren eines der
Storfallverordnung unterliegenden Betriebes im Geltungsbereich oder aul3er-
halb, muss der Antragsteller nachweisen, dass der Betrieb dort zulassungsféahig
ist.

Innerhalb des Plangebietes sind nach bisherigem Kenntnisstand keine Altabla-
gerungen bekannt. Im Altlastenverdachtsflachenkataster sind jedoch sechs Ver-
dachtsflachen mit der Altlastenrelevanzklasse 1 (bedingt altlastenrelevant) ver-
zeichnet. Der Umgang mit ggf. im Zuge der Bauarbeiten auftretenden Altabla-
gerungen ist Uber den Hinweis Nr. 3 - Altablagerungen/Altlastenauf der Plan-
zeichnung und innerhalb der Begriindung zum Bebauungsplan geregelt.

4.11 Art und Menge der erzeugten Abfalle

Wahrend der BaumalRnahmen anfallende Abfalle sind durch die jeweiligen
Bauunternehmer fachgerecht zu entsorgen und verbleiben nicht im Pla-
nungsraum.
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Die in dem Plangebiet anfallenden Abfélle werden hauptsachlich aus Sied-
lungsabféllen (als gewerblicher Abfall sowie privater Haushaltsabfall) von
entsprechenden Fachfirmen entsorgt. Nach Index der Abfallverzeichnisver-
ordnung (AVV) als gefahrliche Abfalle eingestufte Materialien kénnen hierbei
insbesondere bei Einzelhandelsbetrieben potenziell vereinzelt anfallen (wie
z. B. gebrauchte elektrische und elektronische Gerate, die gefahrliche Bau-
teile enthalten oder bestimmte Betriebsstoffe). Diese sind durch entspre-
chende zertifizierte Fachbetriebe zu entsorgen.
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5 Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei
Nichtdurchfihrung der Planung

Wirde der Bebauungsplan nicht aufgestellt, waren zukinftige Vorhaben, wie
bisher auch, entsprechend nach § 34 BauGB Abs. 4 BauGB (Innenbereichssat-
zung - Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile) zu bewerten sein. Bei entsprechenden Voraussetzungen besteht
ohne verbindliche Bauleitplanung ein Anspruch auf Erteilung einer Baugeneh-
migung. Dieser Baugenehmigung liegt jedoch immer eine Einzelfallentschei-
dung zugrunde und wird lediglich durch vier Kriterien bestimmt:

e die Art der baulichen Nutzung,
e das Mal der baulichen Nutzung,
e die Bauweise und

e die Grundstiicksflache, die Uberbaut werden soll

Eine Beschrénkung auf das, was stadtebaulich wiinschenswert ist oder wére,
darf nicht vorgenommen werden. Eine Bebauung nach § 34 BauGB ist daher
nur bedingt steuerungsfahig. Zukinftige Erneuerungs- und Anpassungserfor-
dernisse kdnnen durch die Stadt Syke nicht umgesetzt werden. Ohne die Auf-
stellung eines B-Plan kann die Stadt Syke nicht sicherstellen, dass sich zukunf-
tige Baumalinahmen Uber gestalterische Vorgaben in den teils historischen Be-
bauungszusammenhang einfiigen. Die Planungsziele der Stadt Syke fir den
Ortskern Barrien waren ohne die Aufstellung eines B-Plans nicht umsetzbar.
Die Notwendigkeit der Planung und Sicherstellung ist der Stadt Syke eine wich-
tige Zielsetzung. So wurde aufgrund von nicht zielfihrenden Bauentwicklungs-
ideen Dritter eine Veranderungssperre im Mai 2024 bekannt gegeben.
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6 Anderweitige Planungsmoglichkeiten

6.1 Standortalternativen

Als alternative Planungsmaoglichkeiten kommen nur solche in Betracht, mit de-
nen die mit der Bauleitplanung verfolgten stadtebaulichen Ziele gleichfalls mit
einem verhaltnismafigen Aufwand erreicht werden kénnen. Da diese Bauleit-
planung in erster Linie der Bestandsicherung dient und dartber hinaus die zu-
kunftige stadtebauliche Entwicklung an diesem als sensibel einzustufenden
Standort gezielt gesteuert werden soll, ist die Prifung einer Standortalternativen
obsolet.

6.2 Umnutzung von landwirtschaftlicher Flache und Wald

Es werden durch die Planung keine land- und forstwirtschaftlichen Flachen in
Anspruch genommen. Damit wird dem § 1a Abs. 2 BauGB entsprochen, nach
welchem landwirtschaftlich und als Wald genutzte Flachen nur im notwendigen
Umfang umgenutzt werden.
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7 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen

7.1 Malnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Folgende Vermeidungs- und Verminderungsmaflnahmen werden fir den ge-
samten Geltungsbereich des B-Plan vorgenommen:

e Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Auf den Flachen fur Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft sind die vorhandenen Nass- und Feuchtwie-
sen im naturbelassenen Auenbereich im Stden des Plangebietes zu erhal-
ten. Bei den SPE-Flachen handelt es sich im Kompensationsmalinahmen,
die im Zuge des Vorhabens "Nordumgehung Syke (L340) durchgefuhrt wur-
den. Es handelt sich um die Ma3nahme E140/M1 und E140/M2.

Mafnahme
E140/M2

i St MaRnahme
e M E140/M1
Maflnahme "

E140/M1

Abbildung 7-1: SPE-Flachen

Folgende biotoperhaltende MaRnahmen sind durchzuftinren*s:
MalRnahme E140/M1 - westlich der Hache

Pflege Rohricht

Mahd alle drei bis funf Jahre mit einem einachsigem Balkenmé&her, Ent-
fernung des Mahdgutes. Nicht den gesamten Bestand, sondern ab-
schnittsweise mahen, um Rickzugsbereiche fur die Fauna zu erhalten.

13 Stadt Syke: Pflege- und Entwicklungsplan Nordumgehung Syke - Verfasser: Planungsgruppe
Grun (Méarz 1993).
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Roéhrichte Uber Wasser méhen. Ggf. entfernen des Gehdlzaufwuchses im
Spatsommer.

Erhalt Weidengebiisch und einheimische Gehdlze

Es ist keine Pflege erforderlich.
MalRnahme E140/M1 - dstlich der Hache

Pflege Feuchtgrinland

1 - 2-schirige Wiesennutzung (ev. mit Herbstbeweidung), teilweise
Mahweidenutzung mit Viehauftrieb nach dem ersten Schnitt (Besatz-
dichte max. 3 Nutztiere/ha). Die Beweidung soll umtriebsartig durchge-
fuhrt werden. Erster Schnitt nach dem 15. Juni (in Ausnahmeféllen, z. B.
nach besonders warmem Frihling, kann der erste Schnitt auch schon ab
dem 1. Juni moglich sein). In besonders feuchten Jahren ergibt sich un-
ter Umstanden die Notwendigkeit eines dritten Schnittes. Keine Din-
gung, kein Grunlandumbruch und kein Pestizideinsatz. Schleppen und
Walzen ist vom 15. Mérz bis zum 15. Juni nicht zulassig.

Je nachdem, fir welche faunistischen oder floristischen Arten eine For-
derung derer angestrebt werden soll, ist eine angepasste Pflege dieser
Flachen an die eine oder mehrere Leitarten erforderlich. Das kann be-
deuten, dass nur eine sporadische Mahd in mehrjahrigen Pflegeinterval-
len und auch nur zeitlich oder rAumlich parallel nétig ist, um den Fortbe-
stand der zu schitzenden Arten zu halten und weiterzuentwickeln.

In der Regel ist eine schwache und zeitweise Beweidung mit alten Haus-
tierrassen (Rind, Schaf) weitaus effektiver flr den Erhalt dieser Biotope.
Wichtig ist ein Monitoring der Pflege. Aufgrund des Klimawandels kann
der Fortbestand solcher Wiesen stark gefahrdet werden, wenn der
Grundwasserstand zu niedrig wird. Dann sollte tberlegt werden, ob eine
Zufuhr von Wasser aus dem Moorgraben oder der Hache bei ausrei-
chenden Wasserstanden in die Flachen kinstlich geregelt werden muss.

MalRnahme E140/M2

Pflege Seggenried

Mahd alle zwei bis drei Jahre im September mit einem Balkenmaher,
Entfernung des Mahdgutes. Abschnittsweise méhen und Beseitigung des

Gehdlzaufwuchs im Spatsommer.
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Erhalt Weidengebiisch und einheimische Gehdlze

Keine Pflege erforderlich.

e Flachen mit Bindung fir Bepflanzungen und der Erhaltung von Ge-
holzen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauBG)

Erhaltungspflicht vorhandener Grunstrukturen der im Uberschwem-
mungsbereich gelegenen Grundsticksteile innerhalb der 6ffentlichen
Grun- bzw. Parkflachen sowie den Grinbestand innerhalb der Gemein-
bedarfsflachen sowie die

o HahnenfuRdornreihe sudlich der Kirche entlang der Mauer

o Altbaumbesténde, die riickwartig auf den Grundstiicken liegen
und stadtebaulich nicht gesondert als stadtebaulich zu erhaltende
Einzelbdume festgesetzt werden

o Baumreihe aus Akazien entlang der Barrier Stral3e
e Erhalt von Einzelbdaumen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzten Einzelbdume sind
dauerhaft zu erhalten und zu schiitzen. Bei Abgangigkeiten sind Neupflan-
zungen entsprechend zu tatigen. Insbesondere bei Hoch- und Tiefbaumali-
nahmen sind Stamm, Krone und Wurzelbereich gem. DIN 18920 zu schiit-
zen.

o PflanzmalBnahmen auf privaten Grundstiicken (8 9 Abs. 1 Nr. 25
Buchstabe a) BauGB)

Auf privaten Grundstticken sind je angefangenen 500 m2 Grundstiicksflache
ein Baum oder 2 Straucher zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhal-
ten. Es sind einheimische standortgerechte Laubgehdélze zu verwenden wie:

o Straucher: Corylus avellana (Hasel-Nuss), Crataegus monogyna—
(WeilRdorn), Prunus spinosa (Schlehe), Rhamnus frangula (Faul-
baum) Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra (Schwarzer Holun-
der), Salix aurita (Ohrweide)

Pflanzqualitat: 2 x verpflanzt, Hohe > 0,8 m

o B&ume: Quercus robur (Stiel-Eiche), Sorbus aucuparia (Vogelbeere),
Betula pendula (Hange-Birke), Prunus avium (Vogel-Kirsche), Malus
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ssp. (Apfel in alten Arten und Sorten), Pyrus ssp. (Wildbirne bzw.
Birne in alten Arten und Sorten)
Pflanzqualitat: Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU 10 - 12 cm

o Die Anpflanzungen haben in der auf die Fertigstellung der Hauptge-
baude folgenden Pflanzperiode (Oktober bis April) zu erfolgen.

Begrunung von Stellplatzanlagen und baulichen Nebenanlagen (8 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

Auf privaten Stellplatzanlage mit mehr als 20 Einstellplatzen ist im Mittel
je 5 Einstellplatze ein Baum vorzusehen. Je Baum ist eine offene Vege-
tationsflache von mind. 10 m2 herzustellen. Flachdéacher und flachge-
neigte Dacher baulicher Nebenanlagen, Garagen, Carports etc. sind ab
einer MindestgréRe von 30 m2 mit einer extensiven Grinbedachung zu
versehen.

Wasserflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Der Muhlenteich und der Gewasserlauf der Hache werden als Wasserfla-
che festgesetzt. Beiderseits des Boschungsbereiches der Hache und
entlang der Uferzone des Muihlenteiches ist ein mind. 5 breiter Gewas-
serrandstreifen der naturlichen Gewéasserentwicklung zu Gberlassen.

Aktive Anwendung der einschlagigen DIN-Normen und Sicherheitsvor-
schriften, sodass der Boden und das Grundwasser nicht mehr als notig
beeintrachtigt werden (DIN 19639, 18300, DIN 18915, DIN 19731,
BBodSchV).

Vorhandener Oberboden ist vor Baubeginn abzutragen und einer ord-
nungsgemalien Verwertung zuzufuhren. Lagerung von Bodenmieten
ortsnah und kurzfristig gemaf DIN 19731.

Baume und sonstige Geholze dirfen unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben nach 8 39 (5) Nr. 2 BNatSchG (allgemeiner Schutz wild leben-
der Pflanzen) nur zwischen dem 01.10. und dem 28./29.02. entfernt wer-
den (aul3erhalb der Vogelbrut- und Wochenstubenquartierszeit von Fle-
dermé&usen). Andernfalls ist vor Gehdlzfallung eine Kontrolle auf konkrete
Quartierhinweise von Fledermausen oder aktuell besetzen Nestern durch
eine fachkundige Person durchzufiihren. Bei Besatz ist die Baumfallung
auf einen Zeitraum nach der Vogelbrut- und Wochenstubenquartierzeit
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zu verschieben. Die Untere Naturschutzbehdrde ist Gber das Ergebnis
der Kontrolle zu informieren.

e Zur Vermeidung von Verletzungen oder Toétungen von Fledermausen
durfen Arbeiten an Gebauden nur nach vorheriger Kontrolle auf konkrete
Quartierhinweise von Fledermausen durch eine fachkundige Person
erfolgen. Potenzielle Quartiere sind bei fehlendem Besatz zu verschlie-
3en bzw. unbrauchbar zu machen. Die Untere Naturschutzbehorde ist
uber das Ergebnis der Kontrolle und ggf. Durchfiihrung der MaRnahme
zu informieren.

7.2 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung (Eingriffsregelung § 1a Abs. 3
BauGB)

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich bzw. die Ermittlung des Kompensa-
tionsbedarfs wird methodisch anhand der "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Aus-
gleichs- und Ersatzmal3nahmen in der Bauleitplanung" des Niederséchsischen
Stadtetags (2013) durchgefinhrt.

Die Auswirkungen der Planung werden dem Bestand gegenubergestellt. Die Ar-
beitshilfe enthalt eine Liste (Liste 1) der Biotoptypen in Niedersachsen, in denen
den unterschiedlichen Biotopen Wertfaktoren zugeordnet werden. Zudem kann
den Biotoptypen im Hinblick auf einzelne betroffene Schutzgiter noch ein be-
sonderer Schutzbedarf zukommen, der ggf. hinzuzurechnen ist. Aufgrund des
Alters der Biotopwertliste der Arbeitshilfe und der mittlerweile z. T. abweichen-
den Einstufung des Werts und der Gefahrdung von Biotoptypen wird im Zwei-
felsfall die aktuelle Wertstufe nach Drachenfels (2012, Korrekturstand
20.09.2018) fur einen Biotoptypen herangezogen.

Aus dem Vergleich des Flachenwerts des Ist-Zustands und des Flachenwerts
des Planungszustands ergibt sich ein zu leistender Flachenwert fir Aus-
gleich/Ersatz.

7.2.1 Ermittlung des Eingriffsflachenwertes im Ist-Zustand

Nachfolgende Tabelle dokumentiert den Ist-Zustand im zukunftigen Geltungs-
bereich - nur unbebaute AuR3enbereichsflachen (MU 1, 2, 5 und Flachen fir den
Gemeinbedarf) -, d. h. die erfassten Biotoptypen.
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Tabelle 7-1: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet mit Wertstufen nach Liste Il
der Arbeitshilfe Nds. Stadtetag 2013 - Urbane Flache 1

Urbane Flache 1

Biotoptyp (Be-
zeichnung und
Kirzel)

GroRRe in m2

Wertfaktor

Flachenwert
(WE)

Schutzgiter

Ziergebusch aus
tberwiegend ein-
heimischen Ge-
holzarten (BZE)
12.2.1

167

334

- Arten- und
Lebens-
gemein-
schaften

- Boden

- Wasser

- Klima/Luft

- Land-
schaftsbild

Ziergebusch aus
tiberwiegend
nichtheimischen
Gehdblzarten
(BZN)

12.2.2

76

152

Baumreihe des
Siedlungsbe-
reichs (HEA)
12.4.2

83

249

Einzelbaum des
Siedlungsbe-
reichs (HEB)
124.1

46

138

Siedlungsgeholz
aus uberwiegend
einheimischen
Baumarten (HSE)
12.3.1

42

126

Huatte (OYA)
13.175
Versiegelte Fla-
che (X)

13.4

32

Traditioneller
Bauerngarten
(PHB)
12.6.1

909

1.818

Neuzeitlicher
Ziergarten (PHZz)/
Artenreicher
Scherrasen
(GRR)
12.6.4/12.1.1

47

47

Summe

1.402

2.864
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Tabelle 7-2: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet mit Wertstufen nach Liste Il
der Arbeitshilfe Nds. Stadtetag 2013 - Urbane Flache 2

Urbane Flache 2

Biotoptyp (Be-
zeichnung und
Kirzel)

GroRRe in m2

Wertfaktor

Flachenwert
(WE)

Schutzgiter

Rubus-/Lianen-
gestripp (BRR)
2.8.3

274

822

- Arten- und
Lebens-
gemein-
schaften

- Boden

- Wasser

- Klima/Luft

- Land-
schaftsbild

Ziergebusch aus
Uberwiegend ein-
heimischen Ge-
holzarten (BZE)
12.2.1

78

156

Ziergebusch aus
tiberwiegend
nichtheimischen
Gehdlzarten
(BZN)

12.2.2

88

176

Einzelbaum des
Siedlungsbe-
reichs (HEB)
12.4.1

388

1.164

Siedlungsgeholz
aus uberwiegend
einheimischen
Baumarten (HSE)
12.3.1

28

84

Altes Villenge-
biet (OEV)
13.7.1

69

Hausgarten mit
GrolRbaumen
(PHG)

12.6.3

181

362

Naturgarten
(PHN)/ Artenrei-
cher Scherrasen
(GRR)
12.6.5/12.1.1

1.082

2/1>1,5

1.623

Neuzeitlicher
Ziergarten (PHZ)
12.6.4

44

44
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Urbane Flache 2

Biotoptyp (Be-
zeichnung und
Kirzel)

GroRRe in m2

Wertfaktor

Flachenwert
(WE)

Schutzgiter

Halbruderale
Gras- und Stau-
denflur feuchter
Standorte (UHF)
10.4.2

641

1.923

Halbruderale
Gras- und Stau-
denflur mittlerer
Standorte (UHM)
10.4.2

185

555

Summe

3.058

6.909
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Tabelle 7-3: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet mit Wertstufen nach Liste I

der Arbeitshilfe Nds. Stadtetag 2013 — Urbane Flache 5 - Schule

Urbane Flache 5 - Schule

Biotoptyp (Be-
zeichnung und
Kirzel)

GroRRe in m2

Wertfaktor

Flachenwert
(WE)

Schutzgiter

Baumreihe des
Siedlungsbe-
reichs (HEA)/Be-
festigte Flache
mit sonstiger
Nutzung (OFZ)
12.4.2/13.2.5
Versiegelte Fla-
che (X)

13.4

195

3/0>1,5

293

- Arten- und
Lebens-
gemein-
schaften

- Boden

- Wasser

- Klima/Luft

- Land-
schaftsbild

Naturgarten
(PHN)/ Artenrei-
cher Scherrasen
(GRR)
12.6.5/12.1.1

55

2/1>1,5

83

Einzelbaum des
Siedlungsbe-
reichs (HEB)/Be-
festigte Flache
mit sonstiger
Nutzung (OF2)
12.4.1/13.2.5

56

3/0>15

84

Befestigte Fla-
che mit sonsti-
ger Nutzung
(OF2)

13.2.5
Versiegelte Fla-
che (X)

13.4

244

Summe

550

460
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Tabelle 7-4: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet mit Wertstufen nach Liste Il
der Arbeitshilfe Nds. Stadtetag 2013 - Flache fir Gemeinbedarf - kirchliche und

soziale Zwecke

Flache fur den Gemeinbedarf - kirchliche und soziale Zwecke

Biotoptyp (Be-
zeichnung und
Kirzel)

Grofde in m2

Wertfaktor

Flachenwert

(WE)

Schutzguter

Rubus-/Lianen-
gestripp (BRR)
2.8.2

50

150

- Arten- und

- Boden

- Wasser

- Klima/Luft
- Land-

Lebens-
gemein-
schaften

schaftsbild

Baumreihe des
Siedlungsbe-
reichs (HEA)
12.4.2

178

534

Halbruderale
Gras- und Stau-
denflur feuchter
Standorte (UHF)
104.1

70

210

Neuzeitlicher
Ziergarten
(PHZ)/Artenrei-
cher Scherrasen
(GRR)
12.6.4/12.1.1

420

420

Sonstige Grun-
anlage mit altem
Baumbestand
(PZR)

12.12.1

938

2.814

Befestigte Fla-
che mit sonsti-
ger Nutzung
(OF2)

13.2.5
Versiegelte Fla-
che (X)

13.4

35

Hatte (OYA)
13.175
Versiegelte Fla-
che (X)

13.4

57

Summe

1.749

4.129
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| Gesamtsumme | 6.762 | | 14.362 | |

7.2.2 Ermittlung des Eingriffsflachenwertes im Planungszustand-Zustand

Nachfolgend wird der Biotopwert bzw. Neuanlagenwert des Planungszustands
ermittelt. Zur Verdeutlichung der Werteinstufung der durch die Planung entste-

henden Flachenkategorien, sind diese in der unten angefiihrten Tabelle durch
die zu erwartenden Ziel-Biotoptypen gekennzeichnet.

Tabelle 7-5: Ermittlung des Eingriffsflachenwertes im Planungszustand (Auf-

stellung des Bebauungsplans) - Urbane Flache 1

Biotoptyp (Bezeich- GroRe in m2 | Wertfaktor Flachenwert Schutzguter
nung und Kirzel) (WE)
Urbane Flache 1 - Arten- und
(ges.: 1.402,12 m?) Lebens-
134 X gemein-
Versiegelter Bereich schaften
(“GRZ 0,4 + zul&ssige 841 0 0 - Boden
Uberschreitung 0,2 = - Wasser
0.6) - Klima/Luft
- Land-
schaftsbild
Urbane Flache 1
(ges.: 1.402m?2)
Unversiegelter Bereich:
0,4 (=561m?) davon:
e Baumreihe des Sied-
lungsbereichs (HEA) 83 3 249 -
12.4.2
e Einzelbaum des
Siedlungsbereichs 46 3 138 .
(HEB)
1241
e Siedlungsgehélz aus
Uiberwiegend einhei-
mischen Baumarten 42 3 126
(HSE)
12.3.1
e Ziergebusch aus
Uiberwiegend einhei-
mischen Gehdélzar- 167 2 334
ten (BZE)
12.2.1
e Traditioneller Bau-
erngarten (PHB) 223 2 446
12.6.1
Summe 1.402 1.293
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Tabelle 7-6: Ermittlung des Eingriffsflachenwertes im Planungszustand (Auf-

stellung des Bebauungsplans) Urbane Flache 2

Biotoptyp (Bezeich- GroRRe in m2 Wertfaktor Flachenwert Schutzgiter
nung und Kirzel) (WE)
Urbane Flache 2 1.835 0 0 - Arten- und
(ges.: 3.058 m?) Lebens-
134 X gemein-
Versiegelter Bereich schaften
(”GRZ 0,4 +.zulassige - Boden
Uberschreitung 0,2 = - Wasser
0.6) - Klima/Luft
- Land-
schaftsbild
Urbane Flache 2
(ges.: 3.058 m?)
Unversiegelter Bereich:
0,4 (= 1.223 m?) davon:
e Einzelbaum des
Siedlungsbereichs 388 3 1.164
(HEB)
12.4.1
e Hausgarten mit .
GroRbaumen (PHG) 181 2 362 o
12.6.3
e Naturgarten (PHN)/
Artenreicher Scher- 654 2/1=>15 981
rasen (GRR)
12.6.5/12.1.1
Summe 3.058 2.507
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Tabelle 7-7: Ermittlung des Eingriffsflachenwertes im Planungszustand (Auf-
stellung des Bebauungsplans) — Urbane Flache 5 - Schule

Biotoptyp (Bezeich- GroRRe in m2 Wertfaktor Flachenwert Schutzgiter
nung und Kirzel) (WE)
Urbane Flache 5 - Arten- und
(ges.: 550 m?) Lebens-
134 X gemein-
Versiegelter Bereich schaften
(”GRZ 0,6 + zuléssige 440 0 0 - Boden
Uberschreitung 0,2 = - Wasser
0.8) - Klima/Luft
- Land-
schaftsbild

Urbane Flache 5
(ges.: 550 m?)
Unversiegelter Bereich:
0,2 (= 111 m?) davon:
e Baumreihe des Sied-

lungsbereichs (HEA) 111 3 333

12.4.2/ Einzelbaum

des Siedlungsbe-

reichs (HEB) 12.4.1

550 333
Summe
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Tabelle 7-8: Ermittlung des Eingriffsflachenwertes im Planungszustand (Auf-
stellung des Bebauungsplans) - Gemeinbedarfsflache kirchliche und soziale
Zwecke

Biotoptyp (Bezeich- GrofRe in m2 Wertfaktor Flachenwert Schutzguter
nung und Kirzel) (WE)

Flachen fir den Ge- - Arten- und
meinbedarf - kirchliche Lebens-
und soziale Zwecke gemein-
(ges.: 1.749 m?) schaften
134 X 1.049 0 0 - Boden
Versiegelter Bereich - Wasser
(”GRZ 0,4 +.zulassige - Klima/Luft
Uberschreitung 0,2 = - Land-
0.6) schaftsbild

Flachen fir den Ge-
meinbedarf - kirchliche
und soziale Zwecke
(ges.: 1.749 m?)
Unversiegelter Bereich:
0,4 (= 700 m?2) davon:

e Sonstige Grinan-

lage mit altem 700 3 2.100
Baumbestand (PZR)
12.12.1

Summe 1.749 2.100

7.2.3 Ermittlung des Kompensationsbedarfs fir externe Kompensations-
malnahmen

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Werteinheiten (WE) wird der Bio-
topwert des Planungszustands von dem Biotopwert des Ist-Zustands abgezo-
gen.

Bilanz: Ist-Zustand 14.362 WE
- Planungszustand - 6.233 WE
Urbane Flache 1 1.293 WE
Urbane Flache 2 2.507 WE
Urbane Flache 5 333 WE
Gemeinbedarfsflache soziale und 2.100 WE
kirchliche Zwecke
Kompensationsdefizit 8.129 WE
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Der Kompensationsdefizit, der insgesamt im unbebauten Aul3enbereich des
Geltungsbereiches vorliegt, betragt rund 8.129 WE.

7.2.4 Ermittlung Einzelbaumverluste/Ersatzpflanzungen

Die Stadt Syke hat keine Baumschutzsatzung. Beachtet werden missen
Baume, die gemal Bebauungsplan geschiitzt sind. Diese dirfen ganzjahrig
nicht entfernt werden. Bei unvermeidlichem Verlust eines zu erhaltenden Bau-
mes ist eine Fallgenehmigung bei der Stadt Syke (Fachbereich 4/ Fachbereich
Bau, Planung und Umwelt) einzuholen und es sind Ersatzpflanzungen abzu-
stimmen.

7.2.5 Bestimmung des Flachenwerts der Biotoptypen der Ausgleichsfla-
chen

Die Stadt Syke stellt fir die externe Kompensation das Flursttick 161, Flur 1 in
der Gemarkung Heiligenfelde, ein ehemals intensiv ackerbaulich genutztes
Flurstiick, zur Verfigung. Das Flurstlck liegt stidlich des NSG Schnepker
Schlatt und wurde 2011 als Kompensationsflache hergestellt. Es ist noch kei-
nem Eingriffsvorhaben zugeteilt worden. Der Ankauf dieser Flache wurde vorab
mit der Unteren Naturschutzbehérde (UNB) des Landkreises Diepholz abge-
stimmt. Die Ackerflache wurde in eine zweischiirige Wiese umgewandelt. Die
Inanspruchnahme dieser Flache zur Kompensation des ermittelten Kompensati-
onsdefizits ist mit der UNB des Landkreises Diepholz abgestimmt.14

In den nachfolgenden Tabellen wird der Ist-Zustand und der zukinftige Wert
(Planung) der fur die AusgleichsmalRnahmen vorgesehenen Flache dokumen-
tiert.

Tabelle 7-9: Ermittlung des Flachenwertes der Ausgleichsflachen

Ausgleich auf Ackerflachen der Wertstufe 1
Aufwertung um Wertfaktor 1 auf einen Biotoptyp mit dem Wertfaktor 2

Beschreibung der Aus- GrolRe der Aus- Aufwertung um Flachenwert
gleichsmalRnahme gleichsflache Wertfaktor WE
Kurzel + Bezeichnung + Nr. Flache in m2

9.5“Artenarmes Extensiv- 8.930 1 17.860
grinland (GE)

14 Schriftliche Mitteilung der UNB des Landkreises Diepholz vom 25.08.2023.
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Tabelle 7-10:Externe Kompensation auf Flurstiick 161

Bilanz: Ist-Zustand (Acker der Wertstufe 1) 8.930 WE
- Planungszustand (Artenarmes Ex- 17.860 WE

tensivgrinland der Wertstufe 2)
Kompensationstiberschul3 8.930 WE

Die nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzguter, die infolge der Realisierung
von B-Plan Nr. 25 (10/59) ausgel6st werden, kann durch die Etablierung eines
Biotoptyps der Wertstufe 2 auf einer Ackerflache der Wertstufe 1 vollstandig re-
alisiert werden.

7.3 Malnahmen zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen

Erhebliche Eingriffe, die nicht vermieden oder verringert werden koénnen, sind
durch geeignete MaRnahmen zu kompensieren. Sie sollen nach Mdglichkeit in
raumlich-funktionalem Zusammenhang mit den Flachen oder Funktionen ste-
hen, die durch einen Eingriff verlorengehen oder beeintrachtigt werden.

7.3.1 Plangebietsinterne Kompensationsmalihahmen

Plangebietsintern kdnnen die erheblichen Eingriffe in die Schutzgtter im Be-
reich der unbebauten AuRenbereichsflachen nicht kompensiert werden. Die vor-
handenen wertvolleren Grunstrukturen sollen tGberwiegend erhalten bleiben.
Uberbaut werden diirfen nur Flachen von sehr geringer und geringer Wertigkeit
der Wertstufe 1 und 2. Okologisch wertvollere Strukturen wie Gehdlz- und
Baumbestande sollen erhalten bleiben.

7.3.2 Plangebietsexterne Kompensationsmafl3inahmen

Der in Kapitel 7.2.2 dargestelte verbleibende Kompensationsbedarf von 8.129
Wertpunkten ist vollstandig auf externen Flachen zu leisten.

Entsprechend der Grundsatze zur Festlegung von Ausgleichsmalinahmen nach
dem niedersachsischen Stadtetagsmodell ist "der Verlust von Biotoptypen nach
Moglichkeit durch Neuanlage und Entwicklung von Biotopen der gleichen
Haupteinheit auszugleichen".

Entsprechend der Eingriffsermittlung (vgl. Kapitel 7.2) gehen jedoch tberwie-
gend innerstadtische Biotope durch die Umsetzung des B-Planes verloren.
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Diese innerstadtischen Biotope, die durch die Umsetzung des B-Planes verlo-
ren gehen, kann die Stadt Syke nicht an anderer Stelle herstellen. Das passt
nicht bei Kompensationsvorratsflachen in der freien Landschaft. Stattdessen
bietet die Stadt Syke die Kompensation der genannten innerstadtischen Bioto-
pelemente, die verloren gehen, durch die Aufwertung von Acker in eine zwei-
schirige Mahwiese (Aufwertung um eine Wertstufe) an.

Die Flachen liegen in der Stadt Syke, in der Gemarkung Heiligenfelde, Flur 1.
Das vorgesehene Flurstiicke 161 mit einer Gréf3e von 8.930 m2 wurde bis 2011
intensiv als Ackerland genutzt. Auf der Ackerflache der Wertstufe 1 wurde durch
Extensivierung eine zweischurige Wiese entwickelt. Auf der Nord- und Ostseite
wurde eine Baumreihe mit Stiel-Eichen (Quercus robur) gepflanzt. Auf der
Nordseite wurde erganzend ein 5 m breiter BlUhstreifen entwickelt, der einmal
jahrlich im Oktober gemaht wird. Auf der Ostseite hat sich ein Ruderalstreifen
im Bereich der Baumreihe entwickelt, der auch einmal jahrlich spat abgemaht
wird. Nachfolgende Abbildungen dokumentieren den Zustand der externen
Kompensationsflachen (Fotos wurden von der Stadt Syke zur Verfligung ge-
stellt).

BN

Abbildung 7-2: Eichenreihe mit Ruderlastreifen und Mahwiese
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Abbildung 7-3: Eichenreihe mit BlUhstreifen und Mahwiese

Nachfolgende Abbildung zeigt die Verortung der externen Kompensationsfla-
che.
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lagende
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Abbildung 7-4; Auszug aus dem Kompensationsflachenkataster der Stadt
Syke

MalRnahme Nr. 1 - Griinlandextensivierung

Das Flurstiick 161 hat eine Gesamtflachengréf3e von 8.930 m2. Das Flurstiick
bestand bis 2011 aus einer Ackerflache der Wertstufe 1. Auf dieser Ackerflache
wurde eine zweischirige Wiese der Wertstufe 2 entwickelt, die vollumfanglich
fur das rechnerisch ermittelte Kompensationsdefizit von 8.129 WE angerechnet
werden kann.
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8 Prufung der Einhaltung artenschutzrechtlicher Belange

8.1 Allgemeines

Aufgabe der artenschutzrechtlichen Prifung ist es, herauszuarbeiten, ob durch
das geplante Vorhaben Schadigungen bzw. Stérungen der besonders und
streng geschutzten Arten nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeldst werden kon-
nen. Dabei werden als vorhabenbedingte Wirkfaktoren z. B. Flachenversiege-
lungen und Uberformung sowie Verlust von Biotopen zugrunde gelegt. Das kon-
krete Auswirkungsspektrum auf das Schutzgut Tiere ist in Kapitel 4.5 aufge-
fuhrt.

Ein Vorkommen Européaischer Vogelarten sowie Fledermausarten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie kann nicht vollstandig ausgeschlossen werden (s. Kapi-
tel 3.4.2).

8.2 Projektwirkungen - moégliche Verbotstatbestande nach § 44
BNatSchG

Als grundsatzliche Projektwirkungen durch die mit dem Bebauungsplan ermdg-
lichten Vorhaben bzw. Nutzungen sind hinsichtlich der gesetzlich geschitzten
Tiere und Pflanzen insbesondere folgende Beeintrachtigungen denkbar:

e Teilweise Entnahme von Baumen, Ziergeblsch und Siedlungsgehdlz,
Neuversiegelung von Flachen:

o baubedingte Individuenverluste [Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1
BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Toten)]

o Inanspruchnahme funktional bedeutender (Teil-)Habitate durch
Bau und Anlagen, insbesondere der Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten [Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme,
Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten)]

e Nutzung von sozialen und kulturellen Einrichtungen, Wohnbebauung

o Erhebliche Stérung im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG durch
betriebsbedingte Stérwirkungen (Larm, Licht, Bewegungsreize)
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Die hier beschriebenen Wirkungen werden nachfolgend daraufhin Gberpruft, ob
sie grundsatzlich geeignet sind, artenschutzrechtliche Verbotstatbestande aus-

zuldsen.

8.3 Relevanzprifung und Konfliktanalyse

Das von den Verbotstatbestanden nach 8§ 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG be-
troffene Artenspektrum setzt sich aus den in Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-
gefuihrten Tier- und Pflanzenarten sowie den Europaischen Vogelarten zusam-
men. In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Zusammenstellung aller Arten-
gruppen europarechtlich geschitzter Arten. Fir alle grundsatzlich relevanten
Arten bzw. Artengruppen wird angefihrt, ob ein Vorkommen aufgrund der vor-
handenen Nutzungen und Habitatstrukturen zu erwarten ist und eine weitere ar-

tenschutzrechtliche Prifung erforderlich sein konnte.

Tabelle 8-1: Relevanzprifung

Artengruppe Potenzialabschéatzung zum Vorkommen von Arten

Relevanz

Pflanzen Im Rahmen der Ortsbegehungen im Jahr 2023 wurden
keine relevanten Arten festgestellt. Aufgrund des allge-
meinen Artenriickgangs und der unveranderten Bio-
topausstattung sowie vor dem Hintergrund der spezifi-
schen Habitatanspriiche der streng geschitzten Arten
ist ein solches Vorkommen auch nicht zu erwarten.

nicht relevant

Tag- und Ein Vorkommen einzelner Arten (z. B. Schmetterlinge)
Nachtfalter auch innerhalb des Untersuchungsgebietes ist potenzi-
ell moéglich. Eine besondere Eignung der vorhabenbe-
dingt beanspruchten Flachen als Lebensraum wird vor
dem Hintergrund der spezifischen Habitatanspriiche
der geschiitzten Arten jedoch nicht erwartet.

nicht relevant

Kéfer Eine besondere Eignung der vorhabenbedingt bean-
spruchten Flachen bzw. Gehdélzstrukturen als Lebens-
raum wird vor dem Hintergrund der spezifischen Habi-
tatanspriiche und Verbreitung der geschitzten Kéafer-
arten nicht erwartet.

nicht relevant

Heuschrecken | Die in Niedersachsen geschitzten Arten gemaf An-
hang IV der FFH-RL kommen aufgrund der Angaben
des NLWKN zur Verbreitung dieser Arten bzw. ihrer
Habitatanspriche nicht im Untersuchungsgebiet vor.

nicht relevant

beanspruchten Flachen im derzeitigen Auf3enbereich
keine Eignung als Lebensraum.

Libellen Die vorhabenbedingt beanspruchten Flachen haben nicht relevant
keine Eignhung als Lebensraum fir Libellen.

Aquatische keine Gewasser im unbebauten Aul3enbereich nicht relevant

Fauna

Amphibien Fir alle geschitzten Arten haben die vorhabenbedingt nicht relevant

Reptilien Aufgrund der Habitatausstattung am Vorhabenstand-
ort, der umgebenden Lebensraumzerschneidung durch
Verkehrswege und Bebauungen und aufgrund der An-
gaben des NLWKN zur Verbreitung sind fir diese in
Niedersachsen vertretenen streng geschitzten Repti-
lienarten Schlingnatter (Hochmoor) und Zauneidechse

nicht relevant

77/96



www.idn-consult.de

Artengruppe Potenzialabschatzung zum Vorkommen von Arten Relevanz

(Mager- und Halbtrockenrasen, trockene Bdden) auch
keine Vorkommen fiir das UG zu erwarten.

Sauger Ein Vorkommen von streng geschitzten Fledermaus- relevant
arten wie Breitfligelfledermaus, Grol3er Abendsegler,
oder Zwergfledermaus im UG ist potenziell méglich.
Die mogliche Betroffenheit von dem geplanten Vorha-
ben ist nachfolgend fir die einzelnen Verbotstatbe-
sténde zu Uberprifen.

Es gibt dartiber hinaus keine Hinweise auf Vorkommen nicht relevant
weiterer, streng geschitzter Saugetierarten wie
Fischotter, Feldhamster, Gartenschlafer, Wolf, Biber,
Haselmaus, Wildkatze und Luchs. Auch legt die Habi-
tatausstattung und Siedlungsrandlage es nicht nahe,
dass entsprechende Vorkommen im Wirkraum existie-
ren. Die meisten dieser Arten waren auch aufgrund der
Projektwirkungen nicht betroffen, da diese mobil genug
sind, auszuweichen.

Vogel Es kann sicher davon ausgegangen werden, dass relevant
durch ggf. Beseitigung betroffenen Gehdlzbestandes
Europdische Vogelarten vorkommen. Bei Baumafinah-
men an Gebauden besteht die Mdglichkeit der Betrof-
fenheit von Gebaudebriitern. Die mdgliche Betroffen-
heit von gebaude- und gehdlzbriitenden Vogelarten
von dem geplanten Vorhaben ist nachfolgend fir die
einzelnen Verbotstatbestande zu tberprifen.

8.4 Auswabhl relevanter Arten und Darlegung der Betroffenheit

8.4.1 Allgemeines

Aufgrund der vorhandenen, intensiven Nutzung und Habitatstrukturen sind im
Baumbestand grundsatzlich nur gehdlzbritende Vogelarten und Fledermause
zu erwarten. Nur fur diese beiden Artengruppen ist eine weitere artenschutz-
rechtliche Auseinandersetzung erforderlich.

8.4.2 Fledermause

Aufgrund der Angaben von Batmap'® und der im UG vorkommenden Habi-
tatstrukturen ist im Siedlungsbereich insbhesondere z. B. ein Vorkommen der
wenig licht- und larmempfindlichen Zwergfledermaus moglich (s. Kapi-

tel 3.4.2). Diese nutzt vor allem Quartiere an Gebaudestrukturen. Im Gebiet gibt
es diesbezuglich ausreichend Gebaudebestand mit geeigneten Strukturen.

15 https://www.batmap.de/web/start/karte...
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Hierzu zahlen insbesondere die alteren Gebaude wie z. B. die Kirche, da Fle-
dermé&use generell relativ quartiertreu sind.

Das weitere Arten, die auch in Siedlungsgebieten vertreten sind wie Grol3er
Abendsegler oder Breitfugelfledermaus den Vorhabenbereich tberfliegen ist
grundsétzlich ebenso nicht ausgeschlossen. Weitere artenschutzrechtlich rele-
vante Fledermausarten, die sowohl Quartiere in Gehdlzen als auch in Gebau-
destrukturen beziehen und in Niedersachsen verbreitet sind, sind Langohren
und Bartflederméause. Gewasserflachen (hier: Muhlteich, Hache) stellen ein
geeignetes Jagdhabitat u. a. fir die Wasserfledermaus dar. Da Gewasserfla-
chen und deren Uferstrukturen baulich nicht Gberplant werden, entfallt hier eine
nahere Betrachtung dieser Art.

Als Jagdhabitat haben die hochversiegelten Teile des Geltungsbereichs jedoch
keine besondere Bedeutung. So stellen die Gehoélzreihen eine potenzielle Leit-
struktur fur den Fledermausjagdflug dar. Diese Strukturen sind geeignet, das
Vorkommen der Arten zu unterstiitzen, sie haben aber keine besondere Bedeu-
tung als limitierende Ressource. Dartber hinaus ist keine der zu erwartenden
Arten UbermafRig stark an die Strukturen als Leitbahn fur den Jagdflug gebun-
den, d. h., sie kdnnen entstehende Liicken durch Einzelbaumverluste tberwin-
den. Vorbelastungen durch den Stral3enverkehr (Totungsrisiko, Licht, Ampelan-
lage) sind bereits im Bestand gegeben und andern sich nicht in ihrer Intensitat.

8.4.3 Brutvogel

Brutvorkommen gefahrdeter, streng geschitzter und in Anhang | der VSchRL
gefiihrter Arten werden im gesamten Baumbestand aufgrund der Vorbelastun-
gen durch angrenzende Stérungen nicht erwartet. Stérungsempfindliche Arten
konnen aufgrund der Larmwirkungen und Bewegungsreize durch PKW-Verkehr
und Ful3ganger in der stadtischen Umgebung, hier insbesondere Schul- und
Kindergartenbetrieb, ausgeschlossen werden. Es werden damit ubiquitare, nicht
gefahrdete Arten der an Gehdlze gebundenen Avifauna im stadtischen Raum
wie Amsel, Rabenkréhe, Ringeltaube und weitere Arten erwartet. Ebenso
werden keine nistplatz- bzw. nesttreue Arten vermutet. In Bezug auf Geb&ude-
briter kann ein Vorkommen der gefahrdeten Mehlschwalbe sowie weiterer un-
gefahrdeter Arten (Haussperling, Bachstelze) nicht sicher ausgeschlossen wer-
den. Die Rauchschwalbe wird nicht erwartet, da diese in l&andlicher gepragten
Gebieten eher verbreitet ist.
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8.5 Abprufen der Verbotstatbestande

8.5.1 Fledermause

Da vorhabenbedingt voraussichtlich nicht direkt in bedeutende Fledermausle-
bensraume (Sommer-, Winter- und Wochenstubenquartiere) eingegriffen wird,
werden die potenziell vorkommenden, artenschutzrechtlich relevanten Arten im
Weiteren gemeinsam als Gilde betrachtet.

Tabelle 8-2: Betroffenheit Fledermausarten

Durch das Vorhaben betroffene Art:

Bartfledermaus?® (Myotis brandtii/Myotis mystacinus), Langohr? (Plecotus auritus/Plecotus austria-
cus), Breitflugelfledermaus (Eptesicus serotinus), Grol3er Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus)

1 Schutz- und Gefahrdungsstatus

X FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste-Status
XI RL Deutschland!® (GroRer Abendsegler: V;
Braunes Langohr, Breitfligelfledermaus: 3)
X RL Niedersachsen!? (Zwergfledermaus: 3;
Bartfledermaus (GrofR3e/Kleine Bartfledermaus), Braunes Langohr, Breit-
flugelfledermaus, Grof3er Abendsegler, Rauhautfledermaus: 2)
Einstufung Erhaltungszustand Nds.120
X giinstig (Zwergfledermaus)
X unzureichend (Bartfledermaus (GroRe/Kleine Bartfledermaus), Breitfliigel-
fledermaus, Grol3er Abendsegler, Braunes Langohr)
X unginstig (Rauhautfledermaus)
Die Geschwisterarten Braunes Langohr (Plecotus auritus) und Graues Langohr (Plecotus austriacus) las-
sen sich im Feld akustisch nicht voneinander unterscheiden und werden daher als "Langohr" zusammenge-
fasst.

X streng geschiitzt (alle Arten der Gilde)

2 Konfliktrelevante dkologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumanspriche und Verhalten

Bartfledermaus (GrofRe/Kleine Bartfledermaus): "Beide Arten kdnnen in Waldern, an Gewassern, offe-
nen und halboffenen Landschaften vorkommen. Beide Arten besiedeln als Sommerquartier sowohl
Baumhohlen als auch Gebaude (GroRRe Bartfledermaus u. a. Kirchtiirme) und nehmen entsprechend auch
Fledermauskasten an. Wochenstubengesellschaften finden sich z. B. in Hohlrdumen von AuRenverklei-
dungen, Dachziegeln, und in Zwischenwénden oder hohlen Decken in Hausern in der Nahe von Waldrén-
dern. Als Winterquartier dienen bevorzugt frostfreie Bereiche in unterirdischen Hohlraumen wie Stollen,
Hohlen oder Kellern mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von 2 bis 6°C" (NLWKN
2010%),

16 MEINIG, H., BOYE, P., DAHNE, M., HUTTERER, R. & LANG, J. (2020): Rote Liste und Ge-
samtartenliste der Saugetiere (Mammalia) Deutschlands. - Naturschutz und Biologische Vielfalt
170 (2).

17 HECKENROTH, H. (1991): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefahrdeten Sauge-
tierarten - Ubersicht. Naturschutz und Landespflege Niedersachsen 26: 161-164.

18 NIEDERSACHSICHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRT-SCHAFT; KUSTEN UND
NATURSCHUTZ (NLWKN, 2010): Niedersachsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz.
Vollzugshinweise zum Schutz von Saugetierarten in Niedersachsen. Sdugetierarten des
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Durch das Vorhaben betroffene Art:

Bartfledermaus?® (Myotis brandtii/Myotis mystacinus), Langohr? (Plecotus auritus/Plecotus austria-
cus), Breitflugelfledermaus (Eptesicus serotinus), Grof3er Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Breitflligelfledermaus: "Die bevorzugten Jagdlebensraume sind Siedlungsstrukturen mit naturnahen
Garten, Parklandschaften mit Hecken- und Gebiischen sowie strukturreichen Gewassern. Weiterhin wird
an waldrandnahen Lichtungen, Waldrandern, Hecken, Baumreihen, Gehdlzen, Streuobstwiesen und auf
Viehweiden gejagt. Die Art ist eine typische gebdudebewohnende Fledermausart (Hausfledermaus). Als
Wochenstubenquartiere werden Verstecke hinter Fassaden- oder Schornsteinverkleidungen, Attika, oder
dem Firstbereich von Ziegel- und Schieferdachern besiedelt. Winterquartiere befinden sich in Holzstapeln
oder Zwischenwanden (Spaltquartiere) von Gebauden" (NLWKN 2010%°).

GrofRer Abendsegler: "Die Art nutzt als Sommer- und Winterquartiere Baumhohlen. Daher werden als
bevorzugter Lebensraum alte Walder und Parkanlagen mit alten Baumbestéanden besiedelt. Dazu zahlen
z. B. alte Spechthéhlen, Faulnishéhlen, oder alte Ba&ume mit Rissen oder Spalten hinter der Rinde. Die
Art ist ein Insektenjager des offenen Luftraumes und jagt haufig tber den Baumwipfeln" (NLWKN 2010%).

Langohr (Braunes/Graues Langohr): "Beide Arten kdnnen im Sommer Laub- und Nadelwélder und zu-
satzlich in Garten und in der Nahe von Siedlungen vorkommen. Das Graue Langohr meidet i. d. R. gro3e
Waldbereiche. Die typischen Jagdlebensraume sind reich strukturierte Laub- und Mischwélder (boden-
nahe Schichten) sowie gehélzreiche und strukturierte (Kultur-)Landschaften und Obstgarten. Als Wochen-
stubenquartiere dienen Baumhdohlen, Dachbdden, Hohlrdume und AufRenverkleidungen (auch Fensterla-
den) und Zwischenwande. Das Graue Langohr wird auch als “Hausfledermaus” bezeichnet, da die Art
bevorzugt in Gebauden die Quartiere bezieht. Es werden zudem auch Vogel- und Fledermauskasten an-
genommen. Als Winterquartier dienen unterirdische Hohlrdume wie stillgelegte Stollen, Hohlen, Keller
und alte Bunker. Die Uberwinterung findet in Spalten und Ritzen bei Temperaturen von z. T. geringfiigig
Uber dem Gefrierpunkt (0 bis 10°C)" (NLWKN 2010%).

Zwergfledermaus: "Die Art ist ein typischer Kulturfolger und anspruchslos. Daher werden die dérflichen
als auch stadtischen Umgebungen als Lebensraum genutzt. Als geeignete Wochenstubenquartiere eig-

nen sich Gebaude (z. B. Spalten hinter Verkleidungen) und Felswandspalten. Zur Uberwinterung werden
Kirchen, Keller, Stollen und Felsspalten aufgesucht. Die Jagdgebiete befinden sich in Parkanlagen, Bier-
garten, Alleen, Innenhdéfe mit viel Pflanzenbewuchs, Uferbereiche von Teichen und Seen, Walder, Wald-
rander und Waldwege" (NLWKN 2010%9).

2.2 Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen

Deutschland:
Die Arten der Gilde kommen mit unterschiedlichen Verbreitungsschwerpunkten in Deutschland vor.
Niedersachsen:

Bartfledermaus (GrofRe/Kleine Bartfledermaus): "Beide Arten sind in Niedersachsen weit verbreitet.
Fur die Kleine Bartfledermaus liegen jedoch aus Siuidniedersachsen deutlich mehr Nachweise vor als fur
das Ubrige Landesgebiet. Es ist davon auszugehen, dass es deutlich mehr Wochenstuben und Nach-
weise beider Arten in Niedersachsen gibt, die jedoch aufgrund geringer Erfassungs- und Meldetatigkeit
nicht vorliegen" (NLWKN 2010'8).

Breitfligelfledermaus: "Die Art reproduziert sich regelmafig in Niedersachsen und ist in ganz Nieder-
sachsen verbreitet. Bevorzugt kommt die Art im Tiefland und im Bergland entlang von gréeren Flussta-
lern vor" (NLWKN 2010%9).

Grol3er Abendsegler: "Die Art reproduziert sich regelmafig in Niedersachsen und kommt in ganz Nie-
dersachsen bis in die Harzhochlagen vor. Im waldarmen nordwestlichen Tiefland kommt die Art nicht hau-
fig vor" (NLWKN 201018).

Langohr (Braunes/Graues Langohr): "Beide Arten reproduzieren sich regelméagig in Niedersachsen.
Das Braune Langohr ist flichendeckend von der Kiiste bis ins Bergland verbreitet, jedoch in lokal sehr
unterschiedlicher Dichte. Wohingegen das Graue Langohr ein Schwerpunktvorkommen in Stidnieder-

sachsen hat." (NLWKN 201019).

Anhangs IV der FFH-Richtlinie mit héchster Prioritét fir Erhaltungs- und Entwicklungsmaf3nah-
men. Stand: Juli 2010.

19 NLWKN (2010): Niederséachsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise
zum Schutz von Saugetierarten in Niedersachsen. Sdugetierarten des Anhangs 1V der FFH-
Richtlinie mit Prioritét fur Erhaltungs- und Entwicklungsmafl3nahmen, Stand: Juli 2010.
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Durch das Vorhaben betroffene Art:

Bartfledermaus?® (Myotis brandtii/Myotis mystacinus), Langohr? (Plecotus auritus/Plecotus austria-
cus), Breitflugelfledermaus (Eptesicus serotinus), Grof3er Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Zwergfledermaus: "Die Art ist weit verbreitet und reproduziert sich regelmaRig in Niedersachsen. Die
Trennung der Zwergfledermaus und der Miickenfledermaus erfolgte erst ab 1999. Aus diesem Grund
kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige wenige Quartiere der Mickenfledermaus zuzuordnen
sind. Das Gesamtbild &ndert sich jedoch aufgrund der eher seltenen Mickenfledermaus nicht. Es zeich-
net sich ab, dass die Mickenfledermaus sehr viel seltener vorkommt als die Zwergfledermaus" (NLWKN
2010%9).

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

] nachgewiesen X potenziell méglich
Es wurden u. a. das Fledermausinformationssystem BATMAP (2023) ausgewertet und eine Potentialab-
schétzung durchgefiihrt.

3 Prognose der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tétung (8§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tétungen
Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getotet? X ja (1 nein

Die Moglichkeit der Totung oder Verletzung besteht im Rahmen von Arbeiten an Gebauden und Baumfal-
lungen.

Bauzeitlich kdnnen die Arten den aufgestellten Baumaschinen mithilfe der Ultraschallortung ausweichen,
sodass keine signifikante Erhéhung des Kollisionsrisikos besteht. Bauarbeiten finden im Regelfall tagstber,
aulerhalb der Aktivitatszeit der Fledermause statt.

Beeintrachtigungen durch Lichtwirkungen werden die gegebenen Vorbelastungen nicht Gbersteigen. Glei-
ches gilt fir Schallemissionen.

Sind Vermeidungsmafinahmen erforderlich? X ja [ nein

Toétung und Verletzung werden durch vorherige Kontrolle auf aktuell besetzte Quartiere vermieden. Bei feh-
lenden Quartierhinweisen und erst bei fehlendem Besatz bzw. im Anschluss an geeignete, mit der UNB ab-
zustimmende MalRnahmen wie vorherigen Quartierverschluss geeigneter Strukturen, kdnnen die Baumalf3-
nahmen durchgefiihrt werden. Anlage- und betriebsbedingte Tétungen oder Verletzungen sind nicht zu er-
warten.

Vermeidungsmaflnahmen zum Schutz vor baubedingten Tétungen:
Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen: X ja [ nein

] Das Baufeld wird auRerhalb der Zeiten geraumt, in denen die Art anwesend ist
= Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprift
Ist der Fang von Tieren aus dem Baufeld zu ihrer Rettung notwendig? [] ja [X nein
Sind Mallnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung

des Baufeldes notwendig? [l ja X nein
Sind sonstige MaRnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tétungen

notwendig? ] ja X nein
Besteht die Gefahr, dass trotz VermeidungsmafRnahmen baubedingte

Tétungen in einem nicht vernachlassigbaren Umfang eintreten kénnten?[[] ja [X] nein

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tétungen

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Totungsrisiken, die Gber das allgemeine Lebensrisiko
hinausgehen (signifikante Erhéhung des Lebensrisikos)? [l ja X nein
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Durch das Vorhaben betroffene Art:

Bartfledermaus?® (Myotis brandtii/Myotis mystacinus), Langohr? (Plecotus auritus/Plecotus austria-
cus), Breitflugelfledermaus (Eptesicus serotinus), Grof3er Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Sind Vermeidungsmafinahmen erforderlich? Llja X nein

Der Verbotstatbestand "Fangen, Téten, Verletzen"
tritt (ggf. trotz MalRnahmen) ein. ] ja X nein

3.2 Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten
(8 44 (1) Nr. 31i. V. m. 8 44 (5) BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestétten aus der Natur entnommen, beschadigt oder zerstort?
X ja [ nein

Durch Baumfallungen oder bauliche Malinahmen an Gebauden werden ggf. Quartiere zerstdrt. Deshalb
muss vor der Fallung von Baumen und vor baulichen MaRnahmen an Gebauden eine vorherige Kontrolle
auf Quartierstrukturen und deren Besatz erforderlich ist.

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten auf eine stérungsbedingte Entwertung zu-
riick? [l ja X nein

Erhebliche Stérungen kdnnen ausgeschlossen werden (s. 3.3).

Bleiben die 6kologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zu-

sammenhang erhalten? X ja [ nein
Sind Vermeidungsmaflinahmen erforderlich? [l ja X nein
Sind CEF-MaRRnahmen fir die betroffene Art erforderlich? X ja [ nein

Im Fall einer Beseitigung eines potenziellen Quartiers besteht optional ein Ausgleichsbedarf (mind. 2 Fle-
dermauskasten je Quartierverlust). Durch das Anbringen der Fledermauskésten bleibt die 6kologische
Funktion im raumlichen Zusammenhang gewahrt. Durch die Umsetzung des Vorhabens sind damit keine
negativen Auswirkungen auf die lokale Population zu erwarten.

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschadigung, Zerstdérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestéatten" tritt (ggf. trotz MaRnahmen) ein. ] ja X nein

3.3 Stérungen (8 44 (1) Nr. 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten gestort? [l ja X nein

Bauarbeiten finden tagstiber, auRerhalb der Aktivitatszeit der Fledermause statt. Es kommt daher zu kei-
nen erheblichen Stérungen durch Lichteinwirkungen oder Schallemissionen wahrend der Wanderungszei-
ten von einzelnen Arten und auch wahrend der Wochenstubenzeit werden Stérungen durch baubedingte
Totungen und Verletzungen ausgeschlossen.

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population? (] ja X nein

Es werden keine Verschlechterungen des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen erwartet, da Sto-
rungen, Tétungen und Verletzungen wahrend der Wanderungs- und Wochenstubenzeit sowie zur néchtli-
chen Aktivitatszeit ausgeschlossen werden kénnen.

Sind Vermeidungs-/vorgezogene AusgleichsmaRnahmen erforderlich? [] ja [X nein

Bautéatigkeiten beginnen wéhrend saisonalen néchtlichen Aktivitatszeiten (Mérz - Oktober) von Fledermau-
sen ohnehin erst nach Sonnenaufgang und sind bis 2 Stunden vor Sonnenuntergang im Regelfall beendet.
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Durch das Vorhaben betroffene Art:

Bartfledermaus?® (Myotis brandtii/Myotis mystacinus), Langohr? (Plecotus auritus/Plecotus austria-
cus), Breitflugelfledermaus (Eptesicus serotinus), Grof3er Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Die Storung entfaltet zudem ihre Wirkung erst in der auf die Zerstérung folgenden Saison, sodass den Tie-
ren die Mdglichkeit gegeben wird, neue Quartiere aufzusuchen. In der Umgebung sind geeignetere Struktu-
ren mit geringeren Stérungen vorhanden.

Fuhren Stérungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten?
(wenn ja, vgl. 3.2) [l ja X nein

(Hier nur ankreuzen, Stérungen, die zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten werden unter 3.2 erfasst)

Der Verbotstatbestand "erhebliche Stérung”
tritt (ggf. trotz MaBnahmen) ein. ] ja X nein

4 Aus artenschutzrechtlichen Griinden vorgesehene Funktionskontrollen

X Funktionskontrollen sind vorgesehen.
Ersatzkasten sind in den ersten 2 Jahren auf Funktionsfahigkeit zu Gberprifen.
X Ein Risikomanagement ist vorgesehen.

Einsetzen einer Umweltbaubegleitung

5 Fazit

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermeidungs-
maflnahmen, CEF-MalRnahmen und - flr ungefahrdete Arten - artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsmalRhahme treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein:

Fangen, Téten, Verletzen [l ja X nein
Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs-

und Ruhestétten [] ja X nein
Erhebliche Stérung ] ja X nein

Eine Prufung der Voraussetzungen fur eine Ausnahme
nach § 45 (7) BNatSchG ist erforderlich. [l ja X nein

8.5.2 Brutvogel

Es wird nachfolgend geprift, ob es, bezogen auf Brutvogel (Gehdlzbriter und
Gebaudebrtter) ggf. zur Auslésung von Verbotstatbestdnden des § 44 (1)
BNatSchG durch Baumfallungen oder Gehdlzbeseitigungen kommt:
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Tabelle 8-3: Betroffenheit Europaischer Vogelarten - Brutvdgel der Hecken,
Baumreihen und Siedlungsgehdlze

Gilde der Hecken, Baumreihen, Gehdlze und Walder
(Gebiusch-/Gehdlzbriter)

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Dorngrasmiicke, Elster, Eichelhaher, | 1: ne!n*
Heckenbraunelle, Jagdfasan, Kohimeise, Mausebussard (streng geschitzt), 2 nen
Misteldrossel, Rabenkrahe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel, Sperber 3: nein
(streng geschutzt), Zaunkoénig und Zilpzalp

In den Bestandsgehdlzen ist ein Vorkommen von Niststatten der o. g. Arten mdglich. Die
genannten Greifvogelarten kénnten im Randbereich des UG als Nahrungsgaste auftreten.
Es sind Uberwiegend keine geféhrdeten, streng geschitzten oder besonders nest- oder
nistplatztreuen Arten zu erwarten. Es sind zudem keine Reviere von Arten, die empfindlich
auf strukturelle Verédnderungen im Umfeld ihrer Fortpflanzungs- oder Ruhestétte reagieren,
betroffen. Es handelt sich zugleich um typische kulturfolgende Arten, die gegentiber bau-
und betriebsbedingten Wirkungen relativ storungsunempfindlich sind und eine geringe
Fluchtdistanz haben. Diese werden ihre Reviere nicht aufgrund der baubedingten Vorha-
benwirkungen aufgeben und sind aufgrund gering ausgepréagter Reviertreue leicht in der
Lage, ihre Reviere zu verlagern.

1) Werden Tiere gefangen, verletzt, get6tet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
entnommen, beschadigt oder zerstort?

Nein:
Die Zerstorung von aktuell besetzten Nestern wird dadurch vermieden, dass Gehdlzentfer-

nungen erst aulRerhalb der gesetzlichen Brutzeiten von Gehélzbritern oder nach vorheriger
Kontrolle erfolgen.

Ein Eintreten des Verbotstatbestandes des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ist damit nicht abzulei-
ten.

2) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich gestort?

Nein:

Bei Realisierung der Mallnahmen sind Stérungen von Brutvogeln vor allem mit der kleinrau-
migen Beeintrachtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten verbunden. Stérungen bzw.
Beeintrachtigungen kénnen potenziell vor allem als akustische oder optische Signale auftre-
ten.

Die Fallarbeiten finden nach Abschluss der Brutzeit statt (s. Punkt 1). Die kurzzeitigen Larm-
belastungen werden zudem nicht die bestehenden Vorbelastungen im stadtischen Raum
Ubersteigen.

Mit Effektdistanzen von um 100 bzw. 200 m z&hlen die Arten zu den gegeniber Larm wenig
storungsempfindlichen Arten?l. Gleichzeitig handelt es sich bei den genannten Arten vorran-
gig um solche mit jahrlich - mehr oder weniger - wechselnden Brut- oder Niststandorten. Die
Individuen sind daher leicht in der Lage, jeweils auf umliegende Gehdlzstrukturen auszuwei-
chen. Die betroffenen Reviere werden in der auf die Fallung folgenden Brutsaison ins nahe
Umfeld verlagert. Eine ausreichende Anzahl potenziell geeigneter Bruthabitate in Gehdlzen

21 GARNIEL, A. und MIERWALD, Dr. U. (2012): Arbeitshilfe Vogel und StraRenverkehr, Aus-
gabe 2010 (redaktionelle Korrektur 2012) - Ergebnis des Forschungs- und Entwicklungsvorha-
bens FE 02.286/ 2007/LRB "Entwicklung eines Handlungsleitfadens fur Vermeidung und Kom-
pensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna" der Bundesanstalt fur Stra3enwesen.
Kiel.

85/96



www.idn-consult.de

Gilde der Hecken, Baumreihen, Gehdlze und Walder
(Gebiusch-/Gehdlzbriter)

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Dorngrasmiicke, Elster, Eichelhaher, | 1: ne!n*
Heckenbraunelle, Jagdfasan, Kohimeise, Mausebussard (streng geschitzt), 2 nen
Misteldrossel, Rabenkrahe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel, Sperber 3:nein
(streng geschutzt), Zaunkonig und Zilpzalp

istim nahen Umfeld des Eingriffsbereichs vorhanden, zumal aufgrund der Vorbelastungen
unempfindliche Arten erwartet werden, die auch Siedlungsgehélze annehmen. Die betroffe-
nen Brutreviere im Nahbereich werden daher nicht dauerhaft beseitigt. Damit ist zugleich
eine Verschlechterung der jeweiligen lokalen Population solcher Arten ausgeschlossen. Nur
eine solche Verschlechterung wére als erhebliche Stérung zu betrachten.

Eine sich auf die Zielsetzung des 8§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG erheblich auswirkende Stdérung
des Erhaltungszustands der jeweiligen lokalen Population kann ausgeschlossen werden. Es
kann in keinem Falle von einer Vertreibungswirkung auf die betrachteten Arten ausgegangen
werden, die als erheblich im Sinne des Artenschutzrechts zu betrachten wére.

Der Verbotstatbestand der erheblichen Stérung wird nicht erfillt.

3) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten von Tieren aus der Natur entnommen, be-
schadigt oder zerstort?

Nein:

Hinsichtlich des Zugriffsverbotes nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG wird eine direkte Zerstérung
aktuell genutzter Nester vermieden.

Durch das Vorhaben ist zwar aufgrund der zu entfernenden Gehdlze mit einem potenziellen
Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten zu rechnen. Es sind hiervon jedoch ausschliel3-
lich verbreitete, ungefahrdete und nicht nistplatztreue Arten betroffen. Die potenziell vorkom-
menden Arten werden alle in der Lage sein, auf umgebende Gehélzbestadnde auszuweichen.
Weitere Gehdlzstrukturen sind im Umfeld vorhanden, sodass ein zusatzlicher, ggf. vorgezo-
gener Ausgleich fur solche Arten nicht erforderlich ist. Langerfristig werden durch die im Rah-
men der Eingriffsregelung vorgesehenen Ersatzpflanzungen neue Habitatstrukturen geschaf-
fen.

Die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten bleibt damit auch im raumli-
chen Zusammenhang weiterhin erflllt, sodass ein Eintreten der Verbotstatbestande des § 44
(1) Nr. 3 BNatSchG damit bei Beachtung der genannten VermeidungsmalRnahmen nicht ab-
zuleiten ist.

* Betroffenheit: Die Zahlen beziehen sich auf die méglicherweise erfillten Verbotstatbestdnde des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3
BNatSchG
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Tabelle 8-4: Betroffenheit Europaischer Vogelarten - Brutvdgel der Siedlungen

Gilde der Siedlungen

(Gebaudebruter) 1: nein*
. . 2: nein
Haussperling, Mehlschwalbe (gefahrdet), Bachstelze 3 nein

Niststatten an den Geb&auden kénnen nicht ausgeschlossen werden. Es handelt aus-
schlie3lich um typische kulturfolgende Arten, die gegenuber bau- und betriebsbedingten
Wirkungen relativ storungsunempfindlich sind und eine geringe Fluchtdistanz haben.

1) Werden Tiere gefangen, verletzt, getttet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
entnommen, beschadigt oder zerstort?

Nein:

Die Zerstdrung von aktuell besetzten Nestern wird dadurch vermieden, dass BaumafRnah-
men aul3erhalb der gesetzlichen Brutzeiten oder nach vorheriger Kontrolle erfolgen.

Ein Eintreten des Verbotstatbestandes des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG ist damit nicht abzulei-
ten.

2) Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich gestort?

Nein:

Bei Realisierung der Malinahmen sind Stérungen von Brutvogeln vor allem mit der kleinrau-
migen Beeintrachtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten verbunden. Stérungen bzw.
Beeintrachtigungen kénnen potenziell vor allem als akustische oder optische Signale auftre-
ten.

MaRnahmen an Geb&auden finden nach Abschluss der Brutzeit oder nach vorheriger Kontrolle
statt (s. Punkt 1). Die kurzzeitigen Larmbelastungen werden zudem nicht die bestehenden
Vorbelastungen im stadtischen Raum Ubersteigen.

Mit Effektdistanzen von um 100 bzw. 200 m zahlen die Arten zu den gegeniiber Larm wenig
stérungsempfindlichen Arten?2. Gleichzeitig handelt es sich bei den genannten Arten vorran-
gig um solche mit jahrlich - mehr oder weniger - wechselnden Brut- oder Niststandorten. Die
Individuen sind daher leicht in der Lage, jeweils auf umliegende Strukturen auszuweichen.
Die betroffenen Reviere werden in der auf die Fallung folgenden Brutsaison ins hahe Umfeld
verlagert. Eine ausreichende Anzahl potenziell geeigneter Bruthabitate ist im nahen Umfeld
des Eingriffsbereichs vorhanden, zumal aufgrund der Vorbelastungen unempfindliche Arten
erwartet werden. Die betroffenen Brutreviere im Nahbereich werden daher nicht dauerhaft
beseitigt. Damit ist zugleich eine Verschlechterung der jeweiligen lokalen Population solcher
Arten ausgeschlossen. Nur eine solche Verschlechterung wére als erhebliche Stérung zu be-
trachten.

Eine sich auf die Zielsetzung des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG erheblich auswirkende Stérung
des Erhaltungszustands der jeweiligen lokalen Population kann ausgeschlossen werden. Es
kann in keinem Falle von einer Vertreibungswirkung auf die betrachteten Arten ausgegangen
werden, die als erheblich im Sinne des Artenschutzrechts zu betrachten ware.

Der Verbotstatbestand der erheblichen Stérung wird nicht erfllt.

22 GARNIEL, A. und MIERWALD, Dr. U. (2012): Arbeitshilfe Vogel und StraRenverkehr, Aus-
gabe 2010 (redaktionelle Korrektur 2012) - Ergebnis des Forschungs- und Entwicklungsvorha-
bens FE 02.286/ 2007/LRB "Entwicklung eines Handlungsleitfadens fur Vermeidung und Kom-
pensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna" der Bundesanstalt fur Stra3enwesen.
Kiel.
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Gilde der Siedlungen

(Gebaudebruter) 1: nein*
. - 2: nein
Haussperling, Mehlschwalbe (gefahrdet), Bachstelze 3: nein

3) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestétten von Tieren aus der Natur entnommen, be-
schadigt oder zerstort?

Nein:

Hinsichtlich des Zugriffsverbotes nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG wird eine direkte Zerstérung
aktuell genutzter Nester vermieden.

Durch bauliche MaRnahmen an Geb&uden werden ggf. Fortpflanzungs- und Ruhestétten zer-
stort. Deshalb muss vor deren Durchfiihrung eine vorherige Kontrolle auf Niststatten erfolgen.
Im Falle einer Beseitigung besteht optional ein Ausgleichsbedarf (mind. 2 Ersatzkésten je
Niststatte). Hierdurch bleibt die 6kologische Funktion im rdaumlichen Zusammenhang ge-
wahrt. Durch die Umsetzung des Vorhabens sind damit keine negativen Auswirkungen auf
die lokale Population zu erwarten.

Die okologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten bleibt damit auch im raumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfillt, sodass ein Eintreten der Verbotstatbestande des § 44
(1) Nr. 3 BNatSchG damit bei Beachtung der genannten Vermeidungsmafinahmen nicht ab-
zuleiten ist.

* Betroffenheit: Die Zahlen beziehen sich auf die méglicherweise erfullten Verbotstatbesténde des § 44 Abs. 1 Nr. 1 -3
BNatSchG

8.6  Artenschutzrechtliche Vermeidungsmalnahmen

Die im Folgenden aufgefihrten Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeintrachti-
gungen (mitigation measures) sind bei der Durchfuihrung des Vorhabens vorzu-
sehen und sind u. a. auch geeignet, Beeintrachtigungen von Arten, in diesem
Fall in Geholzen britende Vogelarten, zu vermeiden:

e Baume und sonstige Gehdlze durfen unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben nach 8 39 (5) Nr. 2 BNatSchG (allgemeiner Schutz wild leben-
der Pflanzen) nur zwischen dem 01.10. und dem 28./29.02. entfernt wer-
den (auBerhalb der Vogelbrut- und Wochenstubenquartierszeit von Fle-
dermausen). Andernfalls ist vor Geholzfallung eine Kontrolle auf konkrete
Quartierhinweise von Fledermausen oder aktuell besetzen Nestern durch
eine fachkundige Person durchzufiihren. Bei Besatz ist die Baumfallung
auf einen Zeitraum nach der Vogelbrut- und Wochenstubenquartierzeit
zu verschieben. Die Untere Naturschutzbehdrde ist Gber das Ergebnis
der Kontrolle zu informieren.

e Zur Vermeidung von Verletzungen oder Totungen von Flederm&usen
darfen Arbeiten an Geb&uden zur Umsetzung des Bebauungsplans nur
nach vorheriger Kontrolle auf konkrete Quartierhinweise von
Flederm&usen durch eine fachkundige Person durchzufihren.

88/96



www.idn-consult.de

Potenzielle Quartiere sind bei fehlendem Besatz zu verschliel3en bzw.
unbrauchbar zu machen. Die Untere Naturschutzbehdrde ist Giber das
Ergebnis der Kontrolle und ggf. Durchfiihrung der Ma3nahme zu
informieren.

e Arbeiten an Gebauden zur Umsetzung des Bebauungsplans dirfen nur
nach vorheriger Kontrolle auf Vorhandensein von Vogelnestern durch
eine fachkundige Person durchgefuhrt werden. Die Untere
Naturschutzbehdrde ist Giber das Ergebnis der Kontrolle und ggf.
Durchfiihrung weiterer optionaler Malinahme zu informieren.

Auf diese Weise ist gewahrleistet, dass keine von Altvégeln, Gelegen oder nicht
fliggen Jungen besetzten Nester oder von Fledermausen besetzte Tagesver-
stecke bzw. Quartieren zerstért und damit Individuen verletzt oder getotet wer-
den. Weiterhin kénnen potenzielle erhebliche Stérungen vermieden werden.

Optional vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF-MalRnahme):

e Zur Wiederherstellung des Verlustes von Fortpflanzungsstatten von Ge-
baudebritern bei baulichen Veranderungen an Gebauden sind vor Be-
ginn der Arbeiten zwei Ersatzkésten je betroffener Niststatte an geeigne-
ten Orten in Abstimmung mit einer fachkundigen Person anzubringen.
Die Untere Naturschutzbehorde ist dartiber zu informieren. Die Késten
sind in den ersten zwei Jahren auf Funktionsfahigkeit zu Uberprufen.

e Zur Wiederherstellung bei baulichen Veranderungen an Geb&auden be-
troffener Winter- oder Wochenstubenquartiere sind vor Beginn der Arbei-
ten zwei Fledermauskésten an geeigneten Orten in Abstimmung mit ei-
ner fachkundigen Person anzubringen. Die Kasten sind in den ersten
zwei Jahren auf Funktionsfahigkeit zu Uberprifen. Die Untere Natur-
schutzbehdrde ist dartiber zu informieren. Die K&sten sind in den ersten
zwei Jahren auf Funktionsfahigkeit zu tberprufen.

Es besteht keine Kenntnis Uber Geb&audebruter oder eine Quartiernutzung
durch Flederm&use im UG. Im Fall einer Beseitigung besteht entsprechend wei-
terer Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdérde ein Ausgleichsbedarf
von mind. 2 Ersatzkasten je Niststatte bzw. Quartierverlust.

Risikomanagement

Fur die Uberwachung der Einhaltung der artenschutzrechtlich erforderlichen
Vermeidungsmalinahmen ist eine fachlich qualifizierte Umweltbaubegleitung
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(UBB) einzusetzen. Sie kontrolliert deren Einhaltung wahrend Bau- und Vorbe-
reitungszeiten und hat hieriiber der UNB regelméalfiig Bericht zu erstatten

8.7 Zusammenfassung

Hinsichtlich der im Untersuchungsgebiet vorkommenden relevanten Arten lasst
sich ein Eintreten der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 so-
wie Nr. 3 (Tétung, erhebliche Stérung bzw. Zerstérung von Fortpflanzungsstéat-
ten) bei Beriicksichtigung artenschutzrechtlicher Vermeidungsmaflnahmen aus-
schliel3en.

Aufgrund fehlender relevanter Pflanzenartenvorkommen kann auch ein Eintre-
ten des Verbotes nach 8§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Eine Prufung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme
gemal 8 45 (7) des BNatSchG ist entsprechend nicht erforderlich.

90/96



www.idn-consult.de

9 Zusatzliche Angaben

9.1 Vereinbarkeit der Planung mit dem Waldrecht

Es gibt im Geltungsbereich keine Flachen, die unter das NWaldLG bzw.
BWaldG fallen.

9.2 Vereinbarkeit der Planung mit den Bewirtschaftungszielen gemali
88 27 und 47 WHG

Die Festsetzungen des B-Plans stehen nicht in Konflikt zu Bewirtschaftungszie-
len von Oberflachengewéssern und Grundwasser nach dem Wasserhaushalts-
gesetz (WHG).

9.3 Vereinbarkeit der Planung mit umliegenden Schutzgebieten

Das Vorhabengebiet liegt nicht innerhalb von ausgewiesenen Schutzgebieten
nach BNatSchG und nicht innerhalb oder in der Nahe von Natura 2000-Gebie-
ten.

Der Geltungsbereich des B-Plans liegt innerhalb eines ausgewiesenen Trink-
wasserschutzgebiet Ristedt (Schutzzone 11l B) sowie in Teilbereichen in einem
Uberschwemmungsgebiet.

Aufgrund der vorgesehen Baufeldgrenzen und Mal3nahmen zur Vermeidung
kénnen Betroffenheiten der Schutzgebiete durch den B-Plan ausgeschlossen
werden.

9.4 Verwendete technische Verfahren bei der Umweltpriufung / Schwie-
rigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Im Umweltbericht sind gemaR Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 88 2a und 4c BauGB
auch die wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der
Umweltprifung, insbesondere Hinweise auf Kenntnisliicken sowie geplante Malf3-
nahmen zur Uberwachung der Umweltauswirkungen zu erlautern:

Die relevanten technischen Verfahren bei der Umweltprifung sind bereits in
den voranstehenden Kapiteln angefiihrt. Die Bilanzierung stitzt sich auf die "Ar-
beitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen in der Bauleit-
planung” (NIEDERSACHSISCHER STADTETAG 2013).
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Es bestehen nach derzeitigem Wissenstand keine wesentlichen Kenntnislicken
zu relevanten Schutzgutern, welche keine abschlieRende Beurteilung ermdgli-
chen wirde. Es wurden zwar keine faunistischen Erfassungen durchgefthrt. Je-
doch fand eine Ortsbegehung statt, bei welcher der aktuelle Biotoptypen- und
Pflanzenbestand begutachtet wurde. Auf dieser Basis ist eine Abschéatzung des
faunistischen Potenzials erfolgt.

Schwierigkeiten bei der Datenermittlung bestanden nicht.

9.5 MaRnahmen zur Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen

Ein nach § 4c BauGB verpflichtendes Monitoring durch die Stadt Syke dient
dazu, unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen bei der Durchfihrung der
Planung frihzeitig zu erkennen, um ggf. geeignete MalRnahmen zur Abhilfe er-
greifen zu kénnen.

Zur Uberwachung (Monitoring) der vorliegenden Planung werden folgende
Maflinahmen vorgeschlagen:

e Die Stadt wird drei Jahre nach Beginn der Baumalinahmen eine Ortsbe-
gehung des Plangebietes und der zugeordneten Ausgleichsflachen
durchfuhren oder veranlassen und diese dokumentieren. Schwerpunkt
sind hierbei die im Planungsgebiet verbleibenden Geholzbestéande sowie
die erfolgreiche Umsetzung der Kompensationsmaf3nahme. Hierdurch
konnen potenzielle, unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen ermit-
telt und geeignete MaRnahmen zur Abhilfe ergriffen werden.

e Die jeweilige Durchfuihrung der artenschutzrechtlich erforderlichen Ge-
baude- und Gehdlzkontrollen wird dokumentiert.

e Falls CEF-MalRnahmen erforderlich werden, beginnt deren Monitoring je
mit deren Installation. Im Anschluss erfolgt Giber die Dauer von 2 Jahren
eine jahrliche Kontrolle, bei welcher deren Zustand bzw. Funktionsfahig-
keit Gberpruft und u. a. durch Fotos dokumentiert wird. Die jeweiligen Er-
gebnisse sind bei der Stadt Syke zu hinterlegen und in Kopie dem Land-
kreis (Untere Naturschutzbehérde) vorzulegen.
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10 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Die Stadt Syke beabsichtigt, den Bebauungsplan Nr. 25 (10/59) "Ortskern Bar-
rien-westl. der B6" aufzustellen. Zweck ist die Bestandssicherung des fur Bar-
rien funktional wichtigen Gemeinbedarfsstandortes, des pragenden historischen
und teils denkmalgeschitzten Gebaudebestandes sowie des Griinbestandes
und des Freiraumverbunds. Dartiber hinaus soll die zukiinftige stadtebauliche
Entwicklung an diesem als sensibel einzustufenden Standort gezielt gesteuert
werden. Aul3erdem sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Akti-
vierung von Nachverdichtungspotenzialen, insbesondere auch fir ergédnzende
Wohnnutzungen, in der Ortsmitte Barriens geschaffen werden. GemaR § 2
Abs. 4 und § 2a BauGB wurde in diesem Rahmen fir die Belange des Umwelt-
schutzes eine Umweltprifung fur die unbebauten Aul3enbereichsflachen durch-
gefuhrt und deren Ergebnisse in diesem Umweltbericht dokumentiert. Die arten-
schutzrechtliche Prifung ist in den vorliegenden Bericht integriert.

Durch die vorgesehene Planung kommt es mit der zusatzlichen Versiegelung
zu einem Eingriff in das Schutzgut Boden und Biotope, der zu kompensieren ist.

Die unvermeidbaren Auswirkungen kdénnen jedoch nicht innerhalb der Pla-
nungsflache kompensiert werden. Das verbleibende Kompensationsdefizit wird
auf einer externen Flache in der Gemarkung Heilgenrode ausgeglichen.

Hinsichtlich der im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden, durch die
Planung betroffenen Tierarten (Brutvogel und Flederméause) lasst sich ein Ein-
treten der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr.
1, Nr. 2 und Nr. 3 ausschlieBen bzw. durch Beriicksichtigung artenschutzrechtli-
cher Vermeidungsmaflnahmen verhindern.
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=

Es sind keine Schutzgebiete nach §§ 22 bis 29 sowie § 32 BNatSchG und keine
nach § 30 BNatSchG geschiitzten Biotope direkt oder indirekt durch die Pla-
nung betroffen.

Aufgestellt: Bearbeitet:

IDN Ingenieur-Dienst-Nord GmbH Dipl. Ing. (FH) Anne Zorn
Umwelt-/Landschaftsplanung

Dipl.-Ing. (FH) Ursula Nutto
Projekt-Nr. 5900 A Umwelt-/Landschaftsplanung

e
Oyten, 10%)krc}pe 20z

Dipl.-Biol. Michael Fitschen

94/96




. www.idn-consult.de

11 Quellenverzeichnis

DRACHENFELS, O. v. (2012): Liste der Biotoptypen in Niedersachsen mit Anga-
ben zu Regenerationsfahigkeit, Wertstufen, Grundwasserabhangigkeit, Nahr-
stoffempfindlichkeit und Gefahrdung (Rote Liste) (Korrigierte Fassung zur 1.
Druckauflage des Infodienstes).

DRACHENFELS, O. v. (2021): Kartierschlussel fur Biotoptypen in Niedersachsen
unter beson-derer Bertcksichtigung der gesetzlich geschiitzten Biotope so-
wie der Lebensraumtypen von Anhang | der FFH-Richtlinie, Stand Marz
2021. — Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Heft A/4.

GARNIEL, A. und MIERWALD, Dr. U. (2012): Arbeitshilfe Végel und StraRenver-
kehr, Ausgabe 2010 (redaktionelle Korrektur 2012) - Ergebnis des For-
schungs- und Entwicklungsvorhabens FE 02.286/ 2007/LRB "Entwicklung ei-
nes Handlungsleitfadens fir Vermeidung und Kompensation verkehrsbeding-
ter Wirkungen auf die Avifauna" der Bundesanstalt fur StralRenwesen. Kiel.

HECKENROTH, H. (1993): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen geféahr-
deten Saugetierarten. 1. Fassung vom 1.1.1991. Inform.d. Naturschutz Nie-
dersachs. 6/1993.

LBVSH - LANDESBETRIEB STRARENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOL-
STEIN (2011): Fledermause und Stral3enbau. Arbeitshilfe zur Beachtung der
ar-tenschutzrechtlichen Belange bei Stral3enbauvorhaben in Schleswig-Hol-
stein. - https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LBVSH/Auf-
gaben/Umwelt/Downloads/download_artenschutz/flederma-
euse_072011.pdf?__blob=publicationFile&v=1, 20.11.2019

MEINIG, H. et al. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Saugetiere
(Mammalia) Deutschlands. — Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73
S.

NIEDERSACHSICHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT; KUS-
TEN UND NATURSCHUTZ (NLWKN, 2010): Niederséachsische Strategie
zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise zum Schutz von Saugetierar-
ten in Niedersachsen. Saugetierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie mit
hochster Prioritat fur Erhaltungs- und Entwicklungsmal3nahmen. Grol3e und
Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii/Myotis mystacinus), Stand: Juli 2010.

NIEDERSACHSICHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT; KUS-
TEN UND NATURSCHUTZ (NLWKN, 2010): Niedersachsische Strategie

95/96



www.idn-consult.de

zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise zum Schutz von Saugetierar-
ten in Niedersachsen. Saugetierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie mit
Prioritat fur Erhaltungs- und Entwicklungsmafinahmen. Braunes Langohr
(Plecotus auritus), Stand: Juli 2010.

NIEDERSACHSICHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT; KUS-
TEN UND NATURSCHUTZ (NLWKN, 2010): Niederséachsische Strategie
zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise zum Schutz von Saugetierar-
ten in Niedersachsen. Saugetierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie mit
Prioritat fur Erhaltungs- und Entwicklungsmaflinahmen. Graues Langohr
(Plecotus austriacus), Stand: Juli 2010.

NIEDERSACHSICHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT; KUS-
TEN UND NATURSCHUTZ (NLWKN, 2010): Niedersachsische Strategie
zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise zum Schutz von Saugetierar-
ten in Niedersachsen. Saugetierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie mit
Prioritat fur Erhaltungs- und Entwicklungsmaflinahmen. Breitfligelfledermaus
(Eptesicus serotinus), Stand: Juli 2010.

NIEDERSACHSICHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT; KUS-
TEN UND NATURSCHUTZ (NLWKN, 2010): Niedersachsische Strategie
zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise zum Schutz von Saugetierar-
ten in Niedersachsen. Saugetierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie mit
hochster Prioritat fur Erhaltungs- und Entwicklungsmafnahmen. GroRRer
Abendsegler (Nyctalus noctula), Stand: Juli 2010.

NIEDERSACHSICHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT; KUS-
TEN UND NATURSCHUTZ (NLWKN, 2010): Niederséachsische Strategie
zum Arten- und Biotopschutz. Vollzugshinweise zum Schutz von Saugetierar-
ten in Niedersachsen. Saugetierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie mit
Prioritat fur Erhaltungs- und Entwicklungsmalinahmen. Zwergfledermaus (Pi-
pistrellus pipistrellus), Stand: Juli 2010.

NIEDERSACHSISCHES STADTETAG (2013): Arbeitshilfe zur Ermittlung von
Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen in der Bauleitplanung.

96/96



Ubersichtskarte

Abrenzung bebaut/unbebaut

Biotoptypen
2 GEBUSCHE UND GEHOLZBESTANDE
BRR 2.8.2 Rubus-/Lianengestriipp

10 TROCKENE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN
UHF 10.4.1 Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer
UHL 10.4.6 Artenarme Landreitgrasflur

12 GRUNANLAGEN
GRR 12.1.1 Artenreicher Scherrasen

GRA 12.1.2 Artenarmer Scherrasen
BZN 12.2.2 Ziergebiisch aus (iberwiegend nicht heimischen Gehélzarten

BZE 12.2.1 Ziergebiisch aus (iberwiegend einheimischen Gehélzarten

BZH 12.2.3 Zierhecke
HSE 12.3.1 Siedlungsgehdlz aus liberwiegend einheimischen Baumarten

HEB 12.4.1 Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereichs

HEA 12.4.2 Allee/Baumreihe des Siedlungsbereichs Auftraggeber

PHB 12.6.1 Traditioneller Bauerngarten Stadt Syke

PHG 12.6.3 Hausgarten mit GroBb&umen b A | Bebauungsplan Nr. 25 (10/59)
- N "Ortskern Barrien - westlich der B 6"
Umweltbericht mit integriertem Artenschutzfachbeitrag

PHZ 12.6.4 Neuzeitlicher Ziergarten

PHN 12.6.5 Naturgarten

Leistungsphase

PZR 12.12.1 Sonstige Griinanlage mit altem Baumbestand
13 GEBAUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLACHEN
OFZ 13.2.5 Befestigte Fldache mit sonstiger Nutzung

- Begrundung Teil Il -

Planinhalt MaRstab:

1:700
OEV 13.7.1 Altes Villengebiet Bioto ptypen p|an Koordinatensyste:

ODS 13.8.3 Verstéadtertes Dorfgebiet ETRS 1989 UTM Zone 32N

Héhenbezugssystem:

ONH 13.9.3 Sonstiges historisches Gebaude

PlangréRe:

ONZ 13.9.4 Sonstiger 6ffentlicher Gebdudekomplex 0,780 x 0,297 = 0.232 m?
OYH 13.17.5 Hiitte Planverfasser Projekt-Nr.:
' : 5900-A

Zusatzmerkmale der Biotoptypen: -p- ‘ IDN lngenleur Dienst-Nord GmbH p———
TROCKENE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN A A . 0723 B
vt Marie-Curie-Str. 13 - 28876 Oyten  |or=: |
v = geholzreiche Auspragung . Planungsbiiro fiir Wasserwirtschaft, Infrastruktur, Stralen-, Landschaftsplanung, Ingenieurbau g;’;?ﬂ' 20
GEBAUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLACHEN Telefon 042076680-0 - Telefax 042076680-77 - info@idn-consultde - www.idn-consult.de
Zusatzmerkmale Anlage: 1 | Index:
v = sonstiges Pflaster mit engen Fugen Oyten, den 10. Oktober 2024 gez. M. Fitschen Blatt-Nr.: 1
w = wassergebundene Decke/Lockermaterial

(Z.B_ |ehm|g-k|es|g) Der Planinhalt bleibt geistiges Eigentum der IDN Ingenieur-Dienst-Nord GmbH und darf nur mit dessen Einverstandnis vervielfaltigt oder Dritten zuganglich gemacht werden.

3.03.40 \ Dokumentpfad: G:\5900\5900 A\Zeichnungen\Bearbeitungsphase oder LP\GIS\Anlage 1 Bestands- und Konfliktplan.mxd (101024)




Ubersichtskarte

Abrenzung bebaut/unbebaut

Biotoptypen

2 GEBUSCHE UND GEHOLZBESTANDE
BRR 2.8.2 Rubus-/Lianengestriipp

10 TROCKENE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN
UHF 10.4.1 Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte

PHN/GRR

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer
UHL 10.4.6 Artenarme Landreitgrasflur

12 GRUNANLAGEN
GRR 12.1.1 Artenreicher Scherrasen

GRA 12.1.2 Artenarmer Scherrasen
BZN 12.2.2 Ziergebiisch aus (iberwiegend nicht heimischen Gehélzarten

BZE 12.2.1 Ziergebiisch aus (iberwiegend einheimischen Gehélzarten

BZH 12.2.3 Zierhecke
HSE 12.3.1 Siedlungsgehdlz aus liberwiegend einheimischen Baumarten

HEB 12.4.1 Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereichs

HEA 12.4.2 Allee/Baumreihe des Siedlungsbereichs Auftraggeber

PHB 12.6.1 Traditioneller Bauerngarten - Stadt Syke

PHG 12.6.3 Hausgarten mit GroRbaumen e S Bebauungsplan Nr. 25 (10/59)
N— "Ortskern Barrien - westlich der B 6"
Umweltbericht mit integriertem Artenschutzfachbeitrag

<

PHZ 12.6.4 Neuzeitlicher Ziergarten

PHN 12.6.5 Naturgarten

Leistungsphase

PZR 12.12.1 Sonstige Griinanlage mit altem Baumbestand
13 GEBAUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLACHEN
OFZ 13.2.5 Befestigte Fldache mit sonstiger Nutzung

- Begrundung Teil Il -

Planinhalt MaRstab:

1:730
OEV 13.7.1 Altes Villengebiet Bioto ptypen p|an Koordinatensyste:

ODS 13.8.3 Verstéadtertes Dorfgebiet ETRS 1989 UTM Zone 32N

Hohenbezugssystem:

ONH 13.9.3 Sonstiges historisches Gebaude

PlangréRe:

ONZ 13.9.4 Sonstiger 6ffentlicher Gebdudekomplex 0,780 x 0,297 = 0.232 m?
OYH 13.17.5 Hiitte Planverfasser Projekt-Nr.:
' ' 5900-A

Zusatzmerkmale der Biotoptypen: -g. - IDN lngenleur Dienst-Nord GmbH p———
TROCKENE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN A A . 0723 B
Lt Marie-Curie-Str. 13 - 28876 Oyten  |or=: |
v = geholzreiche Auspragung . Planungsbiiro fiir Wasserwirtschaft, Infrastruktur, Stralen-, Landschaftsplanung, Ingenieurbau g;’;?ﬂ' 20
GEBAUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLACHEN Telefon 042076680-0 - Telefax 042076680-77 - info@idn-consultde - www.idn-consult.de
Zusatzmerkmale Anlage: 1 | Index:
v = sonstiges Pflaster mit engen Fugen Oyten, den 10. Oktober 2024 gez. M. Fitschen Blatt-Nr.: 2
w = wassergebundene Decke/Lockermaterial

(Z. B. |ehm|g-k|es|g) Der Planinhalt bleibt geistiges Eigentum der IDN Ingenieur-Dienst-Nord GmbH und darf nur mit dessen Einverstandnis vervielfaltigt oder Dritten zuganglich gemacht werden.

3.03.40 \ Dokumentpfad: G:\5900\5900 A\Zeichnungen\Bearbeitungsphase oder LP\GIS\Anlage 1 Bestands- und Konfliktplan.mxd (101024)




	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 Abwägungstabelle
	Anlage  2 Anlage 2 B-Plan
	Anlage  3 Anlage 3 Begründung
	Anlage  4 Lärmschutzgutachten
	Anlage  5 Umweltgutachten
	Anlage  6 Biotoptypenplan

